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Seearbeitsgesetz 
SeeArbG 

   

Vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) – zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. 2013 II S. 763) 
 

- Auszug -  
  

§ 150 Zurverfügungstellen von Gesetzen und Rechtsverordnungen 

1Die nach den Vorschriften der §§ 20, 55, 92, 96, 113 und 136 dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen und das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten muss der Reeder an Bord den 
Besatzungsmitgliedern zur Verfügung stellen. 2Das Zurverfügungstellen erfolgt durch Aushang oder 
Auslegung an geeigneter Stelle oder durch Einstellung in ein elektronisches Informationssystem, das für die 
Besatzungsmitglieder zugänglich ist. 
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Abschnitt 1  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Unterkünfte, die Freizeiteinrichtungen und die medizinischen 
Räumlichkeiten für Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen, die  

1. die Bundesflagge führen und 

2. nach dem 31. Juli 2013 auf Kiel gelegt werden. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger als 24 Metern. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Zu den Unterkünften und Freizeiteinrichtungen im Sinne dieser Verordnung gehören:  

1. Unterkunftsräume  

a) Schlaf- und Wohnräume, 

b) Messen, Pantries und sonstige Aufenthaltsräume, 

c) Freizeiträume, 

d) Büroräume, 

e) Küchen, 

f) Umkleideräume, 

g) Toiletten und Waschräume einschließlich der Räume oder Einrichtungen zum Waschen, Trocknen 
und Bügeln der Wäsche (sanitäre Einrichtungen), 

h) medizinische Räumlichkeiten, 

i) Gänge in den Bereichen des Schiffs, die der Unterbringung der Besatzungsmitglieder dienen 
(Verkehrsgänge), 

2. Freizeitbereiche an Deck, 

3. Vorratsräume und Kühlräume, 

4. Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung. 

(2) Ein Fahrgastschiff ist ein Schiff, das für die Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen ist. 

(3) Spezialschiffe sind Schiffe im Sinne des IMO-Codes über die Sicherheit von Spezialschiffen (VkBl. 
3/2009 Nr. 22, S. 84), die für die Beförderung von mehr als 12 Personen Spezialpersonal vorgesehen sind. 

(4) Berufsgenossenschaft im Sinne dieser Verordnung ist die Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft. 

§ 3 Allgemeine Anforderungen an Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen 

Der Reeder hat dafür zu sorgen, dass die Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen  

1. an Bord vorhanden sind und instand gehalten werden, 

2. dem zum jeweiligen Zeitpunkt der Kiellegung eines Schiffs geltenden Stand der Technik entsprechen 
und 

3. soweit dafür vorgesehen für eine menschenwürdige und gesundheitsgerechte Unterbringung oder 
Verpflegung der Besatzungsmitglieder geeignet sind. 
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§ 4 Bekanntmachung 

Auf jedem Schiff ist den Besatzungsmitgliedern der Wortlaut dieser Verordnung in der im Borddienst 
gebräuchlichen Sprache zugänglich zu machen. 

Abschnitt 2  
Genehmigungen, Ausnahmen 

§ 5 Genehmigung vor Bau oder wesentlicher Veränderung eines Schiffs 

(1) 1Wer den Bau eines Schiffs in Auftrag gibt, hat vor Beginn des Baus der Berufsgenossenschaft alle 
erforderlichen Pläne und Unterlagen der Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen vorzulegen und ihre 
Zustimmung hierzu einzuholen. 2Aus den Plänen und Unterlagen müssen erkennbar sein  

1. die vorgesehene Zahl der Besatzungsmitglieder, 

2. das voraussichtliche Fahrtgebiet, 

3. die Lage der Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen an Bord, 

4. die vorgesehene Verwendung jeden Raumes an Bord, 

5. die Anordnung der Einrichtungsgegenstände, 

6. die Art und Anordnung der Versorgungsanlagen für Belüftung, Beleuchtung, Heizung, Klima und 
Trinkwasser. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen eines Schiffs wesentlich 
geändert werden sollen. 

(3) Bei der Bauausführung darf von den Plänen nicht ohne Zustimmung der Berufsgenossenschaft 
abgewichen werden. 

§ 6 Ausnahmen 

(1) Die Berufsgenossenschaft kann für Schiffe, auf denen die Interessen von Besatzungsmitgliedern mit 
unterschiedlichen religiösen und sozialen Gebräuchen zu berücksichtigen sind, zur Vermeidung von 
Diskriminierung Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, soweit die dadurch 
entstehenden Verhältnisse im Ganzen nicht ungünstiger sind als die Verhältnisse, die sich aus der 
Anwendung dieser Verordnung ergeben würden. 

(2) Die Berufsgenossenschaft kann für Schiffe auf der ersten Überführungsreise, für die die Berechtigung 
zum Führen der Bundesflagge nach § 10 des Flaggenrechtsgesetzes verliehen wurde, Ausnahmen von den 
Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, soweit die Versorgung, Gesundheit und medizinische 
Betreuung und die Rücksichtnahme auf soziale und religiöse Gepflogenheiten der Besatzungsmitglieder 
für die Dauer der Überführungsreise sichergestellt sind. 

(3) Auf Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 200 sind folgende Anforderungen nicht 
anzuwenden:  

1. Ausrüstung mit raumlufttechnischen Anlagen (§ 11), 

2. Bodenflächen (§ 16 Absatz 1, 3, 4 und 5), 

3. eigenes Waschbecken (§ 20 Absatz 2), 

4. Einrichtungen zur Wäschepflege (§ 26). 
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Abschnitt 3  
Anforderungen an Bau, Ausrüstung und Instandhaltung der Unterkunftsräume und 

Freizeiteinrichtungen 

Unterabschnitt 1  
Wände, Decken, Fußböden, Isolierung, Schutzvorrichtungen 

§ 7 Wände, Decken, Fußböden 

(1) 1In allen Unterkunftsräumen ist eine angemessene Deckenhöhe einzuhalten. 2Die lichte Höhe muss in 
allen Unterkunftsräumen, in denen volle Bewegungsfreiheit erforderlich ist, mindestens 203 Zentimeter 
betragen. 3Die Berufsgenossenschaft kann eine geringere Mindestdeckenhöhe zulassen, wenn dadurch die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Besatzungsmitglieder nicht beeinträchtigt werden. 

(2) 1Außenwände und Wände der Laderäume, der Maschinenräume, der Vorratsräume, der Kühlräume und 
der Räume zum Trocknen von Wäsche (Trockenräume), der Küchen und der gemeinschaftlich genutzten 
Toiletten und Waschräume in Richtung der Schlafräume müssen aus Stahl oder einem gleichwertigen 
Werkstoff hergestellt und wasser- und gasdicht sein. 2Die Innenwände und Decken der Unterkunftsräume, 
mit Ausnahme der Küchen und der Toiletten, müssen verkleidet sein. 

(3) Offene Decks über den Unterkunftsräumen sind mit einem Belag aus Holz oder einem gleichwertigen 
Stoff und, soweit die Unterkunftsräume zum dauernden Aufenthalt von Besatzungsmitgliedern bestimmt 
sind, auch mit einer Trittschallisolierung zu versehen. 

(4) 1Fußböden, Wände und Decken dürfen keine scharfen Kanten haben. 2Sie müssen so beschaffen sein, 
dass sie leicht gereinigt werden können. 3Die Fußböden müssen rutschfest und feuchtigkeitsundurchlässig 
sein. 4Wasser muss abfließen können. 5Die Oberfläche der Wände und Decken muss hell und wasserfest 
beschaffen sein. 

(5) Die Übergänge zwischen Fußbodenbelägen aus Verbundwerkstoffen und Wänden müssen so mit 
Profilen versehen sein, dass Fugen möglichst vermieden werden. 

§ 8 Isolierung 

1Die Unterkunftsräume müssen gegen Kälte und Hitze, die von außen oder aus Nachbarräumen einwirken, 
wirksam isoliert sein. 2Die Isolierung darf nicht zu Kondenswasserbildung führen. 3Technische 
Einrichtungen, die die Temperatur in den Unterkunftsräumen beeinflussen können, müssen isoliert sein. 

 

§ 9 Schutzvorrichtungen gegen Ungeziefer 

(1) Unterkunftsräume, Vorratsräume und Kühlräume sind gegen das Eindringen und das Einnisten von 
Ungeziefer zu schützen. 

(2) 1Auf Schiffen, die in Fahrtgebieten eingesetzt sind oder Häfen anlaufen, in denen Insekten 
Tropenkrankheiten übertragen können, ist vor Fenstern, Lüftungsöffnungen und Außentüren ein geeigneter 
Insektenschutz anzubringen. 2Vor den Luftansaugöffnungen von raumlufttechnischen Anlagen sind 
widerstandsfähige Insektenfilter anzubringen. 3Bei Klimaanlagen kann auf zusätzlichen Insektenschutz 
verzichtet werden, wenn sie mit einem Reservemotor ausgestattet sind. 

Unterabschnitt 2  
Beleuchtung, Lüftung, Klimatisierung, Heizung, Leitungen 

§ 10 Beleuchtung 

(1) Schlafräume, Wohnräume, Messen und sonstige Aufenthaltsräume müssen durch Tageslicht 
angemessen erhellt sein; dies gilt nicht auf Fahrgastschiffen, wenn diese Räume ausnahmsweise unter der 
Ladelinie untergebracht werden dürfen. 

(2) 1In den Unterkunftsräumen, Vorratsräumen und Kühlräumen müssen elektrische Anlagen vorhanden 
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sein, mit denen die Räume ausreichend beleuchtet werden. 2In den Unterkunftsräumen müssen Tische und 
Schreibpulte zum Lesen und Schreiben ausreichend beleuchtet werden können. 3Jede Koje muss am 
Kopfende mit einer zum Lesen ausreichenden Lampe versehen sein. 

(3) Die Unterkunftsräume müssen, wenn nicht zwei voneinander unabhängige Stromquellen vorhanden 
sind, mit einer elektrischen Notbeleuchtungsanlage versehen sein. 

(4) Wenn auf einem Fischereifahrzeug in den Messen, Gängen und sonstigen Räumen, die als Notausgang 
verwendet werden, keine Notbeleuchtung vorhanden ist, ist in solchen Räumen eine ständige 
Nachtbeleuchtung vorzusehen. 

§ 11 Luftreinhaltung, raumlufttechnische Anlagen 

(1) Unterkunftsräume sind so anzuordnen und auszustatten, dass sie gegen Luftverunreinigung aus anderen 
Schiffsteilen, insbesondere gegen Maschinenabgase, Abluft aus Tanks, Küchen und medizinischen 
Räumlichkeiten und sanitären Einrichtungen, geschützt sind. 

(2) 1Unterkunftsräume sind mit raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere Klimaanlagen oder 
mechanischen Lüftungsanlagen, auszustatten. 2Die raumlufttechnischen Anlagen sind jederzeit 
betriebsbereit zu halten und bei Aufenthalt von Besatzungsmitgliedern an Bord zu betreiben. 

(3) Auf allen Schiffen, mit Ausnahme derer, die Gebiete befahren, in denen dies auf Grund des gemäßigten 
Klimas nicht erforderlich ist, sind die Unterkunftsräume sowie der Raum, in dem sich der zentrale 
Maschinenleitstand befindet, mit Klimaanlagen auszurüsten. 

(4) Raumlufttechnische Anlagen müssen so beschaffen sein, dass  

1. im Vergleich zu den Außenluftbedingungen eine gesundheitlich zuträgliche Luftbeschaffenheit sowie 
eine ausreichende Lufterneuerung in den Unterkunftsräumen gewährleistet wird, 

2. sie den Besonderheiten des Schiffsbetriebes auf See Rechnung tragen und keine übermäßigen 
Geräusche, Vibrationen oder Zugluft verursachen und 

3. sie leicht gesäubert und desinfiziert werden können, um Beeinträchtigungen der Gesundheit und des 
Wohlbefindens der Besatzungsmitglieder zu verhindern. 

(5) Bei einem Ausfall der raumlufttechnischen Anlage müssen die Unterkunftsräume zusätzlich auf andere 
Weise belüftet werden können. 

(6) Durch Reinigung und Wartung der raumlufttechnischen Anlagen hat der Reeder sicherzustellen, dass 
gesundheitliche Beeinträchtigungen der Besatzungsmitglieder vermieden werden. 

§ 12 Heizungsanlage 

(1) 1Auf allen Schiffen, mit Ausnahme derer, die ausschließlich in den Tropen verkehren, müssen die 
Unterkunftsräume mit einer Heizungsanlage ausgestattet sein, die eine gesundheitlich zuträgliche 
Temperatur unter den Wetter- und Klimabedingungen, denen das Schiff auf der Fahrt ausgesetzt sein wird, 
gewährleistet. 2Die Heizungsanlage ist in Betrieb zu halten, wenn sich Besatzungsmitglieder an Bord 
aufhalten und die Witterung es erfordert. 

(2) Die Wärmeversorgung innerhalb der Unterkunftsräume darf nur mit Warmwasser, Warmluft oder 
Elektrizität erfolgen. 

(3) Heizkörper und sonstige Heizgeräte müssen so aufgestellt und abgeschirmt sein, dass Brandgefahr oder 
Gefährdung oder Belästigung der Besatzungsmitglieder vermieden werden. 

§ 13 Leitungen 

Leitungen mit gesundheitsgefährlichen Gasen oder Flüssigkeiten oder Leitungen, die unter einem so hohen 
inneren Überdruck stehen, dass sie bei einem Undichtwerden Leben oder Gesundheit der 
Besatzungsmitglieder gefährden können, dürfen mit Ausnahme der Küchen nicht in Unterkunftsräumen 
verlegt sein. 
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Unterabschnitt 3  
Lärm und Vibrationen 

§ 14 Verhütung von Lärm und Vibrationen 

(1) Unterkunftsräume und Freizeitbereiche an Deck dürfen keinen der Gesundheit und dem Wohlbefinden 
der Besatzungsmitglieder unzuträglichen Lärmbelastungen oder Vibrationen ausgesetzt sein. 

(2) Unterkunftsräume sowie Freizeitbereiche an Deck sind in möglichst großer Entfernung von dem 
Maschinenraum, dem Rudermaschinenraum, den Ladewinden, den Heizungsanlagen, den 
raumlufttechnischen Anlagen und anderen lärmerzeugenden Maschinen oder Anlagen anzuordnen. 

(3) Bei Bau und Verkleidung der Wände, Decken und Fußböden in den Lärmquellen aufweisenden 
Räumen sowie von selbstschließenden schalldichten Türen in Maschinenräumen sind Schallabdichtungen 
und andere geeignete schallschluckende Materialien zu verwenden. 

Unterabschnitt 4  
Schlafräume, Bodenflächen, Kojen, Ausstattung 

§ 15 Schlafräume 

(1) Für die Besatzungsmitglieder sind Schlafräume vorzusehen, wenn die Betriebsumstände eine 
Übernachtung an Bord erforderlich machen. 

(2) 1Auf Schiffen ist für jedes Besatzungsmitglied ein eigener Schlafraum vorzusehen. 2Abweichend von 
Satz 1 dürfen Schlafräume, getrennt nach Männern und Frauen,  

1. auf Spezialschiffen und auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000 mit bis zu zwei 
Besatzungsmitgliedern belegt werden, 

2. auf Fahrgastschiffen mit bis zu vier Besatzungsmitgliedern belegt werden, jedoch nicht mit mehr als 
zwei Offizieren, 

3. auf Fischereifahrzeugen mit bis zu vier Besatzungsmitgliedern belegt werden, jedoch nicht mit mehr 
als zwei Offizieren, 

4. mit zwei Auszubildenden belegt werden, wenn Auszubildende an Bord ausgebildet werden und die 
Schlafräume mit einem eigenen Bad und einer eigenen Toilette ausgestattet sind. 

3Die Regelungen zu den Mindestbodenflächen in § 16 Absatz 4 Nummer 1 gelten entsprechend. 

(3) 1Schlafräume sind nach Möglichkeit mit eigenem Bad und eigener Toilette auszustatten. 2§ 20 Absatz 5 
und 6 bleiben unberührt. 

(4) 1Die Schlafräume sind über der Ladelinie mittschiffs oder achtern anzuordnen. 2Ist in Einzelfällen eine 
Anordnung nach Satz 1 auf Grund der Größe, des Schiffstyps oder der beabsichtigten Einsatzart des 
Schiffs nicht möglich, können Schlafräume auch im Vorschiff, jedoch keinesfalls vor dem Kollisionsschott 
angeordnet werden. 3Die Berufsgenossenschaft kann für Fahrgastschiffe und Spezialschiffe zulassen, dass 
die Schlafräume unterhalb der Ladelinie angeordnet werden, wenn Vorkehrungen für ausreichende 
Beleuchtung und Lüftung getroffen sind und mindestens ein durch Tageslicht erhellter Aufenthaltsraum 
vorhanden ist. 4Im Falle des Satzes 3 dürfen Räume nicht unmittelbar unterhalb der für Arbeiten genutzten 
Gänge angeordnet sein. 

(5) 1Die Schlafräume müssen von Verkehrsgängen aus betreten werden können, die innerhalb der 
Wohnbereiche liegen. 2Zwischen den Schlafräumen und den anderen Räumen müssen allgemeine 
Verkehrsgänge oder Schleusen liegen. 3Von Satz 2 darf abgewichen werden, um Bäder und Toiletten 
einzurichten, die jeweils von zwei Schlafräumen aus gemeinsam genutzt werden können. 

(6) Soweit möglich sind die Besatzungsmitglieder so auf die Schlafräume zu verteilen, dass die Wachen 
getrennt sind und die im Tagesdienst tätigen Besatzungsmitglieder ihren Schlafraum nicht mit 
Wachgängern teilen müssen. 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

(7) Soweit möglich ist bei der Gestaltung von Schlafräumen an Bord die Mitnahme von Partnern der 
Besatzungsmitglieder zu berücksichtigen. 

§ 16 Bodenflächen 

(1) 1In Schlafräumen mit Einzelkojen darf die Bodenfläche nicht geringer sein als  

1. 4,5 Quadratmeter auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000, 

2. 5,5 Quadratmeter auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 oder mehr, aber mit einer 
Bruttoraumzahl von weniger als 10 000, 

3. 7 Quadratmeter auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 10 000 oder mehr. 

2Abweichend von Satz 1 darf auf Fischereifahrzeugen die Bodenfläche je Besatzungsmitglied in 
Schlafräumen, ausschließlich der von Kojen, Spinden, Kommoden und Sitzgelegenheiten eingenommenen 
Fläche, nicht geringer sein als 2,5 Quadratmeter. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Berufsgenossenschaft im Einzelfall für Schiffe mit einer 
Bruttoraumzahl von weniger als 3 000, für Fahrgastschiffe und für Spezialschiffe eine geringere 
Mindestgröße der Bodenflächen zulassen, um jedem Besatzungsmitglied einen eigenen Schlafraum zu 
ermöglichen, wenn dadurch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Besatzungsmitglieder nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000, die keine Fahrgastschiffe oder 
Spezialschiffe sind, darf die Bodenfläche von Schlafräumen, die nach § 15 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 mit 
zwei Besatzungsmitgliedern belegt sind, nicht geringer als 7 Quadratmeter sein. 

(4) Auf Fahrgastschiffen und Spezialschiffen darf die Bodenfläche in Schlafräumen für 
Besatzungsmitglieder, die nicht die Aufgaben von Schiffsoffizieren ausführen, nicht geringer sein als  

1. 7,5 Quadratmeter in Räumen mit zwei Besatzungsmitgliedern, 

2. 11,5 Quadratmeter in Räumen mit drei Besatzungsmitgliedern und 

3. 14,5 Quadratmeter in Räumen mit vier Besatzungsmitgliedern. 

(5) 1Die Bodenfläche der Schlafräume von Besatzungsmitgliedern, die die Aufgaben von Schiffsoffizieren 
ausführen und denen neben dem Schlafraum kein gesonderter Wohnraum oder anderer Raum zur 
Verfügung steht, darf nicht geringer sein als  

1. 7,5 Quadratmeter auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000, 

2. 8,5 Quadratmeter auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 oder mehr, jedoch weniger als 
10 000 und 

3. 10 Quadratmeter auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 10 000 oder mehr. 
2Abweichend von Satz 1 darf auf Fischereifahrzeugen die Bodenfläche der Schlafräume von 
Besatzungsmitgliedern, die die Aufgaben von Schiffsoffizieren ausführen und denen neben dem 
Schlafraum kein gesonderter Wohnraum oder anderer Raum zur Verfügung steht, nicht geringer sein als 
6,5 Quadratmeter. 

(6) Auf Fahrgastschiffen und Spezialschiffen darf die Bodenfläche der Schlafräume von 
Besatzungsmitgliedern, die die Aufgaben von Schiffsoffizieren auf Betriebsebene ausführen, nicht 
geringer als 7,5 Quadratmeter, von Besatzungsmitgliedern, die die Aufgaben von Schiffsoffizieren auf 
Führungsebene ausführen, nicht geringer als 8,5 Quadratmeter sein, wenn ihnen neben dem Schlafraum 
kein gesonderter Wohnraum oder anderer Raum zur Verfügung steht. 

(7) 1Die von den Kojen, Spinden, Kommoden und Sitzgelegenheiten eingenommene Fläche ist in die 
Berechnung der Bodenfläche einzubeziehen. 2Auszunehmen sind jedoch kleine oder unregelmäßige 
Flächen, die den Bewegungsraum nicht wirksam vergrößern und die nicht als Stellraum verwendet werden 
können. 
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(8) 1Dem Kapitän, dem Leiter der Maschinenanlage und dem Ersten Offizier muss zusätzlich zu ihrem 
Schlafraum ein mit ihrem Schlafraum unmittelbar in Verbindung stehender Wohnraum, Tagesraum oder 
ein gleichwertiger zusätzlicher Raum zur Verfügung stehen. 2Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall 
für Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000 Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

§ 17 Kojen und sonstige Schlafraumausstattungen 

(1) 1Im Schlafraum ist jedem Besatzungsmitglied eine Einzelkoje zur Verfügung zu stellen, die seiner 
Körpergröße entspricht. 2Die Innenmaße einer Koje müssen mindestens 200 Zentimeter mal 80 Zentimeter 
betragen. 3Auf Fischereifahrzeugen müssen die Innenmaße abweichend von Satz 2 mindestens 198 
Zentimeter mal 80 Zentimeter betragen. 

(2) 1Kojen müssen so gesichert sein, dass die Besatzungsmitglieder bei Seegang nicht herausfallen können. 
2Kojen dürfen nicht so nebeneinander aufgestellt sein, dass eine Koje überstiegen werden muss, um zur 
Nachbarkoje zu gelangen. 3Ausnahmen von Satz 2 sind zulässig, wenn ein Besatzungsmitglied von seinem 
Partner oder seiner Partnerin auf der Reise begleitet wird. 

(3) Jede Koje ist mit einem Lattenrost, einer Matratze, einer Decke und einem Kissen auszustatten. 

(4) 1Übereinander dürfen nicht mehr als zwei Kojen aufgestellt sein. 2Wo sich über einer Koje ein Fenster 
befindet, dürfen Kojen der Schiffswand entlang nicht übereinander aufgestellt werden. 3Die untere von 
zwei übereinanderliegenden Kojen ist mindestens 30 Zentimeter über dem Boden und die obere ist etwa in 
der Mitte zwischen dem Boden der unteren Koje und der Unterseite der Decke anzubringen. 4Bei 
übereinander aufgestellten Kojen ist unter der Matratze der oberen Koje eine staubdichte Abdeckung 
anzubringen. 

(5) 1Den Besatzungsmitgliedern sind vierzehntäglich frische Bettwäsche von angemessener Qualität sowie 
wöchentlich mindestens zwei frische Handtücher zur Verfügung zu stellen. 2Bei einem Wechsel des 
Benutzers der Koje ist diese einschließlich der Matratze, der Decke und des Kissens gründlich zu reinigen. 

(6) 1Jeder Schlafraum ist für jedes Besatzungsmitglied mit einem Kleiderspind von ausreichender Größe, 
mindestens 475 Liter Rauminhalt, und einer Kommode oder einem entsprechenden Behältnis von 
mindestens 56 Liter Rauminhalt auszustatten. 2Ist die Kommode in den Kleiderspind integriert, muss das 
gemeinsame Mindestvolumen des Kleiderspinds 500 Liter Rauminhalt betragen. 3Der Spind ist mit einem 
Fach und einer Verschlussvorrichtung zu versehen, um die Privatsphäre zu gewährleisten. 4Auf Schiffen 
mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 200 kann die Berufsgenossenschaft im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen, wenn die Anforderungen nach den Sätzen 1 bis 3 baulich nicht umsetzbar sind und das 
Besatzungsmitglied auf andere Art und Weise die Möglichkeit hat, für die Dauer der Reise seine 
persönlichen Gegenstände und Kleidungsstücke angemessen zu verstauen. 

(7) 1Jeder Schlafraum ist mit einem kleinen Schrank für den Toilettenartikelbedarf der 
Besatzungsmitglieder, einem fest angebrachten, aufklappbaren oder ausziehbaren Tisch oder Pult, einem 
Spiegel, einer Steckdose, einem Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne, einem Bücherbrett, 
Kleiderhaken und den erforderlichen Sitzgelegenheiten auszustatten. 2Die Schlafraumfenster sind mit 
Vorhängen auszustatten. 

(8) 1Die Einrichtungsgegenstände dürfen keine scharfen Kanten haben. 2Sie müssen, mit Ausnahme der 
gepolsterten Teile, aus einem festen, glatten und gegen Korrosion geschützten Werkstoff bestehen. 

Unterabschnitt 5  
Küchen, Vorratsräume, Kühlräume und Messen 

§ 18 Küchen, Vorratsräume und Kühlräume 

(1) 1Auf Schiffen sind Küchen vorzusehen, wenn die Betriebsumstände eine Zubereitung von Speisen an 
Bord erforderlich machen. 2Die Küchen müssen insbesondere ausgestattet sein mit  

1. Kochgeräten, 

2. einem Doppelspülbecken, einem Handwaschbecken und einer Einrichtung mit Einmalhandtüchern, 
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3. einem Anschluss für kaltes und warmes Trinkwasser, 

4. den für die Unterbringung der beweglichen Kochgeräte und des Essgeschirrs erforderlichen Schränken, 
Regalen und Geschirrgestellen aus einem geeigneten, nicht rostenden Werkstoff, 

5. einer Abluftanlage und 

6. zwei Fußbodenabflüssen einschließlich einer Vorrichtung zur Verhinderung des Rückflusses. 

(2) 1Auf Schiffen müssen zum Lagern der Lebensmittel Vorratsräume sowie Kühlräume vorhanden sein. 
2Abweichend von Satz 1 können auf kleineren Schiffen, auf denen Kühlräume nur mit unangemessenem 
Aufwand eingerichtet werden können, anstelle der Kühlräume Kühlschränke aufgestellt werden. 3Die 
Vorratsräume mit Ausnahme der Kühlräume müssen trocken gehalten und gut belüftet sein. 4In den 
Vorratsräumen und Kühlräumen sowie in Kühlschränken muss die für das Lagergut erforderliche 
Temperatur herrschen. 5Die Vorräte sind nach den unterschiedlichen Temperaturerfordernissen gesondert 
zu lagern. 6Kühlräume müssen von innen zu öffnen sein, auch wenn sie von außen verschlossen sind, und 
mit einer Alarmvorrichtung ausgestattet sein. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die Berufsgenossenschaft auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 
bis zu 200 im Einzelfall anstelle einer Küche eine Kochgelegenheit zulassen, wenn die Anforderungen 
nach Absatz 1 baulich nicht umsetzbar sind und die Besatzungsmitglieder auf andere Art und Weise die 
Möglichkeit haben, für die Dauer der Reise unter Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
Speisen und Getränke zuzubereiten. 

§ 19 Messen, Pantries und Ausstattungen 

(1) 1Auf Schiffen sind Messen vorzusehen, wenn die Betriebsumstände Aufenthaltsräume erforderlich 
machen, in denen die Besatzungsmitglieder ihre Mahlzeiten einnehmen können. 2Soweit es die Größe des 
Schiffs zulässt, sind getrennte Messen für den Kapitän und die Schiffsoffiziere einerseits sowie für die 
übrigen Besatzungsmitglieder andererseits einzurichten. 3Dabei sind die besonderen kulturellen, religiösen 
und sozialen Bedürfnisse der Besatzungsmitglieder zu berücksichtigen. 

(2) 1Messen sind getrennt von den Schlafräumen und möglichst in der Nähe zur Küche anzuordnen. 2Die 
Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall für Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000 
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

(3) 1Die Bodenfläche einer Messe muss mindestens 1,5 Quadratmeter für jeden vorgesehenen Sitzplatz 
betragen. 2Eine Messe muss für die Anzahl von Besatzungsmitgliedern ausreichen, die sie üblicherweise 
gleichzeitig benutzen. 3Auf Fischereifahrzeugen muss die Bodenfläche einer Messe abweichend von Satz 1 
eine Mindestfläche von 1,0 Quadratmeter für jeden vorgesehenen Sitzplatz betragen. 

(4) 1Messen müssen so eingerichtet sein, dass die Besatzungsmitglieder darin ihre Mahlzeiten bequem 
einnehmen können. 2Insbesondere müssen Sitzgelegenheiten mit Rückenlehnen und Tische in einer 
Anzahl vorhanden sein, die der Zahl der Besatzungsmitglieder entspricht, die üblicherweise gleichzeitig 
die Messe benutzen. 3Die Oberflächen der Tische und Sitzgelegenheiten müssen aus feuchtigkeitsfesten 
Werkstoffen hergestellt sein. 4Teller, Gläser und andere Messeutensilien müssen aus leicht zu säuberndem 
Material bestehen. 

(5) 1Folgende Einrichtungen müssen in einer Messe oder von einer Messe aus zugänglich vorgesehen sein:  

1. ein Doppelspülbecken mit einem Anschluss für kaltes und warmes Trinkwasser, 

2. ein Spender für Einmalhandtücher, 

3. ein Kühlschrank, der leicht zugänglich sein muss und dessen Fassungsvermögen für die Anzahl der 
Besatzungsmitglieder, die die Messen besuchen, ausreicht, 

4. Einrichtungen zur Zubereitung kalter und heißer Getränke, 

5. Einrichtungen zum Aufbewahren des Geschirrs. 
2Die vorgenannten Einrichtungen sollen nach Möglichkeit in einer Pantry zusammengefasst sein. 
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Unterabschnitt 6  
Sanitäre Einrichtungen 

§ 20 Anzahl und Anordnung der sanitären Einrichtungen 

(1) Auf Schiffen sind für die Besatzungsmitglieder getrennte sanitäre Einrichtungen für Männer und 
Frauen vorzusehen. 

(2) Ausgenommen auf Fahrgastschiffen muss jeder Schlafraum mit einem eigenen Waschbecken 
ausgestattet sein, es sei denn, dass ein solches Waschbecken bereits in einem eigenen Bad vorhanden ist. 

(3) 1Steht Besatzungsmitgliedern kein eigenes Bad zur Verfügung, kann jeweils für höchstens vier 
männliche oder vier weibliche Besatzungsmitglieder ein Waschbecken und eine Dusche zur gemeinsamen 
Nutzung vorgesehen werden. 2Satz 1 gilt entsprechend für die gemeinsame Nutzung einer Toilette. 3Die 
Toiletten müssen in der Nähe von Schlaf- und Waschräumen angeordnet sein. 4Sie dürfen nur über 
allgemeine Verkehrsgänge oder von den Waschräumen aus zugänglich sein. 5Satz 3 gilt nicht für eine 
Toilette, die zwischen zwei Schlafräumen mit einer Gesamtbelegschaft von höchstens vier 
Besatzungsmitgliedern angeordnet ist. 

(4) 1Zusätzlich zu den Toiletten nach Absatz 3 ist jeweils mindestens eine Toilette nahe der Brücke, dem 
Maschinenraum oder dem Maschinenleitstand sowie für das Bedienungs- und Verpflegungspersonal in der 
Nähe ihrer Arbeitsplätze vorzusehen. 2Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall für Schiffe mit einer 
Bruttoraumzahl von weniger als 3 000 Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

(5) 1Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 5 000 oder mehr ist für jeden Schiffsoffizier ein an seinen 
Schlafraum angrenzender Raum mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette vorzusehen. 
2Das Waschbecken kann auch im Schlafraum eingebaut sein. 

(6) Ausgenommen auf Fahrgastschiffen ist auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 10 000 oder mehr 
für je zwei Besatzungsmitglieder, ausgenommen Schiffsoffiziere, neben ihren Schlafräumen ein 
benachbarter Raum mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette vorzusehen. 

(7) Für Fahrgastschiffe, die normalerweise zu Reisen mit einer Fahrtdauer von höchstens vier Stunden 
eingesetzt werden, kann die Berufsgenossenschaft Sonderregelungen oder eine Herabsetzung der Anzahl 
der sich aus den Absätzen 1 bis 5 ergebenden sanitären Einrichtungen genehmigen. 

§ 21 Ausstattung und Gestaltung der sanitären Einrichtungen 

(1) An allen Waschstellen muss fließendes warmes und kaltes Trinkwasser vorhanden sein. 

(2) Waschbecken, Duschen und Badewannen müssen aus leicht zu reinigenden und dauerhaften 
Werkstoffen hergestellt sein. 

(3) Räume mit sanitären Einrichtungen, mit Ausnahme der Schlafräume mit Waschbecken, haben 
folgenden Anforderungen zu entsprechen:  

1. die Räume müssen über eine Ablufteinrichtung ins Freie verfügen, 

2. die Fußböden müssen aus einem dauerhaften Werkstoff hergestellt und leicht zu reinigen, 
feuchtigkeitsfest und mit einem angemessenen Abfluss versehen sein, 

3. in Toiletten müssen  

a) ein Handwaschbecken sowie 

b) eine hygienisch einwandfreie Vorrichtung zum Händetrocknen 

vorhanden sein; jede Toilette muss mit einer starken und jederzeit verwendungsbereiten Wasserspülung 
oder einer anderen Spülung wie Luftspülung versehen und einzeln bedienbar sein; die Toilettensitze 
müssen aus einem nicht saugfähigen Werkstoff hergestellt und leicht zu reinigen sein; Handtücher, 
Seife und Toilettenpapier sind vom Reeder allen Besatzungsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, 

4. befinden sich im gleichen Raum mehrere Toiletten, müssen sie zum Schutz der Privatsphäre durch 
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Wände ausreichend voneinander abgeschirmt sein, 

5. die Abflussrohre müssen so eingerichtet sein, dass sie nicht leicht verstopfen, dass sie leicht gereinigt 
werden können und dass auch bei tiefen Außentemperaturen ein ungehindertes Abfließen der Abwässer 
sichergestellt ist; die Abflussrohre dürfen nicht entlang der Decke von Messen, Schlaf- und 
Vorratsräumen sowie Küchen und Pantries verlaufen; sie dürfen nicht in der Nähe von 
Ansaugöffnungen der Trinkwasseraufbereitungsanlage ins Freie münden. 

Unterabschnitt 7  
Medizinische Räumlichkeiten 

§ 22 Behandlungsraum 

(1) Über einen von anderen Unterkunftsräumen getrennten Raum für die medizinische Behandlung 
(Behandlungsraum) müssen verfügen:  

1. Schiffe in der weltweiten Fahrt, 

2. Schiffe mit 15 oder mehr Personen an Bord mit einer Reisedauer von mehr als drei Tagen, 

3. Fahrgastschiffe in der weltweiten Fahrt sowie in dem in § 46 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes 
bezeichneten Gebiet (Europäische Fahrt), 

4. Fischereifahrzeuge in der Großen Hochseefischerei. 

(2) 1Der Behandlungsraum darf nur für die Zwecke der medizinischen Betreuung der Personen an Bord 
verwendet werden, muss leicht zugänglich sein und dem Stand der Technik für Behandlungsräume 
entsprechen. 2Der Raum muss mit Kommunikationseinrichtungen versehen sein, die eine direkte funk- 
oder satellitenfunkärztliche Beratung während der medizinischen Betreuung ermöglichen. 3Neben der 
Eingangstür ist ein Reserveschlüssel in einem verglasten Kasten aufzubewahren. 

(3) 1Auf Schiffen in der weltweiten Fahrt und in der Europäischen Fahrt sowie auf Fischereifahrzeugen in 
der Großen Hochseefischerei und in der Kleinen Hochseefischerei ist ein Apothekenschrank für die 
Unterbringung der medizinischen Ausstattung nach Maßgabe der Anlage fest zu installieren. 2Soweit auf 
den in Satz 1 bezeichneten Schiffen nach Absatz 1 ein Behandlungsraum vorgeschrieben ist, ist der 
Apothekenschrank in diesem Raum aufzustellen. 

(4) 1Wird nach § 23 Absatz 6 auf einen Krankenraum verzichtet, muss der Behandlungsraum zur 
kurzzeitigen Unterbringung und Pflege einer erkrankten Person geeignet sein. 2Insbesondere muss die 
Untersuchungsliege dreiseitig mit mindestens einem Meter freiem Bewegungsraum zugänglich und mit 
einer Sicherheitsvorrichtung gegen Herausfallen versehen sein. 3Eine Toilette für den ausschließlichen 
Gebrauch durch erkrankte Personen ist im Behandlungsraum oder in unmittelbarer Nähe vorzusehen. 

§ 23 Krankenraum 

(1) 1Die in § 22 Absatz 1 bezeichneten Schiffe müssen zusätzlich zu dem Behandlungsraum über 
mindestens einen von anderen Unterkunftsräumen getrennten Raum zur Pflege erkrankter Personen an 
Bord verfügen (Krankenraum). 2Abweichend von Satz 1 müssen Fahrgastschiffe in der Europäischen Fahrt 
nur bei Reisen, die länger als 12 Stunden dauern, einen Krankenraum haben. 

(2) 1Als Krankenraum darf kein Innenraum verwendet werden. 2Der Raum muss leicht zugänglich sein und 
bei Bedarf sofort zur Verfügung stehen. 3Der Zugang muss so breit sein, dass ein Kranker auf einer 
Krankentrage hineingetragen werden kann. 4Neben der Eingangstür ist ein Reserveschlüssel in einem 
verglasten Kasten aufzubewahren. 

(3) Der Krankenraum muss mit einer für den Kranken leicht erreichbaren Rufanlage oder einem Telefon 
mit Verbindung zur Brücke und zum Betriebsgang außerhalb des Krankenraumes ausgestattet sein. 

(4) 1Der Krankenraum muss leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 2Er ist mit einer 
Ablufteinrichtung, einer Dusche oder einer Badewanne, einem Handwaschbecken sowie einem separaten 
Toilettenraum mit Desinfektionsmittelwandspender auszustatten. 3Die Wasserarmaturen dürfen nicht 
selbstschließend sein. 4Der Toilettenraum muss unmittelbar vom Krankenraum aus zugänglich sein und 
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ebenfalls über eine Rufanlage oder ein Telefon nach Absatz 3 verfügen. 

(5) 1Der Krankenraum muss auf Schiffen bis zu 30 Personen mit mindestens einem Bett, bei einer höheren 
Personenzahl mit mindestens zwei Betten eingerichtet sein. 2Die Betten sollen in ihrer Ausstattung 
Krankenhausbetten entsprechen. 3Sie müssen mit einer Sicherheitsvorrichtung gegen Herausfallen 
versehen sein. 4Mindestens ein Bett je Raum muss dreiseitig mit mindestens einem Meter freiem 
Bewegungsraum zugänglich sein. 

(6) Auf einen Krankenraum kann auf Schiffen bis zu 30 Personen verzichtet werden, wenn für jede Person 
ein eigener Schlafraum mit einer abgeteilten Sanitärzelle mit Waschbecken, Dusche oder Badewanne und 
Toilette sowie eine Rufanlage oder ein Telefon nach Absatz 3 vorhanden ist. 

§ 24 Operationsraum 

1Schiffe, die nach Maßgabe der Schiffsbesetzungsverordnung mit einem Schiffsarzt zu besetzen sind, 
müssen neben dem Behandlungsraum und dem Krankenraum einen besonderen Operationsraum von 
mindestens zehn Quadratmetern Bodenfläche haben. 2Der Operationsraum muss bestimmungsgemäß 
ausgestattet sein und dem Stand der Technik entsprechen. 

Unterabschnitt 8  
Büroräume 

§ 25 Büroräume 

1Auf Schiffen müssen von anderen Unterkunftsräumen getrennte Büroräume oder ein gemeinsames 
Schiffsbüro für den Decksdienst und den Maschinendienst vorhanden sein. 2Die Berufsgenossenschaft 
kann im Einzelfall für Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3 000 Ausnahmen von Satz 1 
zulassen. 

Unterabschnitt 9  
Sonstige Einrichtungen und Freizeitbereiche 

§ 26 Einrichtungen zur Wäschepflege 

Auf den Schiffen müssen folgende Einrichtungen zur Wäschepflege für Besatzungsmitglieder vorhanden 
sein, soweit die Betriebsumstände dies erfordern:  

1. Waschmaschinen, 

2. Wäschetrockner oder ein gesonderter Raum zum Trocknen der Kleidung mit angemessener Lüftung, 
Heizung und Aufhängevorrichtungen sowie 

3. Bügeleisen, Bügelbretter oder gleichwertige Vorrichtungen. 

§ 27 Einrichtungen für Kleidung und persönliche Gegenstände, Umkleideeinrichtungen 

(1) Außerhalb der Schlafräume müssen gut belüftete, verschließbare Einrichtungen für das Aufbewahren 
von Arbeitskleidung und Wetterkleidung vorhanden sein. 

(2) Auf dem Schiff muss zur Aufbewahrung von Koffern und ähnlichen sperrigen Gegenständen der 
Besatzungsmitglieder ein Raum vorhanden sein. 

(3) Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 oder mehr müssen für die Besatzungsmitglieder 
zusätzlich zu den Schlafräumen und sanitären Einrichtungen leicht zugängliche Umkleideeinrichtungen 
vorhanden sein, die mit Einzelspinden sowie mit Waschbecken und Duschen ausgestattet sind. 

§ 28 Freizeitbereiche und Freizeiträume 

(1) 1Auf dem Schiff sind für Besatzungsmitglieder ein oder mehrere Freizeitbereiche an Deck vorzusehen. 
2Die Freizeitbereiche müssen so gelegen oder abgeschirmt sein, dass die erholungssuchenden 
Besatzungsmitglieder möglichst gegen Wind, Spritzwasser, Abgase und Abluft von Absauganlagen 
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geschützt sind. 

(2) 1Für Besatzungsmitglieder sind Freizeiträume sowie Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. 2Soweit möglich, sind folgende Einrichtungen oder Leistungen an Bord 
bereitzustellen:  

1. Raucherraum, 

2. Empfang von Fernseh- und Rundfunkprogrammen, 

3. Vorführung von Filmen, deren Bestand für die Dauer der Reise ausreichend sein und regelmäßig 
ausgetauscht werden sollte, 

4. Sportgeräte einschließlich Fitnessgeräten, Tischspielen und Decksspielen, 

5. eine Bibliothek mit berufsbildenden und anderen Büchern, deren Bestand für die Dauer der Reise 
ausreichend sein und in angemessenen Zeitabständen ausgetauscht werden sollte, 

6. Gelegenheit für handwerkliche Betätigung während der Freizeit zur Entspannung, 

7. elektronische Geräte, insbesondere Radio, Fernseher, Videorecorder, DVD/CD-Spieler, 
Personalcomputer und Software sowie Kassettenrekorder/-spieler, 

8. soweit dies nicht mit nationalen, religiösen und sozialen Gebräuchen im Widerspruch steht, sind die 
Schiffe mit einer Schiffsbar oder einem Kiosk auszustatten. 

(3) Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 10 000 oder mehr ist ein Schwimmbecken, eine Sauna oder 
ein Hobbyraum vorzusehen. 

(4) Auf Schiffen, die regelmäßig in den Tropen oder in Gebieten mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen 
fahren, sind UV-strahlenundurchlässige Sonnenschutzeinrichtungen über den Freizeitbereichen an Deck, 
insbesondere Sonnensegel oder Sonnendächer, vorzusehen. 

(5) Messen dürfen auch als Freizeiträume benutzt werden, wenn sie entsprechend ausgestattet sind. 

Abschnitt 4  
Ordnungwidrigkeiten 

§ 29 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Absatz 1 Nummer 18 des Seearbeitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig ohne Zustimmung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 eine Unterkunft oder eine 
Freizeiteinrichtung baut oder wesentlich ändert. 

Abschnitt 5  
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 30 Übergangsvorschriften 

(1) Abweichend von § 1 Absatz 1 sind auf Schiffe, die vor dem 1. August 2013 auf Kiel gelegt worden 
sind,  

1. der § 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Standes der Technik die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik treten; der § 5, der § 17 Absatz 4 und der § 28 Absatz 2 dieser Verordnung, 

2. im Übrigen die zum jeweiligen Kiellegungszeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften zu Unterkünften, 
Freizeiteinrichtungen und medizinischen Räumlichkeiten 

anzuwenden. 

(2) Ein Schiff, das von einer ausländischen Flagge zur Bundesflagge wechselt, muss  

1. wenn es vor dem 1. August 2013 auf Kiel gelegt worden ist, den Anforderungen  
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a) des Übereinkommens Nr. 92 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Quartierräume der 
Besatzung an Bord von Schiffen (Neufassung vom Jahre 1949) vom 18. Juni 1949 (BGBl. 1974 II 
S. 842), 

b) des Übereinkommens Nr. 133 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Quartierräume der 
Besatzung an Bord von Schiffen (zusätzliche Bestimmungen) vom 30. Oktober 1970 (BGBl. 1974 
II S. 863) und 

c) der §§ 21 bis 23 dieser Verordnung, 

2. wenn es nach dem 31. Juli 2013 auf Kiel gelegt wird, den Anforderungen dieser Verordnung 

entsprechen. 

(3) Im Einzelfall kann die Berufsgenossenschaft Ausnahmen von Absatz 2 Nummer 2 zulassen, wenn 
dadurch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Besatzungsmitglieder nicht beeinträchtigt werden. 

§ 31 Aufheben von Rechtsvorschriften 

Es werden aufgehoben:  

1. die Verordnung über die Unterbringung der Besatzungsmitglieder an Bord von Kauffahrteischiffen 
vom 8. Februar 1973 (BGBl. I S. 66), die zuletzt durch den Artikel 519 der Verordnung vom 31. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, 

2. die §§ 7 bis 14 und der § 21 Absatz 1 der Verordnung über die Krankenfürsorge auf 
Kauffahrteischiffen vom 25. April 1972 (BGBl. I S. 734), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 5. September 2007 (BGBl. I S. 2221) geändert worden ist. 

§ 32 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

 Anlage (zu § 23 Absatz 3) 
Apothekenschrank für die Aufbewahrung der medizinischen Ausstattung an Bord 

(Fundstelle: BAnz AT 30.07.2013 V1) 

 

Erläuterungen: 

Aufbau des Apothekenschrankes 

Der Schrank muss aus einem Oberteil und einem Unterteil von jeweils 1 000 mm Höhe bestehen. 
Differenzen zur jeweils vorhandenen Deckenhöhe sind durch Füllstücke auszugleichen. 

Das Oberteil muss 250 mm tief sein und 5 Medikamentenborde enthalten. Es muss durch zwei Türen, 
Falttüren oder Rolltüren abschließbar sein. Die Medikamentenborde sollen den in Landapotheken-
Einrichtungen bewährten, in der Aufteilung variablen Medikamenten-Borden entsprechen. 

Das Unterteil muss 600 mm tief sein. Es muss 14 Schubfächer enthalten, die einzeln abschließbar sind, 
ansonsten muss eine verschließbare Tür wie im Oberteil vorhanden sein. 

Das Unterteil muss eine ausziehbare Arbeitsplatte enthalten, auf der ggf. die Aufstellung über die 
geordnete Unterbringung der Ausstattung in den Schubfächern angebracht ist. Hier ist ebenfalls eine 
Information über die Erreichbarkeit des Funkärztlichen Beratungsdienstes Cuxhaven anzubringen 
(Telefon/Telefax/E-Mail). Diese Informationen können alternativ auch auf der Innenseite der Schranktüren 
angebracht sein. 
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See-Arbeitszeitnachweisverordnung 
(See-ArbZV)    

Vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2795) 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Die Übersicht über die Arbeitsorganisation an Bord und die Arbeitszeitnachweise der 
Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen, die die Bundesflagge führen, sind nach Maßgabe dieser 
Verordnung zu führen. 

§ 2 Übersicht über die Arbeitsorganisation 

(1) 1Die Übersicht über die Arbeitsorganisation an Bord nach § 50 Absatz 1 Satz 1 des Seearbeitsgesetzes 
ist nach dem Muster der Anlage 1 zu führen. 2Die Übersicht ist vom Kapitän zu unterschreiben, bevor sie 
nach § 50 Absatz 1 Satz 2 des Seearbeitsgesetzes an dem leicht zugänglichen Ort ausgehängt wird. 

(2) 1Die Übersicht muss enthalten:  

1. den See- und Hafendienstplan für jedes an Bord beschäftigte Besatzungsmitglied, 

2. a) die Höchstarbeitszeiten und die Mindestruhezeiten nach § 48 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes, 

b) die auf Grund des Seearbeitsgesetzes zulässigen von § 48 Absatz 1 abweichenden 
Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, 

3. die Aufgaben im Wachdienst und jede zu erwartende zusätzliche Arbeit und 

4. für jedes Besatzungsmitglied die Gesamtstundenzahl der geplanten Arbeitszeit. 
2Beruht im Falle des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b die Abweichung auf einer Verordnung oder einer 
Vereinbarung, ist in der Übersicht über die Arbeitsorganisation die maßgebliche Regelung der Verordnung 
oder die maßgebliche Vereinbarung zu bezeichnen. 

(3) Auf Fischereifahrzeugen ist die Übersicht derart zu führen, dass der Kapitän die Wachdienste der 
Besatzungsmitglieder auf See und im Hafen insoweit einzutragen hat, als diese nach einem 
wiederkehrenden regelmäßigen Rhythmus eingeteilt sind. 

§ 3 Arbeitszeitnachweise 

(1) 1Die Arbeitszeitnachweise nach § 50 Absatz 2 des Seearbeitsgesetzes sind nach dem Muster der 
Anlage 2 jeweils für einen Monat zu führen. 2Die Arbeitszeitnachweise können in elektronischer Form 
geführt werden, wenn dabei die Anforderungen nach Satz 1 und nach Absatz 2 bis 4 eingehalten werden. 

(2) 1Aus dem Arbeitszeitnachweis müssen die Arbeitszeiten und die Ruhezeiten und gewährte Ruhepausen 
nach § 45 Absatz 2 des Seearbeitsgesetzes eindeutig erkennbar sein. 2Abweichungen von den 
normalerweise geltenden Arbeits- und Ruhezeiten, insbesondere Verlängerungen der Arbeitszeit nach § 
47, § 48 Absatz 2 und § 49 des Seearbeitsgesetzes, sind im Arbeitszeitnachweis in der Spalte 
Bemerkungen zu begründen. 3Die Ruhepausen sind in der Spalte Bemerkungen anzugeben. 

(3) 1Der Arbeitszeitnachweis ist vom Kapitän oder einem von ihm beauftragten Schiffsoffizier oder 
anderen Vorgesetzten und vom Besatzungsmitglied nach Ablauf des Kalendermonats zu unterzeichnen, 
um zu bestätigen, dass die täglichen Aufzeichnungen die Arbeits- und Ruhezeiten zutreffend wiedergeben. 
2Werden die Arbeitszeitnachweise in elektronischer Form geführt, haben die in Satz 1 genannten Personen 
dem Arbeitszeitnachweis den jeweiligen Namen hinzuzufügen und das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. 

(4) Dem Besatzungsmitglied ist eine Kopie seines nach Absatz 3 unterzeichneten Arbeitszeitnachweises 
unverzüglich auszuhändigen oder elektronisch zu übermitteln. 
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§ 4 Sprachenvorschrift 

Die Übersicht über die Arbeitsorganisation nach § 2 sowie die Arbeitszeitnachweise nach § 3 sind in 
deutscher und englischer Sprache und in den weiteren Arbeitssprachen des Schiffes zu führen. 

§ 5 Aufbewahrung 

(1) 1Solange das Schiff die Bundesflagge führt, hat der Reeder sicherzustellen, dass  

1. im Falle einer Änderung der Übersicht über die Arbeitsorganisation die bisherige Fassung ab dem 
Zeitpunkt der Änderung und 

2. die Arbeitszeitnachweise für die Besatzungsmitglieder ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung nach § 3 
Absatz 3 

mindestens drei Jahre an Bord des Schiffes aufbewahrt werden. 2Wird das Schiff vor Ablauf einer 
Aufbewahrungsfrist außer Dienst gestellt oder wechselt es vorher die Flagge, sind die Übersichten über die 
Arbeitsorganisation und die Arbeitszeitnachweise bei der Reederei für die verbliebene Verwahrungszeit 
aufzubewahren. 3Die Aufbewahrung in digitalisierter oder elektronischer Form ist möglich. 

(2) Bei Schiffen in der nationalen Fahrt können die Übersichten über die Arbeitsorganisation und die 
Arbeitszeitnachweise abweichend von Absatz 1 Satz 1 am Sitz der Reederei so aufbewahrt werden, dass 
die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft während der üblichen Geschäftszeiten 
Einsicht nehmen kann. 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Absatz 1 Nummer 18 des Seearbeitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Übersichten über die 
Arbeitsorganisation und die Arbeitszeitnachweise mindestens drei Jahre aufbewahrt werden. 

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die See-
Arbeitszeitnachweisverordnung vom 5. Juli 2002 (BGBl. I S. 2571) außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) 
Standardmuster für die Übersicht über die Arbeitsorganisation an Bord 1 

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2797) 
  

Name des Schiffes: Flagge: IMO-Nr. (falls 
vorhanden) 

Letzte Aktualisierung 
der Übersicht: 

( ) von ( ) 
Seiten 

Die Höchstarbeitszeit und die Mindestruhezeit unterliegen nachstehender Regelung: Seearbeitsgesetz, das 
dem Seearbeitsübereinkommen 2006 der IAO und dem Internationalen Übereinkommen über Normen für 
die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (1978) in 
seiner geänderten Fassung (STCW-Übereinkommen) entspricht. 

Höchstarbeitszeit und Mindestruhezeit: 

Sonstige Bestimmungen: 

Dienstliche 
Stellung/Rang2 

Tägliche Regelarbeitszeit 
auf See 

Tägliche Regelarbeitszeit 
im Hafen 

Bemer-
kungen 

Tägliche Gesamt-
arbeitszeit/ 

Gesamtruhezeit3 
 (Std.) 

  
Wachdienst 
(von … bis 

…) 

Sonstige 
Pflichten 

(von … bis 
…)4 

Wachdienst 
(von … bis 

…) 

Sonstige 
Pflichten 

(von … bis 
…)3 

Auf See 
Im 

Hafen 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Unterschrift des Kapitäns: _______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

1  Die in diesem Muster verwendeten Begriffe sind in den Arbeitssprachen des Schiffes sowie in Englisch 
anzugeben. 

2  Hier sind die gleichen wie die im Schiffsbesatzungszeugnis für diese dienstliche Stellung/Ränge 
enthaltenen Begriffe zu verwenden. 

3  Nichtzutreffendes streichen. 
4  Für das Wachpersonal können unter der Rubrik „Bemerkungen“ Angaben zu der voraussichtlich für 

außerplanmäßige Dienste abzuleistenden Stundenzahl eingetragen werden; diese Stunden sind in die 
Rubrik zur Angabe der täglichen Gesamtarbeitszeit aufzunehmen. 
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Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1) 
Standardmuster für die Übersicht über die Arbeitszeiten und Ruhezeiten von 

Besatzungsmitgliedern 1 

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2798 - 2799) 
 

Name des Schiffes: 
_____________________ 

IMO-Nummer (falls vorhanden) 
__________ 

Flagge des Schiffes: 
_____________________ 

Besatzungsmitglied (vollständiger Name): 
__________________________________________ 

Dienstliche Stellung/Rang: 
_________________ 

Monat und Jahr: 
________________________ 

  Wachdienst2 ja□nein□ 

Übersicht über die Arbeits-/Ruhezeiten3  

Bitte kennzeichnen Sie die Arbeits- oder Ruhezeiten ggf. mit einem „X“ oder verwenden Sie eine 
durchgehende Pfeillinie. 

  Bitte füllen Sie die umstehende Tabelle aus   

Für dieses Schiff gelten die nachstehenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
über die Begrenzung der Arbeitszeiten oder Mindestruhezeiten:   §§ 42 bis 55 
Seearbeitsgesetz___________________________________ 

Für dieses Schiff gelten die nachstehenden Tarifverträge über die Begrenzung der Arbeitszeiten oder 
Mindestruhezeiten: ___________________  

Ich bestätige, dass die Übersicht die Arbeits- bzw. Ruhezeiten des betroffenen Besatzungsmitglieds 
korrekt wiedergibt. 

Name des Kapitäns oder der vom Kapitän zur Unterzeichnung dieser Übersicht beauftragten Person: 
_________________________________  

Unterschrift des Kapitäns oder der hierzu beauftragten Person: _________________ Unterschrift des 
Besatzungsmitglieds: ________________  

Dem Besatzungsmitglied ist eine Kopie dieses Nachweises auszuhändigen. 

  Dieses Formular ist gemäß den von der 
Berufsgenossenschaft für Transport- 

und Verkehrswirtschaft 
aufgestellten Verfahren zu prüfen. 

_______________ 

1  Die in dieser Mustertabelle enthaltenen Angaben sind in den Arbeitssprachen des Schiffes sowie in 
Englisch zu machen. 

2  Mit √ bestätigen. 
3  Nichtzutreffendes streichen. 

   Abbildung oder Text nicht darstellbar. Bitte nutzen Sie die weiteren Speicher- oder Druckfunktionen in 
der Standardansicht Ihres Browsers. 

1  Auszufüllen und zu verwenden gemäß den von der Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft vorgegebenen Verfahren. 

2  Um die Einhaltung der einschlägigen Anforderungen an die Arbeits- und Ruhezeiten der 
Besatzungsmitglieder sicherzustellen, können sich zusätzliche Berechnungen und Überprüfungen als 
erforderlich erweisen. 
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Seearbeitsüberprüfungs-Verordnung 
(SeeArbÜV) 

 
Vom 25. Juli 2013( BGBl I 2013 S. 2800)  

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt  

1. die Überprüfung der Einhaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord von Schiffen nach den 
Rechtsvorschriften, die zum Schutz vor Gefahren für die Sicherheit und die Gesundheit oder zum 
sonstigen Schutz der Besatzungsmitglieder erlassen worden sind (Flaggenstaatkontrolle), 

2. das nähere Verfahren für die Ausstellung, Gültigkeit und Form des Seearbeitszeugnisses, des 
vorläufigen Seearbeitszeugnisses, der Seearbeits-Konformitätserklärung, des 
Fischereiarbeitszeugnisses sowie der Überprüfungsberichte, 

3. die Überwachung der anerkannten Organisationen bei ihrer Überprüfungstätigkeit nach dem 
Seearbeitsgesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. 

§ 2 Personal 

Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (Berufsgenossenschaft) und die 
anerkannten Organisationen haben für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten eine 
ausreichende Zahl von Inspektoren vorzuhalten und sicherzustellen, dass diese über die erforderliche 
Ausbildung, Befähigung und Ausstattung verfügen. 

§ 3 Verantwortlichkeit des Reeders 

(1) Ist der Eigentümer eines Schiffes der Reeder (§ 4 Absatz 1 Nummer 1 des Seearbeitsgesetzes), hat er 
der Berufsgenossenschaft einen Auszug aus dem Seeschiffsregister vorzulegen. 

(2) 1Ist nicht der Eigentümer eines Schiffes der Reeder, sondern nimmt eine andere natürliche oder 
juristische Person die Verantwortung für den Schiffsbetrieb wahr (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 des 
Seearbeitsgesetzes), so hat diese dies unter Angabe ihres Namens und ihrer Anschrift der 
Berufsgenossenschaft schriftlich zu erklären. 2Die Erklärung kann auch elektronisch abgegeben werden. 

(3) Hat die Berufsgenossenschaft berechtigte Zweifel daran, dass der Eigentümer die Verantwortung nach 
§ 4 Absatz 1 Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes einer natürlichen oder juristischen Person vollständig 
übertragen hat, kann sie vom Eigentümer des Schiffes die zur Klärung erforderlichen Auskünfte sowie die 
Vorlage des in § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes bezeichneten Vertrages verlangen. 

§ 4 Überwachung der anerkannten Organisationen 

(1) Die Durchführung der von den anerkannten Organisationen wahrgenommenen Tätigkeiten ist 
regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, von der Berufsgenossenschaft im Hinblick darauf zu 
überprüfen, dass die anerkannten Organisationen ihre Tätigkeiten ordnungsgemäß erfüllen. 

(2) Die Berufsgenossenschaft ist über § 143 des Seearbeitsgesetzes hinaus insbesondere befugt:  

1. die Tätigkeit der anerkannten Organisation in deren Geschäftsräumen zu überprüfen, 

2. anlassunabhängig und anlassbezogen Überprüfungen von Schiffen durchzuführen, um die 
Aufgabenwahrnehmung durch die anerkannte Organisation zu überprüfen, 

3. Überprüfungen von Schiffen durch eine anerkannte Organisation zu begleiten, 

4. Audits der anerkannten Organisation durch die Europäische Schiffssicherheitsagentur zu begleiten, 

5. Überprüfungsberichte der anerkannten Organisationen hinsichtlich der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Überprüfungen von Schiffen, der dabei festgestellten Verstöße sowie deren 
Abstellung zu überprüfen (Plausibilitätsüberprüfung), 
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6. alle zur Verfügung stehenden Informationsquellen auszuwerten, insbesondere Datenbanken über 
Festhaltungen von Schiffen im Rahmen der Hafenstaatkontrolle und Berichte von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union über die Tätigkeit von anerkannten Organisationen, soweit dies nach den jeweils 
für die Informationsquellen geltenden Rechtsvorschriften zulässig ist. 

§ 5 Zwischen- und Erneuerungsüberprüfungen 

(1) 1Wird das Seearbeitszeugnis für fünf Jahre ausgestellt, hat der Reeder dafür zu sorgen, dass zwischen 
dem zweiten und dritten Jahrestag der Ausstellung des Seearbeitszeugnisses nach Maßgabe des § 130 
Absatz 2 des Seearbeitsgesetzes an Bord überprüft wird, ob die Erteilungsvoraussetzungen des 
Seearbeitszeugnisses weiterhin vorliegen (Zwischenüberprüfung). 2Jahrestag bedeutet Tag und Monat 
jedes Jahres, die dem Tag des Gültigkeitsablaufs des Seearbeitszeugnisses entsprechen. 3Der Reeder hat 
der Berufsgenossenschaft die Fälligkeit einer Überprüfung spätestens drei Wochen vor der Fälligkeit 
anzuzeigen. 4Die Zwischenüberprüfung wird im Seearbeitszeugnis vermerkt. 

(2) 1Ein Seearbeitszeugnis wird von der Berufsgenossenschaft nur dann neu erteilt, wenn zuvor eine 
Überprüfung des Schiffes nach Maßgabe des § 130 Absatz 2 des Seearbeitsgesetzes durch die 
Berufsgenossenschaft durchgeführt worden ist (Erneuerungsüberprüfung). 2Die Frist für die fünfjährige 
Gültigkeitsdauer des Seearbeitszeugnisses beginnt in diesem Fall  

1. am Tag des Ablaufs der Gültigkeit des zuvor bestehenden Seearbeitszeugnisses, wenn die 
Erneuerungsüberprüfung innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten vor dem Ablauf der Gültigkeit 
durchgeführt worden ist, 

2. am Tag des Abschlusses der Erneuerungsüberprüfung, wenn die Überprüfung mehr als drei Monate vor 
dem Ablauf der Gültigkeit des Seearbeitszeugnisses abgeschlossen worden ist. 

(3) Für die Fristen der Erneuerungsüberprüfung für ein Fischereiarbeitszeugnis gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 6 Überprüfungen für die Erteilung des vorläufigen Seearbeitszeugnisses 

(1) Das vorläufige Seearbeitszeugnis nach § 131 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes wird von der 
Berufsgenossenschaft erteilt, wenn  

1. der Reeder nachvollziehbar dargelegt hat, dass er über angemessene Verfahren verfügt, um die 
Anforderungen an die Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord von Schiffen nach den 
Rechtsvorschriften, die zum Schutz vor Gefahren für die Sicherheit und die Gesundheit oder zum 
sonstigen Schutz der Besatzungsmitglieder erlassen worden sind, einzuhalten, 

2. der Kapitän des Schiffes nachvollziehbar dargelegt hat, dass er sich mit den Anforderungen an die 
Arbeits- und Lebensbedingungen nach Nummer 1 vertraut gemacht hat und die Verpflichtungen, die 
sich daraus ergeben, kennt, 

3. der Reeder der Berufsgenossenschaft die für die Erteilung einer Seearbeits-Konformitätserklärung 
notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt hat, 

4. das Vorliegen der Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 und das Schiff hinsichtlich des Erfüllens der 
Anforderungen des § 129 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes durch die Berufsgenossenschaft überprüft 
worden ist. 

(2) Absatz 1 gilt für die Ausstellung eines amtlich anerkannten vorläufigen Seearbeitszeugnisses nach § 
131 Absatz 3 des Seearbeitsgesetzes durch eine anerkannte Organisation entsprechend. 

(3) Für die Gültigkeitsdauer des vorläufigen Seearbeitszeugnisses wird keine Seearbeits-
Konformitätserklärung ausgestellt. 

(4) Der Reeder hat dafür zu sorgen, dass rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit des vorläufigen 
Seearbeitszeugnisses eine Überprüfung des Schiffes für die anschließende Erteilung eines 
Seearbeitszeugnisses durchgeführt wird. 
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§ 7 Aufzeichnung der Überprüfungen, Aufbewahrungspflichten 

(1) Die in § 2 bezeichneten Inspektoren haben die Ergebnisse aller Überprüfungen an Bord eines Schiffes 
in einem Überprüfungsbericht aufzuzeichnen und dem Kapitän unverzüglich zwei Ausfertigungen zu 
übergeben. 

(2) 1Wird bei einer Überprüfung ein Verstoß festgestellt, ist dieser im Überprüfungsbericht unter Angabe 
folgender Punkte aufzuzeichnen:  

1. vom Reeder vorgeschlagene Maßnahmen zur Abstellung des Verstoßes, 

2. Zeitpunkt, bis zu dem der Verstoß abgestellt werden soll, 

3. Zeitpunkt, an dem der Verstoß nachweislich abgestellt worden ist. 
2Der um diese Angaben ergänzte Überprüfungsbericht ist der Seearbeits-Konformitätserklärung 
beizufügen. 3Die zweite Ausfertigung ist an einer deutlich sichtbaren, den Besatzungsmitgliedern 
zugänglichen Stelle an Bord auszuhängen. 

(3) Soweit eine anerkannte Organisation tätig ist, ist diese verpflichtet, den Überprüfungsbericht 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Abschluss der Überprüfung des Schiffes, an 
die Berufsgenossenschaft zu übermitteln. 

(4) Die anerkannten Organisationen sind verpflichtet, ihre Überprüfungsberichte mindestens fünf Jahre ab 
dem Tag der Ausstellung aufzubewahren. 

(5) 1Die Berufsgenossenschaft erstellt und veröffentlicht jährlich einen Bericht über ihre 
Überprüfungstätigkeit. 2In dem Bericht dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten sein. 

§ 8 Must er 

(1) Die Berufsgenossenschaft veröffentlicht die Muster des Seearbeitszeugnisses, des vorläufigen 
Seearbeitszeugnisses, des Fischereiarbeitszeugnisses, der Seearbeits-Konformitätserklärung, der von ihr 
verwendeten Überprüfungsberichte und der Erklärung nach § 3 im Verkehrsblatt oder im Bundesanzeiger. 

(2) Eine anerkannte Organisation darf eigene, von Absatz 1 abweichende Vordrucke für ihre 
Überprüfungsberichte verwenden, soweit folgende Mindestinhalte enthalten sind:  

1. Name der anerkannten Organisation und des Inspektors, 

2. Name und IMO-Nummer des Schiffes, 

3. Abschlussdatum und Ort der Überprüfung des Schiffes, 

4. Umfang und Ergebnis der Überprüfung des Schiffes, 

5. festgestellte Verstöße und Angabe, ob die Verstöße vor dem Auslaufen des Schiffes abgestellt worden 
sind, 

6. bei Feststellung von Verstößen Fristen und ein Maßnahmenplan zur Abstellung der Verstöße, 

7. die Angabe, ob die Anforderungen des § 131 Absatz 1 Satz 1 des Seearbeitsgesetzes auf dem Schiff bei 
einer erstmaligen Überprüfung, Zwischenüberprüfung oder einer Erneuerungsüberprüfung erfüllt sind. 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 
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Schiffsbesetzungsverordnung 
(SchBesV) 

Vom 18. Juli 2013 (BGBl I 2013 S. 2575) 
  

§ 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung gilt für die Besetzung der Kauffahrteischiffe, die die Bundesflagge führen (Schiffe). 

(2) 1Es bedeutet  

1. der Ausdruck "Seearbeitsübereinkommen" das Seearbeitsübereinkommen, 2006, der Internationalen 
Arbeitsorganisation vom 23. Februar 2006 (BGBl. 2013 II S. 763, 765) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

2. der Ausdruck "Berufsgenossenschaft" die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft, 

3. der Ausdruck "Unionsbürger" einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union. 
2Soweit nach dieser Verordnung einem Unionsbürger Rechte oder Pflichten zustehen oder zugewiesen 
sind oder Vorschriften auf das Erfordernis der Unionsbürgerschaft abstellen, steht ein Staatsangehöriger 
eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist, einem Unionsbürger gleich. 

§ 2 Verpflichtungen des Reeders 

(1) 1Der Reeder hat das Schiff nach Anzahl, Befähigung und Eignung der Besatzungsmitglieder so zu 
besetzen, dass  

1. die Schiffssicherheit, 

2. der sichere Wachdienst, 

3. die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzes einschließlich des Arbeitszeitschutzes, des 
Gesundheitsschutzes, der medizinischen Betreuung an Bord und des maritimen Umweltschutzes, 

4. die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit an Bord und 

5. die sprachliche Verständigung der Besatzungsmitglieder untereinander 

gewährleistet sind. 
2Bei der Besetzung des Schiffes sind ferner die betrieblichen Voraussetzungen, insbesondere der 
Schiffstyp, der Automationsstand, die Ausrüstung, der Einsatzzweck, die Hafenfolge, das Fahrtgebiet und 
die Art der zu befördernden Ladung zu berücksichtigen. 

(2) Der Reeder hat unbeschadet seiner Verpflichtung nach Absatz 1 und der Verpflichtungen des Kapitäns 
nach § 3 dafür zu sorgen, dass  

1. das Schiff entsprechend dem auf Grund des § 8 Absatz 1 ausgestellten Schiffsbesatzungszeugnis 
besetzt ist, 

2. die Anordnungen der Berufsgenossenschaft nach § 9 Absatz 2 Satz 1 befolgt werden und 

3. das Schiffsbesatzungszeugnis an Bord mitgeführt wird. 

§ 3 Verpflichtungen des Kapitäns 

Der Kapitän hat im Rahmen seiner Befugnisse an Bord des Schiffes dafür zu sorgen, dass  

1. das von ihm geführte Schiff entsprechend dem auf Grund des § 8 Absatz 1 ausgestellten 
Schiffsbesatzungszeugnis besetzt ist, 

2. die Anordnungen der Berufsgenossenschaft nach § 9 Absatz 2 Satz 1 befolgt werden, 
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3. das Schiffsbesatzungszeugnis  

a) an Bord mitgeführt, 

b) der Berufsgenossenschaft, der Bundespolizei, der Zollverwaltung und den Wasserschutzpolizeien 
der Länder auf Verlangen vorgelegt wird und 

4. ein Abdruck des Schiffsbesatzungszeugnisses an geeigneter Stelle an Bord ausgehängt wird. 

§ 4 Kapitän 

(1) Unabhängig von der Bruttoraumzahl des Schiffes muss der Kapitän Unionsbürger sein. 

(2) 1Vor der Aufnahme des Schiffsdienstes muss der Kapitän, soweit er nicht Inhaber eines gültigen 
deutschen Befähigungszeugnisses ist, die erforderlichen Kenntnisse  

1. der für ihn als Schiffsführer einschlägigen deutschen Seerechtsvorschriften durch die Teilnahme an 
einem vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zugelassenen Lehrgang und 

2. der deutschen Sprache 

nachweisen. 2Die Sprachkenntnisse können auch durch die Teilnahme an dem Lehrgang nach Satz 1 
nachgewiesen werden. 

§ 5 Schiffsoffiziere, Schiffsmechaniker, wachbefähigte Besatzungsmitglieder 

(1) 1Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von über 500 muss von den Offizieren des nautischen oder 
technischen Schiffsdienstes mindestens einer Unionsbürger sein. 2Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl 
von über 8 000 muss ein weiterer Schiffsoffizier nach Satz 1 Unionsbürger sein. 

(2) 1Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von über  1 600 und einer Antriebsleistung ab 750 Kilowatt 
muss ein Schiffsmechaniker nach der See-Berufsausbildungsverordnung in dieser Funktion tätig sein. 
2Schiffsmechanikern nach Satz 1 gleichgestellt sind Auszubildende nach der See-
Berufsausbildungsverordnung im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. 

(3) 1Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von über  1 600 muss von den wachbefähigten 
Besatzungsmitgliedern mindestens einer Unionsbürger sein. 2Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 
bis zu 3 000 kann der nach Absatz 2 vorgeschriebene Schiffsmechaniker durch ein weiteres 
wachbefähigtes Besatzungsmitglied nach Satz 1 ersetzt werden. 

Fußnoten 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 2: IdF d. § 30 V v. 10.9.2013 I 3565 mWv 15.9.2013 

§ 6 Schiffsarzt, Gesundheits- und Krankenpflegepersonal 

(1) 1Auf Schiffen mit einer Fahrtdauer von mehr als drei Tagen und mit 100 oder mehr Personen an Bord 
muss ein den seearbeitsrechtlichen Anforderungen entsprechender Schiffsarzt vorhanden sein, der für die 
ärztliche Betreuung an Bord zuständig ist. 2Satz 1 gilt nicht, soweit das Schiff ausschließlich über eine 
Zulassung für die nationale Fahrt verfügt. 3Im Falle einer Probefahrt gilt Satz 1 unabhängig von der 
Fahrtdauer. 

(2) Auf Schiffen mit mehr als 800 Personen an Bord gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass ein zweiter 
Schiffsarzt vorhanden sein muss. 

(3) 1Auf Schiffen mit Schiffsarzt muss ein Gesundheits- und Krankenpfleger an Bord vorhanden sein. 2Auf 
Schiffen mit mehr als 500 Personen müssen zwei, mit mehr als 800 Personen drei und mit mehr als 1 200 
Personen vier Gesundheits- und Krankenpfleger an Bord vorhanden sein. 3Bei Probefahrten können sie 
durch die entsprechende Anzahl von Rettungssanitätern oder Rettungshelfern ersetzt werden. 

§ 7 Schiffskoch 

(1) 1Auf jedem Schiff muss ein Schiffskoch vorhanden und für die Zubereitung von Speisen ausgebildet 
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und qualifiziert sein. 2Für diese Tätigkeit können Besatzungsmitglieder eingesetzt werden, die  

1. im Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Koch oder eines anderen 
einschlägigen Ausbildungsberufes nach innerstaatlichem Recht sind oder 

2. eine Bescheinigung einer Industrie- und Handelskammer über die Teilnahme an einer 
Gaststättenunterrichtung nach gaststättenrechtlichen Vorschriften nachweisen oder 

3. einen Nachweis über die Befähigung zum Schiffskoch einer Vertragspartei des 
Seearbeitsübereinkommens oder 

4. einen gleichwertigen Nachweis eines anderen als in Nummer 3 genannten Staates besitzen. 

3Besatzungsmitglieder unter 18 Jahren dürfen nicht als Schiffskoch eingesetzt werden. 

(2) Auf Schiffen mit weniger als zehn vorgeschriebenen Besatzungsmitgliedern kann der Reeder auf den 
Einsatz eines Schiffskochs nach Absatz 1 verzichten, wenn das für die Zubereitung von Speisen 
verantwortliche Besatzungsmitglied eine Ausbildung oder Unterweisung in den Bereichen 
Nahrungsmittel- und persönliche Hygiene sowie Handhabung und Lagerung von Verpflegung an Bord 
erhalten hat. 

§ 8 Schiffsbesatzungszeugnis 

(1) 1Die Berufsgenossenschaft erteilt auf Antrag des Reeders ein Schiffsbesatzungszeugnis nach dem vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Verkehrsblatt veröffentlichten Muster, 
wenn die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 und 2 und der §§ 4 bis 7 vorliegen. 2Das 
Schiffsbesatzungszeugnis kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen werden. 3Schiffe 
mit einer Länge von acht Metern oder weniger benötigen kein Schiffsbesatzungszeugnis. 

(2) 1Das Schiffsbesatzungszeugnis ist vom Tag der Ausstellung an fünf Jahre gültig. 2Die 
Berufsgenossenschaft kann eine kürzere Gültigkeitsdauer festsetzen, wenn bei der Antragstellung nach 
Absatz 1 absehbar ist, dass auf Grund der Beschäftigung des Schiffes Absatz 3 anwendbar wird, sowie in 
Fällen des § 10 Absatz 3. 

(3) 1Der Reeder ist verpflichtet, Änderungen der für die Erteilung des Schiffsbesatzungszeugnisses 
maßgeblichen Voraussetzungen der Berufsgenossenschaft unverzüglich anzuzeigen und ein den 
geänderten Voraussetzungen entsprechendes Schiffsbesatzungszeugnis zu beantragen. 2Erteilt die 
Berufsgenossenschaft in diesem Fall ein neues Schiffsbesatzungszeugnis, so zieht sie das bisherige 
Schiffsbesatzungszeugnis ein. 

§ 9 Überwachung 

(1) 1Die Berufsgenossenschaft überwacht die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und führt die 
dazu erforderlichen Überprüfungen durch. 2Hierbei kann sie sich der Vollzugshilfe der 
Wasserschutzpolizeien der Länder nach Maßgabe der Vereinbarungen zwischen dem Bund und den 
Ländern über die Ausübung der schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben sowie der Bundespolizei und 
der Zollverwaltung bedienen. 

(2) 1Fehlt es an einem gültigen Schiffsbesatzungszeugnis oder ist ein Schiff nicht entsprechend dem 
Schiffsbesatzungszeugnis besetzt, hat die Berufsgenossenschaft das Auslaufen oder die Weiterfahrt zu 
verbieten oder nur unter Bedingungen oder Auflagen zu gestatten, durch welche die Sicherheit des 
Schiffes und der an Bord befindlichen Personen gewährleistet wird. 2Von einem Auslauf- oder 
Weiterfahrtverbot, das in Häfen ausgesprochen wird, unterrichtet die Berufsgenossenschaft unverzüglich 
die zuständige Hafenbehörde. 

§ 10 Ausnahmen 

(1) Die Berufsgenossenschaft kann abweichend von den Vorschriften des § 5 Absatz 1 bis 3 ein 
Schiffsbesatzungszeugnis erteilen, soweit die vorgeschriebenen Offiziere des nautischen oder technischen 
Schiffsdienstes, die Unionsbürger sein müssen, auf dem inländischen seemännischen Arbeitsmarkt 
nachweislich nicht verfügbar sind. 
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(2) Soweit auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von über 3 000 der vorgeschriebene Schiffsmechaniker 
auf dem inländischen seemännischen Arbeitsmarkt nachweislich nicht verfügbar ist, kann dieser durch ein 
anderes wachbefähigtes Besatzungsmitglied, das Unionsbürger sein muss, ersetzt werden. 

(3) 1Die Berufsgenossenschaft kann auf Antrag des Reeders für ein bestimmtes Schiff weitere 
Schiffsbesatzungszeugnisse erteilen, wenn die betrieblichen Voraussetzungen dies rechtfertigen oder 
erfordern. 2Im Falle des Satzes 1 gilt § 8 Absatz 3 Satz 2 nicht. 

(4) 1In Notfällen kann die Berufsgenossenschaft eine Ausnahmegenehmigung erteilen, nach der 
abweichend von § 2 Absatz 2 Nummer 1 und § 3 Nummer 1 ein Schiff während eines bestimmten 
Reiseabschnittes mit einer anderen als der im Schiffsbesatzungszeugnis festgelegten Besatzung auslaufen 
oder weiterfahren darf. 2Satz 1 gilt insbesondere, wenn ein Besatzungsmitglied durch schwere Krankheit 
oder andere, nicht vom Reeder oder Kapitän zu vertretende Umstände, an der Ausübung zugewiesener 
Aufgaben an Bord gehindert ist. 

(5) 1In Notfällen kann die Berufsgenossenschaft eine Ausnahmegenehmigung erteilen, nach der 
abweichend von § 7 Absatz 1 ein anderes Besatzungsmitglied während einer bestimmten begrenzten Zeit 
bis zum nächsten leicht erreichbaren Anlaufhafen oder längstens in einem Zeitraum von bis zu einem 
Monat die Aufgaben des Schiffskochs wahrnehmen darf. 2In diesen Fällen muss das Besatzungsmitglied in 
den Bereichen Lebensmittelhygiene und persönlicher Hygiene sowie Handhabung und Lagerung von 
Verpflegung an Bord in dem Umfang ausgebildet oder unterwiesen werden, der für die Wahrnehmung der 
Aufgaben erforderlich ist. 

(6) 1Anträge zur Anwendung der Absätze 1 und 2 können bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 gestellt 
werden. 2In diesen Fällen wird das Schiffsbesatzungszeugnis mit einer Gültigkeitsdauer von längstens 
zwei Jahren erteilt. 3Die Erteilung soll mit der Auflage verbunden werden, durch geeignete Maßnahmen in 
Bezug auf Ausbildung und Beschäftigung junger Seeleute daran mitzuwirken, den inländischen 
seemännischen Arbeitsmarkt zukünftig bedarfsgerechter zu gestalten. 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 2 des Seeaufgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

1. entgegen § 2 Absatz 2 Nummer 1 oder § 3 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass das Schiff besetzt ist, 

2. entgegen § 2 Absatz 2 Nummer 3 oder § 3 Nummer 3 Buchstabe a nicht dafür sorgt, dass das 
Schiffsbesatzungszeugnis an Bord mitgeführt wird, 

3. entgegen § 3 Nummer 3 Buchstabe b nicht dafür sorgt, dass das Schiffsbesatzungszeugnis einer dort 
genannten Stelle vorgelegt wird, 

4. entgegen § 3 Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass ein Abdruck des Schiffsbesatzungszeugnisses 
ausgehängt wird, oder 

5. einer vollziehbaren Anordnung oder einer vollziehbaren Auflage nach § 9 Absatz 2 Satz 1 
zuwiderhandelt. 

§ 12 Übergangsvorschrift 

Die Wirksamkeit eines vor Inkrafttreten dieser Verordnung erteilten Schiffsbesatzungszeugnisses wird 
durch das Inkrafttreten dieser Verordnung nicht berührt. 

§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Schiffsbesetzungsverordnung vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2577), die zuletzt 
durch Artikel 524 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, außer 
Kraft. 
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Offshore-Arbeitszeitverordnung 
(Offshore-ArbZV) 

 

Vom 05. Juli 2013 (BGBl I 2013 S 2228) 
   

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt im Küstenmeer sowie in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik 
Deutschland sowie auf Schiffen, von denen aus Offshore-Tätigkeiten im Sinne des § 15 Absatz 2a des 
Arbeitszeitgesetzes oder des § 55 Satz 1 Nummer 3 des Seearbeitsgesetzes durchgeführt werden für  

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Offshore-Tätigkeiten im Sinne des § 15 Absatz 2a des 
Arbeitszeitgesetzes durchführen, 

2. Besatzungsmitglieder im Sinne des § 3 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes. 

Abschnitt 2  
Vorschriften für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  

die Offshore-Tätigkeiten durchführen 

§ 2 Anwendung des Arbeitszeitgesetzes 

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne von § 1 Nummer 1 ist das 
Arbeitszeitgesetz anzuwenden, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist. 

§ 3 Arbeitszeit 

(1) Die tägliche Arbeitszeit darf abweichend von den §§ 3, 6 Absatz 2 und § 11 Absatz 2 des 
Arbeitszeitgesetzes auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden. 

(2) Unterfallen die an einem Tag geleisteten Tätigkeiten nicht ausschließlich dem Geltungsbereich dieser 
Verordnung, darf die Gesamtarbeitszeit die nach Absatz 1 zulässige Höchstarbeitszeit nicht überschreiten. 

§ 4 Ruhepausen 

Unbeschadet des § 4 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes muss die Ruhepause bei einer Arbeitszeit von mehr als 
zehn Stunden mindestens 60 Minuten betragen. 

§ 5 Sonntags- und Feiertagsbeschäftigung 

Abweichend von § 9 des Arbeitszeitgesetzes dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonntagen 
und Feiertagen beschäftigt werden. 

§ 6 Zeitraum der Offshore-Tätigkeit 

(1) 1Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr als 21 
unmittelbar aufeinander folgende Tage auf See verbringen. 2Dabei dürfen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an nicht mehr als an sieben Tagen, davon jeweils höchstens zwei unmittelbar aufeinander 
folgende Tage, mit einer verlängerten täglichen Arbeitszeit nach § 3 Absatz 1 über zehn Stunden hinaus 
mit Offshore-Tätigkeiten beschäftigt werden. 3Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass die tägliche 
Arbeitszeit im Zeitraum nach Satz 1 im Durchschnitt zehn Stunden nicht überschreitet. 

(2) Wird die tägliche Arbeitszeit nach § 3 Absatz 1 über zehn Stunden hinaus an mehr als sieben Tagen 
verlängert, dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beginnend mit dem ersten Tag der Offshore-
Tätigkeit höchstens 14 unmittelbar aufeinander folgende Tage mit Offshore-Tätigkeiten beschäftigt 
werden. 
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§ 7 Ausgleich von Mehrarbeit und für Sonntags- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) 1Jede Arbeitszeitverlängerung bei Offshore-Tätigkeiten über acht Stunden täglich hinaus (Mehrarbeit) 
ist durch freie Tage auszugleichen. 2Für jeweils volle acht Stunden Mehrarbeit ist ein freier Tag zu 
gewähren. 

(2) 1Wird die Arbeitszeit nach § 3 Absatz 1 an mehr als zwei Tagen über zehn Stunden hinaus verlängert, 
ist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unmittelbar im Anschluss an die Zeiträume nach § 6 eine 
ununterbrochene Freistellungsphase zu gewähren. 2In der Freistellungsphase sind die Ersatzruhetage für 
Sonntagsbeschäftigung in den Zeiträumen nach § 6 zu gewähren sowie mindestens die über zehn Stunden 
täglich hinausgehende Mehrarbeit als freie Tage auszugleichen. 

(3) Der Beginn der Freistellungsphase nach Absatz 2 darf um bis zu zwei Tage verschoben werden, wenn 
an Land erforderliche Nacharbeiten erledigt werden müssen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Offshore-Tätigkeit stehen. 

(4) Im Übrigen ist der Ersatzruhetag für die Beschäftigung an einem Sonntag abweichend von § 11 Absatz 
3 des Arbeitszeitgesetzes innerhalb von drei Wochen nach dem Beschäftigungstag zu gewähren. 

(5) Freie Tage zum Ausgleich von Mehrarbeit oder Ersatzruhetage für die Beschäftigung an Sonntagen 
und Feiertagen sind an Land zu gewähren. 

(6) Insgesamt darf die Arbeitszeit abweichend von §§ 3, 6 Absatz 2 und § 11 Absatz 2 des 
Arbeitszeitgesetzes wöchentlich 48 Stunden im Durchschnitt von zwölf Kalendermonaten nicht 
überschreiten. 

§ 8 Arbeitszeitnachweise 

Der Arbeitgeber ist abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes verpflichtet, die gesamte 
Arbeitszeit sowie den Ausgleich der Mehrarbeit über acht Stunden und die Ersatzruhetage für Sonntags- 
und Feiertagsbeschäftigung täglich aufzuzeichnen. 

§ 9 Transportzeiten 

(1) 1Werden Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer von Land zu ihrem Einsatzort transportiert, beginnt 
die Transportzeit an dem vom Arbeitgeber festgelegten Sammelpunkt zum festgelegten Sammelzeitpunkt. 
2Beim Rücktransport endet die Transportzeit mit der Rückkehr zum Sammelpunkt. 3Diese Transportzeiten 
sind wie Arbeitszeiten bei § 6 zu berücksichtigen sowie durch Freizeit auszugleichen und aufzuzeichnen. 
4§ 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 sowie §§ 7 und 8 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass an einem Tag mit Transportzeit die Arbeitszeit und die 
Transportzeit zusammen 14 Stunden nicht überschreiten. 2Dieser Zeitraum darf nur überschritten werden, 
wenn sich die planmäßige Transportzeit bei der Rückfahrt zum Land auf Grund außergewöhnlicher, nicht 
vom Arbeitgeber zu vertretender Umstände verlängert. 3An Tagen nach Satz 1 darf die tägliche Ruhezeit 
abweichend von § 5 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes um die Dauer der Transportzeit, aber höchstens um 
zwei Stunden verkürzt werden. 4Fallen an einzelnen Tagen nur Transportzeiten an, so können die 
Zeiträume nach § 6 um diese Tage verlängert werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die ununterbrochene Transportzeit mindestens sechs 
Stunden beträgt und den Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern während der an Bord eines Schiffes 
verbrachten Transportzeit geeignete Schlafplätze in einer Schlafkabine zur Verfügung stehen. 

§ 10 Weitere Arbeitsschutzmaßnahmen 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr mit Offshore-
Tätigkeiten beschäftigt werden, sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in 
regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. 
2Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht ihnen dieses Recht in Zeitabständen von einem Jahr zu. 3Die 
Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen nicht kostenlos 
durch eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen betriebsärztlichen Dienst 
anbietet. 
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(2) 1Der Arbeitgeber hat eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer auf Verlangen auf einen 
geeigneten Arbeitsplatz an Land umzusetzen, wenn nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere 
Beschäftigung mit Offshore-Tätigkeiten die Gesundheit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
gefährdet, sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. 2Stehen der Umsetzung 
nach Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebsrat zu 
hören. 3Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für eine Umsetzung unterbreiten. 

(3) 1Diese Verordnung lässt sonstige Arbeitsschutzvorschriften unberührt. 2Bei der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber insbesondere die 
Belastungen durch eine Arbeitszeitverlängerung unter Einbeziehung der erschwerten Arbeitsbedingungen 
bei Offshore-Tätigkeiten zu berücksichtigen. 

Abschnitt 3  
Vorschriften für Besatzungsmitglieder von Schiffen, von denen aus 

 Off- shore-Tätigkeiten durchgeführt werden 

§ 11 Anwendung des Seearbeitsgesetzes 

Für die Beschäftigung von Besatzungsmitgliedern im Sinne des § 1 Nummer 2 sind die 
Arbeitszeitvorschriften des Seearbeitsgesetzes anzuwenden, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt 
ist. 

§ 12 Arbeitszeit 

(1) 1Die Arbeitszeit darf abweichend von den §§ 43 und 48 Absatz 1 Nummer 1 des Seearbeitsgesetzes auf 
bis zu zwölf Stunden täglich und bis zu 84 Stunden wöchentlich verlängert werden. 2Dabei kann auch von 
den Vorschriften zur Lage der Arbeitszeit, zum Wachsystem und zur Sonntags- und 
Feiertagsbeschäftigung abgewichen werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Fahrt zum oder vom 
Einsatzort, sofern die Fahrt mehr als 48 Stunden beträgt. 

(2) § 48 Absatz 1 Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes ist einzuhalten. 

§ 13 Ruhepausen 

Unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 2 des Seearbeitsgesetzes muss die Ruhepause bei einer Arbeitszeit 
von mehr als zehn Stunden mindestens 60 Minuten betragen. 

§ 14 Ausgleich von Mehrarbeit und für Sonntags- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) 1Soweit Mehrarbeit nicht auf Grund des § 47 des Seearbeitsgesetzes erfolgt, ist die nach § 12 Absatz 1 
über die zulässigen Arbeitszeiten nach § 43 des Seearbeitsgesetzes hinaus geleistete Mehrarbeit 
auszugleichen. 2Für jeweils volle acht Stunden Mehrarbeit ist ein freier Tag zu gewähren. 3Freie Tage zum 
Ausgleich von Mehrarbeit sind innerhalb von zwölf Kalendermonaten zu gewähren. 4Die Ausgleichstage 
sind an Land oder in einem Hafen, in dem Landgang zulässig und möglich ist, zu gewähren. 

(2) Für den Sonntags- und Feiertagsausgleich ist § 52 des Seearbeitsgesetzes anzuwenden. 

§ 15 Weitere Arbeitsschutzmaßnahmen 

1Diese Verordnung lässt sonstige Arbeitsschutzvorschriften unberührt. 2Bei der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 114 des Seearbeitsgesetzes in Verbindung mit § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Reeder 
insbesondere die Belastungen durch eine Arbeitszeitverlängerung unter Einbeziehung der erschwerten 
Arbeitsbedingungen bei Offshore-Tätigkeiten zu berücksichtigen. 

Abschnitt 4 Schlussvorschriften 

§ 16 Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag im Einzelfall weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie auf 
Grund besonderer Umstände erforderlich werden, und die zur Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit 
der Beschäftigten erforderlichen Maßnahmen bestimmen. 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

§ 17 Evaluierung 

Diese Verordnung wird nach Ablauf von drei Jahren evaluiert, um zu prüfen, ob die 
Ausgleichsmaßnahmen für die vorgenommenen Ausnahmeregelungen nach Art und Umfang angemessen 
sind und ob das Niveau des allgemeinen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, den das Arbeitszeitgesetz 
garantieren soll, auch tatsächlich eingehalten wird. 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 22 Absatz 1 Nummer 4 des Arbeitszeitgesetzes handelt, wer als 
Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nicht 
mehr als 21 unmittelbar aufeinander folgende Tage auf See verbringt, 

2. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 4, eine 
Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer beschäftigt, 

3. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 4, nicht sicherstellt, dass die 
tägliche Arbeitszeit zehn Stunden nicht überschreitet, 

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, 4 oder Absatz 5, jeweils auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 
Satz 4, einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer den vorgeschriebenen Ausgleich nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gewährt, 

5. entgegen § 8, auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 4, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtszeitig erstellt oder 

6. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass der dort genannte Zeitraum nicht überschritten 
wird. 

§ 19 Hinweis auf Straf- und Bußgeldvorschriften des Seearbeitsgesetzes 

Zuwiderhandlungen gegen § 48 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 2, 3 
oder Satz 4 dieser Verordnung werden nach § 145 Absatz 1 Nummer 6 oder § 146 Absatz 2 Nummer 1 
oder Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes geahndet. 

§ 20 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 
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Verordnung über die Geschäftsordnung des Ausschusses 
 für medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt 

(GO-MEDASV) 

Vom 18. Juli 2013 (BGBl I 2013 S. 2578) 
   

§ 1 Geschäftsordnung 

Der Ausschuss für medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt erhält die aus der Anlage ersichtliche 
Geschäftsordnung. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 

 Anlage (zu § 1) 
Geschäftsordnung des Ausschusses für medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt 

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2579 - 2580) 
  

(Text der Anlage siehe: GO-MEDAS) 
   
  

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

Geschäftsordnung des Ausschusses für medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt 
(GO-MEDAS) 

Vom 18. Juli 2013 (BGBl I 2013, 2579) 
  
   

Inhaltsübersicht 
§ 1 Mitglieder 

§ 2 Vorsitz 

§ 3 Leitung der Sitzungen 

§ 4 Geschäftsführung 

§ 5 Sitzungen 

§ 6 Beschlüsse 

§ 7 Ausschussangelegenheiten, Ergebnisniederschriften 

§ 8 Unterausschüsse 

§ 1 Mitglieder 

(1) Der Ausschuss für medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt (Ausschuss) besteht aus den nach 
Maßgabe des § 108 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 5 des Seearbeitsgesetzes berufenen  

1. ständigen Mitgliedern mit Stimmrecht und 

2. ständigen beratenden Mitgliedern ohne Stimmrecht. 

Ferner nehmen Personen an den Sitzungen des Ausschusses teil, die nach § 108 Absatz 5 Satz 5 des 
Seearbeitsgesetzes vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Bundesministerium) 
im Einzelfall nach fachlichem Bedarf berufen worden sind. 

(2) Das Bundesministerium beruft die Mitglieder des Ausschusses und ihre Stellvertreter durch eine 
Urkunde, die der betroffenen Person übersandt oder ausgehändigt wird. Der Empfang der Urkunde ist zu 
bestätigen. 

(3) An den Sitzungen des Ausschusses nehmen jeweils nur die Mitglieder teil. Ein Mitglied, das an der 
Teilnahme an einer Sitzung des Ausschusses verhindert ist, wird durch seinen jeweiligen Stellvertreter 
vertreten; in diesem Fall nimmt der Stellvertreter die Rechte und Pflichten des vertretenen Mitgliedes 
wahr. 

(4) Scheidet ein Mitglied oder dessen Vertreter vor Ablauf der Berufungszeit aus dem Ausschuss aus, hat 
die entsendungsberechtigte Behörde oder sonstige Einrichtung unverzüglich eine neue Person für den Rest 
der ursprünglichen Berufungszeit dem Bundesministerium zu benennen. 

(5) Die Mitglieder des Ausschusses und ihre Vertreter sind in ihrer fachlichen Meinung unabhängig und 
weisungsfrei. 

§ 2 Vorsitz 

Den Vorsitz führt ein Vertreter des Bundesministeriums, der kein Stimmrecht hat. Der Vorsitzende kann 
an den Sitzungen aller Unterausschüsse nach § 8 teilnehmen. 

§ 3 Leitung der Sitzungen 

Der Vorsitzende kann zeitweise die Leitung einer Sitzung des Ausschusses an den Vertreter des 
seeärztlichen Dienstes der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft 
(Berufsgenossenschaft) übertragen; ausgenommen davon sind Abstimmungen. 
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§ 4 Geschäftsführung 

(1) Die Geschäfte des Ausschusses und der Unterausschüsse führt die Berufsgenossenschaft 
(Geschäftsführer). Der Geschäftsführer untersteht den Weisungen des Vorsitzes. Der Geschäftsführer hat 
die Wahrnehmung der Aufgaben fachlich geeigneten Personen zu übertragen. 

(2) Der Geschäftsführer hat den Vorsitz des Ausschusses, den Ausschuss und die Unterausschüsse 
administrativ zu unterstützen. Er koordiniert die administrativen Angelegenheiten des Ausschusses und der 
Unterausschüsse. Insbesondere stellt der Geschäftsführer Beratungsunterlagen, Beschlussvorlagen sowie 
Beratungsergebnisse zusammen und erstellt die Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Ausschusses 
und der Unterausschüsse. 

(3) Der Geschäftsführer, vertreten durch eine fachlich geeignete Person, nimmt an den Sitzungen des 
Ausschusses teil und kann an den Sitzungen der Unterausschüsse teilnehmen. Der Geschäftsführer ist zu 
administrativen Angelegenheiten jederzeit zu hören. 

§ 5 Sitzungen 

(1) Der Vorsitzende lädt den Ausschuss nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, oder auf 
Verlangen der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses zu den Sitzungen. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende den Ausschuss auch 
mit einer Frist von einer Woche laden; die Dringlichkeit ist in der Ladung zu begründen. 

(3) Der Ladung zur Sitzung ist eine Tagesordnung beizufügen, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung 
von Vorschlägen der Mitglieder festlegt. Die Beratungsunterlagen und die Ladung können auf 
elektronischem Weg an die Mitglieder versendet werden, soweit ein Mitglied sein Einverständnis dazu 
erteilt. 

(4) Mitglieder, die an einer Sitzungsteilnahme verhindert sind, teilen dies ihrem Stellvertreter und dem 
Geschäftsführer unverzüglich nach Erkennen des Verhinderungsgrundes vor einer Sitzung mit. 

(5) Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung werden berücksichtigt, wenn sie im Einvernehmen 
mit dem Vorsitzenden spätestens zwei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern des Ausschusses mit 
Begründung zugegangen sind. Die Tagesordnung kann auch während der Sitzung geändert oder ergänzt 
werden, wenn der Ausschuss dies mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschließt. 

(6) Die Sitzungen des Ausschusses und seiner Gremien sind nicht öffentlich. 

(7) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Ausschuss Sachverständige anhören, Gutachten beiziehen 
oder Untersuchungen durch Dritte vornehmen lassen. Er kann einzelne oder mehrere Mitglieder mit der 
Erledigung bestimmter Aufgaben betrauen. 

(8) Soweit durch Maßnahmen nach Absatz 7 Kosten entstehen, ist die vorherige Zustimmung des 
Vorsitzes nach Anhörung des Geschäftsführers erforderlich. 

(9) Fahrtkosten und Verdienstausfall für die Mitglieder des Ausschusses werden nicht erstattet. 

§ 6 Beschlüsse 

(1) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. 

(2) Im Falle des § 108 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes sollen Beschlüsse des 
Ausschusses durch alle anwesenden Mitglieder einstimmig gefasst werden. Ergeben sich für einen zu 
fassenden Beschluss bei zwei Abstimmungen hintereinander keine einstimmigen Ergebnisse, wird der 
Beschluss mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 
Entscheidungen, die Beschlüsse vorbereiten, insbesondere zu Verfahrensanträgen, werden mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder getroffen. 
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(3) Außerhalb von Sitzungen können Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn alle 
stimmberechtigten Mitglieder auf eine schriftliche Anfrage des Vorsitzenden binnen einer festgesetzten 
Frist, die drei Tage nicht unterschreiten darf, zugestimmt haben. In der Anfrage sind der beabsichtigte 
Beschluss zu beschreiben und die Gründe für das schriftliche Verfahren darzulegen. Ist das schriftliche 
Verfahren nach Satz 1 zulässig, bedarf ein Beschluss der Mehrheit von zwei Dritteln aller 
stimmberechtigten Mitglieder. Ist die Durchführung eines schriftlichen Verfahrens beschlossen, erhalten 
die Mitglieder die notwendigen Beratungsunterlagen zugesandt. Der Vorsitzende legt eine Frist von 
mindestens einer Woche für die Stimmabgabe fest. Die Stimmabgabe in den Fällen der Sätze 1 und 3 
erfolgt mittels Brief an den Geschäftsführer. Falls ein elektronischer Zugang eröffnet ist, kann die 
Stimmabgabe auch elektronisch erfolgen. 

§ 7 Ausschussangelegenheiten, Ergebnisniederschriften 

(1) Über jede Sitzung und jede schriftliche Beschlussfassung des Ausschusses ist von dem Geschäftsführer 
eine Ergebnisniederschrift anzufertigen, welche die Beratungs- und Abstimmungsergebnisse sowie den 
Wortlaut der Beschlüsse und die Teilnehmerliste enthält. Das Führen des Protokolls während der Sitzung 
obliegt dem Geschäftsführer. Eine Ausfertigung der Ergebnisniederschrift für die Akten ist vom 
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen. Die Ergebnisniederschriften werden dem 
Vorsitzenden sowie den Mitgliedern übersandt und nicht veröffentlicht. Die nach § 5 Absatz 7 
hinzugezogenen Sachverständigen können die Ergebnisniederschrift oder Auszüge daraus erhalten, soweit 
deren Fachfragen betroffen sind. 

(2) Die Sitzungsteilnehmer können schriftlich oder auf elektronischem Weg bei der Geschäftsführung oder 
spätestens in der nächsten Sitzung Einwendungen gegen die Ergebnisniederschrift vorbringen; die 
Einwände werden in dieser Sitzung behandelt. 

(3) Die Beratungen, die Abstimmungsergebnisse und die Ergebnisniederschriften des Ausschusses sind 
vertraulich zu behandeln. Die Vertraulichkeit der Sitzungen und der Ergebnisniederschriften lässt die 
Behandlung von Arbeitsthemen in der Organisation der Ausschussmitglieder zur Einholung von weiterem 
Sachverstand zu. Jede öffentliche Verlautbarung im Namen des Ausschusses oder seiner Untergremien zu 
deren Belangen oder zu Belangen von Mitgliedern des Ausschusses oder seiner Untergremien bedarf der 
Zustimmung des Vorsitzenden. 

(4) Das Bundesministerium hat den vom Ausschuss festgestellten Stand der medizinischen Erkenntnisse 
unverzüglich im Verkehrsblatt oder im Bundesanzeiger bekannt zu geben. Die Berufsgenossenschaft kann 
auf ihrer Internetseite oder mit geeigneten Mitteln die Öffentlichkeit über den Stand der medizinischen 
Erkenntnisse informieren. 

§ 8 Unterausschüsse 

(1) Der Ausschuss kann mit zwei Dritteln seiner anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
Unterausschüsse einrichten und deren Aufgaben bestimmen. 

(2) Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und die Mitglieder der Unterausschüsse werden durch den 
Ausschuss ernannt. Der Vorsitzende des Unterausschusses und dessen Stellvertreter müssen Mitglieder des 
Ausschusses sein. Grundsätzlich sollen die Unterausschüsse nicht mehr als sechs ständige Mitglieder 
haben. 

(3) Über die Arbeitsergebnisse der Unterausschüsse wird im Ausschuss regelmäßig durch den 
Vorsitzenden des Unterausschusses oder dessen Stellvertreter berichtet. 

(4) Soweit nicht anders geregelt, sind die für den Ausschuss geltenden Vorschriften für die 
Unterausschüsse entsprechend anzuwenden. 
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Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) 

Vom 19. Februar 1987 (BGBl I 1987 S. 602) 
  

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

  Allgemeine Vorschriften 

    Erster Abschnitt 

      Geltungsbereich   

        Begriffsbestimmung § 1 

        Sachliche Geltung § 2 

        Keine Ahndung ohne Gesetz § 3 

        Zeitliche Geltung § 4 

        Räumliche Geltung § 5 

        Zeit der Handlung § 6 

        Ort der Handlung § 7 

    Zweiter Abschnitt 

      Grundlagen der Ahndung   

        Begehen durch Unterlassen § 8 

        Handeln für einen anderen § 9 

        Vorsatz und Fahrlässigkeit § 10 

        Irrtum § 11 

        Verantwortlichkeit § 12 

        Versuch § 13 

        Beteiligung § 14 

        Notwehr § 15 

        Rechtfertigender Notstand § 16 

    Dritter Abschnitt 

      Geldbuße   

        Höhe der Geldbuße § 17 

        Zahlungserleichterungen § 18 

    Vierter Abschnitt 

      Zusammentreffen mehrerer Gesetzesverletzungen   

        Tateinheit § 19 

        Tatmehrheit § 20 

        Zusammentreffen von Straftat und Ordnungswidrigkeit § 21 

    Fünfter Abschnitt 

      Einziehung   

        Voraussetzungen der Einziehung § 22 
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        Erweiterte Voraussetzungen der Einziehung § 23 

        Grundsatz der Verhältnismäßigkeit § 24 

        Einziehung des Wertersatzes § 25 

        Wirkung der Einziehung § 26 

        Selbständige Anordnung § 27 

        Entschädigung § 28 

        Sondervorschrift für Organe und Vertreter § 29 

    Sechster Abschnitt 

      Verfall; Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen   

        Verfall § 29a 

        Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen § 30 

    Siebenter Abschnitt 

      Verjährung   

        Verfolgungsverjährung § 31 

        Ruhen der Verfolgungsverjährung § 32 

        Unterbrechung der Verfolgungsverjährung § 33 

        Vollstreckungsverjährung § 34 

Zweiter Teil 

  Bußgeldverfahren 

    Erster Abschnitt 

      Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten   

        Verfolgung und Ahndung durch die Verwaltungsbehörde § 35 

        Sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde § 36 

        Örtliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde § 37 

        Zusammenhängende Ordnungswidrigkeiten § 38 

        Mehrfache Zuständigkeit § 39 

        Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft § 40 

        Abgabe an die Staatsanwaltschaft § 41 

        Übernahme durch die Staatsanwaltschaft § 42 

        Abgabe an die Verwaltungsbehörde § 43 

        Bindung der Verwaltungsbehörde § 44 

        Zuständigkeit des Gerichts § 45 

    Zweiter Abschnitt 

      Allgemeine Verfahrensvorschriften   

        Anwendung der Vorschriften über das Strafverfahren § 46 

        Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten § 47 

        (weggefallen § 48 

        Akteneinsicht des Betroffenen und der Verwaltungsbehörde § 49 

        Verfahrensübergreifende Mitteilungen von Amts wegen § 49a 

        Verfahrensübergreifende Mitteilungen auf Ersuchen; sonstige 
Verwendung von Daten für verfahrensübergreifende Zwecke § 49b 
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        Dateiregelungen § 49c 

        Mitteilungen bei Archivierung mittels Bild- und anderen Daten-
trägern § 49d 

        Bekanntmachung von Maßnahmen der Verwaltungsbehörde § 50 

        Verfahren bei Zustellungen der Verwaltungsbehörde § 51 

        Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 52 

    Dritter Abschnitt 

      Vorverfahren   

        I. Allgemeine Vorschriften   

        Aufgaben der Polizei § 53 

        (weggefallen) § 54 

        Anhörung des Betroffenen § 55 

        II. Verwarnungsverfahren   

        Verwarnung durch die Verwaltungsbehörde § 56 

        Verwarnung durch Beamte des Außen- und Polizeidienstes § 57 

        Ermächtigung zur Erteilung der Verwarnung § 58 

        III. Verfahren der Verwaltungsbehörde   

        Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern, 
Entschädigung von Zeugen und Dritten § 59 

        Verteidigung § 60 

        Abschluß der Ermittlungen § 61 

        Rechtsbehelf gegen Maßnahmen der Verwaltungsbehörde § 62 

        IV. Verfahren der Staatsanwaltschaft   

        Beteiligung der Verwaltungsbehörde § 63 

        Erstreckung der öffentlichen Klage auf die Ordnungswidrigkeit § 64 

    Vierter Abschnitt 

      Bußgeldbescheid   

        Allgemeines § 65 

        Inhalt des Bußgeldbescheides § 66 

    Fünfter Abschnitt 

      Einspruch und gerichtliches Verfahren   

        I. Einspruch   

        Form und Frist § 67 

        Zuständiges Gericht § 68 

        Zwischenverfahren § 69 

        Entscheidung des Gerichts über die Zulässigkeit des Einspruchs § 70 

        II. Hauptverfahren   

        Hauptverhandlung § 71 

        Entscheidung durch Beschluß § 72 

        Anwesenheit des Betroffenen in der Hauptverhandlung § 73 

        Verfahren bei Abwesenheit § 74 
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        Teilnahme der Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung § 75 

        Beteiligung der Verwaltungsbehörde § 76 

        Umfang der Beweisaufnahme § 77 

        Vereinfachte Art der Beweisaufnahme § 77a 

        Absehen von Urteilsgründen § 77b 

        Weitere Verfahrensvereinfachungen § 78 

        III. Rechtsmittel   

        Rechtsbeschwerde § 79 

        Zulassung der Rechtsbeschwerde § 80 

        Besetzung der Bußgeldsenate der Oberlandesgerichte § 80a 

    Sechster Abschnitt 

      Bußgeld- und Strafverfahren   

        Übergang vom Bußgeld- zum Strafverfahren § 81 

        Bußgelderkenntnis im Strafverfahren § 82 

        Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten § 83 

    Siebenter Abschnitt 

      Rechtskraft und Wiederaufnahme des Verfahrens   

        Wirkung der Rechtskraft § 84 

        Wiederaufnahme des Verfahrens § 85 

        Aufhebung des Bußgeldbescheides im Strafverfahren § 86 

    Achter Abschnitt 

      Verfahren bei Anordnung von Nebenfolgen oder der Festsetzung einer 
Geldbuße gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung 

  

        Anordnung von Einziehung und Verfall § 87 

        Festsetzung der Geldbuße gegen juristische Personen und Perso-
nenvereinigungen § 88 

    Neunter Abschnitt 

      Vollstreckung der Bußgeldentscheidungen   

        Vollstreckbarkeit der Bußgeldentscheidungen § 89 

        Vollstreckung des Bußgeldbescheides § 90 

        Vollstreckung der gerichtlichen Bußgeldentscheidung § 91 

        Vollstreckungsbehörde § 92 

        Zahlungserleichterungen § 93 

        Verrechnung von Teilbeträgen § 94 

        Beitreibung der Geldbuße § 95 

        Anordnung von Erzwingungshaft § 96 

        Vollstreckung der Erzwingungshaft § 97 

        Vollstreckung gegen Jugendliche und Heranwachsende § 98 

        Vollstreckung von Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung 
verpflichten § 99 

        Nachträgliche Entscheidungen über die Einziehung § 100 
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        Vollstreckung in den Nachlaß § 101 

        Nachträgliches Strafverfahren § 102 

        Gerichtliche Entscheidung § 103 

        Verfahren bei gerichtlicher Entscheidung § 104 

    Zehnter Abschnitt 

      Kosten   

        I. Verfahren der Verwaltungsbehörde   

        Kostenentscheidung § 105 

        Kostenfestsetzung § 106 

        Gebühren und Auslagen § 107 

        Rechtsbehelf und Vollstreckung § 108 

        II. Verfahren der Staatsanwaltschaft § 108a 

        III. Verfahren über die Zulässigkeit des Einspruchs § 109 

        IV. Auslagen des Betroffenen § 109a 

    Elfter Abschnitt 

      Entschädigung für Verfolgungsmaßnahmen § 110 

    Zwölfter Abschnitt 

      Elektronische Dokumente und elektronische Aktenführung   

        Erstellung und Einreichung formgebundener und anderer elektro-
nischer Dokumente bei Behörden und Gerichten § 110a 

        Elektronische Aktenführung § 110b 

        Erstellung elektronischer Dokumente durch Behörden und 
Gerichte und Zustellung an die Staatsanwaltschaft § 110c 

        Aktenausdruck, Akteneinsicht und Aktenübersendung § 110d 

        Durchführung der Beweisaufnahme § 110e 

Dritter Teil 

  Einzelne Ordnungswidrigkeiten 

    Erster Abschnitt 

      Verstöße gegen staatliche Anordnungen   

        Falsche Namensangabe § 111 

        Verletzung der Hausordnung eines Gesetzgebungsorgans § 112 

        Unerlaubte Ansammlung § 113 

        Betreten militärischer Anlagen § 114 

        Verkehr mit Gefangenen § 115 

    Zweiter Abschnitt 

      Verstöße gegen die öffentliche Ordnung   

        Öffentliche Aufforderung zu Ordnungswidrigkeiten § 116 

        Unzulässiger Lärm § 117 

        Belästigung der Allgemeinheit § 118 

        Grob anstößige und belästigende Handlungen § 119 

        Verbotene Ausübung der Prostitution; Werbung für Prostitution § 120 
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        Halten gefährlicher Tiere § 121 

        Vollrausch § 122 

        Einziehung; Unbrauchbarmachung § 123 

    Dritter Abschnitt 

      Mißbrauch staatlicher oder staatlich geschützter Zeichen   

        Benutzen von Wappen oder Dienstflaggen § 124 

        Benutzen des Roten Kreuzes oder des Schweizer Wappens § 125 

        Mißbrauch von Berufstrachten oder Berufsabzeichen § 126 

        Herstellen oder Verwenden von Sachen, die zur Geld- oder 
Urkundenfälschung benutzt werden können § 127 

        Herstellen oder Verbreiten von papiergeldähnlichen Drucksachen 
oder Abbildungen § 128 

        Einziehung § 129 

    Vierter Abschnitt 

      Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen § 130 

    Fünfter Abschnitt 

      Gemeinsame Vorschriften § 131 

Vierter Teil 

  Schlußvorschriften 

        Einschränkung von Grundrechten § 132 

        Übergangsvorschriften § 133 

        (weggefallen) § 134 

        Inkrafttreten § 135 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften 

    

Erster Abschnitt  
Geltungsbereich 

§ 1 Begriffsbestimmung 

(1) Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines 
Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt. 

(2) Eine mit Geldbuße bedrohte Handlung ist eine rechtswidrige Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes 
im Sinne des Absatzes 1 verwirklicht, auch wenn sie nicht vorwerfbar begangen ist. 

§ 2 Sachliche Geltung 

Dieses Gesetz gilt für Ordnungswidrigkeiten nach Bundesrecht und nach Landesrecht. 

§ 3 Keine Ahndung ohne Gesetz 

Eine Handlung kann als Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung 
gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. 

§ 4 Zeitliche Geltung 

(1) Die Geldbuße bestimmt sich nach dem Gesetz, das zur Zeit der Handlung gilt. 
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(2) Wird die Bußgelddrohung während der Begehung der Handlung geändert, so ist das Gesetz anzuwenden, 
das bei Beendigung der Handlung gilt. 

(3) Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Handlung gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste 
Gesetz anzuwenden. 

(4) 1Ein Gesetz, das nur für eine bestimmte Zeit gelten soll, ist auf Handlungen, die während seiner Geltung 
begangen sind, auch dann anzuwenden, wenn es außer Kraft getreten ist. 2Dies gilt nicht, soweit ein Gesetz 
etwas anderes bestimmt. 

(5) Für Nebenfolgen einer Ordnungswidrigkeit gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

§ 5 Räumliche Geltung 

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in 
einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. 

§ 6 Zeit der Handlung 

1Eine Handlung ist zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter tätig geworden ist oder im Falle des 
Unterlassens hätte tätig werden müssen. 2Wann der Erfolg eintritt, ist nicht maßgebend. 

§ 7 Ort der Handlung 

(1) Eine Handlung ist an jedem Ort begangen, an dem der Täter tätig geworden ist oder im Falle des 
Unterlassens hätte tätig werden müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist oder 
nach der Vorstellung des Täters eintreten sollte. 

(2) Die Handlung eines Beteiligten ist auch an dem Ort begangen, an dem der Tatbestand des Gesetzes, das 
die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt, verwirklicht worden ist oder nach der Vorstellung des Beteiligten 
verwirklicht werden sollte. 

Zweiter Abschnitt  
Grundlagen der Ahndung 

§ 8 Begehen durch Unterlassen 

Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand einer Bußgeldvorschrift gehört, handelt nach 
dieser Vorschrift nur dann ordnungswidrig, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht 
eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun 
entspricht. 

§ 9 Handeln für einen anderen 

(1) Handelt jemand  

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 

2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft oder 

3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen, 

so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände (besondere 
persönliche Merkmale) die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn 
diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen. 

(2) 1Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten  

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 

2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des 
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Betriebes obliegen, 

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Merkmale die 
Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar 
nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. 2Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das 
Unternehmen gleich. 3Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die 
Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, unwirksam ist. 

§ 10 Vorsatz und Fahrlässigkeit 

Als Ordnungswidrigkeit kann nur vorsätzliches Handeln geahndet werden, außer wenn das Gesetz 
fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Geldbuße bedroht. 

§ 11 Irrtum 

(1) 1Wer bei Begehung einer Handlung einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, 
handelt nicht vorsätzlich. 2Die Möglichkeit der Ahndung wegen fahrlässigen Handelns bleibt unberührt. 

(2) Fehlt dem Täter bei Begehung der Handlung die Einsicht, etwas Unerlaubtes zu tun, namentlich weil er 
das Bestehen oder die Anwendbarkeit einer Rechtsvorschrift nicht kennt, so handelt er nicht vorwerfbar, wenn 
er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. 

§ 12 Verantwortlichkeit 

(1) 1Nicht vorwerfbar handelt, wer bei Begehung einer Handlung noch nicht vierzehn Jahre alt ist. 2Ein 
Jugendlicher handelt nur unter den Voraussetzungen des § 3 Satz 1 des Jugendgerichtsgesetzes vorwerfbar. 

(2) Nicht vorwerfbar handelt, wer bei Begehung der Handlung wegen einer krankhaften seelischen Störung, 
wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen 
seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unerlaubte der Handlung einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln. 

§ 13 Versuch 

(1) Eine Ordnungswidrigkeit versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Handlung zur Verwirklichung des 
Tatbestandes unmittelbar ansetzt. 

(2) Der Versuch kann nur geahndet werden, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. 

(3) 1Der Versuch wird nicht geahndet, wenn der Täter freiwillig die weitere Ausführung der Handlung aufgibt 
oder deren Vollendung verhindert. 2Wird die Handlung ohne Zutun des Zurücktretenden nicht vollendet, so 
genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung zu verhindern. 

(4) 1Sind an der Handlung mehrere beteiligt, so wird der Versuch desjenigen nicht geahndet, der freiwillig die 
Vollendung verhindert. 2Jedoch genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der 
Handlung zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seiner früheren 
Beteiligung begangen wird. 

§ 14 Beteiligung 

(1) 1Beteiligen sich mehrere an einer Ordnungswidrigkeit, so handelt jeder von ihnen ordnungswidrig. 2Dies 
gilt auch dann, wenn besondere persönliche Merkmale (§ 9 Abs. 1), welche die Möglichkeit der Ahndung 
begründen, nur bei einem Beteiligten vorliegen. 

(2) Die Beteiligung kann nur dann geahndet werden, wenn der Tatbestand eines Gesetzes, das die Ahndung 
mit einer Geldbuße zuläßt, rechtswidrig verwirklicht wird oder in Fällen, in denen auch der Versuch geahndet 
werden kann, dies wenigstens versucht wird. 
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(3) 1Handelt einer der Beteiligten nicht vorwerfbar, so wird dadurch die Möglichkeit der Ahndung bei den 
anderen nicht ausgeschlossen. 2Bestimmt das Gesetz, daß besondere persönliche Merkmale die Möglichkeit 
der Ahndung ausschließen, so gilt dies nur für den Beteiligten, bei dem sie vorliegen. 

(4) Bestimmt das Gesetz, daß eine Handlung, die sonst eine Ordnungswidrigkeit wäre, bei besonderen 
persönlichen Merkmalen des Täters eine Straftat ist, so gilt dies nur für den Beteiligten, bei dem sie vorliegen. 

§ 15 Notwehr 

(1) Wer eine Handlung begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von 
sich oder einem anderen abzuwenden. 

(3) Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird die 
Handlung nicht geahndet. 

§ 16 Rechtfertigender Notstand 

1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum 
oder ein anderes Rechtsgut eine Handlung begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, 
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen 
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt. 2Dies gilt jedoch nur, soweit die Handlung ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden. 

Dritter Abschnitt  
Geldbuße 

§ 17 Höhe der Geldbuße 

(1) Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 
eintausend Euro. 

(2) Droht das Gesetz für vorsätzliches und fahrlässiges Handeln Geldbuße an, ohne im Höchstmaß zu 
unterscheiden, so kann fahrlässiges Handeln im Höchstmaß nur mit der Hälfte des angedrohten 
Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden. 

(3) 1Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der 
Vorwurf, der den Täter trifft. 2Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in Betracht; bei 
geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie jedoch in der Regel unberücksichtigt. 

(4) 1Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 
übersteigen. 2Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. 

§ 18 Zahlungserleichterungen 

1Ist dem Betroffenen nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten, die Geldbuße sofort zu 
zahlen, so wird ihm eine Zahlungsfrist bewilligt oder gestattet, die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu 
zahlen. 2Dabei kann angeordnet werden, daß die Vergünstigung, die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu 
zahlen, entfällt, wenn der Betroffene einen Teilbetrag nicht rechtzeitig zahlt. 

Vierter Abschnitt  
Zusammentreffen mehrerer Gesetzesverletzungen 

§ 19 Tateinheit 

(1) Verletzt dieselbe Handlung mehrere Gesetze, nach denen sie als Ordnungswidrigkeit geahndet werden 
kann, oder ein solches Gesetz mehrmals, so wird nur eine einzige Geldbuße festgesetzt. 

(2) 1Sind mehrere Gesetze verletzt, so wird die Geldbuße nach dem Gesetz bestimmt, das die höchste 
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Geldbuße androht. 2Auf die in dem anderen Gesetz angedrohten Nebenfolgen kann erkannt werden. 

§ 20 Tatmehrheit 

Sind mehrere Geldbußen verwirkt, so wird jede gesondert festgesetzt. 

§ 21 Zusammentreffen von Straftat und Ordnungswidrigkeit 

(1) 1Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur das Strafgesetz angewendet. 
2Auf die in dem anderen Gesetz angedrohten Nebenfolgen kann erkannt werden. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 kann die Handlung jedoch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wenn eine 
Strafe nicht verhängt wird. 

Fünfter Abschnitt  
Einziehung 

§ 22 Voraussetzungen der Einziehung 

(1) Als Nebenfolge einer Ordnungswidrigkeit dürfen Gegenstände nur eingezogen werden, soweit das Gesetz 
es ausdrücklich zuläßt. 

(2) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn  

1. die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung dem Täter gehören oder zustehen oder 

2. die Gegenstände nach ihrer Art und den Umständen die Allgemeinheit gefährden oder die Gefahr 
besteht, daß sie der Begehung von Handlungen dienen werden, die mit Strafe oder mit Geldbuße bedroht sind. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 ist die Einziehung der Gegenstände auch zulässig, wenn 
der Täter nicht vorwerfbar gehandelt hat. 

§ 23 Erweiterte Voraussetzungen der Einziehung 

Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so dürfen die Gegenstände abweichend von § 22 Abs. 2 Nr. 1 auch 
dann eingezogen werden, wenn derjenige, dem sie zur Zeit der Entscheidung gehören oder zustehen,  

1. wenigstens leichtfertig dazu beigetragen hat, daß die Sache oder das Recht Mittel oder Gegenstand der 
Handlung oder ihrer Vorbereitung gewesen ist, oder 

2. die Gegenstände in Kenntnis der Umstände, welche die Einziehung zugelassen hätten, in verwerflicher 
Weise erworben hat. 

§ 24 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Die Einziehung darf in den Fällen des § 22 Abs. 2 Nr. 1 und des § 23 nicht angeordnet werden, wenn sie 
zur Bedeutung der begangenen Handlung und zum Vorwurf, der den von der Einziehung betroffenen Täter 
oder in den Fällen des § 23 den Dritten trifft, außer Verhältnis steht. 

(2) 1In den Fällen der §§ 22 und 23 wird angeordnet, daß die Einziehung vorbehalten bleibt, und eine weniger 
einschneidende Maßnahme getroffen, wenn der Zweck der Einziehung auch durch sie erreicht werden kann. 
2In Betracht kommt namentlich die Anweisung,  

1. die Gegenstände unbrauchbar zu machen, 

2. an den Gegenständen bestimmte Einrichtungen oder Kennzeichen zu beseitigen oder die Gegenstände 
sonst zu ändern oder 

3. über die Gegenstände in bestimmter Weise zu verfügen. 
3Wird die Anweisung befolgt, so wird der Vorbehalt der Einziehung aufgehoben; andernfalls wird die 
Einziehung nachträglich angeordnet. 
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(3) Die Einziehung kann auf einen Teil der Gegenstände beschränkt werden. 

§ 25 Einziehung des Wertersatzes 

(1) Hat der Täter den Gegenstand, der ihm zur Zeit der Handlung gehörte oder zustand und dessen Einziehung 
hätte angeordnet werden können, vor der Anordnung der Einziehung verwertet, namentlich veräußert oder 
verbraucht, oder hat er die Einziehung des Gegenstandes sonst vereitelt, so kann die Einziehung eines 
Geldbetrages gegen den Täter bis zu der Höhe angeordnet werden, die dem Wert des Gegenstandes entspricht. 

(2) Eine solche Anordnung kann auch neben der Einziehung eines Gegenstandes oder an deren Stelle 
getroffen werden, wenn ihn der Täter vor der Anordnung der Einziehung mit dem Recht eines Dritten belastet 
hat, dessen Erlöschen ohne Entschädigung nicht angeordnet werden kann oder im Falle der Einziehung nicht 
angeordnet werden könnte (§ 26 Abs. 2, § 28); wird die Anordnung neben der Einziehung getroffen, so 
bemißt sich die Höhe des Wertersatzes nach dem Wert der Belastung des Gegenstandes. 

(3) Der Wert des Gegenstandes und der Belastung kann geschätzt werden. 

(4) Ist die Anordnung der Einziehung eines Gegenstandes nicht ausführbar oder unzureichend, weil nach der 
Anordnung eine der in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Voraussetzungen eingetreten oder 
bekanntgeworden ist, so kann die Einziehung des Wertersatzes nachträglich angeordnet werden. 

(5) Für die Bewilligung von Zahlungserleichterungen gilt § 18. 

§ 26 Wirkung der Einziehung 

(1) Wird ein Gegenstand eingezogen, so geht das Eigentum an der Sache oder das eingezogene Recht mit der 
Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat oder, soweit das Gesetz dies bestimmt, auf die Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts über, deren Organ oder Stelle die Einziehung angeordnet hat. 

(2) 1Rechte Dritter an dem Gegenstand bleiben bestehen. 2Das Erlöschen dieser Rechte wird jedoch 
angeordnet, wenn die Einziehung darauf gestützt wird, daß die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Nr. 2 
vorliegen. 3Das Erlöschen des Rechts eines Dritten kann auch dann angeordnet werden, wenn diesem eine 
Entschädigung nach § 28 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 nicht zu gewähren ist. 

(3) 1Vor der Rechtskraft wirkt die Anordnung der Einziehung als Veräußerungsverbot im Sinne des § 136 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches; das Verbot umfaßt auch andere Verfügungen als Veräußerungen. 2Die gleiche 
Wirkung hat die Anordnung des Vorbehalts der Einziehung, auch wenn sie noch nicht rechtskräftig ist. 

§ 27 Selbständige Anordnung 

(1) Kann wegen der Ordnungswidrigkeit aus tatsächlichen Gründen keine bestimmte Person verfolgt oder eine 
Geldbuße gegen eine bestimmte Person nicht festgesetzt werden, so kann die Einziehung des Gegenstandes 
oder des Wertersatzes selbständig angeordnet werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen die Maßnahme 
zugelassen ist, im übrigen vorliegen. 

(2) 1Unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 ist Absatz 1 auch dann anzuwenden, wenn  

1. die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt ist oder 

2. sonst aus rechtlichen Gründen keine bestimmte Person verfolgt werden kann und das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 
2Die Einziehung darf jedoch nicht angeordnet werden, wenn Antrag oder Ermächtigung fehlen. 

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn nach § 47 die Verfolgungsbehörde von der Verfolgung der 
Ordnungswidrigkeit absieht oder das Gericht das Verfahren einstellt. 

 

§ 28 Entschädigung 

(1) 1Stand das Eigentum an der Sache oder das eingezogene Recht zur Zeit der Rechtskraft der Entscheidung 
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über die Einziehung einem Dritten zu oder war der Gegenstand mit dem Recht eines Dritten belastet, das 
durch die Entscheidung erloschen oder beeinträchtigt ist, so wird der Dritte unter Berücksichtigung des 
Verkehrswertes angemessen in Geld entschädigt. 2Die Entschädigungspflicht trifft den Staat oder die 
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts, auf die das Eigentum an der Sache oder das eingezogene 
Recht übergegangen ist. 

(2) Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn  

1. der Dritte wenigstens leichtfertig dazu beigetragen hat, daß die Sache oder das Recht Mittel oder 
Gegenstand der Handlung oder ihrer Vorbereitung gewesen ist, 

2. der Dritte den Gegenstand oder das Recht an dem Gegenstand in Kenntnis der Umstände, welche die 
Einziehung zulassen, in verwerflicher Weise erworben hat oder 

3. es nach den Umständen, welche die Einziehung begründet haben, auf Grund von Rechtsvorschriften 
außerhalb des Ordnungswidrigkeitenrechts zulässig wäre, den Gegenstand dem Dritten ohne Entschädigung 
dauernd zu entziehen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 kann eine Entschädigung gewährt werden, soweit es eine unbillige Härte 
wäre, sie zu versagen. 

§ 29 Sondervorschrift für Organe und Vertreter 

(1) Hat jemand  

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 

2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes, 

3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft, 

4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter 
einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung oder 

5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens einer juristischen Person oder 
einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung verantwortlich handelt, wozu auch die 
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender 
Stellung gehört, 

eine Handlung vorgenommen, die ihm gegenüber unter den übrigen Voraussetzungen der §§ 22 bis 25 und 28 
die Einziehung eines Gegenstandes oder des Wertersatzes zulassen oder den Ausschluß der Entschädigung 
begründen würde, so wird seine Handlung bei Anwendung dieser Vorschriften dem Vertretenen zugerechnet. 

(2) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Sechster Abschnitt  
Verfall, Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen 

§ 29a Verfall 

(1) Hat der Täter für eine mit Geldbuße bedrohte Handlung oder aus ihr etwas erlangt und wird gegen ihn 
wegen der Handlung eine Geldbuße nicht festgesetzt, so kann gegen ihn der Verfall eines Geldbetrages bis zu 
der Höhe angeordnet werden, die dem Wert des Erlangten entspricht. 

(2) Hat der Täter einer mit Geldbuße bedrohten Handlung für einen anderen gehandelt und hat dieser dadurch 
etwas erlangt, so kann gegen ihn der Verfall eines Geldbetrages bis zu der in Absatz 1 bezeichneten Höhe 
angeordnet werden. 

(3) Der Umfang des Erlangten und dessen Wert können geschätzt werden. § 18 gilt entsprechend. 

(4) Wird gegen den Täter ein Bußgeldverfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt, so kann der Verfall 
selbständig angeordnet werden. 
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§ 30 Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen 

(1) Hat jemand  

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 

2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes, 

3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft, 

4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter 
einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung oder 

5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens einer juristischen Person oder 
einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung verantwortlich handelt, wozu auch die 
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender 
Stellung gehört, 

eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die 
Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder die juristische Person oder die Personenvereinigung 
bereichert worden ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden. 

(2) 1Die Geldbuße beträgt  

1. im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu zehn Millionen Euro, 

2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünf Millionen Euro. 
2Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße nach dem für die 
Ordnungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. 3Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so 
verzehnfacht sich das Höchstmaß der Geldbuße nach Satz 2 für die im Gesetz bezeichneten Tatbestände. 4Satz 
2 gilt auch im Falle einer Tat, die gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit ist, wenn das für die 
Ordnungswidrigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt. 

(2a) 1Im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspaltung (§ 
123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße nach Absatz 1 und 2 gegen den oder die 
Rechtsnachfolger festgesetzt werden. 2Die Geldbuße darf in diesen Fällen den Wert des übernommenen 
Vermögens sowie die Höhe der gegenüber dem Rechtsvorgänger angemessenen Geldbuße nicht übersteigen. 
3Im Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten die Rechtsnachfolger in die Verfahrensstellung 
ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat. 

(3) § 17 Abs. 4 und § 18 gelten entsprechend. 

(4) 1Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Bußgeldverfahren nicht eingeleitet oder 
wird es eingestellt oder wird von Strafe abgesehen, so kann die Geldbuße selbständig festgesetzt werden. 
2Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die Geldbuße auch in weiteren Fällen selbständig festgesetzt 
werden kann. 3Die selbständige Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder 
Personenvereinigung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus rechtlichen 
Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(5) Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung schließt es aus, 
gegen sie wegen derselben Tat den Verfall nach den §§ 73 oder 73a des Strafgesetzbuches oder nach § 29a 
anzuordnen. 

(6) Bei Erlass eines Bußgeldbescheids ist zur Sicherung der Geldbuße § 111d Absatz 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Urteils der Bußgeldbescheid tritt. 
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Siebenter Abschnitt  
Verjährung 

§ 31 Verfolgungsverjährung 

(1) 1Durch die Verjährung werden die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und die Anordnung von 
Nebenfolgen ausgeschlossen. 2§ 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 

(2) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten verjährt, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt,  

1. in drei Jahren bei Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als 
fünfzehntausend Euro bedroht sind, 

2. in zwei Jahren bei Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als 
zweitausendfünfhundert bis zu fünfzehntausend Euro bedroht sind, 

3. in einem Jahr bei Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als eintausend bis 
zu zweitausendfünfhundert Euro bedroht sind, 

4. in sechs Monaten bei den übrigen Ordnungswidrigkeiten. 

(3) 1Die Verjährung beginnt, sobald die Handlung beendet ist. 2Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg 
erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt. 

§ 32 Ruhen der Verfolgungsverjährung 

(1) 1Die Verjährung ruht, solange nach dem Gesetz die Verfolgung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt 
werden kann. 2Dies gilt nicht, wenn die Handlung nur deshalb nicht verfolgt werden kann, weil Antrag oder 
Ermächtigung fehlen. 

(2) Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein Urteil des ersten Rechtszuges oder ein Beschluß nach § 72 
ergangen, so läuft die Verjährungsfrist nicht vor dem Zeitpunkt ab, in dem das Verfahren rechtskräftig 
abgeschlossen ist. 

§ 33 Unterbrechung der Verfolgungsverjährung 

(1) 1Die Verjährung wird unterbrochen durch  

1. die erste Vernehmung des Betroffenen, die Bekanntgabe, daß gegen ihn das Ermittlungsverfahren 
eingeleitet ist, oder die Anordnung dieser Vernehmung oder Bekanntgabe, 

2. jede richterliche Vernehmung des Betroffenen oder eines Zeugen oder die Anordnung dieser 
Vernehmung, 

3. jede Beauftragung eines Sachverständigen durch die Verfolgungsbehörde oder den Richter, wenn 
vorher der Betroffene vernommen oder ihm die Einleitung des Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben worden 
ist, 

4. jede Beschlagnahme- oder Durchsuchungsanordnung der Verfolgungsbehörde oder des Richters und 
richterliche Entscheidungen, welche diese aufrechterhalten, 

5. die vorläufige Einstellung des Verfahrens wegen Abwesenheit des Betroffenen durch die 
Verfolgungsbehörde oder den Richter sowie jede Anordnung der Verfolgungsbehörde oder des Richters, die 
nach einer solchen Einstellung des Verfahrens zur Ermittlung des Aufenthalts des Betroffenen oder zur 
Sicherung von Beweisen ergeht, 

6. jedes Ersuchen der Verfolgungsbehörde oder des Richters, eine Untersuchungshandlung im Ausland 
vorzunehmen, 

7. die gesetzlich bestimmte Anhörung einer anderen Behörde durch die Verfolgungsbehörde vor 
Abschluß der Ermittlungen, 

8. die Abgabe der Sache durch die Staatsanwaltschaft an die Verwaltungsbehörde nach § 43, 

9. den Erlaß des Bußgeldbescheides, sofern er binnen zwei Wochen zugestellt wird, ansonsten durch die 
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Zustellung, 

10. den Eingang der Akten beim Amtsgericht gemäß § 69 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2 und die 
Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde nach § 69 Abs. 5 Satz 1, 

11. jede Anberaumung einer Hauptverhandlung, 

12. den Hinweis auf die Möglichkeit, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden (§ 72 Abs. 1 Satz 2), 

13. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

14. die Eröffnung des Hauptverfahrens, 

15. den Strafbefehl oder eine andere dem Urteil entsprechende Entscheidung. 

2Im selbständigen Verfahren wegen der Anordnung einer Nebenfolge oder der Festsetzung einer Geldbuße 
gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung wird die Verjährung durch die dem Satz 1 
entsprechenden Handlungen zur Durchführung des selbständigen Verfahrens unterbrochen. 

(2) 1Die Verjährung ist bei einer schriftlichen Anordnung oder Entscheidung in dem Zeitpunkt unterbrochen, 
in dem die Anordnung oder Entscheidung unterzeichnet wird. 2Ist das Schriftstück nicht alsbald nach der 
Unterzeichnung in den Geschäftsgang gelangt, so ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem es tatsächlich in den 
Geschäftsgang gegeben worden ist. 

(3) 1Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. 2Die Verfolgung ist jedoch spätestens 
verjährt, wenn seit dem in § 31 Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkt das Doppelte der gesetzlichen Verjährungsfrist, 
mindestens jedoch zwei Jahre verstrichen sind. 3Wird jemandem in einem bei Gericht anhängigen Verfahren 
eine Handlung zur Last gelegt, die gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit ist, so gilt als gesetzliche 
Verjährungsfrist im Sinne des Satzes 2 die Frist, die sich aus der Strafdrohung ergibt. 4§ 32 bleibt unberührt. 

(4) 1Die Unterbrechung wirkt nur gegenüber demjenigen, auf den sich die Handlung bezieht. 2Die 
Unterbrechung tritt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7, 11 und 13 bis 15 auch dann ein, wenn die 
Handlung auf die Verfolgung der Tat als Straftat gerichtet ist. 

§ 34 Vollstreckungsverjährung 

(1) Eine rechtskräftig festgesetzte Geldbuße darf nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht mehr vollstreckt 
werden. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt  

1. fünf Jahre bei einer Geldbuße von mehr als eintausend Euro, 

2. drei Jahre bei einer Geldbuße bis zu eintausend Euro. 

(3) Die Verjährung beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung. 

(4) Die Verjährung ruht, solange  

1. nach dem Gesetz die Vollstreckung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann, 

2. die Vollstreckung ausgesetzt ist oder 

3. eine Zahlungserleichterung bewilligt ist. 

(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten. 2Ist eine 
solche Nebenfolge neben einer Geldbuße angeordnet, so verjährt die Vollstreckung der einen Rechtsfolge 
nicht früher als die der anderen. 

 

 

 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

Zweiter Teil  
Bußgeldverfahren 

Erster Abschnitt  
Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

§ 35 Verfolgung und Ahndung durch die Verwaltungsbehörde 

(1) Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist die Verwaltungsbehörde zuständig, soweit nicht hierzu 
nach diesem Gesetz die Staatsanwaltschaft oder an ihrer Stelle für einzelne Verfolgungshandlungen der 
Richter berufen ist. 

(2) Die Verwaltungsbehörde ist auch für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig, soweit nicht 
hierzu nach diesem Gesetz das Gericht berufen ist. 

§ 36 Sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 

(1) Sachlich zuständig ist  

1. die Verwaltungsbehörde, die durch Gesetz bestimmt wird, 

2. mangels einer solchen Bestimmung 

a) die fachlich zuständige oberste Landesbehörde oder 

b) das fachlich zuständige Bundesministerium, soweit das Gesetz von Bundesbehörden ausgeführt 
wird. 

(2) 1Die Landesregierung kann die Zuständigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a durch Rechtsverordnung 
auf eine andere Behörde oder sonstige Stelle übertragen. 2Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf die 
oberste Landesbehörde übertragen. 

(3) Das nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b zuständige Bundesministerium kann seine Zuständigkeit durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf eine andere Behörde oder sonstige 
Stelle übertragen. 

§ 37 Örtliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 

(1) Örtlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk  

1. die Ordnungswidrigkeit begangen oder entdeckt worden ist oder 

2. der Betroffene zur Zeit der Einleitung des Bußgeldverfahrens seinen Wohnsitz hat. 

(2) Ändert sich der Wohnsitz des Betroffenen nach Einleitung des Bußgeldverfahrens, so ist auch die 
Verwaltungsbehörde örtlich zuständig, in deren Bezirk der neue Wohnsitz liegt. 

(3) Hat der Betroffene im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen Wohnsitz, so wird die 
Zuständigkeit auch durch den gewöhnlichen Aufenthaltsort bestimmt. 

(4) 1Ist die Ordnungswidrigkeit auf einem Schiff, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen, außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes begangen worden, so ist auch die Verwaltungsbehörde örtlich 
zuständig, in deren Bezirk der Heimathafen oder der Hafen im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
liegt, den das Schiff nach der Tat zuerst erreicht. 2Satz 1 gilt entsprechend für Luftfahrzeuge, die berechtigt 
sind, das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. 

§ 38 Zusammenhängende Ordnungswidrigkeiten 

1Bei zusammenhängenden Ordnungswidrigkeiten, die einzeln nach § 37 zur Zuständigkeit verschiedener 
Verwaltungsbehörden gehören würden, ist jede dieser Verwaltungsbehörden zuständig. 2Zwischen mehreren 
Ordnungswidrigkeiten besteht ein Zusammenhang, wenn jemand mehrerer Ordnungswidrigkeiten beschuldigt 
wird oder wenn hinsichtlich derselben Tat mehrere Personen einer Ordnungswidrigkeit beschuldigt werden. 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

§ 39 Mehrfache Zuständigkeit 

(1) 1Sind nach den §§ 36 bis 38 mehrere Verwaltungsbehörden zuständig, so gebührt der Vorzug der 
Verwaltungsbehörde, die wegen der Tat den Betroffenen zuerst vernommen hat, ihn durch die Polizei zuerst 
hat vernehmen lassen oder der die Akten von der Polizei nach der Vernehmung des Betroffenen zuerst 
übersandt worden sind. 2Diese Verwaltungsbehörde kann in den Fällen des § 38 das Verfahren wegen der 
zusammenhängenden Tat wieder abtrennen. 

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 kann die Verfolgung und Ahndung jedoch einer anderen der 
zuständigen Verwaltungsbehörden durch eine Vereinbarung dieser Verwaltungsbehörden übertragen werden, 
wenn dies zur Beschleunigung oder Vereinfachung des Verfahrens oder aus anderen Gründen sachdienlich 
erscheint. 2Sind mehrere Verwaltungsbehörden sachlich zuständig, so soll die Verwaltungsbehörde, der nach 
Absatz 1 Satz 1 der Vorzug gebührt, die anderen sachlich zuständigen Verwaltungsbehörden spätestens vor 
dem Abschluß der Ermittlungen hören. 

(3) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 1 nicht zustande, so entscheidet auf Antrag einer der 
beteiligten Verwaltungsbehörden  

1. die gemeinsame nächsthöhere Verwaltungsbehörde, 

2. wenn eine gemeinsame höhere Verwaltungsbehörde fehlt, das nach § 68 zuständige gemeinsame 
Gericht und, 

3. wenn nach § 68 verschiedene Gerichte zuständig wären, das für diese Gerichte gemeinsame obere 
Gericht. 

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 kann die Übertragung in gleicher Weise wieder aufgehoben werden. 

§ 40 Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft 

Im Strafverfahren ist die Staatsanwaltschaft für die Verfolgung der Tat auch unter dem rechtlichen 
Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit zuständig, soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt. 

§ 41 Abgabe an die Staatsanwaltschaft 

(1) Die Verwaltungsbehörde gibt die Sache an die Staatsanwaltschaft ab, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorhanden sind, daß die Tat eine Straftat ist. 

(2) Sieht die Staatsanwaltschaft davon ab, ein Strafverfahren einzuleiten, so gibt sie die Sache an die 
Verwaltungsbehörde zurück. 

§ 42 Übernahme durch die Staatsanwaltschaft 

(1) 1Die Staatsanwaltschaft kann bis zum Erlaß des Bußgeldbescheides die Verfolgung der 
Ordnungswidrigkeit übernehmen, wenn sie eine Straftat verfolgt, die mit der Ordnungswidrigkeit 
zusammenhängt. 2Zwischen einer Straftat und einer Ordnungswidrigkeit besteht ein Zusammenhang, wenn 
jemand sowohl einer Straftat als auch einer Ordnungswidrigkeit oder wenn hinsichtlich derselben Tat eine 
Person einer Straftat und eine andere einer Ordnungswidrigkeit beschuldigt wird. 

(2) Die Staatsanwaltschaft soll die Verfolgung nur übernehmen, wenn dies zur Beschleunigung des 
Verfahrens oder wegen des Sachzusammenhangs oder aus anderen Gründen für die Ermittlungen oder die 
Entscheidung sachdienlich erscheint. 

§ 43 Abgabe an die Verwaltungsbehörde 

(1) Stellt die Staatsanwaltschaft in den Fällen des § 40 das Verfahren nur wegen der Straftat ein oder 
übernimmt sie in den Fällen des § 42 die Verfolgung nicht, sind aber Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die 
Tat als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann, so gibt sie die Sache an die Verwaltungsbehörde ab. 

(2) Hat die Staatsanwaltschaft die Verfolgung übernommen, so kann sie die Sache an die Verwaltungsbehörde 
abgeben, solange das Verfahren noch nicht bei Gericht anhängig ist; sie hat die Sache abzugeben, wenn sie 
das Verfahren nur wegen der zusammenhängenden Straftat einstellt. 
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§ 44 Bindung der Verwaltungsbehörde 

Die Verwaltungsbehörde ist an die Entschließung der Staatsanwaltschaft gebunden, ob eine Tat als Straftat 
verfolgt wird oder nicht. 

§ 45 Zuständigkeit des Gerichts 

Verfolgt die Staatsanwaltschaft die Ordnungswidrigkeit mit einer zusammenhängenden Straftat, so ist für die 
Ahndung der Ordnungswidrigkeit das Gericht zuständig, das für die Strafsache zuständig ist. 

Zweiter Abschnitt  
Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 46 Anwendung der Vorschriften über das Strafverfahren 

(1) Für das Bußgeldverfahren gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sinngemäß die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich der Strafprozeßordnung, des 
Gerichtsverfassungsgesetzes und des Jugendgerichtsgesetzes. 

(2) Die Verfolgungsbehörde hat, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, im Bußgeldverfahren 
dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von Straftaten. 

(3) 1Anstaltsunterbringung, Verhaftung und vorläufige Festnahme, Beschlagnahme von Postsendungen und 
Telegrammen sowie Auskunftsersuchen über Umstände, die dem Post- und Fernmeldegeheimnis unterliegen, 
sind unzulässig. 2§ 160 Abs. 3 Satz 2 der Strafprozeßordnung über die Gerichtshilfe ist nicht anzuwenden. 
3Ein Klageerzwingungsverfahren findet nicht statt. 4Die Vorschriften über die Beteiligung des Verletzten am 
Verfahren und über das länderübergreifende staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister sind nicht 
anzuwenden; dies gilt nicht für § 406e der Strafprozeßordnung. 

(4) 1§ 81a Abs. 1 Satz 2 der Strafprozeßordnung ist mit der Einschränkung anzuwenden, daß nur die 
Entnahme von Blutproben und andere geringfügige Eingriffe zulässig sind. 2In einem Strafverfahren 
entnommene Blutproben und sonstige Körperzellen, deren Entnahme im Bußgeldverfahren nach Satz 1 
zulässig gewesen wäre, dürfen verwendet werden. 3Die Verwendung von Blutproben und sonstigen 
Körperzellen zur Durchführung einer Untersuchung im Sinne des § 81e der Strafprozeßordnung ist 
unzulässig. 

(5) 1Die Anordnung der Vorführung des Betroffenen und der Zeugen, die einer Ladung nicht nachkommen, 
bleibt dem Richter vorbehalten. 2Die Haft zur Erzwingung des Zeugnisses (§ 70 Abs. 2 der 
Strafprozessordnung) darf sechs Wochen nicht überschreiten. 

(6) Im Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende kann von der Heranziehung der Jugendgerichtshilfe 
(§ 38 des Jugendgerichtsgesetzes) abgesehen werden, wenn ihre Mitwirkung für die sachgemäße 
Durchführung des Verfahrens entbehrlich ist. 

(7) Im gerichtlichen Verfahren entscheiden beim Amtsgericht Abteilungen für Bußgeldsachen, beim 
Landgericht Kammern für Bußgeldsachen und beim Oberlandesgericht sowie beim Bundesgerichtshof Senate 
für Bußgeldsachen. 

(8) Die Vorschriften zur Durchführung des § 191a Abs. 1 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes im 
Bußgeldverfahren sind in der Rechtsverordnung nach § 191a Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes zu 
bestimmen. 

§ 47 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 

(1) 1Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörde. 
2Solange das Verfahren bei ihr anhängig ist, kann sie es einstellen. 

(2) 1Ist das Verfahren bei Gericht anhängig und hält dieses eine Ahndung nicht für geboten, so kann es das 
Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft in jeder Lage einstellen. 2Die Zustimmung ist nicht 
erforderlich, wenn durch den Bußgeldbescheid eine Geldbuße bis zu einhundert Euro verhängt worden ist und 
die Staatsanwaltschaft erklärt hat, sie nehme an der Hauptverhandlung nicht teil. 3Der Beschluß ist nicht 
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anfechtbar. 

(3) Die Einstellung des Verfahrens darf nicht von der Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige 
Einrichtung oder sonstige Stelle abhängig gemacht oder damit in Zusammenhang gebracht werden. 

§ 48 

(weggefallen) 

§ 49 Akteneinsicht des Betroffenen und der Verwaltungsbehörde 

(1) Die Verwaltungsbehörde kann dem Betroffenen Einsicht in die Akten unter Aufsicht gewähren, soweit 
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen. 

(2) 1Ist die Staatsanwaltschaft Verfolgungsbehörde, so ist die sonst zuständige Verwaltungsbehörde befugt, 
die Akten, die dem Gericht vorliegen oder im gerichtlichen Verfahren vorzulegen wären, einzusehen sowie 
sichergestellte und beschlagnahmte Gegenstände zu besichtigen. 2Die Akten werden der Verwaltungsbehörde 
auf Antrag zur Einsichtnahme übersandt. 

§ 49a Verfahrensübergreifende Mitteilungen von Amts wegen 

(1) 1Von Amts wegen dürfen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden personenbezogene 
Daten aus Bußgeldverfahren den zuständigen Behörden und Gerichten übermitteln, soweit dies aus Sicht der 
übermittelnden Stelle erforderlich ist für  

1. die Verfolgung von Straftaten oder von anderen Ordnungswidrigkeiten, 

2. Entscheidungen in anderen Bußgeldsachen einschließlich der Entscheidungen bei der Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen oder in Gnadensachen oder 

3. sonstige Entscheidungen oder Maßnahmen nach § 479 Abs. 2 der Strafprozessordnung; 

Gleiches gilt für die Behörden des Polizeidienstes, soweit dies die entsprechende Anwendung von § 478 Abs. 
1 der Strafprozessordnung gestattet. 2§ 479 Abs. 3 der Strafprozessordnung gilt sinngemäß. 

(2) Die Übermittlung ist auch zulässig, wenn besondere Umstände des Einzelfalls die Übermittlung für die in 
§ 14 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz genannten Zwecke in 
Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 und 4 jener Vorschrift in sinngemäßer Anwendung erfordern. 

(3) Eine Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 unterbleibt, soweit für die übermittelnde Stelle 
offensichtlich ist, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegen. 

(4) 1Für die Übermittlung durch Verwaltungsbehörden sind zusätzlich sinngemäß anzuwenden  

1. die §§ 12, 13, 16, 17 Nr. 2 bis 5 und §§ 18 bis 21 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz und 

2. § 22 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Verfahrens nach den §§ 23 bis 30 dieses Gesetzes das Verfahren nach § 62 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und an die 
Stelle des in § 25 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz bezeichneten Gerichts das in § 68 
bezeichnete Gericht tritt. 

2Die für das Bußgeldverfahren zuständige Behörde darf darüber hinaus die dieses Verfahren abschließende 
Entscheidung derjenigen Verwaltungsbehörde übermitteln, die das Bußgeldverfahren veranlaßt oder sonst an 
dem Verfahren mitgewirkt hat, wenn dies aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Erfüllung einer in der 
Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe, die im Zusammenhang mit dem Gegenstand des 
Verfahrens steht, erforderlich ist; ist mit der Entscheidung ein Rechtsmittel verworfen worden, so darf auch 
die angefochtene Entscheidung übermittelt werden. 3Das Bundesministerium, das für bundesrechtliche 
Bußgeldvorschriften in seinem Geschäftsbereich zuständig ist, kann insoweit mit Zustimmung des 
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften im Sinne des § 12 Abs. 5 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz erlassen. 
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(5) 1Für Übermittlungen von Amts wegen sind ferner die §§ 480 und 481 der Strafprozessordnung sinngemäß 
anzuwenden, wobei an die Stelle besonderer Vorschriften über die Übermittlung oder Verwendung 
personenbezogener Informationen aus Strafverfahren solche über die Übermittlung oder Verwendung 
personenbezogener Daten aus Bußgeldverfahren treten. 2Eine Übermittlung entsprechend § 481 Abs. 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung unterbleibt unter der Voraussetzung des Absatzes 3. 3Von § 482 der 
Strafprozessordnung ist nur Absatz 1 sinngemäß anzuwenden, wobei die Mitteilung des Aktenzeichens auch 
an eine andere Verwaltungsbehörde, die das Bußgeldverfahren veranlasst oder sonst an dem Verfahren 
mitgewirkt hat, erfolgt. 

§ 49b Verfahrensübergreifende Mitteilungen auf Ersuchen;  
sonstige Verwendung von Daten für verfahrensübergreifende Zwecke 

Für die Erteilung von Auskünften und Gewährung von Akteneinsicht auf Ersuchen sowie die sonstige 
Verwendung von Daten aus Bußgeldverfahren für verfahrensübergreifende Zwecke gelten die §§ 474 bis 478, 
480 und 481 der Strafprozessordnung sinngemäß, wobei  

1. in § 474 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Strafprozessordnung an die Stelle der Straftat die Ordnungswidrigkeit 
tritt, 

2. in § 474 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3, § 480 und § 481 der Strafprozessordnung an die Stelle besonderer 
Vorschriften über die Übermittlung oder Verwendung personenbezogener Informationen aus Strafverfahren 
solche über die Übermittlung oder Verwendung personenbezogener Daten aus Bußgeldverfahren treten, 

3. in § 477 Abs. 2 Satz 1 der Strafprozessordnung an die Stelle der Zwecke des Strafverfahrens die 
Zwecke des Bußgeldverfahrens treten, 

4. in § 477 Abs. 3 Nr. 2 der Strafprozessordnung an die Stelle der Frist von zwei Jahren eine Frist von 
einem Jahr tritt und 

5. § 478 Abs. 3 Satz 1 der Strafprozessordnung mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass für die 
Übermittlung durch Verwaltungsbehörden über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung das in § 68 
bezeichnete Gericht im Verfahren nach § 62 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 entscheidet. 

§ 49c Dateiregelungen 

(1) Für die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in Dateien gelten vorbehaltlich besonderer 
Regelungen in anderen Gesetzen die Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Achten Buches der 
Strafprozessordnung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften sinngemäß. 

(2) 1Die Speicherung, Veränderung und Nutzung darf vorbehaltlich des Absatzes 3 nur bei Gerichten, 
Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden einschließlich Vollstreckungsbehörden sowie den Behörden 
des Polizeidienstes erfolgen, soweit dies entsprechend den §§ 483, 484 Abs. 1 und § 485 der 
Strafprozessordnung zulässig ist; dabei treten an die Stelle der Zwecke des Strafverfahrens die Zwecke des 
Bußgeldverfahrens. 2Personenbezogene Daten aus Bußgeldverfahren dürfen auch verwendet werden, soweit 
es für Zwecke eines Strafverfahrens, Gnadenverfahrens oder der internationalen Rechts- und Amtshilfe in 
Straf- und Bußgeldsachen erforderlich ist. 3Die Speicherung personenbezogener Daten von Personen, die zur 
Tatzeit nicht strafmündig waren, für Zwecke künftiger Bußgeldverfahren ist unzulässig. 

(3) Die Errichtung einer gemeinsamen automatisierten Datei entsprechend § 486 der Strafprozessordnung für 
die in Absatz 2 genannten Stellen, die den Geschäftsbereichen verschiedener Bundes- oder Landesministerien 
angehören, ist nur zulässig, wenn sie zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich und unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen angemessen ist. 

(4) 1§ 487 Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nach den 
Absätzen 1 bis 3 gespeicherten Daten den zuständigen Stellen nur für die in Absatz 2 genannten Zwecke 
übermittelt werden dürfen; § 49a Abs. 3 gilt für Übermittlungen von Amts wegen entsprechend. 2§ 487 Abs. 2 
der Strafprozessordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Übermittlung erfolgen kann, soweit sie 
nach diesem Gesetz aus den Akten erfolgen könnte. 

(5) Soweit personenbezogene Daten für Zwecke der künftigen Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
gespeichert werden, darf die Frist im Sinne von § 489 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 der Strafprozessordnung bei einer 
Geldbuße von mehr als 250 Euro fünf Jahre, in allen übrigen Fällen des § 489 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 3 der 
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Strafprozessordnung zwei Jahre nicht übersteigen. 

§ 49d Mitteilungen bei Archivierung mittels Bild- und anderen Datenträgern 

1Sind die Akten nach Abschluss des Verfahrens nach ordnungsgemäßen Grundsätzen zur Ersetzung der 
Urschrift auf einen Bild- oder anderen Datenträger übertragen worden und liegt der schriftliche Nachweis 
darüber vor, dass die Wiedergabe inhaltlich und bildlich mit der Urschrift übereinstimmt, so kann 
Akteneinsicht durch Übermittlung eines Ausdrucks von dem Bild- oder anderen Datenträger erteilt werden; 
Gleiches gilt für die Erteilung von Auskünften oder anderen Mitteilungen aus den Akten. 2Auf der Urschrift 
anzubringende Vermerke werden in diesem Fall bei dem Nachweis angebracht. 

§ 50 Bekanntmachung von Maßnahmen der Verwaltungsbehörde 

(1) 1Anordnungen, Verfügungen und sonstige Maßnahmen der Verwaltungsbehörde werden der Person, an die 
sich die Maßnahme richtet, formlos bekanntgemacht. 2Ist gegen die Maßnahme ein befristeter Rechtsbehelf 
zulässig, so wird sie in einem Bescheid durch Zustellung bekanntgemacht. 

(2) Bei der Bekanntmachung eines Bescheides der Verwaltungsbehörde, der durch einen befristeten 
Rechtsbehelf angefochten werden kann, ist die Person, an die sich die Maßnahme richtet, über die 
Möglichkeit der Anfechtung und die dafür vorgeschriebene Frist und Form zu belehren. 

§ 51 Verfahren bei Zustellungen der Verwaltungsbehörde 

(1) 1Für das Zustellungsverfahren der Verwaltungsbehörde gelten die Vorschriften des 
Verwaltungszustellungsgesetzes, wenn eine Verwaltungsbehörde des Bundes das Verfahren durchführt, sonst 
die entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften, soweit die Absätze 2 bis 5 nichts anderes bestimmen. 
2Wird ein Schriftstück mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt, so wird das so hergestellte Schriftstück 
zugestellt. 

(2) Ein Bescheid (§ 50 Abs. 1 Satz 2) wird dem Betroffenen zugestellt und, wenn er einen gesetzlichen 
Vertreter hat, diesem mitgeteilt. 

(3) 1Der gewählte Verteidiger, dessen Vollmacht sich bei den Akten befindet, sowie der bestellte Verteidiger 
gelten als ermächtigt, Zustellungen und sonstige Mitteilungen für den Betroffenen in Empfang zu nehmen; für 
die Zustellung einer Ladung des Betroffenen gilt dies nur, wenn der Verteidiger in der Vollmacht 
ausdrücklich zur Empfangnahme von Ladungen ermächtigt ist. 2Wird ein Bescheid dem Verteidiger nach Satz 
1 Halbsatz 1 zugestellt, so wird der Betroffene hiervon zugleich unterrichtet; dabei erhält er formlos eine 
Abschrift des Bescheides. 3Wird ein Bescheid dem Betroffenen zugestellt, so wird der Verteidiger hiervon 
zugleich unterrichtet, auch wenn eine Vollmacht bei den Akten nicht vorliegt; dabei erhält er formlos eine 
Abschrift des Bescheides. 

(4) Wird die für den Beteiligten bestimmte Zustellung an mehrere Empfangsberechtigte bewirkt, so richtet 
sich die Berechnung einer Frist nach der zuletzt bewirkten Zustellung. 

(5) 1§ 6 Abs. 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes und die entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften 
sind nicht anzuwenden. 2Hat der Betroffene einen Verteidiger, so sind auch § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 
2 des Verwaltungszustellungsgesetzes und die entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften nicht 
anzuwenden. 

§ 52 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

(1) Für den befristeten Rechtsbehelf gegen den Bescheid der Verwaltungsbehörde gelten die §§ 44, 45, 46 
Abs. 2 und 3 und § 47 der Strafprozeßordnung über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entsprechend, 
soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt. 

(2) 1Über die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und den Aufschub der Vollstreckung 
entscheidet die Verwaltungsbehörde. 2Ist das Gericht, das bei rechtzeitigem Rechtsbehelf zur Entscheidung in 
der Sache selbst zuständig gewesen wäre, mit dem Rechtsbehelf befaßt, so entscheidet es auch über die 
Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und den Aufschub der Vollstreckung. 3Verwirft die 
Verwaltungsbehörde den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, so ist gegen den Bescheid 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 zulässig. 

Dritter Abschnitt  
Vorverfahren 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 53 Aufgaben der Polizei 

(1) 1Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben nach pflichtgemäßem Ermessen 
Ordnungswidrigkeiten zu erforschen und dabei alle unaufschiebbaren Anordnungen zu treffen, um die 
Verdunkelung der Sache zu verhüten. 2Sie haben bei der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, dieselben Rechte und Pflichten wie bei der Verfolgung von Straftaten. 
3Ihre Akten übersenden sie unverzüglich der Verwaltungsbehörde, in den Fällen des Zusammenhangs (§ 42) 
der Staatsanwaltschaft. 

(2) Die Beamten des Polizeidienstes, die zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft bestellt sind (§ 152 
des Gerichtsverfassungsgesetzes), können nach den für sie geltenden Vorschriften der Strafprozeßordnung 
Beschlagnahmen, Durchsuchungen, Untersuchungen und sonstige Maßnahmen anordnen. 

§ 54 

(weggefallen) 

§ 55 Anhörung des Betroffenen 

(1) § 163a Abs. 1 der Strafprozeßordnung ist mit der Einschränkung anzuwenden, daß es genügt, wenn dem 
Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, sich zu der Beschuldigung zu äußern. 

(2) 1Der Betroffene braucht nicht darauf hingewiesen zu werden, daß er auch schon vor seiner Vernehmung 
einen von ihm zu wählenden Verteidiger befragen kann. 2§ 136 Abs. 1 Satz 3 der Strafprozeßordnung ist nicht 
anzuwenden. 

II. Verwarnungsverfahren 

§ 56 Verwarnung durch die Verwaltungsbehörde 

(1) 1Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen verwarnen und 
ein Verwarnungsgeld von fünf bis fünfunddreißig Euro erheben. 2Sie kann eine Verwarnung ohne 
Verwarnungsgeld erteilen. 

(2) 1Die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1 ist nur wirksam, wenn der Betroffene nach Belehrung über sein 
Weigerungsrecht mit ihr einverstanden ist und das Verwarnungsgeld entsprechend der Bestimmung der 
Verwaltungsbehörde entweder sofort zahlt oder innerhalb einer Frist, die eine Woche betragen soll, bei der 
hierfür bezeichneten Stelle oder bei der Post zur Überweisung an diese Stelle einzahlt. 2Eine solche Frist soll 
bewilligt werden, wenn der Betroffene das Verwarnungsgeld nicht sofort zahlen kann oder wenn es höher ist 
als zehn Euro. 

(3) 1Über die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1, die Höhe des Verwarnungsgeldes und die Zahlung oder die 
etwa bestimmte Zahlungsfrist wird eine Bescheinigung erteilt. 2Kosten (Gebühren und Auslagen) werden 
nicht erhoben. 

(4) Ist die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1 wirksam, so kann die Tat nicht mehr unter den tatsächlichen und 
rechtlichen Gesichtspunkten verfolgt werden, unter denen die Verwarnung erteilt worden ist. 

§ 57 Verwarnung durch Beamte des Außen- und Polizeidienstes 

(1) Personen, die ermächtigt sind, die Befugnis nach § 56 für die Verwaltungsbehörde im Außendienst 
wahrzunehmen, haben sich entsprechend auszuweisen. 

(2) Die Befugnis nach § 56 steht auch den hierzu ermächtigten Beamten des Polizeidienstes zu, die eine 
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Ordnungswidrigkeit entdecken oder im ersten Zugriff verfolgen und sich durch ihre Dienstkleidung oder in 
anderer Weise ausweisen. 

§ 58 Ermächtigung zur Erteilung der Verwarnung 

(1) 1Die Ermächtigung nach § 57 Abs. 2 erteilt die oberste Dienstbehörde des Beamten oder die von ihr 
bestimmte Stelle. 2Die oberste Dienstbehörde soll sich wegen der Frage, bei welchen Ordnungswidrigkeiten 
Ermächtigungen erteilt werden sollen, mit der zuständigen Behörde ins Benehmen setzen. 3Zuständig ist bei 
Ordnungswidrigkeiten, für deren Verfolgung und Ahndung eine Verwaltungsbehörde des Bundes zuständig 
ist, das fachlich zuständige Bundesministerium, sonst die fachlich zuständige oberste Landesbehörde. 

(2) Soweit bei bestimmten Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf ihre Häufigkeit und Gleichartigkeit eine 
möglichst gleichmäßige Behandlung angezeigt ist, sollen allgemeine Ermächtigungen an 
Verwaltungsangehörige und Beamte des Polizeidienstes zur Erteilung einer Verwarnung nähere 
Bestimmungen darüber enthalten, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Verwarnung 
erteilt und in welcher Höhe das Verwarnungsgeld erhoben werden soll. 

III. Verfahren der Verwaltungsbehörde 

§ 59 Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern,  
Entschädigung von Zeugen und Dritten 

Für die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern sowie die Entschädigung von 
Zeugen und Dritten (§ 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes) ist das Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz anzuwenden. 

§ 60 Verteidigung 

1Ist die Mitwirkung eines Verteidigers im Verfahren der Verwaltungsbehörde geboten (§ 140 Abs. 2 Satz 1 
der Strafprozeßordnung), so ist für dessen Bestellung die Verwaltungsbehörde zuständig. 2Sie entscheidet 
auch über die Zulassung anderer Personen als Verteidiger und die Zurückweisung eines Verteidigers (§ 138 
Abs. 2, § 146a Abs. 1 Satz 1, 2 der Strafprozeßordnung). 

§ 61 Abschluß der Ermittlungen 

Sobald die Verwaltungsbehörde die Ermittlungen abgeschlossen hat, vermerkt sie dies in den Akten, wenn sie 
die weitere Verfolgung der Ordnungswidrigkeit erwägt. 

§ 62 Rechtsbehelf gegen Maßnahmen der Verwaltungsbehörde 

(1) 1Gegen Anordnungen, Verfügungen und sonstige Maßnahmen, die von der Verwaltungsbehörde im 
Bußgeldverfahren getroffen werden, können der Betroffene und andere Personen, gegen die sich die 
Maßnahme richtet, gerichtliche Entscheidung beantragen. 2Dies gilt nicht für Maßnahmen, die nur zur 
Vorbereitung der Entscheidung, ob ein Bußgeldbescheid erlassen oder das Verfahren eingestellt wird, 
getroffen werden und keine selbständige Bedeutung haben. 

(2) 1Über den Antrag entscheidet das nach § 68 zuständige Gericht. 2Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309 und 
311a der Strafprozeßordnung sowie die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Auferlegung der Kosten 
des Beschwerdeverfahrens gelten sinngemäß. 3Die Entscheidung des Gerichts ist nicht anfechtbar, soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. 

IV. Verfahren der Staatsanwaltschaft 

§ 63 Beteiligung der Verwaltungsbehörde 

(1) 1Hat die Staatsanwaltschaft die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit übernommen (§ 42), so haben die mit 
der Ermittlung von Ordnungswidrigkeiten betrauten Angehörigen der sonst zuständigen Verwaltungsbehörde 
dieselben Rechte und Pflichten wie die Beamten des Polizeidienstes im Bußgeldverfahren. 2Die sonst 
zuständige Verwaltungsbehörde kann Beschlagnahmen, Notveräußerungen, Durchsuchungen und 
Untersuchungen nach den für Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft geltenden Vorschriften der 
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Strafprozeßordnung anordnen. 

(2) Der sonst zuständigen Verwaltungsbehörde sind die Anklageschrift und der Antrag auf Erlaß eines 
Strafbefehls mitzuteilen, soweit sie sich auf eine Ordnungswidrigkeit beziehen. 

(3) 1Erwägt die Staatsanwaltschaft, in den Fällen des § 40 oder § 42 das Verfahren wegen der 
Ordnungswidrigkeit einzustellen, so hat sie die sonst zuständige Verwaltungsbehörde zu hören. 2Sie kann 
davon absehen, wenn für die Entschließung die besondere Sachkunde der Verwaltungsbehörde entbehrt 
werden kann. 

§ 64 Erstreckung der öffentlichen Klage auf die Ordnungswidrigkeit 

Erhebt die Staatsanwaltschaft in den Fällen des § 42 wegen der Straftat die öffentliche Klage, so erstreckt sie 
diese auf die Ordnungswidrigkeit, sofern die Ermittlungen hierfür genügenden Anlaß bieten. 

Vierter Abschnitt 
 Bußgeldbescheid 

§ 65 Allgemeines 

Die Ordnungswidrigkeit wird, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, durch Bußgeldbescheid 
geahndet. 

§ 66 Inhalt des Bußgeldbescheides 

(1) Der Bußgeldbescheid enthält  

1. die Angaben zur Person des Betroffenen und etwaiger Nebenbeteiligter, 

2. den Namen und die Anschrift des Verteidigers, 

3. die Bezeichnung der Tat, die dem Betroffenen zur Last gelegt wird, Zeit und Ort ihrer Begehung, die 
gesetzlichen Merkmale der Ordnungswidrigkeit und die angewendeten Bußgeldvorschriften, 

4. die Beweismittel, 

5. die Geldbuße und die Nebenfolgen. 

(2) Der Bußgeldbescheid enthält ferner  

1. den Hinweis, daß 

a) der Bußgeldbescheid rechtskräftig und vollstreckbar wird, wenn kein Einspruch nach § 67 eingelegt 
wird, 

b) bei einem Einspruch auch eine für den Betroffenen nachteiligere Entscheidung getroffen werden 
kann, 

2. die Aufforderung an den Betroffenen, spätestens zwei Wochen nach Rechtskraft oder einer etwa 
bestimmten späteren Fälligkeit (§ 18) 

a) die Geldbuße oder die bestimmten Teilbeträge an die zuständige Kasse zu zahlen oder 

b) im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Vollstreckungsbehörde (§ 92) schriftlich oder zur 
Niederschrift darzutun, warum ihm die fristgemäße Zahlung nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht 
zuzumuten ist, und 

3. die Belehrung, daß Erzwingungshaft (§ 96) angeordnet werden kann, wenn der Betroffene seiner 
Pflicht nach Nummer 2 nicht genügt. 

(3) Über die Angaben nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 hinaus braucht der Bußgeldbescheid nicht begründet zu 
werden. 
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Fünfter Abschnitt  
Einspruch und gerichtliches Verfahren 

I. Einspruch 

§ 67 Form und Frist 

(1) 1Der Betroffene kann gegen den Bußgeldbescheid innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, Einspruch 
einlegen. 2Die §§ 297 bis 300 und 302 der Strafprozeßordnung über Rechtsmittel gelten entsprechend. 

(2) Der Einspruch kann auf bestimmte Beschwerdepunkte beschränkt werden. 

§ 68 Zuständiges Gericht 

(1) 1Bei einem Einspruch gegen den Bußgeldbescheid entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat. 2Der Richter beim Amtsgericht entscheidet allein. 

(2) Im Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende ist der Jugendrichter zuständig. 

(3) 1Sind in dem Bezirk der Verwaltungsbehörde eines Landes mehrere Amtsgerichtsbezirke oder mehrere 
Teile solcher Bezirke vorhanden, so kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts abweichend von Absatz 1 danach bestimmen, in welchem Bezirk  

1. die Ordnungswidrigkeit oder eine der Ordnungswidrigkeiten begangen worden ist (Begehungsort) oder 

2. der Betroffene seinen Wohnsitz hat (Wohnort), 

soweit es mit Rücksicht auf die große Zahl von Verfahren oder die weite Entfernung zwischen Begehungs- 
oder Wohnort und dem Sitz des nach Absatz 1 zuständigen Amtsgerichts sachdienlich erscheint, die 
Verfahren auf mehrere Amtsgerichte aufzuteilen; § 37 Abs. 3 gilt entsprechend. 2Der Bezirk, von dem die 
Zuständigkeit des Amtsgerichts nach Satz 1 abhängt, kann die Bezirke mehrerer Amtsgerichte umfassen. 3Die 
Landesregierung kann die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 

§ 69 Zwischenverfahren 

(1) 1Ist der Einspruch nicht rechtzeitig, nicht in der vorgeschriebenen Form oder sonst nicht wirksam 
eingelegt, so verwirft ihn die Verwaltungsbehörde als unzulässig. 2Gegen den Bescheid ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 zulässig. 

(2) 1Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Verwaltungsbehörde, ob sie den Bußgeldbescheid aufrechterhält 
oder zurücknimmt. 2Zu diesem Zweck kann sie  

1. weitere Ermittlungen anordnen oder selbst vornehmen, 

2. von Behörden und sonstigen Stellen die Abgabe von Erklärungen über dienstliche Wahrnehmungen, 
Untersuchungen und Erkenntnisse (§ 77a Abs. 2) verlangen. 
3Die Verwaltungsbehörde kann auch dem Betroffenen Gelegenheit geben, sich innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist dazu zu äußern, ob und welche Tatsachen und Beweismittel er im weiteren Verfahren zu 
seiner Entlastung vorbringen will; dabei ist er darauf hinzuweisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich 
zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. 

(3) 1Die Verwaltungsbehörde übersendet die Akten über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht, wenn sie 
den Bußgeldbescheid nicht zurücknimmt und nicht nach Absatz 1 Satz 1 verfährt; sie vermerkt die Gründe 
dafür in den Akten, soweit dies nach der Sachlage angezeigt ist. 2Die Entscheidung über einen Antrag auf 
Akteneinsicht und deren Gewährung (§ 49 Abs. 1 dieses Gesetzes, § 147 der Strafprozessordnung) erfolgen 
vor Übersendung der Akten. 

(4) 1Mit dem Eingang der Akten bei der Staatsanwaltschaft gehen die Aufgaben der Verfolgungsbehörde auf 
sie über. 2Die Staatsanwaltschaft legt die Akten dem Richter beim Amtsgericht vor, wenn sie weder das 
Verfahren einstellt noch weitere Ermittlungen durchführt. 
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(5) 1Bei offensichtlich ungenügender Aufklärung des Sachverhalts kann der Richter beim Amtsgericht die 
Sache unter Angabe der Gründe mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft an die Verwaltungsbehörde 
zurückverweisen; diese wird mit dem Eingang der Akten wieder für die Verfolgung und Ahndung zuständig. 
2Verneint der Richter beim Amtsgericht bei erneuter Übersendung den hinreichenden Tatverdacht einer 
Ordnungswidrigkeit, so kann er die Sache durch Beschluß endgültig an die Verwaltungsbehörde zurückgeben. 
3Der Beschluß ist unanfechtbar. 

§ 70 Entscheidung des Gerichts über die Zulässigkeit des Einspruchs 

(1) Sind die Vorschriften über die Einlegung des Einspruchs nicht beachtet, so verwirft das Gericht den 
Einspruch als unzulässig. 

(2) Gegen den Beschluß ist die sofortige Beschwerde zulässig. 

II. Hauptverfahren 

§ 71 Hauptverhandlung 

(1) Das Verfahren nach zulässigem Einspruch richtet sich, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, nach 
den Vorschriften der Strafprozeßordnung, die nach zulässigem Einspruch gegen einen Strafbefehl gelten. 

(2) 1Zur besseren Aufklärung der Sache kann das Gericht  

1. einzelne Beweiserhebungen anordnen, 

2. von Behörden und sonstigen Stellen die Abgaben von Erklärungen über dienstliche Wahrnehmungen, 
Untersuchungen und Erkenntnisse (§ 77a Abs. 2) verlangen. 

2Zur Vorbereitung der Hauptverhandlung kann das Gericht auch dem Betroffenen Gelegenheit geben, sich 
innerhalb einer zu bestimmenden Frist dazu zu äußern, ob und welche Tatsachen und Beweismittel er zu 
seiner Entlastung vorbringen will; § 69 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 ist anzuwenden. 

§ 72 Entscheidung durch Beschluß 

(1) 1Hält das Gericht eine Hauptverhandlung nicht für erforderlich, so kann es durch Beschluß entscheiden, 
wenn der Betroffene und die Staatsanwaltschaft diesem Verfahren nicht widersprechen. 2Das Gericht weist sie 
zuvor auf die Möglichkeit eines solchen Verfahrens und des Widerspruchs hin und gibt ihnen Gelegenheit, 
sich innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Hinweises zu äußern; § 145a Abs. 1 und 3 der 
Strafprozeßordnung gilt entsprechend. 3Das Gericht kann von einem Hinweis an den Betroffenen absehen und 
auch gegen seinen Widerspruch durch Beschluß entscheiden, wenn es den Betroffenen freispricht. 

(2) 1Geht der Widerspruch erst nach Ablauf der Frist ein, so ist er unbeachtlich. 2In diesem Falle kann jedoch 
gegen den Beschluß innerhalb einer Woche nach Zustellung die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter 
den gleichen Voraussetzungen wie gegen die Versäumung einer Frist beantragt werden; hierüber ist der 
Betroffene bei der Zustellung des Beschlusses zu belehren. 

(3) 1Das Gericht entscheidet darüber, ob der Betroffene freigesprochen, gegen ihn eine Geldbuße festgesetzt, 
eine Nebenfolge angeordnet oder das Verfahren eingestellt wird. 2Das Gericht darf von der im 
Bußgeldbescheid getroffenen Entscheidung nicht zum Nachteil des Betroffenen abweichen. 

(4) 1Wird eine Geldbuße festgesetzt, so gibt der Beschluß die Ordnungswidrigkeit an; hat der 
Bußgeldtatbestand eine gesetzliche Überschrift, so soll diese zur Bezeichnung der Ordnungswidrigkeit 
verwendet werden. 2§ 260 Abs. 5 Satz 1 der Strafprozeßordnung gilt entsprechend. 3Die Begründung des 
Beschlusses enthält die für erwiesen erachteten Tatsachen, in denen das Gericht die gesetzlichen Merkmale 
der Ordnungswidrigkeit sieht. 4Soweit der Beweis aus anderen Tatsachen gefolgert wird, sollen auch diese 
Tatsachen angegeben werden. 5Ferner sind die Umstände anzuführen, die für die Zumessung der Geldbuße 
und die Anordnung einer Nebenfolge bestimmend sind. 

(5) 1Wird der Betroffene freigesprochen, so muß die Begründung ergeben, ob der Betroffene für nicht 
überführt oder ob und aus welchen Gründen die als erwiesen angenommene Tat nicht als Ordnungswidrigkeit 
angesehen worden ist. 2Kann der Beschluß nicht mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden, so braucht 
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nur angegeben zu werden, ob die dem Betroffenen zur Last gelegte Ordnungswidrigkeit aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen nicht festgestellt worden ist. 

(6) 1Von einer Begründung kann abgesehen werden, wenn die am Verfahren Beteiligten hierauf verzichten. 
2In diesem Fall reicht der Hinweis auf den Inhalt des Bußgeldbescheides; das Gericht kann unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach seinem Ermessen zusätzliche Ausführungen machen. 
3Die vollständigen Gründe sind innerhalb von fünf Wochen zu den Akten zu bringen, wenn gegen den 
Beschluß Rechtsbeschwerde eingelegt wird. 

§ 73 Anwesenheit des Betroffenen in der Hauptverhandlung 

(1) Der Betroffene ist zum Erscheinen in der Hauptverhandlung verpflichtet. 

(2) Das Gericht entbindet ihn auf seinen Antrag von dieser Verpflichtung, wenn er sich zur Sache geäußert 
oder erklärt hat, daß er sich in der Hauptverhandlung nicht zur Sache äußern werde, und seine Anwesenheit 
zur Aufklärung wesentlicher Gesichtspunkte des Sachverhalts nicht erforderlich ist. 

(3) Hat das Gericht den Betroffenen von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbunden, so kann 
er sich durch einen schriftlich bevollmächtigten Verteidiger vertreten lassen. 

§ 74 Verfahren bei Abwesenheit 

(1) 1Die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit des Betroffenen durchgeführt, wenn er nicht erschienen ist 
und von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbunden war. 2Frühere Vernehmungen des 
Betroffenen und seine schriftlichen oder protokollierten Erklärungen sind durch Mitteilung ihres wesentlichen 
Inhalts oder durch Verlesung in die Hauptverhandlung einzuführen. 3Es genügt, wenn die nach § 265 Abs. 1 
und 2 der Strafprozeßordnung erforderlichen Hinweise dem Verteidiger gegeben werden. 

(2) Bleibt der Betroffene ohne genügende Entschuldigung aus, obwohl er von der Verpflichtung zum 
Erscheinen nicht entbunden war, hat das Gericht den Einspruch ohne Verhandlung zur Sache durch Urteil zu 
verwerfen. 

(3) Der Betroffene ist in der Ladung über die Absätze 1 und 2 und die §§ 73 und 77b Abs. 1 Satz 1 und 3 zu 
belehren. 

(4) 1Hat die Hauptverhandlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 ohne den Betroffenen stattgefunden, so kann er 
gegen das Urteil binnen einer Woche nach Zustellung die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter den 
gleichen Voraussetzungen wie gegen die Versäumung einer Frist nachsuchen. 2Hierüber ist er bei der 
Zustellung des Urteils zu belehren. 

§ 75 Teilnahme der Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung 

(1) 1Die Staatsanwaltschaft ist zur Teilnahme an der Hauptverhandlung nicht verpflichtet. 2Das Gericht macht 
der Staatsanwaltschaft Mitteilung, wenn es ihre Mitwirkung für angemessen hält. 

(2) Nimmt die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung nicht teil, so bedarf es ihrer Zustimmung zur 
Einstellung des Verfahrens (§ 47 Abs. 2) und zur Rücknahme des Einspruchs in der Hauptverhandlung nicht. 

§ 76 Beteiligung der Verwaltungsbehörde 

(1) 1Das Gericht gibt der Verwaltungsbehörde Gelegenheit, die Gesichtspunkte vorzubringen, die von ihrem 
Standpunkt für die Entscheidung von Bedeutung sind. 2Dies gilt auch, wenn das Gericht erwägt, das 
Verfahren nach § 47 Abs. 2 einzustellen. 3Der Termin zur Hauptverhandlung wird der Verwaltungsbehörde 
mitgeteilt. 4Ihr Vertreter erhält in der Hauptverhandlung auf Verlangen das Wort. 

(2) Das Gericht kann davon absehen, die Verwaltungsbehörde nach Absatz 1 zu beteiligen, wenn ihre 
besondere Sachkunde für die Entscheidung entbehrt werden kann. 

(3) Erwägt die Staatsanwaltschaft, die Klage zurückzunehmen, so gilt § 63 Abs. 3 entsprechend. 

(4) Das Urteil und andere das Verfahren abschließende Entscheidungen sind der Verwaltungsbehörde 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

mitzuteilen. 

§ 77 Umfang der Beweisaufnahme 

(1) 1Das Gericht bestimmt, unbeschadet der Pflicht, die Wahrheit von Amts wegen zu erforschen, den Umfang 
der Beweisaufnahme. 2Dabei berücksichtigt es auch die Bedeutung der Sache. 

(2) Hält das Gericht den Sachverhalt nach dem bisherigen Ergebnis der Beweisaufnahme für geklärt, so kann 
es außer in den Fällen des § 244 Abs. 3 der Strafprozeßordnung einen Beweisantrag auch dann ablehnen, 
wenn  

1. nach seinem pflichtgemäßen Ermessen die Beweiserhebung zur Erforschung der Wahrheit nicht 
erforderlich ist oder 

2. nach seiner freien Würdigung das Beweismittel oder die zu beweisende Tatsache ohne verständigen 
Grund so spät vorgebracht wird, daß die Beweiserhebung zur Aussetzung der Hauptverhandlung führen 
würde. 

(3) Die Begründung für die Ablehnung eines Beweisantrages nach Absatz 2 Nr. 1 kann in dem 
Gerichtsbeschluß (§ 244 Abs. 6 der Strafprozeßordnung) in der Regel darauf beschränkt werden, daß die 
Beweiserhebung zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich ist. 

§ 77a Vereinfachte Art der Beweisaufnahme 

(1) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbetroffenen darf durch Verlesung von 
Niederschriften über eine frühere Vernehmung sowie von Urkunden, die eine von ihnen stammende 
schriftliche Äußerung enthalten, ersetzt werden. 

(2) Erklärungen von Behörden und sonstigen Stellen über ihre dienstlichen Wahrnehmungen, Untersuchungen 
und Erkenntnisse sowie über diejenigen ihrer Angehörigen dürfen auch dann verlesen werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 256 der Strafprozeßordnung nicht vorliegen. 

(3) 1Das Gericht kann eine behördliche Erklärung (Absatz 2) auch fernmündlich einholen und deren 
wesentlichen Inhalt in der Hauptverhandlung bekanntgeben. 2Der Inhalt der bekanntgegebenen Erklärung ist 
auf Antrag in das Protokoll aufzunehmen. 

(4) 1Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 bedarf der Zustimmung des Betroffenen, des Verteidigers und 
der Staatsanwaltschaft, soweit sie in der Hauptverhandlung anwesend sind. 2§ 251 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 
Nr. 1 und 2, Abs. 3 und 4 sowie die §§ 252 und 253 der Strafprozeßordnung bleiben unberührt. 

§ 77b Absehen von Urteilsgründen 

(1) 1Von einer schriftlichen Begründung des Urteils kann abgesehen werden, wenn alle zur Anfechtung 
Berechtigten auf die Einlegung der Rechtsbeschwerde verzichten oder wenn innerhalb der Frist 
Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wird. 2Hat die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung nicht 
teilgenommen, so ist ihre Verzichterklärung entbehrlich; eine schriftliche Begründung des Urteils ist jedoch 
erforderlich, wenn die Staatsanwaltschaft dies vor der Hauptverhandlung beantragt hat. 3Die 
Verzichtserklärung des Betroffenen ist entbehrlich, wenn er von der Verpflichtung zum Erscheinen in der 
Hauptverhandlung entbunden worden ist, im Verlaufe der Hauptverhandlung von einem Verteidiger vertreten 
worden ist und im Urteil lediglich eine Geldbuße von nicht mehr als zweihundertfünfzig Euro festgesetzt 
worden ist. 

(2) Die Urteilsgründe sind innerhalb der in § 275 Abs. 1 Satz 2 der Strafprozeßordnung vorgesehenen Frist zu 
den Akten zu bringen, wenn gegen die Versäumung der Frist für die Rechtsbeschwerde Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand gewährt, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 erster Halbsatz von der Staatsanwaltschaft 
oder in den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 von dem Betroffenen Rechtsbeschwerde eingelegt wird. 

§ 78 Weitere Verfahrensvereinfachungen 

(1) 1Statt der Verlesung eines Schriftstücks kann das Gericht dessen wesentlichen Inhalt bekanntgeben; dies 
gilt jedoch nicht, soweit es auf den Wortlaut des Schriftstücks ankommt. 2Haben der Betroffene, der 
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Verteidiger und der in der Hauptverhandlung anwesende Vertreter der Staatsanwaltschaft von dem Wortlaut 
des Schriftstücks Kenntnis genommen oder dazu Gelegenheit gehabt, so genügt es, die Feststellung hierüber 
in das Protokoll aufzunehmen. 3Soweit die Verlesung von Schriftstücken von der Zustimmung der 
Verfahrensbeteiligten abhängig ist, gilt dies auch für das Verfahren nach den Sätzen 1 und 2. 

(2) § 243 Absatz 4 der Strafprozessordnung gilt nur, wenn eine Erörterung stattgefunden hat; § 273 Absatz 1a 
Satz 3 und Absatz 2 der Strafprozessordnung ist nicht anzuwenden. 

(3) Im Verfahren gegen Jugendliche gilt § 78 Abs. 3 des Jugendgerichtsgesetzes entsprechend. 

(4) Wird gegen einen Jugendlichen oder Heranwachsenden eine Geldbuße festgesetzt, so kann der 
Jugendrichter zugleich eine Vollstreckungsanordnung nach § 98 Abs. 1 treffen. 

(5) (weggefallen) 

III. Rechtsmittel 

§ 79 Rechtsbeschwerde 

(1) 1Gegen das Urteil und den Beschluß nach § 72 ist Rechtsbeschwerde zulässig, wenn  

1. gegen den Betroffenen eine Geldbuße von mehr als zweihundertfünfzig Euro festgesetzt worden ist, 

2. eine Nebenfolge angeordnet worden ist, es sei denn, daß es sich um eine Nebenfolge 
vermögensrechtlicher Art handelt, deren Wert im Urteil oder im Beschluß nach § 72 auf nicht mehr als 
zweihundertfünfzig Euro festgesetzt worden ist, 

3. der Betroffene wegen einer Ordnungswidrigkeit freigesprochen oder das Verfahren eingestellt oder von 
der Verhängung eines Fahrverbotes abgesehen worden ist und wegen der Tat im Bußgeldbescheid oder 
Strafbefehl eine Geldbuße von mehr als sechshundert Euro festgesetzt, ein Fahrverbot verhängt oder eine 
solche Geldbuße oder ein Fahrverbot von der Staatsanwaltschaft beantragt worden war, 

4. der Einspruch durch Urteil als unzulässig verworfen worden ist oder 

5. durch Beschluß nach § 72 entschieden worden ist, obwohl der Beschwerdeführer diesem Verfahren 
rechtzeitig widersprochen hatte oder ihm in sonstiger Weise das rechtliche Gehör versagt wurde. 
2Gegen das Urteil ist die Rechtsbeschwerde ferner zulässig, wenn sie zugelassen wird (§ 80). 

(2) Hat das Urteil oder der Beschluß nach § 72 mehrere Taten zum Gegenstand und sind die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder Satz 2 nur hinsichtlich einzelner Taten gegeben, so ist die 
Rechtsbeschwerde nur insoweit zulässig. 

(3) 1Für die Rechtsbeschwerde und das weitere Verfahren gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, die Vorschriften der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Revision 
entsprechend. 2§ 342 der Strafprozeßordnung gilt auch entsprechend für den Antrag auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand nach § 72 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1. 

(4) Die Frist für die Einlegung der Rechtsbeschwerde beginnt mit der Zustellung des Beschlusses nach § 72 
oder des Urteils, wenn es in Abwesenheit des Beschwerdeführers verkündet und dieser dabei auch nicht nach 
§ 73 Abs. 3 durch einen schriftlich bevollmächtigten Verteidiger vertreten worden ist. 

(5) 1Das Beschwerdegericht entscheidet durch Beschluß. 2Richtet sich die Rechtsbeschwerde gegen ein Urteil, 
so kann das Beschwerdegericht auf Grund einer Hauptverhandlung durch Urteil entscheiden. 

(6) Hebt das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung auf, so kann es abweichend von § 354 der 
Strafprozeßordnung in der Sache selbst entscheiden oder sie an das Amtsgericht, dessen Entscheidung 
aufgehoben wird, oder an ein anderes Amtsgericht desselben Landes zurückverweisen. 

§ 80 Zulassung der Rechtsbeschwerde 

(1) Das Beschwerdegericht läßt die Rechtsbeschwerde nach § 79 Abs. 1 Satz 2 auf Antrag zu, wenn es 
geboten ist,  
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1. die Nachprüfung des Urteils zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung zu ermöglichen, soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt, oder 

2. das Urteil wegen Versagung des rechtlichen Gehörs aufzuheben. 

(2) Die Rechtsbeschwerde wird wegen der Anwendung von Rechtsnormen über das Verfahren nicht und 
wegen der Anwendung von anderen Rechtsnormen nur zur Fortbildung des Rechts zugelassen, wenn  

1. gegen den Betroffenen eine Geldbuße von nicht mehr als einhundert Euro festgesetzt oder eine 
Nebenfolge vermögensrechtlicher Art angeordnet worden ist, deren Wert im Urteil auf nicht mehr als 
einhundert Euro festgesetzt worden ist, oder 

2. der Betroffene wegen einer Ordnungswidrigkeit freigesprochen oder das Verfahren eingestellt worden 
ist und wegen der Tat im Bußgeldbescheid oder im Strafbefehl eine Geldbuße von nicht mehr als 
einhundertfünfzig Euro festgesetzt oder eine solche Geldbuße von der Staatsanwaltschaft beantragt worden 
war. 

(3) 1Für den Zulassungsantrag gelten die Vorschriften über die Einlegung der Rechtsbeschwerde 
entsprechend. 2Der Antrag gilt als vorsorglich eingelegte Rechtsbeschwerde. 3Die Vorschriften über die 
Anbringung der Beschwerdeanträge und deren Begründung (§§ 344, 345 der Strafprozeßordnung) sind zu 
beachten. 4Bei der Begründung der Beschwerdeanträge soll der Antragsteller zugleich angeben, aus welchen 
Gründen die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 5§ 35a der Strafprozeßordnung gilt 
entsprechend. 

(4) 1Das Beschwerdegericht entscheidet über den Antrag durch Beschluß. 2Die §§ 346 bis 348 der 
Strafprozeßordnung gelten entsprechend. 3Der Beschluß, durch den der Antrag verworfen wird, bedarf keiner 
Begründung. 4Wird der Antrag verworfen, so gilt die Rechtsbeschwerde als zurückgenommen. 

(5) Stellt sich vor der Entscheidung über den Zulassungsantrag heraus, daß ein Verfahrenshindernis besteht, 
so stellt das Beschwerdegericht das Verfahren nur dann ein, wenn das Verfahrenshindernis nach Erlaß des 
Urteils eingetreten ist. 

§ 80a Besetzung der Bußgeldsenate der Oberlandesgerichte 

(1) Die Bußgeldsenate der Oberlandesgerichte sind mit einem Richter besetzt, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 

(2) 1Die Bußgeldsenate der Oberlandesgerichte sind mit drei Richtern einschließlich des Vorsitzenden besetzt 
in Verfahren über Rechtsbeschwerden in den in § 79 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Fällen, wenn eine Geldbuße 
von mehr als fünftausend Euro oder eine Nebenfolge vermögensrechtlicher Art im Wert von mehr als 
fünftausend Euro festgesetzt oder beantragt worden ist. 2Der Wert einer Geldbuße und der Wert einer 
vermögensrechtlichen Nebenfolge werden gegebenenfalls zusammengerechnet. 

(3) 1In den in Absatz 1 bezeichneten Fällen überträgt der Richter die Sache dem Bußgeldsenat in der 
Besetzung mit drei Richtern, wenn es geboten ist, das Urteil oder den Beschluss nach § 72 zur Fortbildung des 
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nachzuprüfen. 2Dies gilt auch in Verfahren 
über eine zugelassene Rechtsbeschwerde, nicht aber in Verfahren über deren Zulassung. 

Sechster Abschnitt  
Bußgeld- und Strafverfahren 

§ 81 Übergang vom Bußgeld- zum Strafverfahren 

(1) 1Das Gericht ist im Bußgeldverfahren an die Beurteilung der Tat als Ordnungswidrigkeit nicht gebunden. 
2Jedoch darf es auf Grund eines Strafgesetzes nur entscheiden, wenn der Betroffene zuvor auf die 
Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben 
worden ist. 

(2) 1Der Betroffene wird auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen hingewiesen. 2Mit diesem Hinweis erhält er die Rechtsstellung des 
Angeklagten. 3Die Verhandlung wird unterbrochen, wenn das Gericht es für erforderlich hält oder wenn der 
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Angeklagte es beantragt. 4Über sein Recht, die Unterbrechung zu beantragen, wird der Angeklagte belehrt. 

(3) 1In dem weiteren Verfahren sind die besonderen Vorschriften dieses Gesetzes nicht mehr anzuwenden. 
2Jedoch kann die bisherige Beweisaufnahme, die in Anwesenheit des Betroffenen stattgefunden hat, auch 
dann verwertet werden, wenn sie nach diesen Vorschriften durchgeführt worden ist; dies gilt aber nicht für 
eine Beweisaufnahme nach den §§ 77a und 78 Abs. 1. 

§ 82 Bußgelderkenntnis im Strafverfahren 

(1) Im Strafverfahren beurteilt das Gericht die in der Anklage bezeichnete Tat zugleich unter dem rechtlichen 
Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit. 

(2) Läßt das Gericht die Anklage zur Hauptverhandlung nur unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer 
Ordnungswidrigkeit zu, so sind in dem weiteren Verfahren die besonderen Vorschriften dieses Gesetzes 
anzuwenden. 

§ 83 Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 

(1) Hat das Verfahren Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zum Gegenstand und werden einzelne Taten nur 
als Ordnungswidrigkeiten verfolgt, so gelten für das Verfahren wegen dieser Taten auch § 46 Abs. 3, 4, 5 Satz 
2 und Abs. 7, die §§ 47, 49, 55, 76 bis 78, 79 Abs. 1 bis 3 sowie § 80. 

(2) 1Wird in den Fällen des Absatzes 1 gegen das Urteil, soweit es nur Ordnungswidrigkeiten betrifft, 
Rechtsbeschwerde und im übrigen Berufung eingelegt, so wird eine rechtzeitig und in der vorgeschriebenen 
Form eingelegte Rechtsbeschwerde, solange die Berufung nicht zurückgenommen oder als unzulässig 
verworfen ist, als Berufung behandelt. 2Die Beschwerdeanträge und deren Begründung sind gleichwohl in der 
vorgeschriebenen Form anzubringen und dem Gegner zuzustellen (§§ 344 bis 347 der Strafprozeßordnung); 
einer Zulassung nach § 79 Abs. 1 Satz 2 bedarf es jedoch nicht. 3Gegen das Berufungsurteil ist die 
Rechtsbeschwerde nach § 79 Abs. 1 und 2 sowie § 80 zulässig. 

(3) Hebt das Beschwerdegericht das Urteil auf, soweit es nur Ordnungswidrigkeiten betrifft, so kann es in der 
Sache selbst entscheiden. 

Siebenter Abschnitt 
 Rechtskraft und Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 84 Wirkung der Rechtskraft 

(1) Ist der Bußgeldbescheid rechtskräftig geworden oder hat das Gericht über die Tat als Ordnungswidrigkeit 
oder als Straftat rechtskräftig entschieden, so kann dieselbe Tat nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden. 

(2) 1Das rechtskräftige Urteil über die Tat als Ordnungswidrigkeit steht auch ihrer Verfolgung als Straftat 
entgegen. 2Dem rechtskräftigen Urteil stehen der Beschluß nach § 72 und der Beschluß des 
Beschwerdegerichts über die Tat als Ordnungswidrigkeit gleich. 

§ 85 Wiederaufnahme des Verfahrens 

(1) Für die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige Bußgeldentscheidung abgeschlossenen Verfahrens 
gelten die §§ 359 bis 373a der Strafprozeßordnung entsprechend, soweit die nachstehenden Vorschriften 
nichts anderes bestimmen. 

(2) 1Die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten des Betroffenen, die auf neue Tatsachen oder 
Beweismittel gestützt wird (§ 359 Nr. 5 der Strafprozeßordnung), ist nicht zulässig, wenn  

1. gegen den Betroffenen lediglich eine Geldbuße bis zu zweihundertfünfzig Euro festgesetzt ist oder 

2. seit Rechtskraft der Bußgeldentscheidung drei Jahre verstrichen sind. 
2Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn eine Nebenfolge vermögensrechtlicher Art angeordnet ist, deren Wert 
zweihundertfünfzig Euro nicht übersteigt. 
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(3) 1Die Wiederaufnahme des Verfahrens zuungunsten des Betroffenen ist unter den Voraussetzungen des § 
362 der Strafprozeßordnung nur zu dem Zweck zulässig, die Verurteilung nach einem Strafgesetz 
herbeizuführen. 2Zu diesem Zweck ist sie auch zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht 
sind, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen geeignet sind, die Verurteilung des 
Betroffenen wegen eines Verbrechens zu begründen. 

(4) 1Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den Bußgeldbescheid entscheidet das nach § 68 zuständige Gericht. 
2Wird ein solches Wiederaufnahmeverfahren von dem Betroffenen beantragt oder werden der 
Verwaltungsbehörde Umstände bekannt, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens zulassen, so übersendet sie 
die Akten der Staatsanwaltschaft. 3§ 69 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 86 Auf hebung des Bußgeldbescheides im Strafverfahren 

(1) 1Ist gegen den Betroffenen ein Bußgeldbescheid ergangen und wird er später wegen derselben Handlung 
in einem Strafverfahren verurteilt, so wird der Bußgeldbescheid insoweit aufgehoben. 2Dasselbe gilt, wenn es 
im Strafverfahren nicht zu einer Verurteilung kommt, jedoch die Feststellungen, die das Gericht in der 
abschließenden Entscheidung trifft, dem Bußgeldbescheid entgegenstehen. 

(2) Geldbeträge, die auf Grund des aufgehobenen Bußgeldbescheides gezahlt oder beigetrieben worden sind, 
werden zunächst auf eine erkannte Geldstrafe, dann auf angeordnete Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung 
verpflichten, und zuletzt auf die Kosten des Strafverfahrens angerechnet. 

(3) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 werden in dem Urteil oder in der sonstigen 
abschließenden Entscheidung getroffen. 

Achter Abschnitt  
Verfahren bei Anordnung von Nebenfolgen oder der Festsetzung einer Geldbuße  

gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung Nebenfolgen 

§ 87 Anordnung von Einziehung und Verfall 

(1) Hat die Verwaltungsbehörde im Bußgeldverfahren über die Einziehung eines Gegenstandes zu 
entscheiden, so ist sie auch für die Anordnung der Verfahrensbeteiligung, die Beiordnung eines Rechtsanwalts 
oder einer anderen Person, die als Verteidiger bestellt werden darf, und die Entscheidung über die 
Entschädigung zuständig (§§ 431, 434 Abs. 2, § 436 Abs. 3 der Strafprozeßordnung); § 60 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(2) 1Vom Erlaß des Bußgeldbescheides an hat der Einziehungsbeteiligte, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt, die Befugnisse, die einem Betroffenen zustehen. 2Ihm wird der Bußgeldbescheid, in dem die 
Einziehung angeordnet wird, zugestellt. 3Zugleich wird er darauf hingewiesen, daß über die Einziehung auch 
ihm gegenüber entschieden ist. 

(3) 1Im selbständigen Verfahren wird die Einziehung in einem selbständigen Einziehungsbescheid 
angeordnet; § 66 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a und Abs 3 gilt entsprechend. 2Der Einziehungsbescheid 
steht einem Bußgeldbescheid gleich. 3Zuständig ist die Verwaltungsbehörde, die im Falle der Verfolgung 
einer bestimmten Person zuständig wäre; örtlich zuständig ist auch die Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk 
der Gegenstand sichergestellt worden ist. 

(4) 1Das Nachverfahren (§ 439 der Strafprozeßordnung) gegen einen Bußgeldbescheid ist bei der 
Verwaltungsbehörde zu beantragen, welche die Einziehung angeordnet hat. 2Die Entscheidung trifft das nach 
§ 68 zuständige Gericht. 3Die Verwaltungsbehörde übersendet die Akten der Staatsanwaltschaft, die sie dem 
Gericht vorlegt; § 69 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. 

(5) Die Entscheidung des Gerichts über die Einziehung eines Gegenstandes, dessen Wert zweihundertfünfzig 
Euro nicht übersteigt, ist nicht anfechtbar. 

(6) Die Absätze 1, 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1 bis 3 Halbsatz 1 und Absatz 5 gelten im Verfahren bei 
Anordnung des Verfalls entsprechend. 
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§ 88 Festsetzung der Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen 

(1) Hat die Verwaltungsbehörde im Bußgeldverfahren über die Festsetzung einer Geldbuße gegen eine 
juristische Person oder eine Personenvereinigung zu entscheiden (§ 30), so ist sie auch für die Anordnung der 
Verfahrensbeteiligung und die Beiordnung eines Rechtsanwalts oder einer anderen Person, die als Verteidiger 
bestellt werden darf, zuständig (§ 444 Abs. 1, § 434 Abs. 2 der Strafprozeßordnung); § 60 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(2) 1Im selbständigen Verfahren setzt die Verwaltungsbehörde die Geldbuße in einem selbständigen 
Bußgeldbescheid fest. 2Zuständig ist die Verwaltungsbehörde, die im Falle der Verfolgung einer bestimmten 
Person zuständig wäre; örtlich zuständig ist auch die Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die juristische 
Person oder Personenvereinigung ihren Sitz oder eine Zweigniederlassung hat. 

(3) § 87 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 5 gilt entsprechend. 

Neunter Abschnitt  
Vollstreckung der Bußgeldentscheidungen 

§ 89 Vollstreckbarkeit der Bußgeldentscheidungen 

Bußgeldentscheidungen sind vollstreckbar, wenn sie rechtskräftig geworden sind. 

§ 90 Vollstreckung des Bußgeldbescheides 

(1) Der Bußgeldbescheid wird, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, nach den Vorschriften des 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes vom 27. April 1953 (BGBl. I S. 157) in der jeweils geltenden Fassung 
vollstreckt, wenn eine Verwaltungsbehörde des Bundes den Bußgeldbescheid erlassen hat, sonst nach den 
entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften. 

(2) 1Die Geldbußen fließen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, in die Bundeskasse, wenn eine 
Verwaltungsbehörde des Bundes den Bußgeldbescheid erlassen hat, sonst in die Landeskasse. 2Satz 1 gilt für 
Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, entsprechend. 

(3) 1Ist die Einziehung oder Unbrauchbarmachung einer Sache angeordnet worden, so wird die Anordnung 
dadurch vollstreckt, daß die Sache dem Betroffenen oder dem Einziehungsbeteiligten weggenommen wird. 
2Wird die Sache bei diesen Personen nicht vorgefunden, so haben sie auf Antrag der Verwaltungsbehörde bei 
dem Amtsgericht eine eidesstattliche Versicherung über den Verbleib der Sache abzugeben. 3§ 883 Abs. 2 und 
3 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. 

(4) Absatz 1 gilt für die Vollstreckung eines von der Verwaltungsbehörde festgesetzten Ordnungsgeldes 
entsprechend. 

§ 91 Vollstreckung der gerichtlichen Bußgeldentscheidung 

Für die Vollstreckung der gerichtlichen Bußgeldentscheidung gelten § 451 Abs. 1 und 2, die §§ 459 und 459g 
Abs. 1 sowie Abs. 2 in Verbindung mit § 459 der Strafprozeßordnung, im Verfahren gegen Jugendliche und 
Heranwachsende auch § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 2 sowie die §§ 84 und 85 Abs. 5 des Jugendgerichtsgesetzes 
sinngemäß. 

§ 92 Vollstreckungsbehörde 

Vollstreckungsbehörde im Sinne der nachfolgenden Vorschriften dieses Abschnitts ist in den Fällen des § 90 
die Verwaltungsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, sonst die Stelle, der nach § 91 die 
Vollstreckung obliegt. 

§ 93 Zahlungserleichterungen 

(1) Nach Rechtskraft der Bußgeldentscheidung entscheidet über die Bewilligung von Zahlungserleichterungen 
(§ 18) die Vollstreckungsbehörde. 

(2) 1Die Vollstreckungsbehörde kann eine Entscheidung über Zahlungserleichterungen nach Absatz 1 oder 
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nach § 18 nachträglich ändern oder aufheben. 2Dabei darf sie von einer vorausgegangenen Entscheidung zum 
Nachteil des Betroffenen nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel abweichen. 

(3) 1Für Entscheidungen über Zahlungserleichterungen gilt § 66 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sinngemäß. 2Die 
Entscheidung erstreckt sich auch auf die Kosten des Verfahrens; sie kann auch allein hinsichtlich der Kosten 
getroffen werden. 

(4) 1Entfällt die Vergünstigung nach § 18 Satz 2, die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen, so wird 
dies in den Akten vermerkt. 2Die Vollstreckungsbehörde kann dem Betroffenen erneut eine 
Zahlungserleichterung bewilligen. 

§ 94 Verrechnung von Teilbeträgen 

Teilbeträge werden, wenn der Betroffene bei der Zahlung keine Bestimmung trifft, zunächst auf die 
Geldbuße, dann auf die etwa angeordneten Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, und zuletzt 
auf die Kosten des Verfahrens angerechnet. 

§ 95 Beitreibung der Geldbuße 

(1) Die Geldbuße oder der Teilbetrag einer Geldbuße wird vor Ablauf von zwei Wochen nach Eintritt der 
Fälligkeit nur beigetrieben, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen erkennbar ist, daß sich der Betroffene der 
Zahlung entziehen will. 

(2) Ergibt sich, daß dem Betroffenen nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen die Zahlung in absehbarer 
Zeit nicht möglich ist, so kann die Vollstreckungsbehörde anordnen, daß die Vollstreckung unterbleibt. 

§ 96 Anordnung von Erzwingungshaft 

(1) Nach Ablauf der in § 95 Abs. 1 bestimmten Frist kann das Gericht auf Antrag der Vollstreckungsbehörde 
oder, wenn ihm selbst die Vollstreckung obliegt, von Amts wegen Erzwingungshaft anordnen, wenn  

1. die Geldbuße oder der bestimmte Teilbetrag einer Geldbuße nicht gezahlt ist, 

2. der Betroffene seine Zahlungsunfähigkeit nicht dargetan hat (§ 66 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b), 

3. er nach § 66 Abs. 2 Nr. 3 belehrt ist und 

4. keine Umstände bekannt sind, welche seine Zahlungsunfähigkeit ergeben. 

(2) 1Ergibt sich, daß dem Betroffenen nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist, den zu 
zahlenden Betrag der Geldbuße sofort zu entrichten, so bewilligt das Gericht eine Zahlungserleichterung oder 
überläßt die Entscheidung darüber der Vollstreckungsbehörde. 2Eine bereits ergangene Anordnung der 
Erzwingungshaft wird aufgehoben. 

(3) 1Die Dauer der Erzwingungshaft wegen einer Geldbuße darf sechs Wochen, wegen mehrerer in einer 
Bußgeldentscheidung festgesetzter Geldbußen drei Monate nicht übersteigen. 2Sie wird, auch unter 
Berücksichtigung des zu zahlenden Betrages der Geldbuße, nach Tagen bemessen und kann nachträglich nicht 
verlängert, jedoch abgekürzt werden. 3Wegen desselben Betrages darf die Erzwingungshaft nicht wiederholt 
werden. 

§ 97 Vollstreckung der Erzwingungshaft 

(1) Für die Vollstreckung der Erzwingungshaft gilt § 451 Abs. 1 und 2 der Strafprozeßordnung, im Verfahren 
gegen Jugendliche und Heranwachsende gelten auch § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 2 sowie die §§ 84 und 85 Abs. 5 
des Jugendgerichtsgesetzes sinngemäß. 

(2) Der Betroffene kann die Vollstreckung der Erzwingungshaft jederzeit dadurch abwenden, daß er den zu 
zahlenden Betrag der Geldbuße entrichtet. 

(3) 1Macht der Betroffene nach Anordnung der Erzwingungshaft geltend, daß ihm nach seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist, den zu zahlenden Betrag der Geldbuße sofort zu 
entrichten, so wird dadurch die Vollziehung der Anordnung nicht gehemmt. 2Das Gericht kann jedoch die 
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Vollziehung aussetzen. 

§ 98 Vollstreckung gegen Jugendliche und Heranwachsende 

(1) 1Wird die gegen einen Jugendlichen festgesetzte Geldbuße auch nach Ablauf der in § 95 Abs. 1 
bestimmten Frist nicht gezahlt, so kann der Jugendrichter auf Antrag der Vollstreckungsbehörde oder, wenn 
ihm selbst die Vollstreckung obliegt, von Amts wegen dem Jugendlichen auferlegen, an Stelle der Geldbuße  

1. Arbeitsleistungen zu erbringen, 

2. nach Kräften den durch die Handlung verursachten Schaden wiedergutzumachen, 

3. bei einer Verletzung von Verkehrsvorschriften an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen, 

4. sonst eine bestimmte Leistung zu erbringen, 

wenn die Bewilligung einer Zahlungserleichterung, die Beitreibung der Geldbuße oder die Anordnung der 
Erzwingungshaft nicht möglich oder angebracht erscheint. 2Der Jugendrichter kann die Anordnungen nach 
Satz 1 nebeneinander treffen und nachträglich ändern. 

(2) 1Kommt der Jugendliche einer Anordnung nach Absatz 1 schuldhaft nicht nach und zahlt er auch nicht die 
Geldbuße, so kann Jugendarrest (§ 16 Jugendgerichtsgesetz) gegen ihn verhängt werden, wenn er 
entsprechend belehrt worden ist. 2Hiernach verhängter Jugendarrest darf bei einer Bußgeldentscheidung eine 
Woche nicht übersteigen. 3Vor der Verhängung von Jugendarrest ist dem Jugendlichen Gelegenheit zur 
mündlichen Äußerung vor dem Richter zu geben. 

(3) 1Wegen desselben Betrags darf Jugendarrest nicht wiederholt angeordnet werden. 2Der Richter sieht von 
der Vollstreckung des Jugendarrestes ab, wenn der Jugendliche nach Verhängung der Weisung nachkommt 
oder die Geldbuße zahlt. 3Ist Jugendarrest vollstreckt worden, so kann der Jugendrichter die Vollstreckung der 
Geldbuße ganz oder zum Teil für erledigt erklären. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Vollstreckung der gegen einen Heranwachsenden festgesetzten 
Geldbuße. 

§ 99 Vollstreckung von Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten 

(1) Für die Vollstreckung von Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, gelten die §§ 93 und 95 
entsprechend, für die Vollstreckung der Geldbuße gegen eine juristische Person oder eine 
Personenvereinigung gelten auch die §§ 94, 96 und 97. 

(2) 1Ist der Verfall eines Geldbetrages (§ 29a) rechtskräftig angeordnet worden und legt der Betroffene oder 
der Verfallsbeteiligte eine rechtskräftige Entscheidung vor, in der gegen ihn wegen der mit Geldbuße 
bedrohten Handlung ein dem Verletzten erwachsener Anspruch festgestellt ist, so ordnet die 
Vollstreckungsbehörde an, daß die Anordnung des Verfalls insoweit nicht mehr vollstreckt wird. 2Ist der für 
verfallen erklärte Geldbetrag bereits gezahlt oder beigetrieben worden und wird die Zahlung auf Grund der 
rechtskräftigen Entscheidung an den Verletzten nachgewiesen, so ordnet die Vollstreckungsbehörde insoweit 
die Rückerstattung an den Betroffenen oder den Verfallsbeteiligten an. 

§ 100 Nachträgliche Entscheidungen über die Einziehung 

(1) Über die Aufhebung des Vorbehalts der Einziehung und die nachträgliche Anordnung der Einziehung 
eines Gegenstandes oder des Wertersatzes (§ 24 Abs. 2 Satz 3, § 25 Abs. 4) entscheidet  

1. die Verwaltungsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, 

2. bei einer gerichtlichen Bußgeldentscheidung das Gericht. 

(2) 1Gegen die nachträgliche Anordnung der Einziehung ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 zulässig. 
2Gegen die Entscheidung des Gerichts ist sofortige Beschwerde zulässig, wenn der Wert des 
Beschwerdegegenstandes zweihundertfünfzig Euro übersteigt. 

§ 101 Vollstreckung in den Nachlaß 
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In den Nachlaß des Betroffenen darf eine Geldbuße nicht vollstreckt werden. 

§ 102 Nachträgliches Strafverfahren 

(1) Wird nach Rechtskraft des Bußgeldbescheides wegen derselben Handlung die öffentliche Klage erhoben, 
so soll die Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung des Bußgeldbescheides insoweit aussetzen. 

(2) Sind die Entscheidungen nach § 86 Abs. 1 und 2 im Strafverfahren unterblieben, so sind sie von dem 
Gericht nachträglich zu treffen. 

§ 103 Gerichtliche Entscheidung 

(1) Über Einwendungen gegen  

1. die Zulässigkeit der Vollstreckung, 

2. die von der Vollstreckungsbehörde nach den §§ 93, 99 Abs. 2 und § 102 Abs. 1 getroffenen 
Anordnungen, 

3. die sonst bei der Vollstreckung eines Bußgeldbescheides getroffenen Maßnahmen 

entscheidet das Gericht. 

(2) 1Durch Einwendungen nach Absatz 1 wird die Vollstreckung nicht gehemmt. 2Das Gericht kann jedoch 
die Vollstreckung aussetzen. 

§ 104 Verfahren bei gerichtlicher Entscheidung 

(1) Die bei der Vollstreckung notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen werden erlassen  

1. von dem nach § 68 zuständigen Gericht, wenn ein Bußgeldbescheid zu vollstrecken ist, 

2. von dem Gericht des ersten Rechtszuges, wenn eine gerichtliche Bußgeldentscheidung zu vollstrecken 
ist, 

3. von dem Jugendrichter, dem die Vollstreckung einer gerichtlichen Bußgeldentscheidung obliegt, soweit 
nicht eine Entscheidung nach § 100 Abs. 1 Nr. 2 zu treffen ist, 

4. von dem Gericht des ersten Rechtszuges im Strafverfahren, wenn eine Entscheidung nach § 102 Abs. 2 
zu treffen ist. 

(2) 1Die Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung. 2Vor der Entscheidung ist den Beteiligten 
Gelegenheit zu geben, Anträge zu stellen und zu begründen. 

(3) 1Die sofortige Beschwerde ist zulässig gegen die  

1. Anordnung der Erzwingungshaft und die Verhängung des Jugendarrestes, 

2. nachträgliche Entscheidung über die Einziehung (§ 100 Abs. 1 Nr. 2), 

3. gerichtliche Entscheidung in den Fällen des § 103 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 99 Abs. 2; 

dies gilt in den Fällen der Nummern 2 und 3 jedoch nur dann, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
zweihundertfünfzig Euro übersteigt. 2In den übrigen Fällen ist die Entscheidung nicht anfechtbar. 

Zehnter Abschnitt  
Kosten 

I. Verfahren der Verwaltungsbehörde 

§ 105 Kostenentscheidung 

(1) Im Verfahren der Verwaltungsbehörde gelten § 464 Abs. 1 und 2, § 464a, § 464c, soweit die Kosten für 
Gebärdensprachdolmetscher betroffen sind, die §§ 464d, 465, 466, 467a Abs. 1 und 2, § 469 Abs. 1 und 2, 
sowie die §§ 470, 472b und 473 Abs. 7 der Strafprozeßordnung sinngemäß, im Verfahren gegen Jugendliche 
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und Heranwachsende ferner § 74 des Jugendgerichtsgesetzes. 

(2) Die notwendigen Auslagen, die nach Absatz 1 in Verbindung mit § 465 Abs. 2, § 467a Abs. 1 und 2 sowie 
den §§ 470 und 472b der Strafprozeßordnung die Staatskasse zu tragen hat, werden, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt, der Bundeskasse auferlegt, wenn eine Verwaltungsbehörde des Bundes das Verfahren 
durchführt, sonst der Landeskasse. 

§ 106 Kostenfestsetzung 

(1) 1Die Höhe der Kosten und Auslagen, die ein Beteiligter einem anderen zu erstatten hat, wird auf Antrag 
durch die Verwaltungsbehörde festgesetzt. 2Auf Antrag ist auszusprechen, daß die festgesetzten Kosten und 
Auslagen von der Anbringung des Festsetzungsantrages an entsprechend § 104 Abs. 1 Satz 2 der 
Zivilprozessordnung zu verzinsen sind. 3Dem Festsetzungsantrag sind eine Berechnung der dem Antragsteller 
entstandenen Kosten, eine zur Mitteilung an den anderen Beteiligten bestimmte Abschrift und die Belege zur 
Rechtfertigung der einzelnen Ansätze beizufügen. 4Zur Berücksichtigung eines Ansatzes genügt es, daß er 
glaubhaft gemacht ist. 5Hinsichtlich der einem Rechtsanwalt erwachsenen Auslagen für Post- und 
Telekommunikationsdienstleistungen genügt die Versicherung des Rechtsanwalts, daß die Auslagen 
entstanden sind. 

(2) 1Für die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbescheid gelten die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen sinngemäß. 2Die 
Zwangsvollstreckung ist erst zulässig, wenn der Kostenfestsetzungsbescheid unanfechtbar geworden ist. 3Die 
vollstreckbare Ausfertigung wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des nach § 68 zuständigen 
Gerichts erteilt. 

§ 107 Gebühren und Auslagen 

(1) 1Im Verfahren der Verwaltungsbehörde bemißt sich die Gebühr nach der Geldbuße, die gegen den 
Betroffenen im Bußgeldbescheid festgesetzt ist. 2Wird gegen eine juristische Person oder eine 
Personenvereinigung eine Geldbuße nach § 30 festgesetzt, so ist von der juristischen Person oder der 
Personenvereinigung eine Gebühr zu erheben, die sich nach der gegen sie festgesetzten Geldbuße bemißt. 3Als 
Gebühr werden bei der Festsetzung einer Geldbuße fünf vom Hundert des Betrages der festgesetzten 
Geldbuße erhoben, jedoch mindestens 25 Euro und höchstens 7 500 Euro. 

(2) Hat die Verwaltungsbehörde im Falle des § 25a des Straßenverkehrsgesetzes eine abschließende 
Entscheidung getroffen, so beträgt die Gebühr 20 Euro. 

(3) Als Auslagen werden erhoben  

1. Entgelte für Telegramme; 

2. für jede Zustellung mit Zustellungsurkunde, Einschreiben gegen Rückschein oder durch Bedienstete 
der Verwaltungsbehörde pauschal 3,50 Euro; 

3. (weggefallen) 

4. Auslagen für öffentliche Bekanntmachungen; Auslagen werden nicht erhoben für die 
Bekanntmachung in einem elektronischen Informations- und Kommunikationssystem, wenn das Entgelt nicht 
für den Einzelfall oder nicht für ein einzelnes Verfahren berechnet wird; 

5. nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz zu zahlende Beträge, und zwar auch dann, 
wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus vergleichbaren Gründen 
keine Zahlungen zu leisten sind; ist aufgrund des § 1 Abs. 2 Satz 2 des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes keine Vergütung zu zahlen, ist der Betrag zu erheben, der ohne diese Vorschrift zu 
zahlen wäre; sind die Auslagen durch verschiedene Rechtssachen veranlasst, werden sie auf die einzelnen 
Rechtssachen angemessen verteilt; Auslagen für Übersetzer, die zur Erfüllung der Rechte blinder oder 
sehbehinderter Personen herangezogen werden (§ 191a Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes), werden 
nicht, Auslagen für Gebärdensprachdolmetscher werden nur entsprechend den §§ 464c, 467a Abs. 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 467 Abs. 2 Satz 1 der Strafprozessordnung erhoben; 

6. bei Geschäften außerhalb der Dienststelle 
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a) die den Bediensteten der Verwaltungsbehörde aufgrund gesetzlicher Vorschriften gewährte 
Vergütung (Reisekosten, Auslagenersatz), 

b) die Auslagen für die Bereitstellung von Räumen, 

c) für den Einsatz von Dienstkraftfahrzeugen für jeden gefahrenen Kilometer von 0,30 Euro; 

sind die Auslagen durch verschiedene Rechtssachen veranlasst, werden sie auf die einzelnen Rechtssachen 
angemessen verteilt; 

7. an Rechtsanwälte zu zahlende Beträge; 

8. Auslagen für die Beförderung von Personen; 

9. Beträge, die mittellosen Personen für die Reise zum Ort einer Verhandlung, Vernehmung oder 
Untersuchung und für die Rückreise gezahlt werden, bis zur Höhe der nach dem Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz an Zeugen zu zahlenden Beträge; 

10. an Dritte zu zahlende Beträge für 

a) die Beförderung von Tieren und Sachen mit Ausnahme der für Postdienstleistungen zu zahlenden 
Entgelte, die Verwahrung von Tieren und Sachen sowie die Fütterung von Tieren; 

b) die Durchsuchung oder Untersuchung von Räumen und Sachen einschließlich der die 
Durchsuchung oder Untersuchung vorbereitenden Maßnahmen; 

c) die Bewachung von Schiffen und Luftfahrzeugen; 

11. Kosten einer Erzwingungshaft; 

12. nach dem Auslandskostengesetz im Rahmen der Amtshilfe zu zahlende Beträge; 

13. Gebühren, die an deutsche Behörden für die Erfüllung von deren eigenen Aufgaben zu zahlen sind, 
und Beträge, die diesen Behörden, öffentlichen Einrichtungen oder deren Bediensteten als Ersatz für Auslagen 
der in den Nummern 1 bis 11 bezeichneten Art zustehen, und zwar auch dann, wenn aus Gründen der 
Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus vergleichbaren Gründen keine Zahlungen zu leisten 
sind; die Auslagen sind in ihrer Höhe durch die Höchstsätze für die bezeichneten Auslagen begrenzt; 

14. Beträge, die ausländischen Behörden, Einrichtungen oder Personen im Ausland zustehen, sowie 
Kosten des Amts- und Rechtshilfeverkehrs mit dem Ausland, und zwar auch dann, wenn aus Gründen der 
Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus vergleichbaren Gründen keine Zahlungen zu leisten 
sind. 

(4) Hat eine Verwaltungsbehörde des Bundes den Bußgeldbescheid erlassen, so sind für die Niederschlagung 
der Kosten bei unrichtiger Sachbehandlung sowie die Niederschlagung, den Erlaß, die Verjährung und die 
Erstattung von Kosten § 14 Abs. 2 sowie die §§ 19 bis 21 des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 
(BGBl. I S. 821) in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung anzuwenden, sonst die entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften. 

(5) 1Von demjenigen, der die Versendung von Akten beantragt, werden je durchgeführte Sendung 
einschließlich der Rücksendung durch Behörden pauschal 12 Euro als Auslagen erhoben. 2Wird die Akte 
elektronisch geführt und erfolgt ihre Übermittlung elektronisch, beträgt die Pauschale 5 Euro. 

§ 108 Rechtsbehelf und Vollstreckung 

(1) 1Im Verfahren der Verwaltungsbehörde ist gegen den  

1. selbständigen Kostenbescheid, 

2. Kostenfestsetzungsbescheid (§ 106) und 

3. Ansatz der Gebühren und Auslagen 

der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 zulässig. 2In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist der 
Antrag innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides zu stellen; gegen die Entscheidung des 
Gerichts ist in den Fällen der Nummer 2 sofortige Beschwerde zulässig, wenn der Wert des 
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Beschwerdegegenstandes zweihundert Euro übersteigt. 

(2) Für die Vollstreckung der Kosten des Bußgeldverfahrens gelten die §§ 89 und 90 Abs. 1 entsprechend. 

II. Verfahren der Staatsanwaltschaft 

§ 108a 

(1) Stellt die Staatsanwaltschaft nach Einspruch gegen den Bußgeldbescheid das Verfahren ein, bevor sie die 
Akten dem Gericht vorlegt, so trifft sie die Entscheidungen nach § 467a Abs. 1 und 2 der Strafprozeßordnung. 

(2) Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung 
gerichtliche Entscheidung beantragt werden; § 50 Abs. 2 sowie die §§ 52 und 62 Abs. 2 gelten entsprechend. 

(3) 1Die Entscheidung über den Festsetzungsantrag (§ 464b Satz 1 der Strafprozeßordnung) trifft der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft. 2Über die Erinnerung gegen den 
Festsetzungsbeschluß des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle entscheidet das nach § 68 zuständige Gericht. 

III. Verfahren über die Zulässigkeit des Einspruchs 

§ 109 

(1) Wird der Bescheid der Verwaltungsbehörde über die Verwerfung  

1. des Einspruchs (§ 69 Abs. 1) oder 

2. des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist 

im Verfahren nach § 62 aufgehoben, so gilt auch für die Kosten und Auslagen dieses Verfahrens die 
abschließende Entscheidung nach § 464 Abs. 1 und 2 der Strafprozeßordnung. 

(2) Wird der Einspruch des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid verworfen (§§ 70, 74 Abs. 2), so trägt er 
auch die Kosten des gerichtlichen Verfahrens. 

Fußnoten 

§ 109 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 22 G v. 26.1.1998 I 156, 340 mWv 1.3.1998 

IV. Auslagen des Betroffenen 

§ 109a 

(1) War gegen den Betroffenen in einem Bußgeldbescheid wegen einer Tat lediglich eine Geldbuße bis zu 
zehn Euro festgesetzt worden, so gehören die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts nur dann zu den 
notwendigen Auslagen (§ 464a Abs. 2 Nr. 2 der Strafprozeßordnung), wenn wegen der schwierigen Sach- 
oder Rechtslage oder der Bedeutung der Sache für den Betroffenen die Beauftragung eines Rechtsanwalts 
geboten war. 

(2) Soweit dem Betroffenen Auslagen entstanden sind, die er durch ein rechtzeitiges Vorbringen entlastender 
Umstände hätte vermeiden können, kann davon abgesehen werden, diese der Staatskasse aufzuerlegen. 

Elfter Abschnitt  
Entschädigung für Verfolgungsmaßnahmen 

§ 110 

(1) Die Entscheidung über die Entschädigungspflicht für einen Vermögensschaden, der durch eine 
Verfolgungsmaßnahme im Bußgeldverfahren verursacht worden ist (§ 8 des Gesetzes über die Entschädigung 
für Strafverfolgungsmaßnahmen), trifft die Verwaltungsbehörde, wenn sie das Bußgeldverfahren 
abgeschlossen hat, in einem selbständigen Bescheid. 

(2) 1Gegen den Bescheid ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Antrag auf gerichtliche 
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Entscheidung nach § 62 zulässig. 2Gegen die Entscheidung des Gerichts ist sofortige Beschwerde zulässig. 

(3) Über den Anspruch auf Entschädigung (§ 10 des Gesetzes über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen) entscheidet in den Fällen des Absatzes 1 die Verwaltungsbehörde. 

(4) Ersatzpflichtig ist (§ 15 des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen) in den 
Fällen des Absatzes 1, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Bund, wenn eine Verwaltungsbehörde 
des Bundes das Verfahren durchführt, sonst das Land. 

Zwölfter Abschnitt  
Elektronische Dokumente und elektronische Aktenführung 

§ 110a Erstellung und Einreichung formgebundener und  
anderer elektronischer Dokumente bei Behörden und Gerichten 

(1) 1An die Behörde oder das Gericht gerichtete Erklärungen, Anträge oder deren Begründung, die nach 
diesem Gesetz ausdrücklich schriftlich abzufassen oder zu unterzeichnen sind, können als elektronisches 
Dokument eingereicht werden, wenn dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz versehen und für die Bearbeitung durch die Behörde oder das Gericht geeignet ist. 2In der 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann neben der qualifizierten elektronischen Signatur auch ein anderes 
sicheres Verfahren zugelassen werden, das die Authentizität und die Integrität des übermittelten 
elektronischen Dokuments sicherstellt. 3Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald die für den 
Empfang bestimmte Einrichtung der Behörde oder des Gerichts es aufgezeichnet hat. 4Ist ein übermitteltes 
elektronisches Dokument zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Angabe der geltenden 
technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. 5Soweit nicht die elektronische Aktenführung 
nach § 110b zugelassen ist, ist von dem elektronischen Dokument unverzüglich ein Aktenausdruck zu 
fertigen. 

(2) 1Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei den Behörden und Gerichten eingereicht werden 
können, sowie die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. 2Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die zuständigen Bundes- oder 
Landesministerien übertragen. 3Die Zulassung der elektronischen Form kann auf einzelne Behörden, Gerichte 
oder Verfahren beschränkt werden. 

(3) Behörden im Sinne dieses Abschnitts sind die Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden 
einschließlich der Vollstreckungsbehörden sowie die Behörden des Polizeidienstes, soweit diese Aufgaben im 
Bußgeldverfahren wahrnehmen. 

§ 110b Elektronische Aktenführung 

(1) 1Die Verfahrensakten können elektronisch geführt werden. 2Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die 
Akten elektronisch geführt werden oder im behördlichen Verfahren geführt werden können sowie die hierfür 
geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der 
elektronisch geführten Akten. 3Die Bundesregierung und die Landesregierungen können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die zuständigen Bundes- oder Landesministerien übertragen. 4Die Zulassung der 
elektronischen Aktenführung kann auf einzelne Behörden, Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. 

(2) 1Zu den elektronisch geführten Akten eingereichte und für eine Übertragung geeignete Schriftstücke und 
Gegenstände des Augenscheins (Urschriften) sind zur Ersetzung der Urschrift in ein elektronisches Dokument 
zu übertragen, soweit die Rechtsverordnung nach Absatz 1 nichts anderes bestimmt. 2Das elektronische 
Dokument muss den Vermerk enthalten, wann und durch wen die Urschrift übertragen worden ist. 3Die 
Urschriften sind bis zum Abschluss des Verfahrens so aufzubewahren, dass sie auf Anforderung innerhalb 
von einer Woche vorgelegt werden können. 

(3) Elektronische Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt wurden, sind für das Verfahren zugrunde zu 
legen, soweit kein Anlass besteht, an der Übereinstimmung mit der Urschrift zu zweifeln. 

(4) 1Enthält das nach Absatz 2 hergestellte elektronische Dokument zusätzlich zu dem Vermerk nach Absatz 2 
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Satz 2 einen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehenen Vermerk 
darüber,  

1. dass die Wiedergabe auf dem Bildschirm mit der Urschrift inhaltlich und bildlich übereinstimmt sowie 

2. ob die Urschrift bei der Übertragung als Original oder in Abschrift vorgelegen hat, 

kann die Urschrift bereits vor Abschluss des Verfahrens vernichtet werden. 2Dies gilt nicht für in Verwahrung 
zu nehmende oder in anderer Weise sicherzustellende Urschriften, die als Beweismittel von Bedeutung sind 
oder der Einziehung oder dem Verfall unterliegen (§§ 22 bis 29a, 46 dieses Gesetzes in Verbindung mit §§ 94, 
111b bis 111n der Strafprozessordnung). 3Verfahrensinterne Erklärungen des Betroffenen und Dritter sowie 
ihnen beigefügte einfache Abschriften können unter den Voraussetzungen von Satz 1 vernichtet werden. 4In 
der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann abweichend von den Sätzen 1 und 3 bestimmt werden, dass die 
Urschriften weiter aufzubewahren sind. 

§ 110c Erstellung elektronischer Dokumente durch Behörden und  
Gerichte und Zustellung an die Staatsanwaltschaft 

(1) 1Behördliche oder gerichtliche Dokumente, die nach diesem Gesetz handschriftlich zu unterzeichnen sind, 
können als elektronisches Dokument erstellt werden, wenn die verantwortenden Personen am Ende des 
Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehen. 2Satz 1 gilt auch für Bußgeldbescheide, sonstige Bescheide sowie Beschlüsse, 
die außerhalb einer Verhandlung ergehen. 3Wird ein zu signierendes elektronisches Dokument automatisiert 
hergestellt, ist statt seiner die begleitende Verfügung zu signieren. 4Ein Urteil ist zu den Akten gebracht, wenn 
es auf dem dazu bestimmten Datenträger gespeichert ist. 

(2) Die Zustellung an die Staatsanwaltschaft entsprechend § 41 der Strafprozessordnung kann auch durch 
Übermittlung der elektronisch geführten Akte erfolgen. 

§ 110d Aktenausdruck, Akteneinsicht und Aktenübersendung 

(1) 1Von einem elektronischen Dokument kann ein Aktenausdruck gefertigt werden. 2§ 298 Abs. 2 der 
Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 3Vorhandene Vermerke nach § 110b Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 
sind wiederzugeben. 4Ausfertigungen und Auszüge können bei einem als elektronischen Dokument 
vorliegenden Urteil entsprechend § 275 Abs. 4 der Strafprozessordnung anhand eines Aktenausdrucks und bei 
einem in Papierform vorliegenden Urteil entsprechend § 317 Abs. 5 der Zivilprozessordnung als 
elektronisches Dokument oder durch Telekopie gefertigt werden. 

(2) 1Akteneinsicht kann gewährt werden durch Übermittlung von elektronischen Dokumenten, deren 
Wiedergabe auf einem Bildschirm oder durch Erteilung von Aktenausdrucken. 2Für die Übermittlung ist die 
Gesamtheit der Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen; sie sind gegen unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 3Dem Verteidiger kann nach Abschluss der 
Ermittlungen auf Antrag Akteneinsicht auch durch die Gestattung des automatisierten Abrufs der elektronisch 
geführten Akte gewährt werden; Satz 2 Halbsatz 1 ist nicht anzuwenden. 4§ 488 Abs. 3 Satz 1 bis 4 der 
Strafprozessordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zeitpunkt, die abgerufenen Daten und die 
Kennung der abrufenden Stelle bei jedem Abruf zu protokollieren sind und es einer Protokollierung eines 
Aktenzeichens des Empfängers nicht bedarf. 

(3) 1Die Übersendung der Akte zwischen den das Verfahren führenden Stellen erfolgt durch Übermittlung von 
elektronischen Dokumenten oder Aktenausdrucken. 2Werden Aktenausdrucke übermittelt, gelten für diese § 
110b Abs. 3 und für die Speicherung der elektronischen Dokumente § 110b Abs. 2 Satz 3 entsprechend. 

§ 110e Durchführung der Beweisaufnahme 

(1) 1Soweit ein elektronisches Dokument eine Urkunde oder ein anderes Schriftstück wiedergibt oder an Stelle 
eines solchen Schriftstücks hergestellt wurde, ist es hinsichtlich der Durchführung der Beweisaufnahme wie 
ein Schriftstück zu behandeln. 2Einer Vernehmung der einen Vermerk nach § 110b Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 
Satz 1 verantwortenden Person bedarf es nicht. 

(2) 1Das Gericht entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es für die Durchführung der 
Beweisaufnahme eine zusätzlich zum elektronischen Dokument aufbewahrte Urschrift hinzuzieht. 2Ist die 
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Übersendung der Akte nach § 110d Abs. 3 Satz 1 durch Übermittlung von Aktenausdrucken erfolgt, gilt Satz 
1 entsprechend. 

Dritter Teil  
Einzelne Ordnungswidrigkeiten 

Erster Abschnitt  
Verstöße gegen staatliche Anordnungen 

§ 111 Falsche Namensangabe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer einer zuständigen Behörde, einem zuständigen Amtsträger oder einem 
zuständigen Soldaten der Bundeswehr über seinen Vor-, Familien- oder Geburtsnamen, den Ort oder Tag 
seiner Geburt, seinen Familienstand, seinen Beruf, seinen Wohnort, seine Wohnung oder seine 
Staatsangehörigkeit eine unrichtige Angabe macht oder die Angabe verweigert. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch der Täter, der fahrlässig nicht erkennt, daß die Behörde, der Amtsträger oder 
der Soldat zuständig ist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die Handlung nicht nach anderen Vorschriften geahndet werden 
kann, in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 112 Verletzung der Hausordnung eines Gesetzgebungsorgans 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen Anordnungen verstößt, die ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder 
eines Landes oder sein Präsident über das Betreten des Gebäudes des Gesetzgebungsorgans oder des 
dazugehörigen Grundstücks oder über das Verweilen oder die Sicherheit und Ordnung im Gebäude oder auf 
dem Grundstück allgemein oder im Einzelfall erlassen hat. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten bei Anordnungen eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder seines 
Präsidenten weder für die Mitglieder des Bundestages noch für die Mitglieder des Bundesrates und der 
Bundesregierung sowie deren Beauftragte, bei Anordnungen eines Gesetzgebungsorgans eines Landes oder 
seines Präsidenten weder für die Mitglieder der Gesetzgebungsorgane dieses Landes noch für die Mitglieder 
der Landesregierung und deren Beauftragte. 

§ 113 Unerlaubte Ansammlung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer sich einer öffentlichen Ansammlung anschließt oder sich nicht aus ihr 
entfernt, obwohl ein Träger von Hoheitsbefugnissen die Menge dreimal rechtmäßig aufgefordert hat, 
auseinanderzugehen. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch der Täter, der fahrlässig nicht erkennt, daß die Aufforderung rechtmäßig ist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 114 Betreten militärischer Anlagen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen einem Verbot der zuständigen 
Dienststelle eine militärische Einrichtung oder Anlage oder eine Örtlichkeit betritt, die aus Sicherheitsgründen 
zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben der Bundeswehr gesperrt ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 115 Verkehr mit Gefangenen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt  
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1. einem Gefangenen Sachen oder Nachrichten übermittelt oder sich von ihm übermitteln läßt oder 

2. sich mit einem Gefangenen, der sich innerhalb einer Vollzugsanstalt befindet, von außen durch Worte 
oder Zeichen verständigt. 

(2) Gefangener ist, wer sich auf Grund strafgerichtlicher Entscheidung oder als vorläufig Festgenommener in 
behördlichem Gewahrsam befindet. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit und der Versuch einer Ordnungswidrigkeit können mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

Zweiter Abschnitt  
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung 

§ 116 Öffentliche Aufforderung zu Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- 
oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder Darstellungen zu einer mit Geldbuße bedrohten 
Handlung auffordert. 

(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 2Das Höchstmaß der Geldbuße 
bestimmt sich nach dem Höchstmaß der Geldbuße für die Handlung, zu der aufgefordert wird. 

§ 117 Unzulässiger Lärm 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlaß oder in einem unzulässigen oder nach den 
Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden, wenn die 
Handlung nicht nach anderen Vorschriften geahndet werden kann. 

§ 118 Belästigung der Allgemeinheit 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die 
Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach 
anderen Vorschriften geahndet werden kann. 

§ 119 Grob anstößige und belästigende Handlungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. öffentlich in einer Weise, die geeignet ist, andere zu belästigen, oder 

2. in grob anstößiger Weise durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen oder 
Darstellungen oder durch das öffentliche Zugänglichmachen von Datenspeichern 

Gelegenheit zu sexuellen Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts 
bekanntgibt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer auf die in Absatz 1 bezeichnete Weise Mittel oder Gegenstände, die 
dem sexuellen Gebrauch dienen, anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt. 

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer öffentlich Schriften, Ton- oder Bildträger, Datenspeicher, 
Abbildungen oder Darstellungen sexuellen Inhalts an Orten ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht, an denen dies grob anstößig wirkt. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu eintausend 
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
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§ 120 Verbotene Ausübung der Prostitution, Werbung für Prostitution 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an bestimmten Orten überhaupt 
oder zu bestimmten Tageszeiten nachzugehen, zuwiderhandelt oder 

2. durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder 
Darstellungen Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder 
Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt; dem Verbreiten steht das öffentliche Ausstellen, Anschlagen, 
Vorführen oder das sonstige öffentliche Zugänglichmachen gleich. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 121 Halten gefährlicher Tiere 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art oder ein bösartiges Tier sich frei umherbewegen läßt oder 

2. als Verantwortlicher für die Beaufsichtigung eines solchen Tieres es unterläßt, die nötigen 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Schäden durch das Tier zu verhüten. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 122 Vollrausch 

(1) Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in 
einen Rausch versetzt, handelt ordnungswidrig, wenn er in diesem Zustand eine mit Geldbuße bedrohte 
Handlung begeht und ihretwegen gegen ihn keine Geldbuße festgesetzt werden kann, weil er infolge des 
Rausches nicht vorwerfbar gehandelt hat oder weil dies nicht auszuschließen ist. 

(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 2Die Geldbuße darf nicht höher sein 
als die Geldbuße, die für die im Rausch begangene Handlung angedroht ist. 

§ 123 Einziehung, Unbrauchbarmachung 

(1) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach § 119 oder § 120 Abs. 1 Nr. 2 bezieht, können 
eingezogen werden. 

(2) 1Bei der Einziehung von Schriften, Ton- und Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen und Darstellungen 
kann in den Fällen des § 119 Abs. 1 und 2 und des § 120 Abs. 1 Nr. 2 angeordnet werden, daß  

1. sich die Einziehung auf alle Stücke erstreckt und 

2. die zur Herstellung gebrauchten oder bestimmten Vorrichtungen, wie Platten, Formen, Drucksätze, 
Druckstöcke, Negative oder Matrizen, unbrauchbar gemacht werden, 

soweit die Stücke und die in Nummer 2 bezeichneten Gegenstände sich im Besitz des Täters oder eines 
anderen befinden, für den der Täter gehandelt hat, oder von diesen Personen zur Verbreitung bestimmt sind. 
2Eine solche Anordnung wird jedoch nur getroffen, soweit sie erforderlich ist, um Handlungen, die nach § 119 
Abs. 1 oder 2 oder § 120 Abs. 1 Nr. 2 mit Geldbuße bedroht sind, zu verhindern. 3Für die Einziehung gilt § 27 
Abs. 2, für die Unbrauchbarmachung gelten die §§ 27 und 28 entsprechend. 

(3) In den Fällen des § 119 Abs. 2 gelten die Absätze 1 und 2 nur für das Werbematerial und die zu seiner 
Herstellung gebrauchten oder bestimmten Vorrichtungen. 
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Dritter Abschnitt  
Mißbrauch staatlicher oder staatlich geschützter Zeichen 

§ 124 Benutzen von Wappen oder Dienstflaggen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt  

1. das Wappen des Bundes oder eines Landes oder den Bundesadler oder den entsprechenden Teil eines 
Landeswappens oder 

2. eine Dienstflagge des Bundes oder eines Landes 

benutzt. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Wappen, Wappenteilen und Flaggen stehen solche gleich, die ihnen zum 
Verwechseln ähnlich sind. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 125 Benutzen des Roten Kreuzes oder des Schweizer Wappens 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt das Wahrzeichen des roten Kreuzes auf weißem Grund oder die 
Bezeichnung "Rotes Kreuz" oder "Genfer Kreuz" benutzt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt das Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft benutzt. 

(3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Wahrzeichen, Bezeichnungen und Wappen stehen solche gleich, 
die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten für solche Wahrzeichen oder Bezeichnungen entsprechend, die nach 
Völkerrecht dem Wahrzeichen des roten Kreuzes auf weißem Grund oder der Bezeichnung "Rotes Kreuz" 
gleichstehen. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 126 Mißbrauch von Berufstrachten oder Berufsabzeichen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt  

1. eine Berufstracht oder ein Berufsabzeichen für eine Tätigkeit in der Kranken- oder Wohlfahrtspflege 
trägt, die im Inland staatlich anerkannt oder genehmigt sind, oder 

2. eine Berufstracht oder ein Berufsabzeichen einer religiösen Vereinigung trägt, die von einer Kirche 
oder einer anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Trachten und Abzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln 
ähnlich sind. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 127 Herstellen oder Verwenden von Sachen, die zur Geld- oder  
Urkundenfälschung benutzt werden können 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne schriftliche Erlaubnis der zuständigen Stelle oder des sonst dazu 
Befugten  

1. Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, Negative, Matrizen, Computerprogramme oder ähnliche 
Vorrichtungen, die ihrer Art nach geeignet sind zur Herstellung von 

a) Geld, diesem gleichstehenden Wertpapieren (§ 151 des Strafgesetzbuches), amtlichen Wertzeichen, 
Zahlungskarten im Sinne des § 152a Abs. 4 des Strafgesetzbuches, Schecks, Wechseln, Zahlungskarten mit 
Garantiefunktion im Sinne des § 152b Abs. 4 des Strafgesetzbuches oder Vordrucken für Euroschecks oder 
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b) öffentlichen Urkunden oder Beglaubigungszeichen, 

2. Vordrucke für öffentliche Urkunden oder Beglaubigungszeichen, 

3. Papier, das einer solchen Papierart gleicht oder zum Verwechseln ähnlich ist, die zur Herstellung der in 
den Nummern 1 oder 2 bezeichneten Papiere bestimmt und gegen Nachahmung besonders gesichert ist, oder 

4. Hologramme oder andere Bestandteile, die der Sicherung der in der Nummer 1 Buchstabe a 
bezeichneten Gegenstände gegen Fälschung dienen, 

herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält, verwahrt, einem anderen überläßt, einführt oder 
ausführt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch der Täter, der fahrlässig nicht erkennt, daß eine schriftliche Erlaubnis der 
zuständigen Stelle oder des sonst dazu Befugten nicht vorliegt. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Geld, Wertpapiere, Wertzeichen, Urkunden, Beglaubigungszeichen, Zahlungskarten 
im Sinne des § 152a Abs. 4 des Strafgesetzbuches, Schecks, Wechsel, Zahlungskarten mit Garantiefunktion 
im Sinne des § 152b Abs. 4 des Strafgesetzbuches und Vordrucke für Euroschecks eines fremden 
Währungsgebietes. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 128 Herstellen oder Verbreiten von papiergeldähnlichen Drucksachen oder Abbildungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. Drucksachen oder Abbildungen herstellt oder verbreitet, die ihrer Art nach geeignet sind, 

a) im Zahlungsverkehr mit Papiergeld oder diesem gleichstehenden Wertpapieren (§ 151 des 
Strafgesetzbuches) verwechselt zu werden oder 

b) dazu verwendet zu werden, solche verwechslungsfähigen Papiere herzustellen, oder 

2. Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, Negative, Matrizen, Computerprogramme oder ähnliche 
Vorrichtungen, die ihrer Art nach zur Herstellung der in der Nummer 1 bezeichneten Drucksachen oder 
Abbildungen geeignet sind, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält, verwahrt, einem anderen 
überläßt, einführt oder ausführt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch der Täter, der fahrlässig nicht erkennt, daß die Eignung zur Verwechslung 
oder Herstellung im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 gegeben ist. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Papiergeld und Wertpapiere eines fremden Währungsgebietes. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 129 Einziehung 

Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach den §§ 124, 126 bis 128 bezieht, können eingezogen 
werden. 

Vierter Abschnitt  
Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen 

§ 130 

(1) 1Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen 
unterläßt, die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu 
verhindern, die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt 
ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert 
oder wesentlich erschwert worden wäre. 2Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die 
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Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen. 

(2) Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist auch das öffentliche Unternehmen. 

(3) 1Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die Pflichtverletzung mit Strafe bedroht ist, mit einer Geldbuße bis 
zu einer Million Euro geahndet werden. 2§ 30 Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. 3Ist die Pflichtverletzung mit 
Geldbuße bedroht, so bestimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße wegen der Aufsichtspflichtverletzung nach 
dem für die Pflichtverletzung angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. 4Satz 3 gilt auch im Falle einer 
Pflichtverletzung, die gleichzeitig mit Strafe und Geldbuße bedroht ist, wenn das für die Pflichtverletzung 
angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt. 

Fünfter Abschnitt  
Gemeinsame Vorschriften 

§ 131 

(1) 1Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 ist  

1. bei Ordnungswidrigkeiten nach § 112, soweit es sich um Verstöße gegen Anordnungen 

a) des Bundestages oder seines Präsidenten handelt, der Direktor beim Deutschen Bundestag, 

b) des Bundesrates oder seines Präsidenten handelt, der Direktor des Bundesrates, 

2. bei Ordnungswidrigkeiten nach § 114 die Wehrbereichsverwaltung, 

3. bei Ordnungswidrigkeiten nach § 124, soweit es sich um ein Wappen oder eine Dienstflagge des 
Bundes handelt, das Bundesministerium des Innern, 

4. bei Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 127 und 128, soweit es sich um 

a) Wertpapiere des Bundes oder seiner Sondervermögen handelt, die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, 

b) Geld oder Papier zur Herstellung von Geld handelt, die Deutsche Bundesbank, 

c) amtliche Wertzeichen handelt, das Bundesministerium, zu dessen Geschäftsbereich die Herstellung 
oder Ausgabe der Wertzeichen gehört. 
2Satz 1 Nr. 4 Buchstaben a und c gilt auch bei Ordnungswidrigkeiten, die sich auf entsprechende Wertpapiere 
oder Wertzeichen eines fremden Währungsgebietes beziehen. 3In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 
Buchstabe c gilt § 36 Abs. 3 entsprechend. 

(2) In den Fällen der §§ 122 und 130 wird die Ordnungswidrigkeit nur auf Antrag oder mit Ermächtigung 
verfolgt, wenn die im Rausch begangene Handlung oder die Pflichtverletzung nur auf Antrag oder mit 
Ermächtigung verfolgt werden könnte. 

(3) Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 116, 122 und 130 gelten auch die 
Verfahrensvorschriften entsprechend, die bei der Verfolgung der Handlung, zu der aufgefordert worden ist, 
der im Rausch begangenen Handlung oder der Pflichtverletzung anzuwenden sind oder im Falle des § 130 
dann anzuwenden wären, wenn die mit Strafe bedrohte Pflichtverletzung nur mit Geldbuße bedroht wäre. 

Vierter Teil  
Schlußvorschriften 

§ 132 Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt. 

§ 133 Übergangsvorschriften 

(1) Die Anwesenheit des Betroffenen in der Hauptverhandlung und das Verfahren bei seiner Abwesenheit 
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richten sich nach dem Recht, das zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die erste Ladung des Betroffenen zur 
Hauptverhandlung abgesandt wird. 

(2) Die Zulässigkeit und die Zulassung von Rechtsmitteln richten sich nach dem Recht, das zu dem Zeitpunkt 
gilt, zu dem ein Urteil verkündet wird oder ein Beschluß bei der Geschäftsstelle eingeht. 

(3) Die Wiederaufnahme des Verfahrens richtet sich nach dem Recht, das zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem ein 
Antrag bei Gericht eingeht. 

(4) Im Verfahren der Verwaltungsbehörde werden Gebühren und Auslagen nach dem Recht erhoben, das zu 
dem Zeitpunkt gilt, in dem der Bußgeldbescheid erlassen ist. 

(5) Für Dateien, die am 1. Oktober 2002 bestehen, ist § 49c erst ab dem 1. Oktober 2003 anzuwenden. 

§ 134 

(weggefallen) 

§ 135 

(Inkrafttreten) 
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Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) 

Vom 20. Juli 2001 (BGBl. I 2001, 1714 (2002 I 1459)) - zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 7 des 
Gesetzes  vom 24. Februar 2012 ( BGBl. I S. 212) 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweckbestimmung 

§ 2 Anwendungsbereich 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

  

Teil 2 

Schutz von Mensch und Umwelt vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung aus der zielgerich-
teten Nutzung bei Tätigkeiten 

Kapitel 1 

Strahlenschutzgrundsätze, Grundpflichten und allgemeine Grenzwerte 

§ 4 Rechtfertigung 

§ 5 Dosisbegrenzung 

§ 6 Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung 

    

Kapitel 2 

Genehmigungen, Zulassungen, Freigabe 

  Abschnitt 1 

  Umgang mit radioaktiven Stoffen 

§ 7 Genehmigungsbedürftiger Umgang mit radioaktiven Stoffen 

§ 8 Genehmigungsfreier Umgang; genehmigungsfreier Besitz von Kernbrennstoffen 

§ 9 Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen 

§ 10 Befreiung von der Pflicht zur Deckungsvorsorge 

    

  Abschnitt 2 

  Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

§ 11 Genehmigungsbedürftige Errichtung und genehmigungsbedürftiger Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

§ 12 Anzeigebedürftiger Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

§ 12a Genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen 

§ 13 Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlen 

§ 14 Genehmigungsvoraussetzungen für den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlen 

    

  Abschnitt 3 
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Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten 

Teil 1  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweckbestimmung 

Zweck dieser Verordnung ist es, zum Schutz des Menschen und der Umwelt vor der schädlichen Wirkung 
ionisierender Strahlung Grundsätze und Anforderungen für Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu regeln, die 
bei der Nutzung und Einwirkung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung zivilisatorischen und 
natürlichen Ursprungs Anwendung finden. 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung trifft Regelungen für  

1. folgende Tätigkeiten: 

a) den Umgang mit 

aa) künstlich erzeugten radioaktiven Stoffen, 

bb) natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen, wenn dieser Umgang aufgrund ihrer 
Radioaktivität, ihrer Nutzung als Kernbrennstoff oder zur Erzeugung von Kernbrennstoff erfolgt, 

b) den Erwerb der in Buchstabe a genannten radioaktiven Stoffe, deren Abgabe an andere, deren 
Beförderung sowie deren grenzüberschreitende Verbringung, 

c) die Verwahrung von Kernbrennstoffen nach § 5 des Atomgesetzes, die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen nach § 6 des Atomgesetzes, die Errichtung, den Betrieb, die sonstige Innehabung, die 
Stilllegung, den sicheren Einschluss einer Anlage sowie den Abbau einer Anlage oder von Anlagenteilen nach 
§ 7 des Atomgesetzes, die Bearbeitung, Verarbeitung und sonstige Verwendung von Kernbrennstoffen nach § 
9 des Atomgesetzes, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle, 

d) die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen mit einer 
Teilchen- oder Photonengrenzenergie von mindestens 5 Kiloelektronvolt und 

e) den Zusatz von radioaktiven Stoffen bei der Herstellung von Konsumgütern, von Arzneimitteln im 
Sinne des Arzneimittelgesetzes, von Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und von Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes sowie die 
Aktivierung der vorgenannten Produkte, 

2. Arbeiten, durch die Personen natürlichen Strahlungsquellen so ausgesetzt werden können, dass die 
Strahlenexpositionen aus der Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

(2) Diese Verordnung trifft keine Regelung für  

1. die Sanierung von Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten, mit Ausnahme der 
Regelungen in § 118, 

2. die Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus, mit 
Ausnahme der Regelungen in § 118, 

3. die Errichtung und den Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern nach der 
Röntgenverordnung, 

4. die Strahlenexposition durch Radon in Wohnungen einschließlich der dazugehörenden Gebäudeteile 
und 

5. die Strahlenexposition durch im menschlichen Körper natürlicherweise enthaltene Radionuklide, durch 
kosmische Strahlung in Bodennähe und durch Radionuklide, die in der nicht durch Eingriffe beeinträchtigten 
Erdrinde vorhanden sind. 
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§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) 1Für die Systematik und Anwendung dieser Verordnung wird zwischen Tätigkeiten und Arbeiten 
unterschieden. 

1. Tätigkeiten sind: 

a) der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von ionisierenden Strahlen, 

b) der Zusatz von radioaktiven Stoffen bei der Herstellung bestimmter Produkte oder die Aktivierung 
dieser Produkte, 

c) sonstige Handlungen, die die Strahlenexposition oder Kontamination erhöhen können, 

aa) weil sie mit künstlich erzeugten radioaktiven Stoffen erfolgen oder 

bb) weil sie mit natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen erfolgen, und diese Handlungen 
aufgrund der Radioaktivität dieser Stoffe oder zur Nutzung dieser Stoffe als Kernbrennstoff oder zur 
Erzeugung von Kernbrennstoff durchgeführt werden, 

2. Arbeiten sind: 
Handlungen, die, ohne Tätigkeit zu sein, bei natürlich vorkommender Radioaktivität die Strahlenexposition 
oder Kontamination erhöhen können 

a) im Zusammenhang mit der Aufsuchung, Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, 
Verarbeitung und sonstigen Verwendung von Materialien, 

b) soweit sie mit Materialien erfolgen, die bei betrieblichen Abläufen anfallen, soweit diese 
Handlungen nicht bereits unter Buchstabe a fallen, 

c) im Zusammenhang mit der Verwertung oder Beseitigung von Materialien, die durch Handlungen 
nach Buchstabe a oder b anfallen, 

d) durch dabei einwirkende natürliche terrestrische Strahlungsquellen, insbesondere von Radon-222 
und Radonzerfallsprodukten, soweit diese Handlungen nicht bereits unter Buchstaben a bis c fallen und nicht 
zu einem unter Buchstabe a genannten Zweck erfolgen, oder 

e) im Zusammenhang mit der Berufsausübung des fliegenden Personals in Flugzeugen. 

Nicht als Arbeiten im Sinne dieser Verordnung gelten die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder 
bautechnische Bearbeitung der Erdoberfläche, soweit diese Handlungen nicht zum Zwecke der Entfernung 
von Verunreinigungen nach § 101 erfolgen. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind im Übrigen:  

1. Abfälle: 

a) radioaktive Abfälle: 
Radioaktive Stoffe im Sinne des § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes, die nach § 9a des Atomgesetzes geordnet 
beseitigt werden müssen, ausgenommen Ableitungen im Sinne des § 47; 

b) Behandlung radioaktiver Abfälle: 
Verarbeitung von radioaktiven Abfällen zu Abfallprodukten (z.B. durch Verfestigen, Einbinden, Vergießen 
oder Trocknen); 

c) Abfallgebinde: 
Einheit aus Abfallprodukt, auch mit Verpackung, und Abfallbehälter; 

d) Abfallprodukt: 
verarbeiteter radioaktiver Abfall ohne Verpackung und Abfallbehälter; 

2. Ableitung: 
Abgabe flüssiger, aerosolgebundener oder gasförmiger radioaktiver Stoffe aus Anlagen und Einrichtungen auf 
hierfür vorgesehenen Wegen; 

3. Aktivität, spezifische: 
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Verhältnis der Aktivität eines Radionuklids zur Masse des Materials, in dem das Radionuklid verteilt ist. 2Bei 
festen radioaktiven Stoffen ist die Bezugsmasse für die Bestimmung der spezifischen Aktivität die Masse des 
Körpers oder Gegenstandes, mit dem die Radioaktivität bei vorgesehener Anwendung untrennbar verbunden 
ist. 3Bei gasförmigen radioaktiven Stoffen ist die Bezugsmasse die Masse des Gases oder Gasgemisches; 

4. Aktivitätskonzentration: 
Verhältnis der Aktivität eines Radionuklids zum Volumen des Materials, in dem das Radionuklid verteilt ist; 

5. Anlagen: 
Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen im Sinne der §§ 7 und 9a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 des 
Atomgesetzes sowie Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 des 
Atomgesetzes, die geeignet sind, Photonen oder Teilchenstrahlung gewollt oder ungewollt zu erzeugen 
(insbesondere Elektronenbeschleuniger, Ionenbeschleuniger, Plasmaanlagen); 

6. Bestrahlungsvorrichtung: 
Gerät mit Abschirmung, das umschlossene radioaktive Stoffe enthält oder Bestandteil von Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen ist und das zeitweise durch Öffnen der Abschirmung oder Ausfahren dieser 
radioaktiven Stoffe ionisierende Strahlung aussendet, 

a) die im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen oder am Tier in der Tierheilkunde 
verwendet wird oder 

b) mit der zu anderen Zwecken eine Wirkung in den zu bestrahlenden Objekten hervorgerufen 
werden soll und bei dem die Aktivität 2 x 1013 Becquerel überschreitet; 

7. Betriebsgelände: 
Grundstück, auf dem sich Anlagen oder Einrichtungen befinden und zu dem der Zugang oder auf dem die 
Aufenthaltsdauer von Personen durch den Strahlenschutzverantwortlichen beschränkt werden können; 

8. Dekontamination: 
Beseitigung oder Verminderung einer Kontamination; 

9. Dosis: 

a) Äquivalentdosis: 
Produkt aus der Energiedosis (absorbierte Dosis) im ICRU-Weichteilgewebe und dem Qualitätsfaktor der 
Veröffentlichung Nr. 51 der International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU report 
51, ICRU Publications, 7910 Woodmont Avenue, Suite 800, Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.). 2Beim 
Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die gesamte Äquivalentdosis die Summe ihrer 
ermittelten Einzelbeiträge; 

b) effektive Dosis: 
Summe der gewichteten Organdosen in den in Anlage VI Teil C angegebenen Geweben oder Organen des 
Körpers durch äußere oder innere Strahlenexposition; 

c) Körperdosis: 
Sammelbegriff für Organdosis und effektive Dosis. 2Die Körperdosis für einen Bezugszeitraum (z.B. 
Kalenderjahr, Monat) ist die Summe aus der durch äußere Strahlenexposition während dieses 
Bezugszeitraums erhaltenen Dosis und der Folgedosis, die durch eine während dieses Bezugszeitraums 
stattfindende Aktivitätszufuhr bedingt ist; 

d) Organdosis: 
Produkt aus der mittleren Energiedosis in einem Organ, Gewebe oder Körperteil und dem Strahlungs-
Wichtungsfaktor nach Anlage VI Teil C. 2Beim Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die 
Organdosis die Summe der nach Anlage VI Teil B ermittelten Einzelbeiträge durch äußere oder innere 
Strahlenexposition; 

e) Ortsdosis: 
Äquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI Teil A angegebenen Messgrößen an einem bestimmten Ort; 

f) Ortsdosisleistung: 
In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Ortsdosis, dividiert durch die Länge des Zeitintervalls; 

g) Personendosis: 
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Äquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI Teil A angegebenen Messgrößen an einer für die 
Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche; 

10. Einrichtungen: 
Gebäude, Gebäudeteile oder einzelne Räume, in denen nach den §§ 5, 6 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 
7 dieser Verordnung mit radioaktiven Stoffen umgegangen oder nach § 11 Abs. 2 eine Anlage zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung betrieben wird; 

11. Einwirkungsstelle, ungünstigste: 
Stelle in der Umgebung einer Anlage oder Einrichtung, bei der aufgrund der Verteilung der abgeleiteten 
radioaktiven Stoffe in der Umwelt unter Berücksichtigung realer Nutzungsmöglichkeiten durch Aufenthalt 
oder durch Verzehr dort erzeugter Lebensmittel die höchste Strahlenexposition der Referenzperson zu 
erwarten ist; 

12. Einzelpersonen der Bevölkerung: 
Mitglieder der allgemeinen Bevölkerung, die weder beruflich strahlenexponierte Personen sind noch 
medizinisch oder als helfende Person exponiert sind; 

13. Expositionspfad: 
Weg der radioaktiven Stoffe von der Ableitung aus einer Anlage oder Einrichtung über einen Ausbreitungs- 
oder Transportvorgang bis zu einer Strahlenexposition des Menschen; 

14. Forschung, medizinische: 
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen, soweit sie der Fortentwicklung 
der Heilkunde oder der medizinischen Wissenschaft und nicht in erster Linie der Untersuchung oder 
Behandlung des einzelnen Patienten dient; 

15. Freigabe: 
Verwaltungsakt, der die Entlassung radioaktiver Stoffe sowie beweglicher Gegenstände, von Gebäuden, 
Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteilen, die aktiviert oder mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind und 
die aus Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, c oder d stammen, aus dem Regelungsbereich 

a) des Atomgesetzes und 

b) darauf beruhender Rechtsverordnungen sowie verwaltungsbehördlicher Entscheidungen 

zur Verwendung, Verwertung, Beseitigung, Innehabung oder zu deren Weitergabe an Dritte als nicht 
radioaktive Stoffe bewirkt; 

16. Freigrenzen: 
Werte der Aktivität und spezifischen Aktivität radioaktiver Stoffe nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3, 
bei deren Überschreitung Tätigkeiten mit diesen radioaktiven Stoffen der Überwachung nach dieser 
Verordnung unterliegen; 

17. Indikation, rechtfertigende: 
Entscheidung eines Arztes mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz, dass und in welcher Weise 
radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am Menschen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde 
angewendet werden; 

18. Konsumgüter: 
Für den Endverbraucher bestimmte Bedarfsgegenstände im Sinne des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches sowie Güter und Gegenstände des täglichen Gebrauchs zur Verwendung im 
häuslichen und beruflichen Bereich, ausgenommen Baustoffe und bauartzugelassene Vorrichtungen, in die 
sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes eingefügt sind; 

19. Kontamination: 
Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen 

a) Oberflächenkontamination: 
Verunreinigung einer Oberfläche mit radioaktiven Stoffen, die die nicht festhaftende, die festhaftende und die 
über die Oberfläche eingedrungene Aktivität umfasst. 2Die Einheit der Messgröße der 
Oberflächenkontamination ist die flächenbezogene Aktivität in Becquerel pro Quadratzentimeter; 

b) Oberflächenkontamination, nicht festhaftende: 
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Verunreinigung einer Oberfläche mit radioaktiven Stoffen, bei denen eine Weiterverbreitung der radioaktiven 
Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann; 

20. Materialien: 
Stoffe, die natürlich vorkommende Radionuklide enthalten oder mit solchen Stoffen kontaminiert sind. 2Dabei 
bleiben für diese Begriffsbestimmung natürliche und künstliche Radionuklide, die Gegenstand von 
Tätigkeiten sind oder waren, oder aus Ereignissen nach § 51 Abs. 1 Satz 1 stammen, unberücksichtigt. 
3Ebenso bleiben Kontaminationen in der Umwelt aufgrund von Kernwaffenversuchen und kerntechnischen 
Unfällen außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung unberücksichtigt; 

21. Medizinphysik-Experte: 
In medizinischer Physik besonders ausgebildeter Diplom-Physiker mit der erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz oder eine inhaltlich gleichwertig ausgebildete sonstige Person mit Hochschul- oder 
Fachhochschulabschluss und mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz; 

22. Notstandssituation, radiologische: 
Situation im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 89/618/EURATOM vom 27. November 1989 (Richtlinie des 
Rates vom 27. November 1989 über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer radiologischen 
Notstandssituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen; ABl. 
EG Nr. L 357 S. 31), die auf den Bevölkerungsgrenzwert von 5 Millisievert im Kalenderjahr der Richtlinie 
80/836/EURATOM vom 15. Juli 1980 (Richtlinie des Rates vom 15. Juli 1980 zur Änderung der Richtlinien, 
mit denen die Grundnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die 
Gefahren ionisierender Strahlungen festgelegt wurden; ABl. EG Nr. L 246 S. 1) verweist; 

23. Person, beruflich strahlenexponierte: 
Beruflich strahlenexponierte Person im Sinne dieser Verordnung ist 

a) im Bereich der Tätigkeiten diejenige der Kategorie A oder B des § 54, und 

b) im Bereich der Arbeiten diejenige, für die die Abschätzung nach § 95 Abs. 1 ergeben hat, dass 
die effektive Dosis im Kalenderjahr 6 Millisievert überschreiten kann, oder für die die Ermittlung nach § 103 
Abs. 1 ergeben hat, dass die effektive Dosis im Kalenderjahr 1 Millisievert überschreiten kann; 

24. Person, helfende: 
Eine einwilligungsfähige oder mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters handelnde Person, die außerhalb 
ihrer beruflichen Tätigkeit freiwillig Personen unterstützt oder betreut, an denen in Ausübung der Heilkunde 
oder Zahnheilkunde oder im Rahmen der medizinischen Forschung radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung angewandt werden; 

24a. Proband, gesunder: 
Person, an der zum Zweck der medizinischen Forschung ein radioaktiver Stoff oder ionisierende Strahlung 
angewendet wird und bei der in Bezug auf ein Forschungsvorhaben, das nach § 23 genehmigungsbedürftig ist, 
keine Krankheit, deren Erforschung Gegenstand des Vorhabens ist, oder kein entsprechender 
Krankheitsverdacht vorliegt; 

25. Referenzperson: 
Normperson, von der bei der Ermittlung der Strahlenexposition nach § 47 ausgegangen wird. 2Die Annahmen 
zur Ermittlung der Strahlenexposition dieser Normperson (Lebensgewohnheiten und übrige Annahmen für die 
Dosisberechnung) sind in Anlage VII festgelegt; 

26. Referenzwerte, diagnostische: 

a) Dosiswerte bei medizinischer Anwendung ionisierender Strahlung oder 

b) empfohlene Aktivitätswerte bei medizinischer Anwendung radioaktiver Arzneimittel, 

für typische Untersuchungen, bezogen auf Standardphantome oder auf Patientengruppen mit Standardmaßen, 
für einzelne Gerätekategorien; 

27. Rückstände: 
Materialien, die in den in Anlage XII Teil A genannten industriellen und bergbaulichen Prozessen anfallen 
und die dort genannten Voraussetzungen erfüllen; 

28. Störfall: 
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Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tätigkeit aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht fortgeführt werden kann und für den die Anlage auszulegen ist oder für den bei der Tätigkeit 
vorsorglich Schutzvorkehrungen vorzusehen sind; 

29. Stoffe, offene und umschlossene radioaktive: 

a) Stoffe, offene radioaktive: 
Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen radioaktiven Stoffe; 
b) 

Stoffe, umschlossene radioaktive: 

aa) Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen 
oder in festen inaktiven Stoffen ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung 
ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung muss mindestens 0,2 cm 
betragen; 

bb) Strahlenquellen, hochradioaktive: 
Radioaktive Stoffe nach Doppelbuchstabe aa, deren Aktivität den Werten der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3a 
entspricht oder diese überschreitet, ausgenommen Brennelemente und verfestigte hochradioaktive 
Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen; ständig dichte und feste Transport- oder 
Lagerbehälter mit radioaktiven Stoffen sind keine hochradioaktiven Strahlenquellen; 

30. Strahlenexposition: 
Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper. 2Ganzkörperexposition ist die Einwirkung 
ionisierender Strahlung auf den ganzen Körper, Teilkörperexposition ist die Einwirkung ionisierender 
Strahlung auf einzelne Organe, Gewebe oder Körperteile. 3Äußere Strahlenexposition ist die Einwirkung 
durch Strahlungsquellen außerhalb des Körpers, innere Strahlenexposition ist die Einwirkung durch 
Strahlungsquellen innerhalb des Körpers; 

31. Strahlenexposition, berufliche: 
Die Strahlenexposition einer Person, die 

a) zum Ausübenden einer Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder einer Arbeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 in 
einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis steht oder diese Tätigkeit oder Arbeit selbst ausübt, 

b) eine Aufgabe nach § 19 oder § 20 des Atomgesetzes oder nach § 66 dieser Verordnung 
wahrnimmt, oder 

c) im Rahmen des § 15 oder § 95 dieser Verordnung in fremden Anlagen, Einrichtungen oder 
Betriebsstätten beschäftigt ist, dort eine Aufgabe nach § 15 selbst wahrnimmt oder nach § 95 eine Arbeit 
selbst ausübt. 

Eine nicht mit der Berufsausübung zusammenhängende Strahlenexposition bleibt dabei unberücksichtigt; 

32. Strahlenexposition, medizinische: 

a) Exposition einer Person im Rahmen ihrer Untersuchung oder Behandlung in der Heilkunde oder 
Zahnheilkunde (Patient), 

b) Exposition einer Person, an der mit ihrer Einwilligung oder mit Einwilligung ihres gesetzlichen 
Vertreters radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung in der medizinischen Forschung angewendet werden 
(Proband); 

33. Strahlenschutzbereiche: 
Überwachungsbereich, Kontrollbereich und Sperrbereich als Teil des Kontrollbereichs; 

33a. Tierbegleitperson: 
Eine einwilligungsfähige Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die außerhalb ihrer beruflichen 
Tätigkeit freiwillig ein Tier begleitet, an dem in Ausübung der Tierheilkunde radioaktive Stoffe oder 
ionisierende Strahlung angewendet werden; 

34. Umgang mit radioaktiven Stoffen: 
Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung und Beseitigung von 
radioaktiven Stoffen im Sinne des § 2 des Atomgesetzes, soweit es sich nicht um Arbeiten handelt, sowie der 
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Betrieb von Bestrahlungsvorrichtungen; als Umgang gilt auch die Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung 
von radioaktiven Bodenschätzen im Sinne des Bundesberggesetzes; 

35. Unfall: 
Ereignisablauf, der für eine oder mehrere Personen eine effektive Dosis von mehr als 50 Millisievert zur 
Folge haben kann; 

36. Verbringung: 

a) Einfuhr in den Geltungsbereich dieser Verordnung aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften ist, 

b) Ausfuhr aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften ist, oder 

c) grenzüberschreitender Warenverkehr aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
in den Geltungsbereich dieser Verordnung oder in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften aus 
dem Geltungsbereich dieser Verordnung; 

37. Vorsorge, arbeitsmedizinische: 
Ärztliche Untersuchung, gesundheitliche Beurteilung und Beratung einer beruflich strahlenexponierten Person 
durch einen Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1. 

38. Zusatz radioaktiver Stoffe: 
Zweckgerichteter Zusatz von Radionukliden zu Stoffen zur Erzeugung besonderer Eigenschaften, wenn 

a) der Zusatz künstlich erzeugter Radionuklide zu Stoffen dazu führt, dass die spezifische Aktivität 
im Produkt 500 Mikrobecquerel je Gramm überschreitet, oder 

b) der Zusatz natürlich vorkommender Radionuklide dazu führt, dass deren spezifische Aktivität 
im Produkt ein Fünftel der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3 überschreitet. 

Es ist unerheblich, ob der Zusatz aufgrund der Radioaktivität oder aufgrund anderer Eigenschaften erfolgt. 

Teil 2  
Schutz von Mensch und Umwelt vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung aus 

der zielgerichteten Nutzung bei Tätigkeiten 

Kapitel 1  
Strahlenschutzgrundsätze, Grundpflichten und allgemeine Grenzwerte 

§ 4 Rechtfertigung  

(1) 1Neue Arten von Tätigkeiten, die unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 fallen würden, mit denen Strahlenexpositionen 
oder Kontaminationen von Mensch und Umwelt verbunden sein können, müssen unter Abwägung ihres 
wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Nutzens gegenüber der möglicherweise von ihnen ausgehenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigung gerechtfertigt sein. 2Die Rechtfertigung bestehender Arten von Tätigkeiten 
kann überprüft werden, sobald wesentliche neue Erkenntnisse über den Nutzen oder die Auswirkungen der 
Tätigkeit vorliegen. 

(2) Medizinische Strahlenexpositionen im Rahmen der Heilkunde, Zahnheilkunde oder der medizinischen 
Forschung müssen einen hinreichenden Nutzen erbringen, wobei ihr Gesamtpotenzial an diagnostischem oder 
therapeutischem Nutzen, einschließlich des unmittelbaren gesundheitlichen Nutzens für den Einzelnen und 
des Nutzens für die Gesellschaft, abzuwägen ist gegenüber der von der Strahlenexposition möglicherweise 
verursachten Schädigung des Einzelnen. 

(3) Die in Anlage XVI genannten Tätigkeitsarten sind nicht gerechtfertigt. 

§ 5 Dosisbegrenzung 

1Wer eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet 
dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte der §§ 46, 47, 55, 56 und 58 nicht überschritten werden. 2Die 
Grenzwerte der effektiven Dosis im Kalenderjahr betragen nach § 46 Abs. 1 für den Schutz von 
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Einzelpersonen der Bevölkerung 1 Millisievert und nach § 55 Abs. 1 Satz 1 für den Schutz beruflich 
strahlenexponierter Personen bei deren Berufsausübung 20 Millisievert. 

§ 6 Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung 

(1) Wer eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 plant oder ausübt, ist verpflichtet, jede unnötige 
Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden. 

(2) Wer eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 plant oder ausübt, ist verpflichtet, jede Strahlenexposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik und 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich 
zu halten. 

Kapitel 2  
Genehmigungen, Zulassungen, Freigabe 

Abschnitt 1  
Umgang mit radioaktiven Stoffen 

    

§ 7 Genehmigungsbedürftiger Umgang mit radioaktiven Stoffen 

(1) 1Wer mit sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes oder mit Kernbrennstoffen 
nach § 2 Abs. 3 des Atomgesetzes umgeht, bedarf der Genehmigung. 2Einer Genehmigung bedarf ferner, wer 
von dem in der Genehmigungsurkunde festgelegten Umgang wesentlich abweicht. 

(2) Eine Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 11 Abs. 2 dieser Verordnung 
oder ein Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des Atomgesetzes kann sich auch auf einen nach Absatz 1 
genehmigungsbedürftigen Umgang erstrecken; soweit eine solche Erstreckung erfolgt, ist eine Genehmigung 
nach Absatz 1 nicht erforderlich. 

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich bei dem Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten 
von radioaktiven Bodenschätzen, wenn hierauf die Vorschriften des Bundesberggesetzes Anwendung finden. 

§ 8 Genehmigungsfreier Umgang; genehmigungsfreier Besitz von 

Kernbrennstoffen 

(1) 1Eine Genehmigung nach § 7 Abs. 1 ist in den in Anlage I Teil A und B genannten Fällen nicht 
erforderlich. 2Bei der Prüfung der Voraussetzungen nach Anlage I Teil B Nr. 1 oder 2 bleiben die Aktivitäten 
radioaktiver Stoffe der in Anlage I Teil A oder Teil B Nr. 3 bis 7 genannten Art außer Betracht. 3Satz 1 gilt 
nicht für hochradioaktive Strahlenquellen. 

(2) 1Bei einem nach § 7 Abs. 1 genehmigten Umgang ist zusätzlich ein genehmigungsfreier Umgang nach 
Absatz 1 für die radioaktiven Stoffe, die in der Genehmigung aufgeführt sind, auch unterhalb der Freigrenzen 
der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 nicht zulässig. 2Satz 1 gilt nicht, wenn in einem einzelnen Betrieb oder 
selbständigen Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Genehmigungsinhabers, 
mit radioaktiven Stoffen in mehreren, räumlich voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen 
oder Einrichtungen umgegangen wird und ausreichend sichergestellt ist, dass die radioaktiven Stoffe aus den 
einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können. 

(3) 1Auf denjenigen, der  

1. mit Kernbrennstoffen 

a) nach Absatz 1 in Verbindung mit Anlage I Teil B Nr. 1 oder 2 ohne Genehmigung oder 

b) aufgrund einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 

umgehen darf oder 

2. Kernbrennstoffe 
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a) aufgrund von § 17 ohne Genehmigung oder 

b) aufgrund einer Genehmigung nach § 16 Abs. 1 

befördern darf, 

sind die Vorschriften des § 5 Abs. 2 bis 4 des Atomgesetzes nicht anzuwenden. 2Die Herausgabe von 
Kernbrennstoffen aus der staatlichen Verwahrung nach § 5 Abs. 1 des Atomgesetzes oder aus der 
genehmigten Aufbewahrung nach § 6 des Atomgesetzes oder § 7 dieser Verordnung ist auch zulässig, wenn 
der Empfänger nach Satz 1 zum Besitz der Kernbrennstoffe berechtigt ist oder wenn diese Kernbrennstoffe 
zum Zweck der Ausfuhr befördert werden sollen. 

§ 9 Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen 

(1) Die Genehmigung nach § 7 Abs. 1 ist zu erteilen, wenn  

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, 
seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, 
der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten 
ergeben, und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die erforderliche 
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, 

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der 
Strahlenschutzbeauftragten ergeben, und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

3. die für eine sichere Ausführung des Umgangs notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten 
vorhanden ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind, 

4. gewährleistet ist, dass die bei dem Umgang sonst tätigen Personen die notwendigen Kenntnisse über 
die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen, 

5. gewährleistet ist, dass bei dem Umgang die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen 
sind, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften 
eingehalten werden, 

6. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das für eine sichere Ausführung 
des Umgangs notwendige Personal nicht vorhanden ist, 

7. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist, 

8. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist, 

9. überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, dem 
Umgang nicht entgegenstehen und 

10. § 4 Abs. 3 dem beabsichtigten Umgang nicht entgegensteht. 

(2) 1Für eine Genehmigung nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 77 Satz 1 Halbsatz 2 für die anderweitige 
Beseitigung oder nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 77 Satz 2 Halbsatz 2 für die anderweitige 
Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1 entsprechend. 2Diese 
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn ein Bedürfnis für die anderweitige Beseitigung oder 
Zwischenlagerung besteht. 

(3) Für eine Genehmigung zum Umgang im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen muss 
zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 1 der Antragsteller oder der von ihm schriftlich bestellte 
Strahlenschutzbeauftragte als Arzt oder Zahnarzt approbiert oder ihm die vorübergehende Ausübung des 
ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs erlaubt sein, und  

1. für Behandlungen in erforderlicher Anzahl Medizinphysik-Experten als weitere 
Strahlenschutzbeauftragte bestellt sein oder 

2. für nuklearmedizinische Untersuchungen oder Standardbehandlungen gewährleistet sein, dass ein 
Medizinphysik-Experte, insbesondere zur Optimierung und Qualitätssicherung bei der Anwendung 
radioaktiver Stoffe, verfügbar ist. 
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(4) Für eine Genehmigung zum Umgang im Zusammenhang mit der Anwendung am Tier in der 
Tierheilkunde muss zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen der Antragsteller oder der von 
ihm schriftlich bestellte Strahlenschutzbeauftragte zur Ausübung des tierärztlichen oder ärztlichen Berufs 
berechtigt sein. 

(5) Die Anforderungen an die Beschaffenheit von Bestrahlungsvorrichtungen und von radioaktiven Stoffen, 
die Medizinprodukte oder Zubehör im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind, richten sich nach den jeweils 
geltenden Anforderungen des Medizinproduktegesetzes. 

(6) Dem Genehmigungsantrag sind insbesondere die Unterlagen nach Anlage II Teil A beizufügen. 

§ 10 Befreiung von der Pflicht zur Deckungsvorsorge 

(1) Keiner Deckungsvorsorge nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Atomgesetzes und § 9 
Abs. 1 Nr. 7 dieser Verordnung bedarf es, wenn die Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe, mit denen in dem 
einzelnen Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des 
Antragstellers, umgegangen wird, das 10(hoch)6fache der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 
bei angereichertem Uran die Masse an Uran-235 den Wert von 350 Gramm nicht überschreitet und 
ausreichend sichergestellt ist, dass die sonstigen radioaktiven Stoffe aus den einzelnen Gebäuden, 
Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können. 

(2) Keiner Deckungsvorsorge nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 bedarf es ferner, wenn in dem einzelnen Betrieb oder 
selbständigen Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Antragstellers, mit 
sonstigen radioaktiven Stoffen in mehreren räumlich voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, 
Anlagen oder Einrichtungen umgegangen wird, die Aktivität der sonstigen radioaktiven Stoffe in den 
einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen das 10(hoch)6fache der Freigrenzen der 
Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreitet und ausreichend sichergestellt ist, dass die sonstigen 
radioaktiven Stoffe aus den einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht 
zusammenwirken können. 

(3) Bei Anwendung des Absatzes 1 oder 2 darf der Anteil an offenen radioaktiven Stoffen das 10(hoch)5fache 
der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreiten. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für hochradioaktive Strahlenquellen. 

Abschnitt 2  
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

§ 11 Genehmigungsbedürftige Errichtung und genehmigungsbedürftiger 
 Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

(1) Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen der folgenden Art errichtet, bedarf der 
Genehmigung:  

1. Beschleuniger- oder Plasmaanlage, in der je Sekunde mehr als 1012 Neutronen erzeugt werden können, 

2. Elektronenbeschleuniger mit einer Endenergie der Elektronen von mehr als zehn Megaelektronvolt, 
sofern die mittlere Strahlleistung 1 Kilowatt übersteigen kann, 

3. Elektronenbeschleuniger mit einer Endenergie der Elektronen von mehr als 150 Megaelektronvolt, 

4. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie der Ionen von mehr als zehn Megaelektronvolt je Nukleon, 
sofern die mittlere Strahlleistung 50 Watt übersteigen kann, 

5. Ionenbeschleuniger mit einer Endenergie der Ionen von mehr als 150 Megaelektronvolt je Nukleon. 

(2) Wer eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen betreibt oder die Anlage oder ihren Betrieb 
wesentlich verändert, bedarf der Genehmigung. 

(3) Einer Genehmigung nach Absatz 2 bedarf auch, wer ionisierende Strahlung aus einer 
Bestrahlungsvorrichtung, die Bestandteil einer nach § 7 des Atomgesetzes genehmigten Anlage zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen ist, in der Heilkunde, Zahnheilkunde oder Tierheilkunde anwendet. 
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§ 12 Anzeigebedürftiger Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

(1) Abweichend von § 11 Absatz 2 hat eine Person, die beabsichtigt, eine Anlage der folgenden Art zu 
betreiben oder eine solche Anlage oder ihren Betrieb wesentlich zu verändern, der zuständigen Behörde die 
beabsichtigte Inbetriebnahme oder wesentliche Änderung vorher schriftlich anzuzeigen:  

1. eine Plasmaanlage, bei deren Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 Mikrosievert durch Stunde im 
Abstand von 0,1 Metern von den Wandungen des Bereichs, der aus elektrotechnischen Gründen während des 
Betriebs unzugänglich ist, nicht überschritten wird, oder 

2. einen Ionenbeschleuniger, bei dessen Betrieb die Ortsdosisleistung von 10 Mikrosievert durch Stunde 
im Abstand von 0,1 Metern von der berührbaren Oberfläche nicht überschritten wird. 

(2) Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen nachzuweisen, dass  

1. die für eine sichere Ausführung des Betriebs notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten 
vorhanden ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind, 

2. jeder Strahlenschutzbeauftragte oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, die nach 
Absatz 1 zur Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen Personen, Vereinen 
oder Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, die nach Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Vertretung oder 
Geschäftsführung berechtigte Person die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt. 

(3) Die zuständige Behörde kann den nach Absatz 1 angezeigten Betrieb untersagen, wenn  

1. eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt ist oder 

2. die nach Absatz 1 zur Anzeige verpflichtete Person, ihr gesetzlicher Vertreter oder, bei juristischen 
Personen, Vereinen oder Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, die nach Gesetz, Satzung oder Vertrag zur 
Vertretung oder Geschäftsführung berechtigte Person oder der für die Leitung oder Beaufsichtigung des 
Betriebs bestellte Strahlenschutzbeauftragte nicht zuverlässig ist. 

§ 12a Genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb von Anlagen zur  
Erzeugung ionisierender Strahlen 

Wer eine Anlage der in Anlage I Teil C genannten Art betreibt, bedarf weder einer Genehmigung nach § 11 
Absatz 2, noch hat er eine Anzeige nach § 12 Absatz 1 zu erstatten. 

§ 13 Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung von Anlagen zur  
Erzeugung ionisierender Strahlen 

Die Genehmigung nach § 11 Abs. 1 für die Errichtung einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen ist 
zu erteilen, wenn  

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, 
seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, 
der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten 
ergeben und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die erforderliche 
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, 

2. gewährleistet ist, dass für die Errichtung der Anlage ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt wird, der 
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und der die Anlage entsprechend der Genehmigung 
errichten oder errichten lassen kann; es dürfen keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit des Strahlenschutzbeauftragten ergeben, 

3. gewährleistet ist, dass in den allgemein zugänglichen Bereichen außerhalb des Betriebsgeländes die 
Strahlenexposition von Personen bei dauerndem Aufenthalt infolge des Betriebs der Anlage die für 
Einzelpersonen der Bevölkerung zugelassenen Grenzwerte nicht überschreitet, wobei die Ableitung 
radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser und die austretende und gestreute Strahlung zu berücksichtigen sind, 

4. die Vorschriften über den Schutz der Umwelt bei dem beabsichtigten Betrieb der Anlage sowie bei 
Störfällen eingehalten werden können, 
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5. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist, 

6. überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, dem 
beabsichtigten Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen und 

7. § 4 Abs. 3 der beabsichtigten Errichtung nicht entgegensteht. 

§ 14 Genehmigungsvoraussetzungen für den Betrieb von Anlagen zur  
Erzeugung ionisierender Strahlen 

(1) 1Die Genehmigung nach § 11 Abs. 2 ist zu erteilen, wenn  

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers, 
seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, 
der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten 
ergeben und, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, der Antragsteller die erforderliche 
Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, 

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der 
Strahlenschutzbeauftragten ergeben, und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

3. die für eine sichere Ausführung des Betriebs notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten 
vorhanden ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeräumt sind, 

4. gewährleistet ist, dass die bei dem Betrieb sonst tätigen Personen die notwendigen Kenntnisse über 
die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen, 

5. gewährleistet ist, dass bei dem Betrieb die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen 
sind, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften 
eingehalten werden, 

6. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das für eine sichere Ausführung 
des Betriebes notwendige Personal nicht vorhanden ist, 

7. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist, 

8. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist, 
soweit die Errichtung der Anlage der Genehmigung nach § 11 Abs. 1 bedarf, 

9. überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, dem 
beabsichtigten Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen und 

10. § 4 Abs. 3 dem beabsichtigten Betrieb nicht entgegensteht. 
2Es gilt § 9 Abs. 5 entsprechend. 

(2) Für eine Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen im 
Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen müssen zusätzlich zu Absatz 1 folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:  

1. Der Antragsteller oder der von ihm schriftlich bestellte Strahlenschutzbeauftragte ist als Arzt oder 
Zahnarzt approbiert oder ihm ist die vorübergehende Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs 
erlaubt, und 

2. ein Medizinphysik-Experte ist als weiterer Strahlenschutzbeauftragter bestellt. 

(3) Für eine Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen im 
Zusammenhang mit der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde muss zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Voraussetzungen der Antragsteller oder der von ihm schriftlich bestellte Strahlenschutzbeauftragte 
zur Ausübung des tierärztlichen oder ärztlichen Berufs berechtigt sein. 

(4) Dem Genehmigungsantrag sind insbesondere die Unterlagen nach Anlage II Teil B beizufügen. 

(5) 1Lässt sich erst während eines Probebetriebs beurteilen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 5 
vorliegen, kann die zuständige Behörde die Genehmigung nach § 11 Abs. 2 befristet erteilen. 2Der Betreiber 
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hat zu gewährleisten, dass die Vorschriften über die Dosisgrenzwerte, über die Sperrbereiche, 
Kontrollbereiche sowie zur Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe während des Probebetriebs 
eingehalten werden. 

Abschnitt 3  
Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen 

§ 15 Genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen 

(1) Wer in fremden Anlagen oder Einrichtungen unter seiner Aufsicht stehende Personen beschäftigt oder 
Aufgaben selbst wahrnimmt und dies bei diesen Personen oder bei sich selbst im Kalenderjahr zu einer 
effektiven Dosis von mehr als 1 Millisievert führen kann, bedarf der Genehmigung. 

(2) Bei Beschäftigungen nach Absatz 1 in Anlagen oder Einrichtungen, in denen mit radioaktiven Stoffen 
umgegangen wird, ist § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, bei Beschäftigungen nach Absatz 1 im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen ist § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 entsprechend 
anzuwenden. 

(3) 1Bei Beschäftigungen nach Absatz 1 ist den Anordnungen des Strahlenschutzverantwortlichen und der 
Strahlenschutzbeauftragten der Anlage oder Einrichtung, die diese in Erfüllung ihrer Pflichten nach § 33 
treffen, Folge zu leisten. 2Der Inhaber einer Genehmigung nach Absatz 1 hat dafür zu sorgen, dass die unter 
seiner Aufsicht beschäftigten Personen die Anordnungen der Strahlenschutzverantwortlichen und 
Strahlenschutzbeauftragten der Anlagen oder Einrichtungen befolgen. 

Abschnitt 4  
Beförderung radioaktiver Stoffe 

§ 16 Genehmigungsbedürftige Beförderung 

(1) 1Wer sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffe nach § 2 
Absatz 3 des Atomgesetzes auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Verkehrswegen befördert, 
bedarf der Genehmigung. 2Die Genehmigung kann dem Absender oder Beförderer im Sinne der Vorschriften 
über die Beförderung gefährlicher Güter, dem Abgebenden oder demjenigen erteilt werden, der es übernimmt, 
die Versendung oder Beförderung zu besorgen. 3Sie ist für den einzelnen Beförderungsvorgang zu erteilen, 
kann jedoch einem Antragsteller allgemein für längstens drei Jahre erteilt werden, soweit die in § 1 Nummer 2 
bis 4 des Atomgesetzes bezeichneten Zwecke dem nicht entgegenstehen. 4Die Genehmigung erstreckt sich 
auch auf die Teilstrecken eines Beförderungsvorgangs, der nicht auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit 
zugänglichen Verkehrswegen stattfindet, soweit für diese Teilstrecken keine Genehmigung zum Umgang mit 
radioaktiven Stoffen vorliegt. 

(2) Eine Genehmigung nach § 4 Abs. 1 des Atomgesetzes kann sich auch auf eine genehmigungsbedürftige 
Beförderung radioaktiver Stoffe nach Absatz 1 erstrecken, soweit es sich um denselben Beförderungsvorgang 
handelt; soweit eine solche Erstreckung erfolgt, ist eine Genehmigung nach Absatz 1 nicht erforderlich. 

(3) (weggefallen) 

(4) 1Bei der Beförderung ist eine Ausfertigung oder eine amtlich beglaubigte Abschrift des 
Genehmigungsbescheids mitzuführen. 2Die Ausfertigung oder Abschrift des Genehmigungsbescheids ist der 
für die Aufsicht zuständigen Behörde oder den von ihr Beauftragten auf Verlangen vorzuzeigen. 

(5) Die Bestimmungen des Genehmigungsbescheids sind bei der Ausführung der Beförderung auch vom 
Beförderer, der nicht selbst Inhaber der Genehmigung ist, zu beachten. 

(6) Die für die jeweiligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher 
Güter bleiben unberührt. 

§ 17 Genehmigungsfreie Beförderung 

(1) 1Keiner Genehmigung nach § 4 Absatz 1 des Atomgesetzes oder § 16 Absatz 1 dieser Verordnung bedarf, 
wer folgende Stoffe befördert:  
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1. Stoffe der in Anlage I Teil B genannten Art oder Stoffe, die von der Anwendung der Vorschriften für 
die Beförderung gefährlicher Güter befreit sind, 

2. sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffe nach § 2 Absatz 
3 des Atomgesetzes  

a) unter den Voraussetzungen für freigestellte Versandstücke nach den Vorschriften für die 
Beförderung gefährlicher Güter, 

b) nach der Gefahrgutverordnung See oder 

c) mit Luftfahrzeugen und der hierfür erforderlichen Erlaubnis nach § 27 des Luftverkehrsgesetzes. 

2Satz 1 gilt nicht für die Beförderung von Großquellen im Sinne des § 23 Absatz 2 des Atomgesetzes. 

(1a) (weggefallen) 

(2) (weggefallen) 

(3) Wer radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle, die Kernmaterialien im Sinne der Anlage I Abs. 1 Nr. 5 zum 
Atomgesetz sind, befördert, ohne hierfür der Genehmigung nach § 16 Abs. 1 zu bedürfen, darf, falls er nicht 
selbst den Nachweis der erforderlichen Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen 
nach § 4b Abs. 1 des Atomgesetzes zu erbringen hat, die Kernmaterialien zur Beförderung oder 
Weiterbeförderung nur dann übernehmen, wenn ihm gleichzeitig eine Bescheinigung der zuständigen Behörde 
darüber vorgelegt wird, dass sich die Vorsorge der Person, die ihm die Kernmaterialien übergibt, auch auf die 
Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen im Zusammenhang mit der Beförderung oder 
Weiterbeförderung erstreckt. 

§ 18 Genehmigungsvoraussetzungen für die Beförderung 

(1) Die Genehmigung nach § 16 Abs. 1 ist zu erteilen, wenn  

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Abgebenden, des 
Absenders, des Beförderers und der die Versendung und Beförderung besorgenden Personen, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, 

2. gewährleistet ist, dass die Beförderung durch Personen ausgeführt wird, die die für die beabsichtigte 
Art der Beförderung notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen besitzen, 

3. gewährleistet ist, dass die radioaktiven Stoffe unter Beachtung der für den jeweiligen Verkehrsträger 
geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter befördert werden oder, soweit solche 
Vorschriften fehlen, auf andere Weise die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 
Vorsorge gegen Schäden durch die Beförderung der radioaktiven Stoffe getroffen ist, 

4. bei der Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes, deren 
Aktivität je Versandstück das 109fache der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 oder 1015 Becquerel 
überschreitet, oder von Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 des Atomgesetzes, deren Aktivität je Versandstück 
das 105fache der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 oder 1015 Becquerel überschreitet, die 
erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen getroffen ist, 

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkung Dritter gewährleistet ist, 

6. gewährleistet ist, dass bei der Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des 
Atomgesetzes oder von Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 des Atomgesetzes mit einer Aktivität von mehr als 
dem 1010fachen der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 unter entsprechender Anwendung des § 53 
mit einer dort genannten Institution die Vereinbarungen geschlossen sind, die die Institution bei Unfällen oder 
Störfällen zur Schadensbekämpfung verpflichten, und 

7. überwiegende öffentliche Interessen der Wahl der Art, der Zeit und des Weges der Beförderung nicht 
entgegenstehen. 

(2) Sofern eine Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 25 des Atomgesetzes in 
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Betracht kommt, tritt für Kernmaterialien anstelle der Regelung des Absatz 1 Nr. 4 die Regelung der Anlage 2 
zum Atomgesetz. 

Abschnitt 5  
Grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe 

§ 19 Genehmigungsbedürftige grenzüberschreitende Verbringung 

(1) Einer Genehmigung bedarf, wer hochradioaktive Strahlenquellen nicht lediglich vorübergehend zur 
eigenen Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich dieser Verordnung verbringt, wenn  

1. deren Aktivität jeweils das 100-Fache des Wertes der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3a beträgt oder 
überschreitet, 

2. sie ebenso wie ihre Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse keine Kennzeichnung nach § 68 
Absatz 1a aufweisen oder 

3. ihnen keine Dokumentation nach § 69 Absatz 2 Satz 4 beigefügt ist. 

(2) Einer Genehmigung bedarf, wer folgende radioaktive Stoffe nicht lediglich vorübergehend zur eigenen 
Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat 
verbringt, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist:  

1. hochradioaktive Strahlenquellen,  

a) deren Aktivität jeweils das 100-Fache des Wertes der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3a beträgt oder 
überschreitet, 

b) die ebenso wie ihre Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse keine Kennzeichnung nach § 68 
Absatz 1a aufweisen oder 

c) denen keine Dokumentation nach § 69 Absatz 2 Satz 4 beigefügt ist, 

oder  

2. sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffe nach § 2 Absatz 
3 des Atomgesetzes, deren Aktivität je Versandstück das 108-Fache der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 
Spalte 2 beträgt oder überschreitet. 

(3) 1Eine Genehmigung nach § 3 Absatz 1 des Atomgesetzes kann sich auch auf eine genehmigungsbedürftige 
Verbringung nach Absatz 1 oder Absatz 2 erstrecken. 2Soweit dies der Fall ist, ist eine Genehmigung nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 nicht erforderlich. 

§ 20 Anzeigebedürftige grenzüberschreitende Verbringung 

(1) 1Wer sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffe nach § 2 
Absatz 3 des Atomgesetzes  

1. aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung oder 

2. aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist, 

verbringt und keiner Genehmigung nach § 19 Absatz 1 oder Absatz 2 dieser Verordnung bedarf, hat die 
Verbringung der nach § 22 Absatz 1 des Atomgesetzes zuständigen Behörde anzuzeigen. 2Die Anzeige ist bei 
der nach Satz 1 zuständigen Behörde oder spätestens im Zusammenhang mit der Zollabfertigung bei der für 
die Überwachung nach § 22 Absatz 2 des Atomgesetzes zuständigen Behörde oder der von ihr benannten 
Stelle abzugeben. 3Für die Anzeige ist das Formular zu verwenden, das die nach § 22 Absatz 1 des 
Atomgesetzes zuständige Behörde bestimmt hat. 

(2) Bei einer Verbringung in den Geltungsbereich dieser Verordnung hat der Verbringende Vorsorge zu 
treffen, dass die zu verbringenden radioaktiven Stoffe nach der Verbringung erstmals nur von Personen 
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erworben werden, die eine nach den §§ 6, 7 oder § 9 des Atomgesetzes oder nach § 7 Absatz 1 oder § 11 
Absatz 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung besitzen. 

(3) Wer Kernbrennstoffe nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes in Form von  

1. bis zu 1 Kilogramm Uran, das auf 10 Prozent oder mehr, jedoch weniger als 20 Prozent an Uran-235 
angereichert ist, oder 

2. weniger als 10 Kilogramm Uran, das auf weniger als 10 Prozent an Uran-235 angereichert ist, 

aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung verbringt, hat abweichend von § 3 Absatz 1 des Atomgesetzes eine Anzeige nach Absatz 1 zu 
erstatten. 

§ 21 Ausnahmen; andere Vorschriften über die grenzüberschreitende Verbringung 

(1) Keiner Genehmigung nach § 3 Absatz 1 des Atomgesetzes oder § 19 dieser Verordnung bedarf und keine 
Anzeige nach § 20 dieser Verordnung hat zu erstatten, wer  

1. einen der in Anlage I Teil B Nummer 1 bis 6 genannten Stoffe verbringt, 

2. sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffe nach § 2 Absatz 
3 des Atomgesetzes zollamtlich überwacht durch den Geltungsbereich dieser Verordnung verbringt, 

3. Stoffe im Sinne der Nummer 2 zur eigenen Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs 
vorübergehend grenzüberschreitend verbringt, sofern es sich nicht um hochradioaktive Strahlenquellen 
handelt, oder 

4. nach § 108 dieser Verordnung Konsumgüter verbringt. 

(2) Die §§ 19 und 20 dieser Verordnung gelten nicht für die Verbringung durch die Bundeswehr. 

(3) Andere Vorschriften über die Verbringung bleiben unberührt. 

(4) Die Regelungen der Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates vom 8. Juni 1993 über die Verbringung 
radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 148 vom 19.6.1993, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung und der Atomrechtlichen Abfallverbringungsverordnung vom 30. April 2009 (BGBl. I S. 1000) in 
der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

§ 22 Genehmigungsvoraussetzungen für die grenzüberschreitende Verbringung 

(1) Die Genehmigung nach § 19 Absatz 1 ist zu erteilen, wenn  

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Verbringers, seines 
gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben 
und 

2. der Verbringer Vorsorge getroffen hat, dass die radioaktiven Stoffe nach der Verbringung erstmals nur 
von Personen erworben werden, die die für den Umgang erforderliche Genehmigung besitzen. 

Für hochradioaktive Strahlenquellen darf die Genehmigung nach Satz 1 nur erteilt werden, wenn 
gewährleistet ist, dass  

1. sie und ihr Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnis eine Kennzeichnung nach § 68 Abs. 1a 
aufweisen und 

2. die schriftlichen Unterlagen nach § 69 Abs. 2 Satz 4 beigefügt sind. 

(2) 1Die Genehmigung nach § 19 Absatz 2 ist zu erteilen, wenn  

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Verbringers, seines 
gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, der 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben 
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und 

2. gewährleistet ist, dass die zu verbringenden radioaktiven Stoffe nicht in einer Weise verwendet werden, 
die die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die Erfüllung ihrer internationalen 
Verpflichtungen auf dem Gebiet der Kernenergie und des Strahlenschutzes gefährden. 
2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Abschnit t 6 
 Medizinische Forschung 

§ 23 Genehmigungsbedürftige Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung 
am Menschen in der medizinischen Forschung 

(1) Wer zum Zweck der medizinischen Forschung radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am 
Menschen anwendet, bedarf der Genehmigung. 

(2) Für die Erteilung der Genehmigung ist das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig. 

§ 24 Genehmigungsvoraussetzungen für die Anwendung radioaktiver Stoffe  
oder ionisierender Strahlung am Menschen in der medizinischen Forschung 

(1) Die Genehmigung nach § 23 Absatz 1 darf nur erteilt werden, wenn  

1. für das beantragte Forschungsvorhaben ein zwingendes Bedürfnis besteht, weil die bisherigen 
Forschungsergebnisse und die medizinischen Erkenntnisse nicht ausreichen, 

2. die Anwendung eines radioaktiven Stoffes oder ionisierender Strahlung nicht durch eine 
Untersuchungs- oder Behandlungsart ersetzt werden kann, die keine Strahlenexposition verursacht, 

3. die strahlenbedingten Risiken, die mit der Anwendung für den Probanden verbunden sind, gemessen 
an der voraussichtlichen Bedeutung der Ergebnisse für die Fortentwicklung der Heilkunde oder der 
medizinischen Wissenschaft, ärztlich gerechtfertigt sind, 

4. die für die medizinische Forschung vorgesehenen radioaktiven Stoffe oder Anwendungsarten 
ionisierender Strahlung dem Zweck der Forschung entsprechen und nicht durch andere radioaktive Stoffe oder 
Anwendungsarten ionisierender Strahlung ersetzt werden können, die zu einer geringeren Strahlenexposition 
für den Probanden führen, 

5. die bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung auftretende 
Strahlenexposition und die Aktivität der anzuwendenden radioaktiven Stoffe nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht weiter herabgesetzt werden können, ohne den Zweck des 
Forschungsvorhabens zu gefährden, 

6. die Körperdosis des Probanden abgeschätzt worden ist, 

7. die Anzahl der Probanden auf das notwendige Maß beschränkt wird, 

8. die Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 92 zu dem beantragten Forschungsvorhaben 
vorliegt, 

9. sichergestellt ist, dass  

a) die Anwendung von einem Arzt geleitet wird, der eine mindestens zweijährige Erfahrung in der 
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen nachweisen kann, die 
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und während der Anwendung ständig erreichbar ist, und 

b) bei der Planung und bei der Anwendung ein Medizinphysik-Experte hinzugezogen wird, 

10. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist 
und 

11. eine Genehmigung nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 und 3 oder nach § 11 Absatz 2 
oder Absatz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 und 2 vorliegt. 
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(2) Bei einem Forschungsvorhaben, das die Prüfung von Sicherheit oder Wirksamkeit eines Verfahrens zur 
Behandlung kranker Menschen zum Gegenstand hat, kann die zuständige Behörde abweichend von Absatz 1 
eine Genehmigung nach § 23 Absatz 1 auch dann erteilen, wenn der Antragsteller  

1. nachvollziehbar darlegt, dass  

a) die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung selbst nicht Gegenstand des 
Forschungsvorhabens ist, 

b) die Art der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung anerkannten 
Standardverfahren der Heilkunde am Menschen entspricht, 

c) Art und Häufigkeit der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung dem Zweck 
des Forschungsvorhabens entsprechen und 

d) gewährleistet ist, dass ausschließlich einwilligungsfähige Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, in das Forschungsvorhaben eingeschlossen werden, bei denen eine Krankheit vorliegt, deren 
Behandlung im Rahmen des Forschungsvorhabens geprüft wird, sowie 

2. die zustimmende Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 92 vorlegt. 

(3) Die durch das Forschungsvorhaben bedingte effektive Dosis darf für gesunde Probanden den Grenzwert 
von 20 Millisievert nicht überschreiten. 

(4) 1Sieht der Antrag die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung an mehreren 
Einrichtungen vor (Multi-Center-Studie), kann die Genehmigungsbehörde eine alle Einrichtungen umfassende 
Genehmigung erteilen, wenn dies der sachgerechten Durchführung der Studie dient. 2Im Fall einer 
Genehmigung nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 ist für jede beteiligte Einrichtung nachzuweisen, dass 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 9 und 11 vorliegen. 

Abschnitt 7  
Bauartzulassung 

§ 25 Verfahren der Bauartzulassung 

(1) 1Die Bauart von Geräten und anderen Vorrichtungen, in die sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 
des Atomgesetzes eingefügt sind, sowie von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 
(bauartzugelassene Vorrichtungen) kann auf Antrag des Herstellers oder Verbringers der Vorrichtung 
zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen nach Anlage V erfüllt sind. 2Die Zulassungsbehörde kann im 
Einzelfall Abweichungen von den Voraussetzungen der Anlage V Teil A Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 3 oder 4 
zulassen. 3Satz 1 findet auf Geräte oder andere Vorrichtungen, in die hochradioaktive Strahlenquellen 
eingefügt sind, keine Anwendung. 

(2) 1Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoffauswahl und der Konstruktion der Geräte oder Vorrichtungen sowie 
der Qualitätssicherung zu beteiligen. 2Der Antragsteller hat der Zulassungsbehörde auf Verlangen die zur 
Prüfung erforderlichen Baumuster zu überlassen. 

(3) Die Bauartzulassung ist zu versagen, wenn  

1. Gründe vorliegen, die gegen einen genehmigungsfreien Umgang sprechen, 

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich gegen die Zuverlässigkeit des Herstellers oder des für die Leitung 
der Herstellung Verantwortlichen oder gegen die für die Herstellung erforderliche technische Erfahrung dieses 
Verantwortlichen oder gegen die Zuverlässigkeit desjenigen, der eine Vorrichtung in den Geltungsbereich 
dieser Verordnung verbringt, Bedenken ergeben, 

3. überwiegende öffentliche Interessen der Bauartzulassung entgegenstehen oder 

4. § 4 Abs. 3 der Bauartzulassung entgegensteht. 

(4) 1Die Bauartzulassung ist auf höchstens zehn Jahre zu befristen. 2Die Frist kann auf Antrag verlängert 
werden. 
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(5) Eine bauartzugelassene Vorrichtung, die vor Ablauf der Zulassungsfrist in Verkehr gebracht worden ist, 
darf nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 oder des § 12a genehmigungs- und anzeigefrei weiter betrieben werden, es 
sei denn, die Zulassungsbehörde hat nach § 26 Abs. 2 bekannt gemacht, dass ein ausreichender Schutz gegen 
Strahlenschäden nicht gewährleistet ist und diese Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf. 

(6) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Vorrichtungen, die Medizinprodukte oder Zubehör im Sinne des 
Medizinproduktegesetzes sind. 

(7) Für die Erteilung der Bauartzulassung ist das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig. 

§ 26 Zulassungsschein und Bekanntmachung der Bauart 

(1) 1Wird die Bauart nach § 25 Abs. 1 zugelassen, so hat die Zulassungsbehörde einen Zulassungsschein zu 
erteilen. 2In diesen sind aufzunehmen  

1. die für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Vorrichtung, 

2. der zugelassene Gebrauch der Vorrichtung, 

3. inhaltliche Beschränkungen, Auflagen für den Inhaber der Vorrichtung und Befristungen, 

4. das Bauartzeichen und die Angaben, mit denen die Vorrichtung zu versehen ist, 

5. ein Hinweis auf die Pflichten des Inhabers der Vorrichtung nach § 27 Abs. 2 bis 6 und 

6. bei einer Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, Anforderungen an die Rückführung der 
Vorrichtung an den Zulassungsinhaber oder an die Entsorgung der Vorrichtung. 

(2) Den wesentlichen Inhalt der Bauartzulassung, ihre Änderung, ihre Rücknahme, ihr Widerruf, die 
Verlängerung der Zulassungsfrist und die Erklärung, dass eine bauartzugelassene Vorrichtung nicht weiter 
betrieben werden darf, hat die Zulassungsbehörde im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

§ 27 Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung und  
des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung 

(1) Der Zulassungsinhaber hat  

1. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtungen eine Qualitätskontrolle 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese den für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen der 
Bauartzulassung entsprechen und mit dem Bauartzeichen und weiteren von der Zulassungsbehörde zu 
bestimmenden Angaben versehen werden, 

2. die Qualitätskontrolle durch einen von der Zulassungsbehörde zu bestimmenden Sachverständigen 
überwachen zu lassen, 

3. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung mit dieser einen Abdruck des Zulassungsscheins 
auszuhändigen, auf dem das Ergebnis und, soweit Dichtheitsprüfungen nach Absatz 6 erforderlich sind, das 
Datum der Qualitätskontrolle nach Nummer 1 bestätigt ist, 

4. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung mit dieser eine Betriebsanleitung auszuhändigen, 
in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hingewiesen ist und 

5. sicherzustellen, dass eine bauartzugelassene Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, nach 
Beendigung der Nutzung wieder zurückgenommen werden kann. 

(2) 1Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung hat einen Abdruck des Zulassungsscheins nach Absatz 
1 Nr. 3 und die Prüfbefunde nach Absatz 6 Satz 1 bei der Vorrichtung bereitzuhalten. 2Im Falle der 
Weitergabe der bauartzugelassenen Vorrichtung gilt Absatz 1 Nr. 3 und 4 entsprechend. 

(3) An der bauartzugelassenen Vorrichtung dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, die für den 
Strahlenschutz wesentliche Merkmale betreffen. 

(4) 1Eine bauartzugelassene Vorrichtung, die infolge Abnutzung, Beschädigung oder Zerstörung den 
Vorschriften dieser Verordnung oder den in dem Zulassungsschein bezeichneten, für den Strahlenschutz 
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wesentlichen Merkmalen nicht mehr entspricht, darf nicht mehr verwendet werden. 2Der Inhaber der 
Vorrichtung hat unverzüglich die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um Strahlenschäden zu 
vermeiden. 

(5) Ist die Rücknahme, der Widerruf einer Bauartzulassung oder die Erklärung, dass eine bauartzugelassene 
Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf, bekannt gemacht, so hat der Inhaber davon betroffene 
Vorrichtungen unverzüglich stillzulegen und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um 
Strahlenschäden zu vermeiden. 

(6) 1Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, hat diese alle zehn 
Jahre durch einen nach § 66 Abs. 1 Satz 1 bestimmten Sachverständigen auf Dichtheit prüfen zu lassen. 
2Stichtag ist der im Abdruck des Zulassungsscheins vermerkte Tag der Qualitätskontrolle. 3Die 
Zulassungsbehörde kann im Zulassungsschein von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen zur 
Dichtheitsprüfung treffen. 

(7) 1Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, hat diese nach 
Beendigung der Nutzung unverzüglich an den Zulassungsinhaber zurückzugeben. 2Ist dies nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, so ist sie an eine Landessammelstelle oder an eine von der 
zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben. 

Abschnitt 8  
Ausnahmen 

§ 28 Ausnahmen von dem Erfordernis der Genehmigung und der Anzeige 

1Wer als Arbeitnehmer oder anderweitig unter der Aufsicht stehend im Rahmen einer nach dem Atomgesetz 
oder dieser Verordnung genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeit beschäftigt wird, bedarf weder 
einer Genehmigung nach den §§ 3, 4, 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach den §§ 7, 11, 15, 16, 19, 23 
oder 106 dieser Verordnung noch eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes und ist von 
der Anzeigepflicht nach § 12 oder § 20 dieser Verordnung befreit. 2Wer als Dritter nach § 9a Abs. 3 Satz 3 
des Atomgesetzes tätig wird, bedarf keiner Genehmigung nach § 15 dieser Verordnung. 3Satz 1 ist nicht auf 
Heimarbeiter oder auf Hausgewerbetreibende im Sinne des Heimarbeitsgesetzes anzuwenden. 

Abschnitt 9  
Freigabe 

§ 29 Voraussetzungen für die Freigabe 

(1) 1Der Inhaber einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes, eines 
Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes oder einer Genehmigung nach § 7 oder § 11 Abs. 2 
dieser Verordnung darf radioaktive Stoffe sowie bewegliche Gegenstände, Gebäude, Bodenflächen, Anlagen 
oder Anlagenteile, die aktiviert oder kontaminiert sind und die aus Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a, c oder d stammen, als nicht radioaktive Stoffe nur verwenden, verwerten, beseitigen, innehaben 
oder an einen Dritten weitergeben, wenn die zuständige Behörde die Freigabe nach Absatz 2 erteilt hat und 
nach Absatz 3 die Übereinstimmung mit den im Freigabebescheid festgelegten Anforderungen festgestellt ist. 
2§ 44 Absatz 3 und § 47 bleiben unberührt. 

(2) 1Die zuständige Behörde erteilt auf Antrag des Inhabers einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des 
Atomgesetzes, eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes oder einer Genehmigung nach 
§ 7 oder § 11 Abs. 2 dieser Verordnung schriftlich die Freigabe, wenn für Einzelpersonen der Bevölkerung 
nur eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann. 2Die zuständige 
Behörde kann davon ausgehen, dass dies erfüllt ist, wenn  

1. für eine uneingeschränkte Freigabe von 

a) Stoffen die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 oder Tabelle 3 genannten Freigabewerte 
sowie der in Anlage IV Teil A Nummer 1 und Teil B genannten Festlegungen und, sofern eine feste 
Oberfläche vorhanden ist, die Einhaltung der Werte der Oberflächenkontamination der Anlage III Tabelle 1 
Spalte 4, 

b) Bauschutt und Bodenaushub bei einer zu erwartenden Masse von mehr als 1 000 Tonnen im 
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Kalenderjahr die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 6 genannten Freigabewerte und die Einhaltung 
der in Anlage IV Teil A Nummer 1, Teil B und F genannten Festlegungen, 

c) Bodenflächen die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 7 genannten Freigabewerte und die 
Einhaltung der in Anlage IV Teil A Nummer 1, Teil B und E genannten Festlegungen, 

d) Gebäuden zur Wieder- und Weiterverwendung die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 8 
genannten Freigabewerte sowie die Einhaltung der in Anlage IV Teil A Nummer 1, Teil B und D genannten 
Festlegungen, 

2. für eine Freigabe von 

a) festen Stoffen zur Beseitigung auf Deponien bei einer zu erwartenden Masse von  

aa) bis zu 100 Tonnen im Kalenderjahr die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 9a oder 

bb) mehr als 100 Tonnen bis zu 1 000 Tonnen im Kalenderjahr die Einhaltung der in Anlage III 
Tabelle 1 Spalte 9c 

genannten Freigabewerte sowie der in Anlage IV Teil A Nummer 1 und Teil C genannten Festlegungen und, 
sofern eine feste Oberfläche vorhanden ist, die Einhaltung der Werte der Oberflächenkontamination der 
Anlage III Tabelle 1 Spalte 4, 

b) Stoffen zur Beseitigung in einer Verbrennungsanlage bei einer zu erwartenden Masse von  

aa) bis zu 100 Tonnen im Kalenderjahr die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 9b oder 

bb) mehr als 100 Tonnen bis zu 1 000 Tonnen im Kalenderjahr die Einhaltung der in Anlage III 
Tabelle 1 Spalte 9d 

genannten Freigabewerte sowie der in Anlage IV Teil A Nummer 1 und Teil C genannten Festlegungen und, 
sofern eine feste Oberfläche vorhanden ist, die Einhaltung der Werte der Oberflächenkontamination der 
Anlage III Tabelle 1 Spalte 4, 

c) Gebäuden zum Abriss die Einhaltung der in Anlage III Tabelle 1 Spalte 10 genannten 
Freigabewerte sowie die Einhaltung der in Anlage IV Teil A Nr. 1 und Teil D genannten Festlegungen, 

d) Metallschrott zur Rezyklierung die Einhaltung der in der Anlage III Tabelle 1 Spalte 10a genannten 
Freigabewerte sowie der in Anlage IV Teil A Nr. 1 und Teil G genannten Festlegungen und, sofern eine feste 
Oberfläche vorhanden ist, die Einhaltung der Werte der Oberflächenkontamination der Anlage III Tabelle 1 
Spalte 4 

nachgewiesen ist, sofern der zuständigen Behörde keine Anhaltspunkte vorliegen, dass in den Fällen der 
Nummer 2 Buchstabe a und b am Standort der Entsorgungsanlage für Einzelpersonen der Bevölkerung eine 
effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr überschritten wird. 3Soweit die nach Satz 2 
erforderlichen Festlegungen der Anlage IV im Einzelfall nicht vorliegen, für einzelne Radionuklide keine 
Freigabewerte festgelegt sind oder es sich um andere als die in Anlage IV Teil B Satz 2 Nummer 3 genannten 
flüssigen Stoffe handelt, kann für Stoffe, die die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3 nicht 
überschreiten, der Nachweis, dass für Einzelpersonen der Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich 
von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann, unter Berücksichtigung der Festlegungen der Anlage IV 
Teil A Nr. 2 auch auf andere Weise geführt werden. 4Die Voraussetzungen für die Freigabe dürfen nicht 
zielgerichtet durch Vermischen oder Verdünnen herbeigeführt, veranlasst oder ermöglicht werden. 5Die 
zuständige Behörde kann in den Fällen des Satzes 2 Nummer 2 Buchstabe a, b und d auf den Nachweis 
darüber verzichten, dass die Werte der Oberflächenkontamination der Anlage III Tabelle 1 Spalte 4 
eingehalten werden, wenn auszuschließen ist, dass Personen durch die freizugebenden Stoffe kontaminiert 
werden können. 6Die nach Satz 2 zuständige Behörde stellt im Fall einer beabsichtigten Freigabe zur 
Beseitigung von Massen von mehr als 10 Tonnen im Kalenderjahr zur Gewährleistung des Dosiskriteriums 
nach Satz 1 am Standort der Beseitigungsanlage das Einvernehmen mit der für den Vollzug dieser 
Verordnung zuständigen obersten Landesbehörde her, in deren Zuständigkeitsbereich die freizugebenden 
Massen beseitigt werden sollen. 7Ist auf Grund einer Abschätzung nicht auszuschließen, dass mit der 
beabsichtigten Freigabe das Dosiskriterium nach Satz 1 nicht mehr erfüllt werden kann, teilt die für den 
Vollzug dieser Verordnung zuständige oberste Landesbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die 
freizugebenden Massen beseitigt werden sollen, das fehlende Einvernehmen der für die beabsichtigte Freigabe 
zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen mit. 
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(3) 1Für jede Masse oder Teilmasse, die aufgrund des Bescheides nach Absatz 2 als nicht radioaktiver Stoff 
verwendet, verwertet, beseitigt, innegehabt oder an Dritte weitergegeben werden soll, ist zuvor die 
Übereinstimmung mit den im Bescheid festgelegten Anforderungen festzustellen. 2Hierzu erforderliche 
Freimessungen und deren Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

(4) Die zuständige Behörde kann in einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes, eines 
Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes oder einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 oder § 11 
Abs. 2 dieser Verordnung oder in einem gesonderten Bescheid das Verfahren zur Erfüllung der 
Anforderungen nach Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie zur Feststellung nach Absatz 3 festlegen. 

(5) 1In den Fällen des Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe a, b und d dürfen ergänzend zu Absatz 2 Satz 2 oder 3 
keine Bedenken gegen die abfallrechtliche Zulässigkeit des vorgesehenen Verwertungs- oder 
Beseitigungsweges und seine Einhaltung bestehen. 2Der zuständigen Behörde ist vor Erteilung der Freigabe 
eine Erklärung des Antragstellers über den Verbleib des künftigen Abfalls und eine Annahmeerklärung des 
Betreibers der Verwertungs- und Beseitigungsanlage oder eine anderweitige Vereinbarung zwischen dem 
Antragsteller und dem Betreiber der Verwertungs- und Beseitigungsanlage vorzulegen. 3Der Antragsteller hat 
der für die Verwertungs- und Beseitigungsanlage nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zuständigen Behörde 
gleichzeitig eine Kopie der Annahmeerklärung oder der Vereinbarung nach Satz 2 zuzuleiten und dies der 
zuständigen Behörde nachzuweisen. 4Die für die Verwertungs- und Beseitigungsanlage nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz zuständige Behörde kann von der zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von 30 
Kalendertagen nach Zugang der Kopie verlangen, dass Einvernehmen hinsichtlich der Anforderungen an den 
Verwertungs- oder Beseitigungsweg hergestellt wird. 5Die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
sowie die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Bestimmungen zur Führung von Nachweisen über die 
ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen bleiben unberührt. 

(6) 1Auf Antrag kann von der zuständigen Behörde zu einzelnen Fragen, von denen die Erteilung der Freigabe 
abhängig ist, festgestellt werden, ob bestimmte Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. 2Diese 
Feststellung ist dem Freigabeverfahren zugrunde zu legen. 3Die Genehmigung nach den §§ 6, 7 und 9 des 
Atomgesetzes oder ein Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des Atomgesetzes oder die Genehmigung nach § 
7 oder § 11 Abs. 2 dieser Verordnung kann mit einer Feststellung nach Satz 1 versehen werden. 4Eine 
Freigabe ersetzt keine Genehmigung zur Stilllegung nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes. 

(7) 1Ist kein Genehmigungsinhaber vorhanden, kann eine Freigabe auch von Amts wegen erfolgen, wenn für 
Einzelpersonen der Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr 
auftreten kann. 2Für Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nach 
dem Atomgesetz kann über die Freigabe die nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 des Atomgesetzes zuständige 
Überwachungsbehörde entscheiden. 

Kapitel 3  
Anforderungen bei der Nutzung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung 

Abschnitt 1  
Fachkunde im Strahlenschutz 

§ 30 Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz 

(1) 1Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach den §§ 9, 12, 13, 14, 15, 24, 31, 64 oder 82 wird in 
der Regel durch eine für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und 
die erfolgreiche Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen erworben. 2Die Ausbildung ist 
durch Zeugnisse, die praktische Erfahrung durch Nachweise und die erfolgreiche Kursteilnahme durch eine 
Bescheinigung zu belegen. 3Der Erwerb der Fachkunde wird von der zuständigen Stelle geprüft und 
bescheinigt. 4Die Kursteilnahme darf nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. 5Für Medizinisch-technische 
Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische Radiologieassistenten gilt der Nachweis nach Satz 1 mit 
der Erlaubnis nach § 1 Nr. 2 des Gesetzes über technische Assistenten in der Medizin für die vorbehaltenen 
Tätigkeiten nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes als erbracht. 

(2) 1Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an 
einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder anderen von der zuständigen Stelle als geeignet 
anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert werden. 2Abweichend hiervon kann die Fachkunde im 
Strahlenschutz im Einzelfall auf andere geeignete Weise aktualisiert und die Aktualisierung der zuständigen 
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Behörde nachgewiesen werden. 3Der Nachweis über die Aktualisierung der Fachkunde nach Satz 1 ist der 
zuständigen Stelle auf Anforderung vorzulegen. 4Die zuständige Stelle kann eine Bescheinigung über die 
Fachkunde oder über die Kenntnisse entziehen oder deren Fortgeltung mit Auflagen versehen, wenn der 
Nachweis über Fortbildungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig vorgelegt wird oder eine Überprüfung 
nach Satz 5 ergibt, dass die Fachkunde oder die Kenntnisse im Strahlenschutz nicht oder nicht im 
erforderlichen Umfang vorhanden sind. 5Bestehen begründete Zweifel an der erforderlichen Fachkunde, kann 
die zuständige Behörde eine Überprüfung der Fachkunde veranlassen. 

(3) Kurse nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 4 Satz 2 können von der für die Kursstätte zuständigen Stelle 
nur anerkannt werden, wenn die Kursinhalte geeignet sind, das für den jeweiligen Anwendungsbereich 
erforderliche Wissen im Strahlenschutz zu vermitteln und die Qualifikation des Lehrpersonals und die 
Ausstattung der Kursstätte eine ordnungsgemäße Wissensvermittlung gewährleisten. 

(4) 1Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden in der Regel durch eine für das jeweilige 
Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und praktische Erfahrung erworben. 2Für Personen nach § 82 Abs. 
1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 4 und § 92b Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 3 gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 
und Absatz 2 entsprechend. 3Für die in Satz 2 genannten Personen gelten abweichend von Absatz 1 Satz 3 die 
Kenntnisse mit dem erfolgreichen Abschluss eines anerkannten Kurses als geprüft und bescheinigt, wenn die 
zuständige Behörde auf Antrag eines Kursveranstalters zuvor festgestellt hat, dass die erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz mit dem Bestehen der Abschlussprüfung dieses Kurses erworben werden. 
4Absatz 3 gilt entsprechend. 

Abschnit t 2  
Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes 

§ 31 Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte 

(1) 1Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes 
oder nach den §§ 7, 11 oder 15 dieser Verordnung oder wer der Planfeststellung nach § 9b des Atomgesetzes 
bedarf oder wer eine Tätigkeit nach § 5 des Atomgesetzes ausübt oder wer eine Anzeige nach § 12 Abs. 1 
Satz 1 dieser Verordnung zu erstatten hat oder wer aufgrund des § 7 Abs. 3 dieser Verordnung keiner 
Genehmigung nach § 7 Abs. 1 bedarf. 2Handelt es sich bei dem Strahlenschutzverantwortlichen um eine 
juristische Person oder um eine teilrechtsfähige Personengesellschaft, werden die Aufgaben des 
Strahlenschutzverantwortlichen von der durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Vertretung berechtigten 
Person wahrgenommen. 3Besteht das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern oder sind bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen mehrere vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der 
zuständigen Behörde mitzuteilen, welche dieser Personen die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen 
wahrnimmt. 4Die Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder Mitglieder der Personenvereinigung bleibt 
hiervon unberührt. 

(2) 1Soweit dies für die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Tätigkeit notwendig ist, hat der 
Strahlenschutzverantwortliche für die Leitung oder Beaufsichtigung dieser Tätigkeiten die erforderliche 
Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen. 2Bei der Bestellung eines 
Strahlenschutzbeauftragten sind dessen Aufgaben, dessen innerbetrieblicher Entscheidungsbereich, und die 
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Befugnisse schriftlich festzulegen. 3Der 
Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch dann für die Einhaltung der Anforderungen der Teile 2 und 5 dieser 
Verordnung verantwortlich, wenn er Strahlenschutzbeauftragte bestellt hat. 

(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei denen keine Tatsachen 
vorliegen, aus denen sich gegen ihre Zuverlässigkeit Bedenken ergeben, und die die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz besitzen. 

(4) 1Die Bestellung des Strahlenschutzbeauftragten mit Angabe der Aufgaben und Befugnisse, Änderungen 
der Aufgaben und Befugnisse sowie das Ausscheiden des Strahlenschutzbeauftragten aus seiner Funktion sind 
der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 2Der Mitteilung der Bestellung ist die Bescheinigung über 
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach § 30 Abs. 1 beizufügen. 3Dem 
Strahlenschutzbeauftragten und dem Betriebs- oder Personalrat ist eine Abschrift der Mitteilung zu 
übermitteln. 

(5) Sind für das Aufsuchen, das Gewinnen oder das Aufbereiten radioaktiver Bodenschätze 
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Strahlenschutzbeauftragte zu bestellen, so müssen sie als verantwortliche Personen zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Betriebsteiles nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesberggesetzes 
bestellt sein, wenn auf diese Tätigkeiten die Vorschriften des Bundesberggesetzes Anwendung finden. 

§ 32 Stellung des Strahlenschutzverantwortlichen und des Strahlenschutzbeauftragten 

(1) 1Dem Strahlenschutzbeauftragten obliegen die ihm durch diese Verordnung auferlegten Pflichten nur im 
Rahmen seiner Befugnisse. 2Ergibt sich, dass der Strahlenschutzbeauftragte infolge unzureichender 
Befugnisse, unzureichender Fachkunde im Strahlenschutz oder fehlender Zuverlässigkeit oder aus anderen 
Gründen seine Pflichten nur unzureichend erfüllen kann, kann die zuständige Behörde gegenüber dem 
Strahlenschutzverantwortlichen die Feststellung treffen, dass dieser Strahlenschutzbeauftragte nicht als 
Strahlenschutzbeauftragter im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist. 

(2) 1Dem Strahlenschutzverantwortlichen sind unverzüglich alle Mängel mitzuteilen, die den Strahlenschutz 
beeinträchtigen. 2Kann sich der Strahlenschutzbeauftragte über eine von ihm vorgeschlagene Behebung von 
aufgetretenen Mängeln mit dem Strahlenschutzverantwortlichen nicht einigen, so hat dieser dem 
Strahlenschutzbeauftragten die Ablehnung des Vorschlages schriftlich mitzuteilen und zu begründen und dem 
Betriebsrat oder dem Personalrat und der zuständigen Behörde je eine Abschrift zu übersenden. 

(3) Die Strahlenschutzbeauftragten sind über alle Verwaltungsakte und Maßnahmen, die ihre Aufgaben oder 
Befugnisse betreffen, unverzüglich zu unterrichten. 

(4) 1Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat und den Fachkräften für Arbeitssicherheit 
zusammenzuarbeiten und sie über wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu unterrichten. 2Der 
Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat oder Personalrat auf dessen Verlangen in Angelegenheiten des 
Strahlenschutzes zu beraten. 

(5) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert und wegen deren 
Erfüllung nicht benachteiligt werden. 

§ 33 Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen und des Strahlenschutzbeauftragten 

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik zum 
Schutz des Menschen und der Umwelt vor den schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung durch 
geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere durch Bereitstellung geeigneter Räume, Ausrüstungen und Geräte, 
durch geeignete Regelung des Betriebsablaufs und durch Bereitstellung ausreichenden und geeigneten 
Personals dafür zu sorgen, dass  

1. die folgenden Vorschriften eingehalten werden: 

a) Teil 2 Kapitel 2: Genehmigungen, Zulassungen, Freigabe, Abschnitt 9: Freigabe 
§ 29 Abs. 1 Satz 1, 

b) Teil 2 Kapitel 3: Anforderung bei der Nutzung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung 

aa) Abschnitt 2: Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes 
§ 31 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und 4, § 32 Abs. 2 und 3, § 34 Satz 1, 

bb) Abschnitt 3: Schutz von Personen in Strahlenschutzbereichen; physikalische 
Strahlenschutzkontrolle 
§ 40 Abs. 2 Satz 2, 

cc) Abschnitt 4: Schutz von Bevölkerung und Umwelt bei Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten 
§ 47 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 5, 

dd) Abschnitt 5: Schutz vor sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen 
§ 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 50 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, §§ 52, 53 Abs. 1, 4 und 5, 

ee) Abschnitt 6: Begrenzung der Strahlenexposition bei der Berufsausübung 
§ 58 Abs. 5, 

ff) Abschnitt 7: Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen 
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§ 61 Abs. 3 Satz 2, 

gg) Abschnitt 8: Sonstige Anforderungen 
§ 69a, 

c) Teil 2 Kapitel 4: Besondere Anforderungen bei der medizinischen Anwendung radioaktiver Stoffe 
und ionisierender Strahlung, Abschnitt 1: Heilkunde und Zahnheilkunde 
§ 81 Abs. 7, § 83 Abs. 4 Satz 1, 

2. die in den folgenden Teilen, Kapiteln und Abschnitten vorgesehenen Schutzvorschriften eingehalten 
werden: 

a) Teil 2 Kapitel 2: Genehmigungen, Zulassungen, Freigabe, Abschnitt 9: Freigabe 
§ 29 Abs. 2 Satz 4, 

b) Teil 2 Kapitel 3: Anforderungen bei der Nutzung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung 

aa) Abschnitt 2: Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes 
§ 35, 

bb) Abschnitt 3: Schutz von Personen in Strahlenschutzbereichen; physikalische 
Strahlenschutzkontrolle 

aaa) § 36 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1, § 37 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 
2, §§ 38, 39, 40 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, § 41 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 
Satz 1 bis 4, Absatz 4 Satz 1, Absatz 5, 6 und 9, § 42 Abs. 1, 2 Satz 2 und Abs. 3, §§ 43, 44 Absatz 1 Satz 1 
bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, Absatz 4 und 5, § 45 Abs. 1 und 3, 

bbb) § 42 Abs. 2 Satz 1, 

cc) Abschnitt 4: Schutz von Bevölkerung und Umwelt bei Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten 

aaa) § 46 Abs. 1 bis 3, § 47 Abs. 1 Satz 1 jeweils in Verbindung mit § 5, 

bbb) § 47 Abs. 1 Satz 2, § 48 Abs. 1 Nr. 1, 

ccc) § 48 Abs. 1 Nr. 2, 

dd) Abschnitt 5: Schutz vor sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen 
§§ 51 Abs. 1 Satz 1 und 2, 53 Abs. 2, 

ee) Abschnitt 6: Begrenzung der Strahlenexposition bei der Berufsausübung 

aaa) §§ 55, 56 Satz 1, § 58 Abs. 1 Satz 2 jeweils in Verbindung mit § 5, 

bbb) § 57 Satz 1, § 58 Absatz 2 bis 5, § 59 Absatz 2 und 3, 

ff) Abschnitt 7: Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen 
§ 60 Absatz 1, 2 und 5, § 63 Abs. 1, 

gg) Abschnitt 8: Sonstige Anforderungen 

aaa) §§ 65, 66 Abs. 2 Satz 1, Abs. 5 und 6 Satz 1 und 2, §§ 67, 68 Abs. 1, 1a, 3 bis 6, § 69 
Abs. 1 bis 3 und 5, § 70 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 4, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3, 4 und 6, 

bbb) § 66 Abs. 6 Satz 3, § 68 Absatz 1b, § 70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 3, § 71 
Abs. 1 Satz 2 und 4, 

hh) Abschnitt 9: Radioaktive Abfälle 
§ 72 Satz 1 und 3, § 73 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, § 74 Abs. 2 und 3, § 75 Abs. 1 bis 3, § 76 Abs. 1 bis 5, 
§ 78 Satz 1, § 79 Satz 1, 

c) Teil 2 Kapitel 4: Medizinische Strahlenanwendungen 

aa) Abschnitt 1: Besondere Anforderungen bei der medizinischen Anwendung radioaktiver Stoffe 
und ionisierender Strahlung 
§ 80 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, § 81 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3, Abs. 5 Satz 1 und 2 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

und Abs. 6 Satz 1, §§ 82, 83 Absatz 4 Satz 2 bis 4, Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 und 7, §§ 84, 85 Abs. 1 bis 3 
Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 und 3, § 86, 

bb) Abschnitt 2: Medizinische Forschung 
§ 87 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 bis 7, § 88 Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 3 und 4, § 89, 

d) Teil 2 Kapitel 5: Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in der Tierheilkunde 
§§ 92a, 92b Absatz 1 und 2, 

e) Teil 5 Kapitel 1: Berücksichtigung von Strahlenexpositionen 
§ 111 und 

3. die erforderlichen Maßnahmen gegen ein unbeabsichtigtes Kritischwerden von Kernbrennstoffen 
getroffen werden. 

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass  

1. a) im Rahmen seiner Aufgaben und Befugnisse die in Absatz 1 Nr. 2 aufgeführten Schutzvorschriften 
und, 

b) soweit ihm deren Durchführung und Erfüllung nach § 31 Abs. 2 übertragen worden sind, die 
Bestimmungen des Bescheides über die Genehmigung oder allgemeine Zulassung und die von der 
zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen und Auflagen 

 eingehalten werden und 

2. der Strahlenschutzverantwortliche nach § 32 Abs. 2 Satz 1 oder § 113 Abs. 2 Satz 3 unterrichtet wird. 

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben dafür zu sorgen, dass bei 
Gefahr für Mensch und Umwelt unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahr getroffen 
werden. 

§ 34 Strahlenschutzanweisung 

1Es ist eine Strahlenschutzanweisung zu erlassen, in der die in dem Betrieb zu beachtenden 
Strahlenschutzmaßnahmen aufzuführen sind. 2Zu diesen Maßnahmen gehören in der Regel  

1. die Aufstellung eines Planes für die Organisation des Strahlenschutzes, erforderlichenfalls mit der 
Bestimmung, dass ein oder mehrere Strahlenschutzbeauftragte bei der genehmigten Tätigkeit ständig 
anwesend oder sofort erreichbar sein müssen, 

2. die Regelung des für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsablaufs, 

3. die für die Ermittlung der Körperdosis vorgesehenen Messungen und Maßnahmen entsprechend den 
Expositionsbedingungen, 

4. die Führung eines Betriebsbuchs, in das die für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsvorgänge 
einzutragen sind, 

5. die regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung von Bestrahlungsvorrichtungen, Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen, Ausrüstung und Geräten, die für den Strahlenschutz wesentlich sind, sowie 
die Führung von Aufzeichnungen über die Funktionsprüfungen und über die Wartungen, 

6. die Aufstellung eines Planes für regelmäßige Alarmübungen sowie für den Einsatz bei Unfällen und 
Störfällen, erforderlichenfalls mit Regelungen für den Brandschutz und die Vorbereitung der 
Schadensbekämpfung nach § 53, und 

7. die Regelung des Schutzes gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter, gegen das 
Abhandenkommen von radioaktiven Stoffen oder gegen das unerlaubte Inbetriebsetzen einer 
Bestrahlungsvorrichtung oder einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen. 
3Die Strahlenschutzanweisung kann Bestandteil sonstiger erforderlicher Betriebsanweisungen nach 
arbeitsschutz-, immissionsschutz- oder gefahrstoffrechtlichen Vorschriften sein. 
 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

§ 35 Auslegung oder Aushang der Verordnung 

Ein Abdruck dieser Verordnung ist in Betrieben oder selbständigen Zweigbetrieben, bei 
Nichtgewerbetreibenden an dem Ort der Tätigkeit, zur Einsicht ständig verfügbar zu halten, wenn regelmäßig 
mindestens eine Person beschäftigt oder unter der Aufsicht eines anderen tätig ist. 

Abschnitt 3  
Schutz von Personen in Strahlenschutzbereichen; physikalische Strahlenschutzkontrolle 

§ 36 Strahlenschutzbereiche 

(1) 1Bei genehmigungs- und anzeigebedürftigen Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, c oder d sind 
Strahlenschutzbereiche nach Maßgabe des Satzes 2 einzurichten. 2Je nach Höhe der Strahlenexposition wird 
zwischen Überwachungsbereichen, Kontrollbereichen und Sperrbereichen, letztere als Teile der 
Kontrollbereiche, unterschieden; dabei sind äußere und innere Strahlenexposition zu berücksichtigen:  

1. Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende betriebliche Bereiche, in denen 
Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 1 Millisievert oder höhere Organdosen als 15 
Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und 
Knöchel erhalten können, 

2. Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 6 
Millisievert oder höhere Organdosen als 45 Millisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für die Haut, 
die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können, 

3. Sperrbereiche sind Bereiche des Kontrollbereiches, in denen die Ortsdosisleistung höher als 3 
Millisievert durch Stunde sein kann. 
3Maßgebend bei der Festlegung der Grenze von Kontrollbereich oder Überwachungsbereich ist eine 
Aufenthaltszeit von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr, soweit keine anderen begründeten 
Angaben über die Aufenthaltszeit vorliegen. 

(2) 1Kontrollbereiche und Sperrbereiche sind abzugrenzen und deutlich sichtbar und dauerhaft zusätzlich zur 
Kennzeichnung nach § 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 mit dem Zusatz "KONTROLLBEREICH" oder 
"SPERRBEREICH - KEIN ZUTRITT -" zu kennzeichnen. 2Sperrbereiche sind darüber hinaus so abzusichern, 
dass Personen, auch mit einzelnen Körperteilen, nicht unkontrolliert hineingelangen können. 3Die Behörde 
kann Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 gestatten, wenn dadurch Einzelne oder die Allgemeinheit nicht 
gefährdet werden. 

(3) 1Die zuständige Behörde kann bestimmen, dass weitere Bereiche als Strahlenschutzbereiche zu behandeln 
sind, wenn dies zum Schutz Einzelner oder der Allgemeinheit erforderlich ist. 2Beim Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlung oder Bestrahlungsvorrichtungen kann die zuständige Behörde zulassen, 
dass Bereiche nur während der Einschaltzeit dieser Anlagen oder Vorrichtungen als Kontrollbereiche oder 
Sperrbereiche gelten. 

(4) 1Bei ortsveränderlichem Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim Betrieb von ortsveränderlichen 
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen oder Bestrahlungsvorrichtungen ist ein nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 2 einzurichtender Kontrollbereich so abzugrenzen und zu kennzeichnen, dass unbeteiligte Personen diesen 
nicht unbeabsichtigt betreten können. 2Kann ausgeschlossen werden, dass unbeteiligte Personen den 
Kontrollbereich unbeabsichtigt betreten können, ist die Abgrenzung nicht erforderlich. 

§ 37 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen 

(1) 1Personen darf der Zutritt  

1. zu Überwachungsbereichen nur erlaubt werden, wenn 

a) sie darin eine dem Betrieb dienende Aufgabe wahrnehmen, 

b) ihr Aufenthalt in diesem Bereich als Patient, Proband, helfende Person oder Tierbegleitperson 
erforderlich ist, 
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c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist 
oder 

d) sie Besucher sind, 

2. zu Kontrollbereichen nur erlaubt werden, wenn 

a) sie zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge tätig 
werden müssen, 

b) ihr Aufenthalt in diesem Bereich als Patient, Proband, helfende Person oder Tierbegleitperson 
erforderlich ist und eine zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Berufs berechtigte 
Person, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, zugestimmt hat, 

c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist 
oder 

d) bei schwangeren Frauen der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der 
Strahlenschutzbeauftragte dies gestattet und durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherstellt, dass der 
besondere Dosisgrenzwert nach § 55 Abs. 4 Satz 2 eingehalten und dies dokumentiert wird, 

3. zu Sperrbereichen nur erlaubt werden, wenn 

a) sie zur Durchführung der im Sperrbereich vorgesehenen Betriebsvorgänge oder aus zwingenden 
Gründen tätig werden müssen und sie unter der Kontrolle eines Strahlenschutzbeauftragten oder einer von ihm 
beauftragten Person, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, stehen oder 

b) ihr Aufenthalt in diesem Bereich als Patient, Proband oder helfende Person erforderlich ist und eine 
zur Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigte Person, die die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz besitzt, schriftlich zugestimmt hat. 

2Die zuständige Behörde kann gestatten, dass der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der 
zuständige Strahlenschutzbeauftragte auch anderen Personen den Zutritt zu Strahlenschutzbereichen erlaubt. 
3Betretungsrechte aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. 

(2) 1Einer schwangeren Frau darf der Zutritt  

1. zu Sperrbereichen nicht gestattet werden, sofern nicht ihr Aufenthalt als Patientin erforderlich ist, 

2. zu Kontrollbereichen abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b als helfende Person nur 
gestattet werden, wenn zwingende Gründe dies erfordern, 

3. zu Kontrollbereichen abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht als 
Tierbegleitperson gestattet werden. 

2Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b darf einer stillenden Frau kein Zutritt als 
Tierbegleitperson zu Kontrollbereichen gestattet werden, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen 
umgegangen wird. 

§ 38 Unterweisung 

(1) 1Personen, denen nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a oder c oder Nr. 3 Buchstabe a der Zutritt zu 
Kontrollbereichen gestattet wird, sind vor dem erstmaligen Zutritt über die Arbeitsmethoden, die möglichen 
Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für ihre Beschäftigung oder ihre 
Anwesenheit wesentlichen Inhalt dieser Verordnung, der Genehmigung, der Strahlenschutzanweisung und 
über die zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der 
Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu unterweisen. 
2Satz 1 gilt auch für Personen, die außerhalb des Kontrollbereiches mit radioaktiven Stoffen umgehen oder 
ionisierende Strahlung anwenden, soweit diese Tätigkeit der Genehmigung bedarf. 3Die Unterweisung ist 
mindestens einmal im Jahr durchzuführen. 4Diese Unterweisung kann Bestandteil sonstiger erforderlicher 
Unterweisungen nach immissionsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sein. 

(2) Andere Personen, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen gestattet wird, sind vorher über die möglichen 
Gefahren und ihre Vermeidung zu unterweisen. 
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(3) 1Frauen sind im Rahmen der Unterweisungen nach Absatz 1 oder 2 darauf hinzuweisen, dass eine 
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition für das ungeborene Kind so früh wie 
möglich mitzuteilen ist. 2Für den Fall einer Kontamination der Mutter ist darauf hinzuweisen, dass der 
Säugling beim Stillen radioaktive Stoffe inkorporieren könnte. 

(4) 1Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisungen nach Absatz 1 oder 2 sind Aufzeichnungen zu 
führen, die von der unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. 2Die Aufzeichnungen sind in den Fällen des 
Absatzes 1 fünf Jahre, in denen des Absatzes 2 ein Jahr lang nach der Unterweisung aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

§ 39 Messtechnische Überwachung in Strahlenschutzbereichen 

In Strahlenschutzbereichen ist in dem für die Ermittlung der Strahlenexposition erforderlichen Umfang 
jeweils einzeln oder in Kombination  

1. die Ortsdosis oder die Ortsdosisleistung oder 

2. die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft oder 

3. die Kontamination des Arbeitsplatzes 

zu messen. 

§ 40 Zu überwachende Personen 

(1) 1An Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, ist die Körperdosis zu ermitteln. 2Die 
Ermittlungsergebnisse müssen spätestens neun Monate nach Aufenthalt im Kontrollbereich vorliegen. 3Ist 
beim Aufenthalt im Kontrollbereich sichergestellt, dass im Kalenderjahr eine effektive Dosis von 1 
Millisievert oder höhere Organdosen als ein Zehntel der Organdosisgrenzwerte des § 55 Abs. 2 nicht erreicht 
werden können, so kann die zuständige Behörde Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

(2) 1Wer einer Genehmigung nach § 15 Abs. 1 bedarf, hat dafür zu sorgen, dass die unter seiner Aufsicht 
stehenden Personen in Kontrollbereichen nur beschäftigt werden, wenn jede einzelne beruflich 
strahlenexponierte Person im Besitz eines vollständig geführten, bei der zuständigen Behörde registrierten 
Strahlenpasses ist. 2Wenn er selbst in Kontrollbereichen tätig wird, gilt Satz 1 entsprechend. 3Die zuständige 
Behörde kann Aufzeichnungen über die Strahlenexposition, die außerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Verordnung ausgestellt worden sind, als ausreichend im Sinne von Satz 1 anerkennen, wenn diese dem 
Strahlenpass entsprechen. 4Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschriften über Inhalt, Form, Führung und Registrierung des Strahlenpasses. 

(3) Beruflich strahlenexponierten Personen nach Absatz 2 Satz 1 darf eine Beschäftigung im Kontrollbereich 
nur erlaubt werden, wenn diese den Strahlenpass nach Absatz 2 Satz 1 vorlegen und ein Dosimeter nach § 41 
Abs. 3 Satz 1 tragen. 

(4) Wer einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 7 oder § 11 Abs. 2 dieser 
Verordnung oder eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes bedarf, hat jeder unter seiner 
Aufsicht stehenden beruflich strahlenexponierten Person auf deren Verlangen die im Beschäftigungsverhältnis 
erhaltene berufliche Strahlenexposition schriftlich mitzuteilen, sofern nicht bereits aufgrund einer 
Genehmigung nach § 15 Abs. 1 dieser Verordnung ein Strahlenpass nach Absatz 2 Satz 1 geführt wird. 

(5) 1Die zuständige Behörde kann anordnen, dass nicht beruflich strahlenexponierte Personen, die sich in 
Bereichen aufhalten oder aufgehalten haben, in denen Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung 
ausgeübt werden, durch geeignete Messungen feststellen lassen, ob sie radioaktive Stoffe inkorporiert haben. 
2Sie kann anordnen, dass bei Personen, die sich im Überwachungsbereich aufhalten, die Körperdosis ermittelt 
wird. 

§ 41 Ermittlung der Körperdosis 

(1) 1Zur Ermittlung der Körperdosis wird die Personendosis gemessen. 2Die zuständige Behörde kann 
aufgrund der Expositionsbedingungen bestimmen, dass zur Ermittlung der Körperdosis zusätzlich oder - 
abweichend von Satz 1 - allein  
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1. die Ortsdosis, die Ortsdosisleistung, die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft oder die 
Kontamination des Arbeitsplatzes gemessen wird, 

2. die Körperaktivität oder die Aktivität der Ausscheidungen gemessen wird oder 

3. weitere Eigenschaften der Strahlungsquelle oder des Strahlungsfeldes festgestellt werden. 
3Die zuständige Behörde kann bei unterbliebener oder fehlerhafter Messung eine Ersatzdosis festlegen. 4Die 
zuständige Behörde bestimmt Messstellen für Messungen nach Satz 1 und für Messungen nach Satz 2 Nr. 2. 

(2) Wenn aufgrund der Feststellungen nach Absatz 1 der Verdacht besteht, dass die Dosisgrenzwerte des § 55 
überschritten werden, so ist die Körperdosis unter Berücksichtigung der Expositionsbedingungen zu ermitteln. 

(3) 1Die Personendosis ist zu messen mit  

1. einem Dosimeter, das bei einer nach Absatz 1 Satz 4 bestimmten Messstelle anzufordern ist oder 

2. einem Dosimeter, dessen Messwert in der Einrichtung der zu überwachenden Person ausgewertet wird 
und dessen Verwendung nach Zustimmung einer nach Absatz 1 Satz 4 bestimmten Messstelle von der 
zuständigen Behörde gestattet wurde. 

2Die Dosimeter sind an einer für die Strahlenexposition als repräsentativ geltenden Stelle der 
Körperoberfläche, in der Regel an der Vorderseite des Rumpfes, zu tragen. 3Die Anzeige dieses Dosimeters ist 
als Maß für die effektive Dosis zu werten, sofern die Körperdosis für einzelne Körperteile, Organe oder 
Gewebe nicht genauer ermittelt worden ist. 4Ist vorauszusehen, dass im Kalenderjahr die Organdosis für die 
Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel oder die Haut größer ist als 150 Millisievert oder die 
Organdosis der Augenlinse größer ist als 45 Millisievert, so ist die Personendosis durch weitere Dosimeter 
auch an diesen Körperteilen festzustellen. 5Die zuständige Behörde kann anordnen, dass die Personendosis 
nach einem anderen geeigneten oder nach zwei voneinander unabhängigen Verfahren gemessen wird. 

(4) 1Die Dosimeter nach Absatz 3 Satz 1 und 4 sind der Messstelle jeweils nach Ablauf eines Monats 
unverzüglich einzureichen oder es sind im Fall des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 2 deren Messwerte der 
Messstelle zur Prüfung und Feststellung bereitzustellen; hierbei sind die jeweiligen Personendaten 
(Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht), bei Strahlenpassinhabern nach § 40 Abs. 2 
Satz 1 und 2 die Registriernummer des Strahlenpasses sowie die Beschäftigungsmerkmale und die 
Expositionsverhältnisse mitzuteilen. 2Die zuständige Behörde kann gestatten, dass Dosimeter in Zeitabständen 
bis zu drei Monaten der Messstelle einzureichen sind. 

(5) 1Der zu überwachenden Person ist auf ihr Verlangen ein Dosimeter zur Verfügung zu stellen, mit dem die 
Personendosis jederzeit festgestellt werden kann. 2Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber darüber informiert hat, 
dass sie schwanger ist, ist ihre berufliche Strahlenexposition arbeitswöchentlich zu ermitteln und ihr 
mitzuteilen. 

(6) 1Die Messung der Körperaktivität oder der Aktivität der Ausscheidungen ist bei einer nach Absatz 1 Satz 4 
bestimmten Messstelle durchzuführen. 2Der Messstelle sind die jeweiligen Personendaten (Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht), bei Strahlenpassinhabern nach § 40 Abs. 2 Satz 1 und 2 die 
Registriernummer des Strahlenpasses sowie die Beschäftigungsmerkmale und die Inkorporationsverhältnisse 
mitzuteilen. 

(7) 1Die Messstelle nach Absatz 3 Satz 1 hat Personendosimeter bereitzustellen oder im Fall des Absatzes 3 
Satz 1 Nummer 2 der Verwendung zuzustimmen; sie hat die Personendosis festzustellen, die Ergebnisse 
aufzuzeichnen und sie der Person, die die Messung veranlasst hat, schriftlich mitzuteilen. 2Die Messstelle 
nach Absatz 6 Satz 1 hat die Körperaktivität oder die Aktivität der Ausscheidungen und die jeweilige 
Körperdosis festzustellen, die Ergebnisse aufzuzeichnen und demjenigen, der die Messung veranlasst hat, 
schriftlich mitzuteilen. 3Die Messstellen haben ihre Aufzeichnungen fünf Jahre lang nach der jeweiligen 
Feststellung aufzubewahren. 4Sie haben auf Anforderung die Ergebnisse ihrer Feststellungen einschließlich 
der Angaben nach Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 2 der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(8) Die Messstellen nach Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 nehmen an Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
teil, die für Messungen nach Absatz 3 Satz 1 und 4 von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und für 
Messungen nach Absatz 6 Satz 1 von dem Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt werden. 
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(9) 1Die Qualität der Messungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ist durch regelmäßige interne Prüfungen 
sicherzustellen. 2Die Ergebnisse der Prüfungen sind der zuständigen Behörde auf Verlangen mitzuteilen. 

§ 42 Auf zeichnungs- und Mitteilungspflicht 

(1) 1Die Ergebnisse der Messungen und Ermittlungen nach den §§ 40 und 41 sind unverzüglich 
aufzuzeichnen. 2Die Aufzeichnungen sind so lange aufzubewahren, bis die überwachte Person das 75. 
Lebensjahr vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der jeweiligen 
Beschäftigung. 3Sie sind spätestens 100 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person zu löschen. 4Sie sind 
auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen oder bei einer von dieser zu bestimmenden Stelle zu 
hinterlegen. 5Bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses sind die Ermittlungsergebnisse dem neuen 
Arbeitgeber auf Verlangen mitzuteilen, falls weiterhin eine Beschäftigung als beruflich strahlenexponierte 
Person ausgeübt wird. 6Aufzeichnungen, die infolge Beendigung der Beschäftigung als beruflich 
strahlenexponierte Person nicht mehr benötigt werden, sind der nach Landesrecht zuständigen Stelle zu 
übergeben. 7§ 85 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) 1Überschreitungen der Grenzwerte der Körperdosis nach § 55 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Satz 1, Abs. 4 
und Strahlenexpositionen nach § 58 Abs. 1 Satz 2 sind der zuständigen Behörde unter Angabe der Gründe, der 
betroffenen Personen und der ermittelten Körperdosen unverzüglich mitzuteilen. 2Den betroffenen Personen 
ist unverzüglich die Körperdosis mitzuteilen. 

(3) Bei Überschreitungen der Werte der Oberflächenkontamination nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 gelten die Absätze 
1 und 2 entsprechend. 

§ 43 Schutzvorkehrungen 

(1) Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor äußerer und innerer Strahlenexposition ist 
vorrangig durch bauliche und technische Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren 
sicherzustellen. 

(2) Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber darüber informiert hat, dass sie schwanger ist oder stillt, sind ihre 
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass eine innere berufliche Strahlenexposition ausgeschlossen ist. 

(3) 1Bei Personen, die mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage 
III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 überschreitet, ist sicherzustellen, dass sie die erforderliche Schutzkleidung tragen 
und die erforderlichen Schutzausrüstungen verwenden. 2Ihnen ist ein Verhalten zu untersagen, bei dem sie 
oder andere Personen von dem Umgang herrührende radioaktive Stoffe in den Körper aufnehmen können, 
insbesondere durch Essen, Trinken, Rauchen, durch die Verwendung von Gesundheitspflegemitteln oder 
kosmetischen Mitteln. 3Dies gilt auch für Personen, die sich in Bereichen aufhalten, in denen mit offenen 
radioaktiven Stoffen umgegangen wird, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 
3 überschreitet. 4Offene radioaktive Stoffe dürfen an Arbeitsplätzen nur so lange und in solchen Aktivitäten 
vorhanden sein, wie das Arbeitsverfahren es erfordert. 

§ 44 Kontamination und Dekontamination 

(1) 1Beim Vorhandensein offener radioaktiver Stoffe ist in Strahlenschutzbereichen, soweit es zum Schutz der 
sich darin aufhaltenden Personen oder der dort befindlichen Sachgüter erforderlich ist, festzustellen, ob 
Kontaminationen durch diese Stoffe vorliegen. 2An Personen, die Kontrollbereiche verlassen, in denen offene 
radioaktive Stoffe vorhanden sind, ist zu prüfen, ob diese kontaminiert sind. 3Wird hierbei eine Kontamination 
festgestellt, so sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, weitere Strahlenexpositionen und 
eine Weiterverbreitung radioaktiver Stoffe zu verhindern. 4Die zuständige Behörde kann festlegen, dass eine 
Prüfung nach Satz 2 auch beim Verlassen des Überwachungsbereiches durchzuführen ist. 

(2) 1Zur Verhinderung der Weiterverbreitung radioaktiver Stoffe oder ihrer Aufnahme in den Körper sind 
unverzüglich Maßnahmen zu treffen, wenn  

1. auf Verkehrsflächen, an Arbeitsplätzen oder an der Kleidung in Kontrollbereichen festgestellt wird, 
dass die nicht festhaftende Oberflächenkontamination das 100fache der Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 
4 überschreitet oder 

2. auf Verkehrsflächen, an Arbeitsplätzen oder an der Kleidung in Überwachungsbereichen festgestellt 
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wird, dass die nicht festhaftende Oberflächenkontamination das Zehnfache der Werte der Anlage III Tabelle 1 
Spalte 4 überschreitet oder 

3. außerhalb eines Strahlenschutzbereiches auf dem Betriebsgelände die Oberflächenkontamination von 
Bodenflächen, Gebäuden und beweglichen Gegenständen, insbesondere Kleidung, die Werte der Anlage III 
Tabelle 1 Spalte 4 überschreitet. 
2Satz 1 gilt nicht für die Gegenstände, die als gefährliche Güter nach § 2 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes 
befördert oder nach § 69 dieser Verordnung abgegeben werden. 

(3) 1Sollen bewegliche Gegenstände, insbesondere Werkzeuge, Messgeräte, Messvorrichtungen, sonstige 
Apparate, Anlagenteile oder Kleidungsstücke, aus Kontrollbereichen zum Zweck der Handhabung, Nutzung 
oder sonstigen Verwendung mit dem Ziel einer Wiederverwendung oder Reparatur außerhalb von 
Strahlenschutzbereichen herausgebracht werden, ist zu prüfen, ob sie aktiviert sind. 2Sollen bewegliche 
Gegenstände im Sinne des Satzes 1 zu den dort genannten Zwecken und Zielen aus Kontrollbereichen 
herausgebracht werden, in denen offene radioaktive Stoffe vorhanden sind, ist darüber hinaus zu prüfen, ob 
diese Gegenstände kontaminiert sind. 3In Satz 1 genannte Gegenstände dürfen nicht aus dem Kontrollbereich 
herausgebracht werden, wenn  

1. im Fall ihrer Aktivierung die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 überschritten sind oder 

2. im Fall ihrer Kontamination die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 4 oder Spalte 5 überschritten 
sind. 

4Die zuständige Behörde kann festlegen, dass die Sätze 1 bis 3 auch auf Überwachungsbereiche anzuwenden 
sind. 5Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Gegenstände, die als gefährliche Güter nach § 2 des 
Gefahrgutbeförderungsgesetzes befördert oder nach § 69 dieser Verordnung abgegeben werden. 6§ 29 findet 
keine Anwendung. 

(4) Mit einer Dekontamination dürfen nur Personen betraut werden, die die dafür erforderlichen Kenntnisse 
besitzen. 

(5) Können die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 genannten Werte der Oberflächenkontamination nicht 
eingehalten werden, so sind die in solchen Arbeitsbereichen beschäftigten Personen durch besondere 
Maßnahmen zu schützen. 

§ 45 Beschäftigungsverbote und Beschäftigungsbeschränkungen 

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass Personen unter 18 Jahren nicht mit offenen radioaktiven Stoffen oberhalb der 
Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 umgehen. 

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 für Auszubildende und Studierende im Alter 
zwischen 16 und 18 Jahren gestatten, soweit dies zur Erreichung ihrer Ausbildungsziele erforderlich ist und 
eine ständige Aufsicht und Anleitung durch eine Person, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz 
besitzt, gewährleistet wird. 

(3) Es ist dafür zur sorgen, dass Schüler beim genehmigungsbedürftigen Umgang mit radioaktiven Stoffen nur 
in Anwesenheit und unter der Aufsicht des zuständigen Strahlenschutzbeauftragten mitwirken. 

Abschnitt 4  
Schutz von Bevölkerung und Umwelt bei Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten 

§ 46 Begrenzung der Strahlenexposition der Bevölkerung 

(1) Für Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis durch 
Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ein Millisievert im Kalenderjahr. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 beträgt der Grenzwert der Organdosis für die Augenlinse 15 Millisievert im 
Kalenderjahr und der Grenzwert der Organdosis für die Haut 50 Millisievert im Kalenderjahr. 

(3) 1Bei Anlagen oder Einrichtungen gilt außerhalb des Betriebsgeländes der Grenzwert für die effektive 
Dosis nach Absatz 1 für die Summe der Strahlenexposition aus Direktstrahlung und der Strahlenexposition 
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aus Ableitungen. 2Die für die Strahlenexposition aus Direktstrahlung maßgebenden Aufenthaltszeiten richten 
sich nach den räumlichen Gegebenheiten der Anlage oder Einrichtung oder des Standortes; liegen keine 
begründeten Angaben für die Aufenthaltszeiten vor, ist Daueraufenthalt anzunehmen. 

§ 47 Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe 

(1) 1Für die Planung, die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung, den sicheren Einschluss und den Abbau von 
Anlagen oder Einrichtungen gelten folgende Grenzwerte der durch Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft 
oder Wasser aus diesen Anlagen oder Einrichtungen jeweils bedingten Strahlenexposition von Einzelpersonen 
der Bevölkerung im Kalenderjahr:  

1. Effektive Dosis 0,3 Millisievert 

2. Organdosis für Keimdrüsen, 
Gebärmutter, Knochenmark (rot) 0,3 Millisievert 

3. Organdosis für Dickdarm, Lunge, 
Magen, Blase, Brust, Leber, 
Speiseröhre, Schilddrüse, andere 
Organe oder Gewebe gemäß Anlage VI 
Teil C Nr. 2 Fußnote 1, soweit nicht 
unter Nr. 2 genannt 0,9 Millisievert 

4. Organdosis für Knochenoberfläche, Haut 1,8 Millisievert. 
2Es ist dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe nicht unkontrolliert in die Umwelt abgeleitet werden. 

(2) 1Bei der Planung von Anlagen oder Einrichtungen ist die Strahlenexposition nach Absatz 1 für eine 
Referenzperson an den ungünstigsten Einwirkungsstellen unter Berücksichtigung der in Anlage VII Teil A bis 
C genannten Expositionspfade, Lebensgewohnheiten der Referenzperson und übrigen Annahmen zu 
ermitteln; dabei sind die mittleren Verzehrsraten der Anlage VII Teil B Tabelle 1 multipliziert mit den 
Faktoren der Spalte 8 zu verwenden. 2Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Verwaltungsvorschriften über die zu treffenden weiteren Annahmen. 3Die zuständige Behörde 
kann davon ausgehen, dass die Grenzwerte des Absatzes 1 eingehalten sind, wenn dies unter Zugrundelegung 
der allgemeinen Verwaltungsvorschriften nachgewiesen wird. 

(3) 1Für den Betrieb, die Stilllegung, den sicheren Einschluss und den Abbau von Anlagen oder Einrichtungen 
legt die zuständige Behörde die zulässigen Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser durch 
Begrenzung der Aktivitätskonzentrationen oder Aktivitätsmengen fest. 2Der Nachweis der Einhaltung der 
Grenzwerte des Absatzes 1 gilt als erbracht, wenn diese Begrenzungen nicht überschritten werden. 

(4) 1Bei Anlagen oder Einrichtungen, die keiner Genehmigung nach §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes und 
keines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes bedürfen, kann die zuständige Behörde von 
der Festlegung von Aktivitätsmengen und Aktivitätskonzentrationen absehen und den Nachweis nach Absatz 
2 zur Einhaltung der in Absatz 1 genannten Grenzwerte als erbracht ansehen, sofern die nach Anlage VII Teil 
D zulässigen Aktivitätskonzentrationen für Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser aus 
Strahlenschutzbereichen im Jahresdurchschnitt nicht überschritten werden. 2Soweit die zuständige Behörde 
nichts anderes festlegt, sind die zulässigen Aktivitätskonzentrationen an der Grenze eines 
Strahlenschutzbereiches einzuhalten. 3Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der zuständigen Behörde 
Anhaltspunkte vorliegen, dass die in Absatz 1 genannten Grenzwerte an einem Standort durch Ableitungen 
aus Anlagen oder Einrichtungen oder früheren Tätigkeiten überschritten werden können. 

(5) 1Sofern Ableitungen aus dem Betrieb anderer Anlagen oder Einrichtungen oder früheren Tätigkeiten im 
Geltungsbereich dieser Verordnung an diesen oder anderen Standorten zur Strahlenexposition an den in 
Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Einwirkungsstellen beitragen, hat die zuständige Behörde darauf hinzuwirken, 
dass die in Absatz 1 genannten Werte insgesamt nicht überschritten werden. 2Die für die Berücksichtigung 
anderer Anlagen und Einrichtungen zu treffenden Annahmen werden in die allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften nach Absatz 2 aufgenommen. 

§ 48 Emissions- und Immissionsüberwachung 

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass Ableitungen aus Anlagen oder Einrichtungen  
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1. überwacht und 

2. nach Art und Aktivität spezifiziert der zuständigen Behörde mindestens jährlich mitgeteilt werden. 2Die 
zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Mitteilungspflicht ganz oder teilweise befreien, wenn sie sonst 
hinreichend abschätzen kann, dass die Grenzwerte des § 47 Abs. 1 Satz 1 durch die Ableitung nicht 
überschritten werden. 

(2) 1Die zuständige Behörde kann anordnen, dass bei dem Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen die 
Aktivität von Proben aus der Umgebung sowie die Ortsdosen nach einem festzulegenden Plan durch Messung 
bestimmt werden und dass die Messergebnisse aufzuzeichnen, der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. 2Die zuständige Behörde kann die Stelle 
bestimmen, die die Messungen vorzunehmen hat. 

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass bei Anlagen oder Einrichtungen, die einer Genehmigung 
nach §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes 
bedürfen, für die Ermittlung der Strahlenexposition durch Ableitungen, ergänzend zu den Angaben nach 
Absatz 1, die für die meteorologischen und hydrologischen Ausbreitungsverhältnisse erforderlichen Daten zu 
ermitteln und der zuständigen Behörde mindestens jährlich mitzuteilen sind. 

(4) 1Zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Qualitätsstandards bei der Emissions- und 
Immissionsüberwachung führen die in Anlage XIV genannten Verwaltungsbehörden des Bundes als 
Leitstellen Vergleichsmessungen und Vergleichsanalysen durch. 2Die Leitstellen haben ferner die Aufgabe, 
Probenahme-, Analyse- und Messverfahren zu entwickeln und festzulegen sowie die Daten der Emissions- 
und Immissionsüberwachung zusammenzufassen, aufzubereiten und zu dokumentieren. 3Die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt stellt Radioaktivitätsstandards für Vergleichsmessungen bereit. 

Abschnitt 5  
Schutz vor sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen 

§ 49 Sicherheitstechnische Auslegung für den Betrieb von Kernkraftwerken, für die 
standortnahe Aufbewahrung bestrahlter Brennelemente und für Anlagen des Bundes zur 

Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 

(1) 1Bei der Planung baulicher oder sonstiger technischer Schutzmaßnahmen gegen Störfälle in oder an einem 
Kernkraftwerk, das der Erzeugung von Elektrizität dient, darf bis zur Stilllegung nach § 7 Abs. 3 des 
Atomgesetzes unbeschadet der Forderungen des § 6 in der Umgebung der Anlage im ungünstigsten Störfall 
durch Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung höchstens  

1. eine effektive Dosis von 50 Millisievert, 

2. eine Organdosis der Schilddrüse und der Augenlinse von jeweils 150 Millisievert, 

3. eine Organdosis der Haut, der Hände, der Unterarme, der Füße und Knöchel von jeweils 500 
Millisievert, 

4. eine Organdosis der Keimdrüsen, der Gebärmutter und des Knochenmarks (rot) von jeweils 50 
Millisievert, 

5. eine Organdosis der Knochenoberfläche von 300 Millisievert, 

6. eine Organdosis des Dickdarms, der Lunge, des Magens, der Blase, der Brust, der Leber, der 
Speiseröhre, der anderen Organe oder Gewebe gemäß Anlage VI Teil C Nr. 2 Fußnote 1, soweit nicht unter 
Nummer 4 genannt, von jeweils 150 Millisievert 

zugrunde gelegt werden. 2Maßgebend für eine ausreichende Vorsorge gegen Störfälle nach Satz 1 ist der 
Stand von Wissenschaft und Technik. 3Die Genehmigungsbehörde kann diese Vorsorge insbesondere dann als 
getroffen ansehen, wenn der Antragsteller bei der Auslegung der Anlage die Störfälle zugrunde gelegt hat, die 
nach den veröffentlichten Sicherheitskriterien und Leitlinien für Kernkraftwerke die Auslegung eines 
Kernkraftwerkes bestimmen müssen. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für die Aufbewahrung bestrahlter Kernbrennstoffe nach § 6 des 
Atomgesetzes an den jeweiligen Standorten der nach § 7 des Atomgesetzes genehmigten Kernkraftwerke 
sowie für Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Güter, die als gefährliche Güter nach § 2 des 
Gefahrgutbeförderungsgesetzes befördert werden. 

§ 50 Begrenzung der Strahlenexposition als Folge von Störfällen bei  
sonstigen Anlagen und Einrichtungen und bei Stilllegungen 

(1) 1Bei der Planung von anderen als in § 49 genannten Anlagen nach § 7 Abs. 1 des Atomgesetzes sind 
bauliche oder technische Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des potenziellen Schadensausmaßes zu 
treffen, um die Strahlenexposition bei Störfällen durch die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung 
zu begrenzen. 2Die Genehmigungsbehörde legt Art und Umfang der Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung des Einzelfalls, insbesondere des Gefährdungspotenzials der Anlage und der 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls, fest. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Stilllegung, den sicheren Einschluss der endgültig stillgelegten Anlagen und den 
Abbau der Anlagen oder von Anlagenteilen nach § 7 Abs. 3 Satz 1 des Atomgesetzes. 

(3) 1Für die übrigen Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 des Atomgesetzes gilt Absatz 1 entsprechend. 
2Satz 1 gilt auch für Abbau- und Stilllegungsmaßnahmen im Rahmen von Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 und § 9 
Abs. 1 des Atomgesetzes. 3Satz 1 gilt ferner für Tätigkeiten nach § 7 dieser Verordnung, bei denen mit mehr 
als dem 10(hoch)7fachen der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 als offener radioaktiver Stoff oder 
mit mehr als dem 10(hoch)10fachen der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 als umschlossener 
radioaktiver Stoff umgegangen wird, sofern nicht einem einzelnen Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, 
bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Genehmigungsinhabers, mit diesen radioaktiven Stoffen 
in mehreren, räumlich voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen 
umgegangen wird und ausreichend sichergestellt ist, dass die radioaktiven Stoffe aus den einzelnen Gebäuden, 
Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen nicht zusammenwirken können. 

(4) Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften, in 
denen unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadensausmaßes und des Vielfachen der 
Freigrenzen für offene und umschlossene radioaktive Stoffe bei Tätigkeiten nach § 7 Abs. 1 dieser 
Verordnung Schutzziele zur Störfallvorsorge nach den Absätzen 1 bis 3 festgelegt werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Güter, die als gefährliche Güter nach § 2 des 
Gefahrgutbeförderungsgesetzes befördert werden. 

§ 51 Maßnahmen bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen 

(1) 1Bei radiologischen Notstandssituationen, Unfällen und Störfällen sind unverzüglich alle notwendigen 
Maßnahmen einzuleiten, damit die Gefahren für Mensch und Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
2Der Eintritt einer radiologischen Notstandssituation, eines Unfalls, eines Störfalls oder eines sonstigen 
sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde und, falls dies 
erforderlich ist, auch der für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörde sowie den für den 
Katastrophenschutz zuständigen Behörden unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Die zuständigen Behörden unterrichten in radiologischen Notstandssituationen unverzüglich die 
möglicherweise betroffene Bevölkerung und geben Hinweise über Verhaltensmaßnahmen, einschließlich 
genauer Hinweise für zu ergreifende Gesundheitsschutzmaßnahmen. 2Die Information an die Bevölkerung 
enthält die in Anlage XIII Teil A aufgeführten Angaben. 

§ 52 Vorbereitung der Brandbekämpfung 

1Zur Vorbereitung der Brandbekämpfung sind mit den nach Landesrecht zuständigen Behörden die 
erforderlichen Maßnahmen zu planen. 2Hierbei ist insbesondere festzulegen, an welchen Orten die Feuerwehr 
(in untertägigen Betrieben: Grubenwehr) im Einsatzfall  

1. ohne besonderen Schutz vor den Gefahren radioaktiver Stoffe tätig werden kann (Gefahrengruppe I), 

2. nur unter Verwendung einer Sonderausrüstung tätig werden kann (Gefahrengruppe II) und 

3. nur mit einer Sonderausrüstung und unter Hinzuziehung eines Sachverständigen, der die während des 
Einsatzes entstehende Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen beurteilen kann, tätig 
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werden kann (Gefahrengruppe III). 

3Die betroffenen Bereiche sind jeweils am Zugang deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen 
"Gefahrengruppe I", "Gefahrengruppe II" oder "Gefahrengruppe III" zu kennzeichnen. 

§ 53 Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei  
sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen 

(1) 1Zur Eindämmung und Beseitigung der durch Unfälle oder Störfälle auf dem Betriebsgelände 
entstandenen Gefahren sind das hierzu erforderliche, geschulte Personal und die erforderlichen Hilfsmittel 
vorzuhalten. 2Deren Einsatzfähigkeit ist der zuständigen Behörde nachzuweisen. 3Dies kann auch dadurch 
geschehen, dass ein Anspruch auf Einsatz einer für die Erfüllung dieser Aufgaben geeigneten Institution 
nachgewiesen wird. 

(2) 1Den für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie den für den Katastrophenschutz zuständigen 
Behörden, den Feuerwehren sowie den öffentlichen und privaten Hilfsorganisationen sind die für die 
Beseitigung einer radiologischen Notstandssituation, eines Unfalls oder Störfalls notwendigen Informationen 
und die erforderliche Beratung zu geben. 2Das Gleiche gilt für die Planung der Beseitigung der Folgen einer 
radiologischen Notstandssituation, eines Unfalls oder eines Störfalls. 3Darüber hinaus ist den zuständigen 
Behörden, den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen jede Information und Beratung zu geben, die für die 
Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften sowie die Unterrichtung im Einsatz hinsichtlich der auftretenden 
Gesundheitsrisiken und der erforderlichen Schutzmaßnahmen notwendig sind. 

(3) 1Die zuständigen Behörden, Feuerwehren und Hilfsorganisationen unterrichten die Personen, die im Falle 
einer radiologischen Notstandssituation bei Rettungsmaßnahmen eingesetzt werden können, über die 
gesundheitlichen Risiken eines solchen Einsatzes und relevante Vorsichtsmaßnahmen. 2Die entsprechenden 
Informationen tragen den verschiedenen Arten von radiologischen Notstandssituationen Rechnung und 
werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. 3Die Informationen werden, sobald eine 
Notstandssituation eintritt, den Umständen der konkreten Situation entsprechend, ergänzt. 

(4) 1Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen anzuwenden, deren Aktivitäten 
die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 um nicht mehr überschreiten als das  

1. 10(hoch)7fache, wenn es sich um offene radioaktive Stoffe handelt, 

2. 10(hoch)10fache, wenn es sich um umschlossene radioaktive Stoffe handelt. 

2Das Gleiche gilt für Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, falls deren Errichtung keiner 
Genehmigung nach § 11 Abs. 1 bedarf. 3Die Sätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn in dem einzelnen 
Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, bei Nichtgewerbetreibenden am Ort der Tätigkeit des Antragstellers, 
mit radioaktiven Stoffen in mehreren räumlich voneinander getrennten Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen 
oder Einrichtungen umgegangen wird, die Aktivität der radioaktiven Stoffe in den einzelnen Gebäuden, 
Gebäudeteilen, Anlagen oder Einrichtungen die Werte des Satzes 1 nicht überschreitet und ausreichend 
sichergestellt ist, dass die radioaktiven Stoffe aus den einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen oder 
Einrichtungen nicht zusammenwirken können. 

(5) 1Soweit die für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bzw. die für den Katastrophenschutz zuständigen 
Behörden besondere Schutzpläne für den Fall einer radiologischen Notstandssituation aufgestellt haben, ist 
die Bevölkerung, die bei einer radiologischen Notstandssituation betroffen sein könnte, in geeigneter Weise 
und unaufgefordert mindestens alle fünf Jahre über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten bei 
solchen Ereignissen zu informieren. 2Entsprechende Informationen sind jedermann zugänglich zu machen. 
3Die Informationen müssen die in Anlage XIII Teil B aufgeführten Angaben enthalten und bei 
Veränderungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit oder den Schutz der Bevölkerung haben, auf den 
neuesten Stand gebracht werden. 4Soweit die Informationen zum Schutze der Öffentlichkeit bestimmt sind, 
sind sie mit den für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden sowie den für den 
Katastrophenschutz zuständigen Behörden abzustimmen. 5Die Art und Weise, in der die Informationen zu 
geben, zu wiederholen und auf den neuesten Stand zu bringen sind, ist mit den für den Katastrophenschutz 
zuständigen Behörden abzustimmen. 
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Abschnitt 6  
Begrenzung der Strahlenexposition bei der Berufsausübung 

§ 54 Kategorien beruflich strahlenexponierter Personen 

Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition durch Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ausgesetzt sind, 
sind zum Zwecke der Kontrolle und arbeitsmedizinischen Vorsorge folgenden Kategorien zugeordnet:  

1. Beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A: 
Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu einer effektiven 
Dosis von mehr als 6 Millisievert oder einer höheren Organdosis als 45 Millisievert für die Augenlinse oder 
einer höheren Organdosis als 150 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel 
führen kann. 

2. Beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie B: 
Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu einer effektiven 
Dosis von mehr als 1 Millisievert oder einer höheren Organdosis als 15 Millisievert für die Augenlinse oder 
einer höheren Organdosis als 50 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel 
führen kann, ohne in die Kategorie A zu fallen. 

§ 55 Schutz bei beruflicher Strahlenexposition 

(1) 1Für beruflich strahlenexponierte Personen beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis 20 Millisievert im 
Kalenderjahr. 2§ 58 bleibt unberührt. 3Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für ein einzelnes Jahr eine 
effektive Dosis von 50 Millisievert zulassen, wobei für fünf aufeinander folgende Jahre 100 Millisievert nicht 
überschritten werden dürfen. 

(2) Der Grenzwert der Organdosis beträgt für beruflich strahlenexponierte Personen:  

1. für die Augenlinse 150 Millisievert, 

2. für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 500 Millisievert, 

3. für die Keimdrüsen, die Gebärmutter und das Knochenmark (rot) jeweils 50 Millisievert, 

4. für die Schilddrüse und die Knochenoberfläche jeweils 300 Millisievert, 

5. für den Dickdarm, die Lunge, den Magen, die Blase, die Brust, die Leber, die Speiseröhre, andere 
Organe oder Gewebe gemäß Anlage VI Teil C Nr. 2 Fußnote 1, soweit nicht unter Nummer 3 genannt, jeweils 
150 Millisievert 

im Kalenderjahr. 

(3) 1Für Personen unter 18 Jahren beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis 1 Millisievert im Kalenderjahr. 
2Der Grenzwert der Organdosis beträgt für die Augenlinse 15 Millisievert, für die Haut, die Hände, die 
Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 50 Millisievert im Kalenderjahr. 3Abweichend von den Sätzen 1 
und 2 kann die zuständige Behörde für Auszubildende und Studierende im Alter zwischen 16 und 18 Jahren 
einen Grenzwert von 6 Millisievert für die effektive Dosis, 45 Millisievert für die Organdosis der Augenlinse 
und jeweils 150 Millisievert für die Organdosis der Haut, der Hände, der Unterarme, der Füße und Knöchel 
im Kalenderjahr festlegen, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles notwendig ist. 

(4) 1Bei gebärfähigen Frauen beträgt der Grenzwert für die über einen Monat kumulierte Dosis an der 
Gebärmutter 2 Millisievert. 2Für ein ungeborenes Kind, das aufgrund der Beschäftigung der Mutter einer 
Strahlenexposition ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert der Dosis aus äußerer und innerer Strahlenexposition 
vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende 1 Millisievert. 

§ 56 Berufslebensdosis 

1Der Grenzwert für die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen beruflich 
strahlenexponierter Personen beträgt 400 Millisievert. 2Die zuständige Behörde kann im Benehmen mit einem 
Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 eine weitere berufliche Strahlenexposition zulassen, wenn diese nicht mehr als 
10 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr beträgt und die beruflich strahlenexponierte Person einwilligt. 
3Die Einwilligung ist schriftlich zu erteilen. 
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§ 57 Dosisbegrenzung bei Überschreitung 

1Wurde unter Verstoß gegen § 55 Abs. 1 oder 2 ein Grenzwert im Kalenderjahr überschritten, so ist eine 
Weiterbeschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person nur zulässig, wenn die Expositionen in den 
folgenden vier Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten Grenzwertüberschreitung so begrenzt 
werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des jeweiligen Grenzwertes nicht überschreitet. 2Ist die 
Überschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei Anwendung von Satz 1 die bisherige Beschäftigung nicht 
fortgesetzt werden kann, kann die zuständige Behörde im Benehmen mit einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

§ 58 Besonders zugelassene Strahlenexpositionen 

(1) 1Unter außergewöhnlichen, im Einzelfall zu beurteilenden Umständen kann die zuständige Behörde zur 
Durchführung notwendiger spezifischer Arbeitsvorgänge Strahlenexpositionen abweichend von § 55 Abs. 1, 2 
und 4 Satz 1 zulassen. 2Für diese besonders zugelassene Strahlenexposition beträgt der Grenzwert der 
effektiven Dosis 100 Millisievert, der Grenzwert der Organdosis für die Augenlinse 300 Millisievert, der 
Grenzwert der Organdosis für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 1 Sievert für 
eine Person im Berufsleben. 

(2) Einer Strahlenexposition nach Absatz 1 dürfen nur Freiwillige, die beruflich strahlenexponierte Personen 
der Kategorie A sind, ausgesetzt werden, ausgenommen schwangere Frauen und, wenn die Möglichkeit einer 
Kontamination nicht ausgeschlossen werden kann, stillende Frauen. 

(3) 1Eine Strahlenexposition nach Absatz 1 ist im Voraus zu rechtfertigen. 2Die Personen nach Absatz 2 sind 
über das mit der Strahlenexposition verbundene Strahlenrisiko aufzuklären. 3Der Betriebsrat oder der 
Personalrat, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 oder die Betriebsärzte, 
soweit sie nicht Ärzte nach § 64 Abs. 1 Satz 1 sind, sind zu beteiligen. 

(4) 1Die Körperdosis durch eine Strahlenexposition nach Absatz 1 ist unter Berücksichtigung der 
Expositionsbedingungen zu ermitteln. 2Sie ist in den Aufzeichnungen nach §§ 42 und 64 Abs. 3 getrennt von 
den übrigen Ergebnissen der Messungen und Ermittlungen der Körperdosis einzutragen. 3Die 
Strahlenexposition nach Absatz 1 ist bei der Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen 
nach § 56 zu berücksichtigen. 

(5) Wurden bei einer Strahlenexposition nach Absatz 1 die Grenzwerte des § 55 Abs. 1 oder 2 überschritten, 
so ist diese Überschreitung allein kein Grund, die Person ohne ihr Einverständnis von ihrer bisherigen 
Beschäftigung auszuschließen. 

§ 59 Strahlenexposition bei Personengefährdung und Hilfeleistung 

(1) Bei Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen ist anzustreben, dass eine effektive Dosis von 
mehr als 100 Millisievert nur einmal im Kalenderjahr und eine effektive Dosis von mehr als 250 Millisievert 
nur einmal im Leben auftritt. 

(2) 1Die Rettungsmaßnahmen dürfen nur von Freiwilligen über 18 Jahren ausgeführt werden, die zuvor über 
die Gefahren dieser Maßnahmen unterrichtet worden sind. 2Es ist dafür zu sorgen, dass schwangere Frauen 
nicht bei Rettungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

(3) 1Die Körperdosis einer bei Rettungsmaßnahmen eingesetzten Person durch eine Strahlenexposition bei den 
Rettungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Expositionsbedingungen zu ermitteln. 2Die 
Rettungsmaßnahme und die ermittelte Körperdosis der bei der Rettungsmaßnahme eingesetzten Personen sind 
der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 3Die Strahlenexposition nach Satz 1 ist bei der Summe der 
in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen nach § 56 zu berücksichtigen. 4§ 58 Abs. 4 Satz 2 und 
Abs. 5 gilt entsprechend. 
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Abschnitt 7  
Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen 

§ 60 Erfordernis der arbeitsmedizinischen Vorsorge 

(1) Eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A darf im Kontrollbereich Aufgaben nur 
wahrnehmen, wenn sie innerhalb eines Jahres vor Beginn der Aufgabenwahrnehmung von einem Arzt nach § 
64 Abs. 1 Satz 1 untersucht worden ist und dem Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt 
ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach der der Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken 
entgegenstehen. 

(2) 1Eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A darf in der in Absatz 1 bezeichneten Weise 
nach Ablauf eines Jahres seit der letzten Beurteilung oder Untersuchung nur Aufgaben weiter wahrnehmen, 
wenn sie von einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 erneut beurteilt oder untersucht worden ist und dem 
Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, dass gegen die 
Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 2Wurde in einem Jahr eine Beurteilung 
ohne Untersuchung durchgeführt, so ist die Person im folgenden Jahr zu untersuchen. 

(3) Die zuständige Behörde kann auf Vorschlag des Arztes nach § 64 Abs. 1 Satz 1 die in Absatz 2 genannte 
Frist abkürzen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand der beruflich strahlenexponierten 
Person dies erfordern. 

(4) Die zuständige Behörde kann in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für eine beruflich 
strahlenexponierte Person der Kategorie B Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge anordnen. 

(5) 1Nach Beendigung der Aufgabenwahrnehmung ist dafür zu sorgen, dass die arbeitsmedizinische Vorsorge 
mit Einwilligung der betroffenen Person so lange fortgesetzt wird, wie es der Arzt nach § 64 Absatz 1 Satz 1 
zum Schutz der beruflich strahlenexponierten Person für erforderlich erachtet (nachgehende Untersuchung). 
2Satz 1 gilt auch im Fall der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 63 Absatz 1. 3Die 
Verpflichtung zum Angebot nachgehender Untersuchungen besteht nicht mehr, wenn der zuständige 
gesetzliche Unfallversicherungsträger die nachgehende Untersuchung mit Einwilligung der betroffenen 
Person nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses veranlasst. 4Voraussetzung hierfür ist, dass dem 
Unfallversicherungsträger die erforderlichen Unterlagen in Kopie überlassen werden; hierauf ist der 
Betroffene vor Abgabe der Einwilligung schriftlich hinzuweisen. 

§ 61 Ärztliche Bescheinigung 

(1) 1Der Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 muss zur Erteilung der ärztlichen Bescheinigung die bei der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge von anderen Ärzten nach § 64 Abs. 1 Satz 1 angelegten Gesundheitsakten 
anfordern, soweit diese für die Beurteilung erforderlich sind, sowie die bisher erteilten ärztlichen 
Bescheinigungen, die behördlichen Entscheidungen nach § 62 und die diesen zugrunde liegenden Gutachten. 
2Die angeforderten Unterlagen sind dem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 unverzüglich zu übergeben. 3Die 
ärztliche Bescheinigung ist auf dem Formblatt nach Anlage VIII zu erteilen. 

(2) 1Der Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 kann die Erteilung der ärztlichen Bescheinigung davon abhängig 
machen, dass ihm  

1. die Art der Aufgaben der beruflich strahlenexponierten Person und die mit diesen Aufgaben 
verbundenen Arbeitsbedingungen, 

2. jeder Wechsel der Art der Aufgaben und der mit diesen verbundenen Arbeitsbedingungen, 

3. die Ergebnisse der physikalischen Strahlenschutzkontrolle nach § 42 und 

4. der Inhalt der letzten ärztlichen Bescheinigung 

schriftlich mitgeteilt werden. 2Die Person, die der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegt, kann eine 
Abschrift dieser Mitteilungen verlangen. 

(3) 1Der Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 hat die ärztliche Bescheinigung dem Strahlenschutzverantwortlichen, 
der beruflich strahlenexponierten Person und, soweit gesundheitliche Bedenken bestehen, auch der 
zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden. 2Während der Dauer der Wahrnehmung von Aufgaben als 
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beruflich strahlenexponierte Person ist die ärztliche Bescheinigung aufzubewahren und auf Verlangen der 
zuständigen Behörde vorzulegen. 3Die Übersendung an die beruflich strahlenexponierte Person kann durch 
Eintragung des Inhalts der Bescheinigung in den Strahlenpass ersetzt werden. 

(4) Die ärztliche Bescheinigung kann durch die Entscheidung der zuständigen Behörde nach § 62 ersetzt 
werden. 

§ 62 Behördliche Entscheidung 

(1) Hält der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich strahlenexponierte Person die vom Arzt nach § 
64 Abs. 1 Satz 1 in der Bescheinigung nach § 61 getroffene Beurteilung für unzutreffend, so kann die 
Entscheidung der zuständigen Behörde beantragt werden. 

(2) 1Die zuständige Behörde kann vor ihrer Entscheidung das Gutachten eines Arztes einholen, der über die 
für die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen erforderliche Fachkunde im 
Strahlenschutz verfügt. 2Die Kosten des ärztlichen Gutachtens sind vom Strahlenschutzverantwortlichen zu 
tragen. 

§ 63 Besondere arbeitsmedizinische Vorsorge 

(1) Ist nicht auszuschließen, dass eine Person durch eine Strahlenexposition nach § 58 oder § 59 oder 
aufgrund anderer außergewöhnlicher Umstände Strahlenexpositionen erhalten hat, die im Kalenderjahr die 
effektive Dosis von 50 Millisievert oder die Organdosis von 150 Millisievert für die Augenlinse oder von 500 
Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel überschreiten, ist dafür zu sorgen, 
dass sie unverzüglich einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 vorgestellt wird. 

(2) 1Ist nach dem Ergebnis der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 zu besorgen, dass 
diese Person an ihrer Gesundheit gefährdet wird, wenn sie erneut eine Aufgabe als beruflich 
strahlenexponierte Person wahrnimmt oder fortsetzt, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass sie diese 
Aufgabe nicht oder nur unter Beschränkungen ausüben darf. 2§ 62 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) (weggefallen) 

(4) (weggefallen) 

§ 64 Ermächtigte Ärzte 

(1) 1Die zuständige Behörde ermächtigt Ärzte zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach den 
§§ 60, 61 und 63. 2Die Ermächtigung darf nur einem Arzt erteilt werden, der die für die arbeitsmedizinische 
Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nachweist. 

(2) 1Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 hat die Aufgabe, die Erstuntersuchungen, die erneuten Beurteilungen oder 
Untersuchungen und die besondere arbeitsmedizinische Vorsorge nach § 63 durchzuführen sowie die 
Maßnahmen vorzuschlagen, die bei erhöhter Strahlenexposition zur Vorbeugung vor gesundheitlichen 
Schäden und zu ihrer Abwehr erforderlich sind. 2Personen, die an Arbeitsplätzen beschäftigt sind, an denen 
die Augenlinse besonders belastet wird, sind daraufhin zu untersuchen, ob sich eine Katarakt gebildet hat. 

(3) 1Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, für jede beruflich strahlenexponierte Person, die der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegt, eine Gesundheitsakte nach Maßgabe des Satzes 2 zu führen. 2Diese 
Gesundheitsakte hat Angaben über die Arbeitsbedingungen, die Ergebnisse der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge nach § 60 Abs. 1 oder 2, die ärztliche Bescheinigung nach § 61 Abs. 1 Satz 3, die Ergebnisse der 
besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 63 Abs. 2 und Maßnahmen nach § 60 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 1 Halbsatz 2 oder Gutachten nach § 62 Abs. 2 Satz 1 sowie die durch die Wahrnehmung von Aufgaben 
als beruflich strahlenexponierte Person erhaltene Körperdosis zu enthalten. 3Die Gesundheitsakte ist so lange 
aufzubewahren, bis die Person das 75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch 30 
Jahre nach Beendigung der Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich strahlenexponierte Person. 4Sie ist 
spätestens 100 Jahre nach der Geburt der überwachten Person zu vernichten. 

(4) 1Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, die Gesundheitsakte auf Verlangen der zuständigen 
Behörde einer von dieser benannten Stelle zur Einsicht vorzulegen und bei Beendigung der Ermächtigung zu 
übergeben. 2Dabei ist die ärztliche Schweigepflicht zu wahren. 
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(5) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 hat der untersuchten Person auf ihr Verlangen Einsicht in ihre 
Gesundheitsakte zu gewähren. 

Abschnitt 8  
Sonstige Anforderungen 

§ 65 Lagerung und Sicherung radioaktiver Stoffe 

(1) Radioaktive Stoffe, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 überschreitet, 
sind,  

1. solange sie nicht bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet werden, in geschützten Räumen oder 
Schutzbehältern zu lagern und 

2. gegen Abhandenkommen und den Zugriff durch unbefugte Personen zu sichern. 

(2) Kernbrennstoffe müssen so gelagert werden, dass während der Lagerung kein kritischer Zustand entstehen 
kann. 

(3) Radioaktive Stoffe, die Sicherheitsmaßnahmen aufgrund internationaler Verpflichtungen unterliegen, sind 
so zu lagern, dass die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen nicht beeinträchtigt wird. 

§ 66 Wartung, Überprüfung und Dichtheitsprüfung 

(1) 1Die zuständige Behörde bestimmt Sachverständige für Aufgaben nach Absatz 2 Satz 1, für Aufgaben 
nach Absatz 4 und für Aufgaben nach Absatz 5. 2Die zuständige Behörde kann Anforderungen an einen 
Sachverständigen nach Satz 1 hinsichtlich seiner Ausbildung, Berufserfahrung, Eignung, Einweisung in die 
Sachverständigentätigkeit, seines Umfangs an Prüftätigkeit und seiner sonstigen Voraussetzungen und 
Pflichten, insbesondere seiner messtechnischen Ausstattung, sowie seiner Zuverlässigkeit und 
Unparteilichkeit festlegen. 

(2) 1Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen und Bestrahlungsvorrichtungen sowie Geräte für die 
Gammaradiographie sind jährlich mindestens einmal zu warten und zwischen den Wartungen durch einen 
nach Absatz 1 bestimmten Sachverständigen auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und 
Strahlenschutz zu überprüfen. 2Satz 1 gilt nicht für die in § 12 Abs. 1 und § 12a genannten Anlagen. 

(3) Die zuständige Behörde kann bei  

1. Bestrahlungsvorrichtungen, die bei der Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde am Menschen 
verwendet werden und deren Aktivität 1014Becquerel nicht überschreitet, 

2. Bestrahlungsvorrichtungen, die zur Blut- oder zur Produktbestrahlung verwendet werden und deren 
Aktivität 1014Becquerel nicht überschreitet, und 

3. Geräten für die Gammaradiographie 

die Frist für die Überprüfung nach Absatz 2 Satz 1 bis auf drei Jahre verlängern. 

(4) 1Die zuständige Behörde kann bestimmen, dass die Unversehrtheit und Dichtheit der Umhüllung bei 
umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 
überschreitet, in geeigneter Weise zu prüfen und die Prüfung in bestimmten Zeitabständen zu wiederholen ist. 
2Bei hochradioaktiven Strahlenquellen hat die Prüfung mindestens einmal jährlich zu erfolgen, sofern die 
zuständige Behörde nicht einen anderen Zeitraum bestimmt. 3Sie kann festlegen, dass die Prüfung durch einen 
nach Absatz 1 bestimmten Sachverständigen durchzuführen ist. 4Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
auf umschlossene radioaktive Stoffe, die als radioaktive Abfälle abgeliefert wurden. 

(5) Wenn die Umhüllung umschlossener radioaktiver Stoffe oder die Vorrichtung, in die sie eingefügt sind, 
mechanisch beschädigt oder korrodiert ist, ist vor der Weiterverwendung zu veranlassen, dass die Umhüllung 
des umschlossenen radioaktiven Stoffes durch einen nach Absatz 1 bestimmten Sachverständigen auf 
Dichtheit geprüft wird. 

(6) 1Die Prüfbefunde nach Absatz 2 sind der zuständigen Behörde vorzulegen. 2Die Prüfbefunde nach Absatz 
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4 oder 5 sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 3Festgestellte Undichtheiten und Mängel an 
der Unversehrtheit sind der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

§ 67 Strahlungsmessgeräte 

(1) 1Zur Messung der Personendosis, der Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, der Oberflächenkontamination, der 
Aktivität von Luft und Wasser und bei einer Freimessung nach § 29 Abs. 3 aufgrund der Vorschriften dieser 
Verordnung sind, sofern geeichte Strahlungsmessgeräte nicht vorgeschrieben sind, andere geeignete 
Strahlungsmessgeräte zu verwenden. 2Es ist dafür zu sorgen, dass die Strahlungsmessgeräte  

1. den Anforderungen des Messzwecks genügen, 

2. in ausreichender Zahl vorhanden sind und 

3. regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden. 

(2) 1Der Zeitpunkt und das Ergebnis der Funktionsprüfung und Wartung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 sind 
aufzuzeichnen. 2Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Funktionsprüfung oder Wartung 
aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen oder bei einer von ihr zu 
bestimmenden Stelle zu hinterlegen. 

(3) Strahlungsmessgeräte, die dazu bestimmt sind, fortlaufend zu messen, um bei Unfällen oder Störfällen vor 
Gefahren für Mensch und Umwelt zu warnen, müssen so beschaffen sein, dass ihr Versagen durch ein 
deutlich wahrnehmbares Signal angezeigt wird, sofern nicht zwei oder mehrere voneinander unabhängige 
Messvorrichtungen dem gleichen Messzweck dienen. 

(4) Die Anzeige der Geräte zur Überwachung der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung in Sperrbereichen muss 
auch außerhalb dieser Bereiche wahrnehmbar sein. 

§ 68 Kennzeichnungspflicht 

(1) 1Mit Strahlenzeichen nach Anlage IX in ausreichender Anzahl sind deutlich sichtbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen:  

1. Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter, Aufbewahrungsbehältnisse und Umhüllungen für 
radioaktive Stoffe, mit denen nur aufgrund einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes 
oder der Planfeststellung nach § 9b des Atomgesetzes oder einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 dieser 
Verordnung umgegangen werden darf, 

2. Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, 

3. Kontrollbereiche und Sperrbereiche, 

4. Bereiche, in denen die Kontamination die in § 44 Abs. 2 genannten Werte überschreitet, 

5. bauartzugelassene Vorrichtungen nach § 25 Abs. 1. 
2Die Kennzeichnung muss die Worte "VORSICHT - STRAHLUNG", "RADIOAKTIV", 
"KERNBRENNSTOFFE" oder "KONTAMINATION" enthalten, soweit dies nach Größe und Beschaffenheit 
des zu kennzeichnenden Gegenstandes möglich ist. 

(1a) 1Zusätzlich zu der Kennzeichnung nach Absatz 1 Satz 1 sind  

1. hochradioaktive Strahlenquellen bei der Herstellung, soweit technisch möglich, und 

2. deren Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse 

mit einer unverwechselbaren Identifizierungsnummer sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 2Ist die 
zusätzliche Kennzeichnung der Strahlenquelle nach Satz 1 Nr. 1 nicht möglich oder werden 
wiederverwendbare Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältnisse verwendet, so sind diese neben der 
Kennzeichnung nach Absatz 1 Satz 1 zusätzlich mit der Angabe "hochradioaktive Strahlenquelle" zu 
versehen. 

(1b) Aufgebrachte Identifizierungsnummern nach Absatz 1a sind dem Bundesamt für Strahlenschutz binnen 
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Monatsfrist mitzuteilen. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Behältnisse oder Geräte, die innerhalb eines Kontrollbereiches in abgesonderten 
Bereichen verwendet werden, solange die mit dieser Verwendung betraute Person in dem abgesonderten 
Bereich anwesend ist oder solche Bereiche gegen unbeabsichtigten Zutritt gesichert sind. 2Satz 1 gilt nicht für 
Behältnisse oder Geräte, die hochradioaktive Strahlenquellen enthalten. 

(3) Schutzbehälter und Aufbewahrungsbehältnisse, die gemäß Absatz 1 gekennzeichnet sind, dürfen nur zur 
Aufbewahrung von radioaktiven Stoffen verwendet werden. 

(4) Kennzeichnungen nach Absatz 1 sind nach einer Freigabe gemäß § 29 oder nach einem Herausbringen aus 
Strahlenschutzbereichen gemäß § 44 Abs. 3 zu entfernen. 

(5) 1Alle Vorratsbehälter, die radioaktive Stoffe in offener Form von mehr als dem 10(hoch)4fachen der 
Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 enthalten, müssen so gekennzeichnet sein, dass folgende Einzelheiten 
feststellbar sind:  

1. Radionuklid, 

2. chemische Verbindung, 

3. Tag der Abfüllung, 

4. Aktivität am Tag der Abfüllung oder an einem daneben besonders zu bezeichnenden Stichtag und 

5. Strahlenschutzverantwortlicher zum Zeitpunkt der Abfüllung. 
2Kennnummern, Zeichen und sonstige Abkürzungen dürfen dabei nur verwendet werden, wenn diese 
allgemein bekannt oder ohne weiteres aus der Buchführung nach § 70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zu entnehmen sind. 
3Die Sätze 1 und 2 sind auch auf Vorrichtungen anzuwenden, die radioaktive Stoffe in umschlossener oder 
festhaftend in offener Form von mehr als dem 10(hoch)5fachen der Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 
enthalten. 

(6) Bauartzugelassene Vorrichtungen, in die sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes 
eingefügt sind, sind neben der Kennzeichnung nach Absatz 1 Nr. 5 so zu kennzeichnen, dass die enthaltenen 
Radionuklide und deren Aktivität zum Zeitpunkt der Herstellung ersichtlich sind, soweit dies nach Größe und 
Beschaffenheit der Vorrichtung möglich ist. 

§ 69 Abgabe radioaktiver Stoffe 

(1) Stoffe, mit denen nur aufgrund einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 
7 Abs. 1 oder § 11 Abs. 2 dieser Verordnung umgegangen werden darf, dürfen im Geltungsbereich des 
Atomgesetzes nur an Personen abgegeben werden, die die erforderliche Genehmigung besitzen. 

(2) 1Wer umschlossene radioaktive Stoffe an einen anderen zur weiteren Verwendung abgibt, hat dem 
Erwerber zu bescheinigen, dass die Umhüllung dicht und kontaminationsfrei ist. 2Die Bescheinigung muss die 
die Prüfung ausführende Stelle sowie Datum, Art und Ergebnis der Prüfung enthalten. 3Satz 1 findet keine 
Anwendung, wenn der abzugebende radioaktive Stoff nicht weiter als umschlossener radioaktiver Stoff 
verwendet werden soll. 4Hochradioaktive Strahlenquellen dürfen nur abgegeben werden, wenn ihnen eine 
Dokumentation des Herstellers beigefügt ist, die  

1. die Identifizierungsnummer, 

2. Angaben über die Art und die Aktivität der Strahlenquelle und 

3. Fotografien oder technische Zeichnungen 

a) des Typs der Strahlenquelle, 

b) eines typischen Schutzbehälters oder Aufbewahrungsbehältnisses und 

c) eines typischen Transportbehälters 

enthält. 
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(3) 1Wer radioaktive Stoffe zur Beförderung oder Weiterbeförderung auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit 
zugänglichen Verkehrswegen abgibt, hat unbeschadet des § 75 dafür zu sorgen, dass sie durch Personen 
befördert werden, die nach § 4 des Atomgesetzes oder nach § 16 oder § 17 dieser Verordnung berechtigt sind, 
die Stoffe zu befördern. 2Wer die Stoffe zur Beförderung abgibt, hat ferner dafür zu sorgen, dass sie bei der 
Übergabe unter Beachtung der für die jeweilige Beförderungsart geltenden Rechtsvorschriften verpackt sind. 
3Fehlen solche Rechtsvorschriften, sind die Stoffe gemäß den Anforderungen, die sich nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik für die beabsichtigte Art der Beförderung ergeben, zu verpacken. 4Zur 
Weiterbeförderung dürfen die Stoffe nur abgegeben werden, wenn die Verpackung unversehrt ist. 

(4) 1Wer radioaktive Stoffe befördert, hat dafür zu sorgen, dass diese Stoffe nur an den Empfänger oder an 
eine von diesem zum Empfang berechtigte Person übergeben werden. 2Bis zu der Übergabe hat er für den 
erforderlichen Schutz gegen Abhandenkommen, Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkung Dritter zu sorgen. 

(5) Hochradioaktive Strahlenquellen, mit denen nicht mehr umgegangen wird oder umgegangen werden soll, 
sind nach Beendigung des Gebrauchs an den Hersteller, den Verbringer oder einen anderen 
Genehmigungsinhaber abzugeben oder als radioaktiver Abfall abzuliefern oder zwischenzulagern. 

§ 69a Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen 

Wer hochradioaktive Strahlenquellen hergestellt oder nach § 3 Abs. 2 Nr. 36 verbracht hat, hat diese 
zurückzunehmen oder sicherzustellen, dass sie von Dritten zurückgenommen werden können. 

§ 70 Buchführung und Mitteilung 

(1) 1Wer mit radioaktiven Stoffen umgeht, hat  

1. der zuständigen Behörde Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe und den sonstigen Verbleib von 
radioaktiven Stoffen innerhalb eines Monats unter Angabe von Art und Aktivität mitzuteilen, 

2. über Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe und den sonstigen Verbleib von radioaktiven Stoffen 
unter Angabe von Art und Aktivität Buch zu führen und 

3. der zuständigen Behörde den Bestand an radioaktiven Stoffen mit Halbwertszeiten von mehr als 100 
Tagen am Ende jedes Kalenderjahres innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

2Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten, die nach § 8 Abs. 1 keiner Genehmigung bedürfen. 3Für hochradioaktive 
Strahlenquellen sind zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 dem Register über hochradioaktive 
Strahlenquellen beim Bundesamt für Strahlenschutz in gesicherter elektronischer Form  

1. mit dem vollständig ausgefüllten Standarderfassungsblatt nach Anlage XV Erwerb und Abgabe sowie 
Änderungen der nach dieser Anlage erfassten Angaben unverzüglich und 

2. mit einem aktualisierten Standarderfassungsblatt nach Anlage XV unter der dortigen Nummer 6 das 
Datum der Prüfung nach § 66 Abs. 4 Satz 2 binnen Monatsfrist 

mitzuteilen. 4Die zuständige Behörde ist über die Mitteilung nach Satz 3 unverzüglich zu informieren. 

(2) Die Masse der Stoffe, für die eine wirksame Feststellung nach § 29 Abs. 3 Satz 1 getroffen wurde, ist 
unter Angabe der jeweiligen Freigabeart gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 2 oder Satz 3 und im Fall des § 
29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 unter Angabe des tatsächlichen Verbleibs der zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen. 

(3) 1Über die Stoffe, für die eine wirksame Feststellung nach § 29 Abs. 3 Satz 1 getroffen wurde, ist Buch zu 
führen. 2Dabei sind die getroffenen Festlegungen nach den Anlagen III und IV anzugeben, insbesondere die 
spezifische Aktivität, die Masse, die Radionuklide, das Freimessverfahren, die Mittelungsmasse, die 
Mittelungsfläche und der Zeitpunkt der Feststellung. 

(4) Der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 über den Erwerb umschlossener radioaktiver Stoffe ist die 
Bescheinigung nach § 69 Abs. 2 beizufügen. 

(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Buchführungs- und Mitteilungspflicht ganz oder 
teilweise befreien, wenn dadurch eine Gefährdung von Mensch und Umwelt nicht eintreten kann und es sich 
nicht um Mitteilungs- oder Buchführungspflichten nach Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 oder Absatz 3 handelt. 
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(5a) Die zuständige Behörde prüft binnen Monatsfrist die nach Absatz 1 Satz 3 übermittelten Daten auf 
Vollständigkeit und Übereinstimmung mit der erteilten Genehmigung nach § 9 des Atomgesetzes oder § 7 
dieser Verordnung und kennzeichnet sie bei positiver Feststellung als geprüft und richtig. 

(6) 1Die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 3 Satz 1 sind 30 Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Gewinnung, der Erzeugung, des Erwerbs, der Abgabe, des sonstigen Verbleibs oder der Feststellung 
aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde bei dieser zu hinterlegen. 2Im Falle einer 
Beendigung der Tätigkeit vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nach Satz 1 sind die Unterlagen unverzüglich 
einer von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle zu übergeben. 

§ 70a Register über hochradioaktive Strahlenquellen 

(1) Die Angaben nach § 12d Abs. 2 des Atomgesetzes werden mittels des Standarderfassungsblatts der Anlage 
XV in gesicherter elektronischer Form an das Register gemeldet. 

(2) 1Dem Register nach § 12d des Atomgesetzes übermittelt das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle unverzüglich die Angaben über erteilte Genehmigungen nach § 3 Abs. 1 des Atomgesetzes 
oder § 19 Abs. 1 Satz 1 dieser Verordnung für die grenzüberschreitende Verbringung einer hochradioaktiven 
Strahlenquelle aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften ist, in den 
Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung, insbesondere die Angaben der Nummern 1, 2, 5 und 7 des 
Standarderfassungsblatts der Anlage XV. 2Dem Register nach § 12d des Atomgesetzes werden die Angaben 
nach  

1. § 70 Abs. 1 Satz 3 oder § 71 Abs. 1 Satz 2 und 5 durch den Strahlenschutzverantwortlichen oder den 
Strahlenschutzbeauftragten und 

2. die Angaben nach § 71 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 3 durch die zuständige Behörde 

übermittelt. 3Die zuständige Behörde ist über die Mitteilung nach Satz 1 unverzüglich zu informieren. 4Sie 
kann von ihr angeforderte Aufzeichnungen des Strahlenschutzverantwortlichen oder des 
Strahlenschutzbeauftragten über hochradioaktive Strahlenquellen an das Register weiterleiten. 

(3) Auf Antrag unterrichtet das Bundesamt für Strahlenschutz den Strahlenschutzverantwortlichen nach 
Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 über die sie betreffenden Daten. 

(4) 1Das Bundesamt für Strahlenschutz fasst die übermittelten Daten im Register zusammen. 2Das Bundesamt 
für Strahlenschutz unterrichtet unverzüglich  

1. das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige Bundesministerium und das 
Bundeskriminalamt über den Eingang einer Mitteilung über Fund, Verlust oder Diebstahl einer 
hochradioaktiven Strahlenquelle, 

2. die zuständige Behörde, wenn Daten nicht vollständig sind oder eine hochradioaktive Strahlenquelle 
gefunden wurde. 

(5) Das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt das Datenformat und das Verfahren zur Übermittlung. 

§ 71 Abhandenkommen, Fund, Erlangung der tatsächlichen Gewalt 

(1) 1Der bisherige Inhaber der tatsächlichen Gewalt über radioaktive Stoffe, deren Aktivität die Freigrenzen 
der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 überschreitet, hat der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde oder der für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörde das Abhandenkommen dieser Stoffe 
unverzüglich mitzuteilen. 2Zusätzlich zur Mitteilung nach Satz 1 ist das Abhandenkommen einer 
hochradioaktiven Strahlenquelle unverzüglich dem Register über hochradioaktive Strahlenquellen beim 
Bundesamt für Strahlenschutz in elektronischer Form mit dem Standarderfassungsblatt der Anlage XV unter 
Nummer 10 mitzuteilen. 3Die zuständige Behörde ist über die Mitteilung nach Satz 2 unverzüglich zu 
informieren. 4Satz 2 gilt auch bei Wiederauffinden einer hochradioaktiven Strahlenquelle. 5Der Inhaber einer 
Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder § 9 des Atomgesetzes, eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des 
Atomgesetzes oder einer Genehmigung nach § 7 oder § 11 Absatz 2 dieser Verordnung hat über Satz 1 hinaus 
auch das Abhandenkommen radioaktiver Stoffe, die im Rahmen der Genehmigung angefallen sind oder mit 
denen auf Grund einer Genehmigung umgegangen wird, den in Satz 1 genannten Behörden mitzuteilen, wenn 
die Aktivität der abhandengekommenen Stoffe die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 5 
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überschreitet. 6Die in Satz 1 genannten Behörden unterrichten sich jeweils wechselseitig unverzüglich über 
die von ihnen entgegengenommene Mitteilung. 

(2) 1Wer  

1. radioaktive Stoffe findet oder 

2. ohne seinen Willen die tatsächliche Gewalt über radioaktive Stoffe erlangt oder 

3. die tatsächliche Gewalt über radioaktive Stoffe erlangt hat, ohne zu wissen, dass diese Stoffe radioaktiv 
sind, 

hat dies der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde oder der für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen, sobald er von der Radioaktivität dieser Stoffe Kenntnis 
erlangt. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Aktivität der radioaktiven Stoffe die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 
2 oder 3 nicht überschreitet. 3Die zuständige Behörde teilt den Fund einer hochradioaktiven Strahlenquelle 
unter Bezugnahme der Nummer 10 des Standarderfassungsblatts der Anlage XV dem Register über 
hochradioaktive Strahlenquellen beim Bundesamt für Strahlenschutz in elektronischer Form unverzüglich, 
spätestens an dem auf die Kenntnisnahme folgenden zweiten Werktag mit. 4Die in Satz 1 genannten Behörden 
unterrichten sich jeweils wechselseitig unverzüglich über die von ihnen entgegengenommene Mitteilung. 

(3) Absatz 2 gilt auch für den, der als Inhaber einer Wasserversorgungsanlage oder einer Abwasseranlage die 
tatsächliche Gewalt über Wasser erlangt, das radioaktive Stoffe enthält, wenn die Aktivitätskonzentration 
radioaktiver Stoffe im Kubikmeter Wasser von  

1. Wasserversorgungsanlagen das Dreifache oder 

2. Abwasseranlagen das 60fache 

der Werte der Anlage VII Teil D Nr. 2 übersteigt. 

(4) Einer Genehmigung nach den §§ 4, 6 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 7 Abs. 1 oder § 16 Abs. 1 
dieser Verordnung bedarf nicht, wer in den Fällen des Absatzes 2 oder 3 nach unverzüglicher Mitteilung die 
radioaktiven Stoffe bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde oder auf deren Anordnung lagert oder aus 
zwingenden Gründen zum Schutz von Leben und Gesundheit befördert oder handhabt. 

Abschnitt 9  
Radioaktive Abfälle 

§ 72 Planung für Anfall und Verbleib radioaktiver Abfälle 

1Wer eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, c oder d plant oder ausübt, hat  

1. den erwarteten jährlichen Anfall von radioaktiven Abfällen für die Dauer der Betriebszeit abzuschätzen 
und der Behörde unter Angabe des geplanten Verbleibs der radioaktiven Abfälle mitzuteilen und 

2. den Verbleib radioaktiver Abfälle nachzuweisen und hierzu 

a) den erwarteten Anfall an radioaktiven Abfällen für das nächste Jahr erstmals ab Betriebsbeginn, 
danach ab Stichtag abzuschätzen und dabei Angaben über den Verbleib zu machen und 

b) den Anfall radioaktiver Abfälle seit dem letzten Stichtag und den Bestand zum Stichtag anzugeben. 

2Die Angaben nach Satz 1 Nr. 2 sind jeweils zum Stichtag 31. Dezember fortzuschreiben und bis zum darauf 
folgenden 31. März der zuständigen Behörde vorzulegen. 3Sie sind unverzüglich fortzuschreiben und der 
zuständigen Behörde vorzulegen, falls sich wesentliche Änderungen ergeben. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht 
für bestrahlte Brennelemente und für radioaktive Abfälle, die nach § 76 Abs. 4 an Landessammelstellen 
abzuliefern sind, soweit sie unbehandelt sind. 5Abweichend von Satz 4 gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend 
für denjenigen, der radioaktive Abfälle im Sinne des Satzes 4 von Abfallverursachern übernimmt und 
hierdurch selbst ablieferungspflichtig wird. 

§ 73 Erfassung 

(1) 1Wer eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, c oder d ausübt, hat die radioaktiven Abfälle nach 
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Anlage X Teil A und B zu erfassen und bei Änderungen die Erfassung zu aktualisieren. 2Besitzt ein anderer 
als der nach § 9a Abs. 1 des Atomgesetzes Verpflichtete die Abfälle, so hat der Besitzer bei Änderungen der 
erfassten Angaben diese Änderungen nach Anlage X Teil A und B zu erfassen und die erfassten Angaben dem 
Abfallverursacher bereitzustellen. 

(2) 1Die erfassten Angaben sind in einem von dem nach § 9a Abs. 1 des Atomgesetzes Verpflichteten 
einzurichtenden elektronischen Buchführungssystem so aufzuzeichnen, dass auf Anfrage der zuständigen 
Behörde die erfassten Angaben unverzüglich bereitgestellt werden können. 2Das Buchführungssystem bedarf 
der Zustimmung der zuständigen Behörde. 

(3) Die Angaben im Buchführungssystem nach Absatz 2 sind zu aktualisieren und nach Ablieferung der 
jeweiligen radioaktiven Abfälle an die Landessammelstelle oder an eine Anlage des Bundes zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle für mindestens ein Jahr bereitzuhalten. 

(4) § 72 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 74 Behandlung und Verpackung 

(1) 1Die zuständige Behörde oder eine von ihr bestimmte Stelle kann die Art der Behandlung und Verpackung 
radioaktiver Abfälle vor deren Ablieferung anordnen und einen Nachweis über die Einhaltung dieser 
Anordnung verlangen. 2Die nach dem Atomgesetz für die Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver 
Abfälle zuständige Behörde legt alle sicherheitstechnischen Anforderungen an Abfallgebinde, die für die 
Endlagerung bestimmt sind, sowie die Vorgaben für die Behandlung der darin enthaltenen Abfälle fest und 
stellt die Endlagerfähigkeit der nach diesen Anforderungen und Vorgaben hergestellten Abfallgebinde fest. 

(2) 1Bei der Behandlung und Verpackung radioaktiver Abfälle zur Herstellung endlagerfähiger Abfallgebinde 
sind Verfahren anzuwenden, deren Anwendung das Bundesamt für Strahlenschutz zugestimmt hat. 2Sofern 
nach § 76 Abs. 4 an Landessammelstellen abgelieferte radioaktive Abfälle nach Absatz 1 Satz 2 behandelt 
und verpackt wurden, trägt der Bund die Kosten, die sich aus einer nachträglichen Änderung der 
Anforderungen und Vorgaben ergeben. 3§ 72 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(3) 1Abfallbehälter oder sonstige Einheiten sind mit einer Kennzeichnung nach Anlage X Teil B zu versehen. 
2§ 72 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) Anforderungen auf der Grundlage des Gefahrgutbeförderungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 75 Pflichten bei der Abgabe radioaktiver Abfälle 

(1) 1Wer radioaktive Abfälle abgibt, hat vorher eine schriftliche Erklärung des Empfängers über dessen 
Annahmebereitschaft einzuholen. 2Er hat dem Empfänger dabei die Angaben nach § 73 Abs. 1 zu überlassen. 

(2) 1Wer radioaktive Abfälle zur Beförderung abgibt, hat dies der für ihn zuständigen Behörde mindestens 
fünf Arbeitstage vor Beginn der Beförderung mitzuteilen. 2In die Mitteilung sind die Angaben nach Anlage X 
Teil C aufzunehmen. 3Ein Abdruck der Mitteilung ist gleichzeitig dem Empfänger zuzusenden. 4Kann der 
Beförderungstermin in der Meldung nicht verbindlich genannt werden, ist dieser mindestens zwei Arbeitstage 
vor dem Beginn der Beförderung entsprechend der Sätze 1 und 2 nachzumelden. 5Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend auch für den Empfänger, falls die für ihn zuständige Behörde mit der für den Abgebenden 
zuständigen Behörde nicht identisch ist. 

(3) Der Empfänger hat  

1. unverzüglich den nach Absatz 2 erhaltenen Abdruck der Mitteilung nach Anlage X Teil C auf 
Unstimmigkeiten zwischen den Angaben und dem beförderten Gut zu prüfen und Unstimmigkeiten der für ihn 
zuständigen Behörde mitzuteilen, 

2. den Abgebenden unverzüglich schriftlich über die Annahme der radioaktiven Abfälle zu unterrichten 
und 

3. die Angaben nach § 75 Abs. 1 in sein Buchführungssystem zu übernehmen. 

(4) Mitteilungen nach Absatz 2 sind bei einer Verbringung nach § 5 Abs. 2 der Atomrechtlichen 
Abfallverbringungsverordnung nicht erforderlich. 
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(5) § 72 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 76 Ablieferung 

(1) Radioaktive Abfälle sind an eine Anlage des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle abzuliefern, wenn sie  

1. bei der staatlichen Verwahrung von Kernbrennstoffen nach § 5 des Atomgesetzes, 

2. bei der Aufbewahrung nach § 6 des Atomgesetzes, 

3. in den nach § 7 des Atomgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen oder 

4. bei Tätigkeiten nach § 9 des Atomgesetzes oder 

5. bei Tätigkeiten, die nur aufgrund von § 2 Abs. 3 des Atomgesetzes nicht dem § 9 des Atomgesetzes 
unterfallen, 

entstanden sind. 

(2) Absatz 1 findet auch Anwendung auf radioaktive Abfälle aus einem Umgang nach § 7 Abs. 1, wenn dieser 
im Zusammenhang mit einer der Tätigkeiten nach Absatz 1 erfolgt oder wenn sich gemäß § 7 Abs. 2 eine 
nach dem Atomgesetz erteilte Genehmigung auch auf einen Umgang nach § 7 Abs. 1 erstreckt. 

(3) 1Andere radioaktive Abfälle dürfen an eine Anlage des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle nur abgeliefert werden, wenn die für den Abfallerzeuger zuständige Landesbehörde dies 
zugelassen hat. 2Im Fall der Zulassung entfällt die Ablieferungspflicht nach Absatz 4. 

(4) Radioaktive Abfälle sind an eine Landessammelstelle abzuliefern, wenn sie  

1. aus einem Umgang nach § 7 Abs. 1 oder 

2. aus einem genehmigungsbedürftigen Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

stammen, es sei denn, diese Abfälle sind nach Absatz 1 Nr. 5 an eine Anlage des Bundes zur Sicherstellung 
und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle abzuliefern. 

(5) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten radioaktiven Abfälle dürfen an eine Landessammelstelle nur 
abgeliefert werden, wenn die für den Abfallerzeuger zuständige Landesbehörde dies zugelassen hat. 2Im Fall 
der Zulassung entfällt die Ablieferungspflicht nach Absatz 1 oder 2. 

(6) Die Landessammelstelle führt die bei ihr zwischengelagerten radioaktiven Abfälle grundsätzlich an eine 
Anlage des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle ab. 

§ 77 Ausnahmen von der Ablieferungspflicht 

1Die Ablieferungspflicht nach § 76 bezieht sich nicht auf radioaktive Abfälle, soweit deren anderweitige 
Beseitigung oder Abgabe im Einzelfall oder für einzelne Abfallarten im Einvernehmen mit der für den 
Empfänger der radioaktiven Abfälle zuständigen Behörde angeordnet oder genehmigt worden ist. 2Sie ruht, 
solange über einen Antrag auf Freigabe nach § 29 noch nicht entschieden oder eine anderweitige 
Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle angeordnet oder genehmigt ist. 

§ 78 Zwischenlagerung 

1Bis zur Inbetriebnahme von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle sind die nach § 76 Abs. 1 oder 2 abzuliefernden radioaktiven Abfälle vom Ablieferungspflichtigen 
zwischenzulagern; die zwischengelagerten radioaktiven Abfälle werden nach Inbetriebnahme dieser Anlagen 
von deren Betreiber abgerufen. 2Die Zwischenlagerung kann auch von mehreren Ablieferungspflichtigen 
gemeinsam oder durch Dritte erfolgen. 
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§ 79 Umgehungsverbot 

1Niemand darf sich den Pflichten aus den §§ 72 bis 78 dadurch entziehen, dass er radioaktive Abfälle aus 
genehmigungsbedürftigen Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ohne Genehmigung unter Inanspruchnahme der 
Regelung des § 8 Abs. 1 durch Verdünnung oder Aufteilung in Freigrenzenmengen beseitigt, beseitigen lässt 
oder deren Beseitigung ermöglicht. 2§ 29 Abs. 2 Satz 4 bleibt unberührt. 

Kapitel 4  
Besondere Anforderungen bei der medizinischen Anwendung  

radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung 

Abschnitt 1  
Heilkunde und Zahnheilkunde 

§ 80 Rechtfertigende Indikation 

(1) 1Radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung dürfen unmittelbar am Menschen in Ausübung der 
Heilkunde oder Zahnheilkunde nur angewendet werden, wenn eine Person nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 hierfür die 
rechtfertigende Indikation gestellt hat. 2Die rechtfertigende Indikation erfordert die Feststellung, dass der 
gesundheitliche Nutzen einer Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt. 3Andere 
Verfahren mit vergleichbarem gesundheitlichem Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren 
Strahlenexposition verbunden sind, sind bei der Abwägung zu berücksichtigen. 4Eine rechtfertigende 
Indikation nach Satz 1 ist auch dann zu stellen, wenn eine Anforderung eines überweisenden Arztes vorliegt. 
5§ 23 bleibt unberührt. 

(2) 1Der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt hat vor der Anwendung, erforderlichenfalls in 
Zusammenarbeit mit einem überweisenden Arzt, die verfügbaren Informationen über bisherige medizinische 
Erkenntnisse heranzuziehen, um jede unnötige Strahlenexposition zu vermeiden. 2Patienten sind über frühere 
medizinische Anwendungen von radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, die für die vorgesehene 
Anwendung von Bedeutung sind, zu befragen. 

(3) 1Vor einer Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung hat der anwendende Arzt 
gebärfähige Frauen, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit einem überweisenden Arzt, zu befragen, ob 
eine Schwangerschaft besteht oder bestehen könnte oder ob sie stillen. 2Bei bestehender oder nicht 
auszuschließender Schwangerschaft ist die Dringlichkeit der Anwendung besonders zu prüfen. 3Bei 
Anwendung offener radioaktiver Stoffe gilt Satz 2 entsprechend für stillende Frauen. 

§ 81 Beschränkung der Strahlenexposition 

(1) 1Die durch ärztliche Untersuchungen bedingte Strahlenexposition ist so weit einzuschränken, wie dies mit 
den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist. 2Ist bei Frauen trotz bestehender oder 
nicht auszuschließender Schwangerschaft die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung 
geboten, sind alle Möglichkeiten zur Herabsetzung der Strahlenexposition der Schwangeren und insbesondere 
des ungeborenen Kindes auszuschöpfen. 3Bei Anwendung offener radioaktiver Stoffe gilt Satz 2 entsprechend 
für stillende Frauen. 

(2) 1Bei der Untersuchung von Menschen sind diagnostische Referenzwerte zugrunde zu legen. 2Eine 
Überschreitung der diagnostischen Referenzwerte ist schriftlich zu begründen. 3Das Bundesamt für 
Strahlenschutz erstellt und veröffentlicht die diagnostischen Referenzwerte. 

(3) 1Vor der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zur Behandlung am Menschen muss 
von einem Arzt nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 und einem Medizinphysik-Experten ein auf den Patienten bezogener 
Bestrahlungsplan schriftlich festgelegt werden. 2Die Dosis im Zielvolumen ist bei jeder zu behandelnden 
Person nach den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft individuell festzulegen; die Dosis außerhalb 
des Zielvolumens ist so niedrig zu halten, wie dies unter Berücksichtigung des Behandlungszwecks möglich 
ist. 

(4) Die Vorschriften über Dosisgrenzwerte und über die physikalische Strahlenschutzkontrolle nach den §§ 40 
bis 44 gelten nicht für Personen, an denen in Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde radioaktive Stoffe 
oder ionisierende Strahlung angewendet werden. 
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(5) 1Helfende Personen sind über die möglichen Gefahren der Strahlenexposition vor dem Betreten des 
Kontrollbereichs zu unterrichten. 2Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Strahlenexposition zu 
beschränken. 3Absatz 4, § 40 Abs. 1 Satz 1 und § 42 Abs. 1 Satz 1 gelten entsprechend für helfende Personen. 

(6) 1Dem Patienten oder der helfenden Person sind nach der Untersuchung oder Behandlung mit radioaktiven 
Stoffen geeignete schriftliche Hinweise auszuhändigen, wie die Strahlenexposition oder Kontamination der 
Angehörigen, Dritter und der Umwelt möglichst gering gehalten oder vermieden werden kann, soweit dies aus 
Gründen des Strahlenschutzes erforderlich ist. 2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn eine solche 
Strahlenexposition oder Kontamination ausgeschlossen werden kann oder der Patient weiter stationär 
behandelt wird. 

(7) Es ist dafür zu sorgen, dass für die ausschließliche Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlung am Menschen bestimmte Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, Bestrahlungsvorrichtungen 
oder sonstige Geräte oder Ausrüstungen nur in dem Umfang vorhanden sind, wie sie für die ordnungsgemäße 
Durchführung medizinischer Anwendungen erforderlich sind. 

§ 82 Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen 

(1) In der Heilkunde oder Zahnheilkunde dürfen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am Menschen 
nur angewendet werden von  

1. Personen, die als Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Ausübung des ärztlichen Berufs 
erlaubt ist und die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

2. Personen, die als Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Ausübung des ärztlichen oder 
zahnärztlichen Berufs erlaubt ist und die nicht die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, wenn 
sie auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet über die für den Umgang mit radioaktiven Stoffen und die Anwendung 
ionisierender Strahlung erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen und unter ständiger Aufsicht 
und Verantwortung einer der unter Nummer 1 genannten Personen tätig sind. 

(2) Die technische Mitwirkung bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am 
Menschen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde ist neben den Personen nach Absatz 1 ausschließlich  

1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 
(BGBl. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) 
geändert worden ist, 

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Mitwirkung Gegenstand ihrer Ausbildung und Prüfung war 
und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

3. Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen Mitwirkung 
vermittelnden beruflichen Ausbildung befinden, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer 
Person nach Absatz 1 Nr. 1 Arbeiten ausführen, die ihnen im Rahmen ihrer Ausbildung übertragen sind, und 
sie die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen, 

4. Personen mit einer erfolgreich abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn sie unter 
ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nr. 1 tätig sind und die erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen, 

5. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach 
Absatz 1 Nummer 1 tätig sind, 

erlaubt. 

(3) 1Für häufig vorgenommene Untersuchungen und Behandlungen sind schriftliche Arbeitsanweisungen zu 
erstellen. 2Diese sind zur jederzeitigen Einsicht durch die bei diesen Untersuchungen und Behandlungen 
tätigen Personen bereitzuhalten und auf Anforderung der zuständigen Behörde zu übersenden. 

(4) 1Für Behandlungen mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung ist ein Medizinphysik-Experte 
zu enger Mitarbeit hinzuzuziehen. 2Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen oder bei 
Standardbehandlungen mit radioaktiven Stoffen muss ein Medizinphysik-Experte, insbesondere zur 
Optimierung und Qualitätssicherung bei der Anwendung radioaktiver Stoffe, verfügbar sein. 
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§ 83 Qualitätssicherung bei der medizinischen Strahlenanwendung 

(1) 1Zur Qualitätssicherung der medizinischen Strahlenanwendung bestimmt die zuständige Behörde ärztliche 
Stellen. 2Den von den ärztlichen Stellen durchzuführenden Prüfungen zur Qualitätssicherung der 
medizinischen Strahlenanwendung unterliegen die Genehmigungsinhaber nach den §§ 7 und 11 für die 
Anwendungen radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen. 3Die zuständige Behörde legt 
fest, in welcher Weise die ärztlichen Stellen die Prüfungen durchführen, mit denen sichergestellt wird, dass 
bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen die Erfordernisse der 
medizinischen Wissenschaft beachtet werden und die angewendeten Verfahren und eingesetzten Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen, Bestrahlungsvorrichtungen, sonstige Geräte oder Ausrüstungen den nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik jeweils notwendigen Qualitätsstandards entsprechen, um dessen 
Strahlenexposition so gering wie möglich zu halten. 4Die ärztlichen Stellen haben der zuständigen Behörde  

a) die Ergebnisse der Prüfungen nach Satz 3, 

b) die beständige, ungerechtfertigte Überschreitung der bei der Untersuchung zu Grunde zu legenden 
diagnostischen Referenzwerte nach § 81 Abs. 2 Satz 1 und 

c) eine Nichtbeachtung der Optimierungsvorschläge nach Absatz 2 

mitzuteilen. 5Die ärztliche Stelle darf die Ergebnisse der Prüfungen nach Satz 3, ausgenommen die 
personenbezogenen Daten der untersuchten oder behandelten Personen, an die Stelle weitergeben, die für die 
Qualitätsprüfung nach dem Neunten Abschnitt des Vierten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
zuständig ist. 

(2) Die ärztliche Stelle hat im Rahmen ihrer Befugnisse nach Absatz 1 die Aufgabe, dem 
Strahlenschutzverantwortlichen Möglichkeiten zur Optimierung der medizinischen Strahlenanwendung 
vorzuschlagen und nachzuprüfen, ob und wie weit die Vorschläge umgesetzt werden. 

(3) Eine ärztliche Stelle unterliegt im Hinblick auf patientenbezogene Daten der ärztlichen Schweigepflicht. 

(4) 1Die genehmigungsbedürftige Tätigkeit nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 und 3 oder § 11 
Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 und 2 ist bei einer von der zuständigen Behörde bestimmten ärztlichen 
Stelle anzumelden. 2Ein Abdruck der Anmeldung ist der zuständigen Behörde zu übersenden. 3Der ärztlichen 
Stelle sind auf Verlangen die Unterlagen vorzulegen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den 
Absätzen 1 und 2 benötigt, insbesondere Angaben zu der verabreichten Aktivität und Dosis, den Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen, den Bestrahlungsvorrichtungen oder sonstigen verwendeten Geräten oder 
Ausrüstungen und Angaben zur Anwendung des § 80. 4Der ärztlichen Stelle ist auf Verlangen die schriftliche 
Begründung der Überschreitung der diagnostischen Referenzwerte nach § 81 Abs. 2 Satz 2 vorzulegen. 

(5) 1Bei Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, Bestrahlungsvorrichtungen und sonstigen Geräten 
einschließlich der Vorrichtungen zur Befundung, die bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlen zur Untersuchung oder Behandlung am Menschen verwendet werden, ist vor der 
Inbetriebnahme sicherzustellen, dass die für die Anwendung erforderliche Qualität erreicht wird. 2Zu diesem 
Zweck hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass die Hersteller oder Lieferanten der einzelnen Komponenten 
eine Abnahmeprüfung durchführen, durch die dies festgestellt wird. 3Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen zur Behandlung von Menschen sind vom Betreiber zusätzlich zu den Abnahmeprüfungen nach Satz 2 
einer Prüfung zu unterziehen, die alle eingebundenen Systeme zur Lokalisation, Therapieplanung und 
Positionierung umfasst. 4Bei der Abnahmeprüfung sind die Bezugswerte für die betriebsinterne 
Qualitätssicherung nach Absatz 6 zu bestimmen. 

(6) Die bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen zur Untersuchung oder 
Behandlung von Menschen verwendeten Anlagen und Geräte sowie die Vorrichtungen zur Befundung sind 
unbeschadet der Anforderungen des § 66 regelmäßig betriebsintern zur Qualitätssicherung zu überprüfen. 

(7) 1Umfang und Zeitpunkt der Prüfungen nach den Absätzen 5 und 6 sind aufzuzeichnen. 2Die 
Aufzeichnungen zu den Prüfungen nach Absatz 5 sind für die Dauer des Betriebes aufzubewahren, 
mindestens jedoch zwei Jahre, gerechnet von dem Abschluss der nächsten vollständigen Abnahmeprüfung. 
3Die Aufzeichnungen zu den Prüfungen nach Absatz 6 sind zehn Jahre aufzubewahren. 4Die Aufzeichnungen 
nach den Sätzen 2 und 3 sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

§ 84 Bestrahlungsräume 

1Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sowie Bestrahlungsvorrichtungen, deren Aktivität 5 x 
10(hoch)10 Becquerel überschreitet, dürfen in Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde nur in allseitig 
umschlossenen Räumen (Bestrahlungsräumen) betrieben werden. 2Diese müssen so bemessen sein, dass die 
erforderlichen Verrichtungen ohne Behinderung vorgenommen werden können. 3Die 
Bedienungsvorrichtungen, die die Strahlung freigeben, müssen sich in einem Nebenraum außerhalb des 
Kontrollbereiches befinden. 4In dem Bestrahlungsraum muss sich mindestens ein Notschalter befinden, mit 
dem die Anlage abgeschaltet, der Strahlerkopf der Bestrahlungsvorrichtung geschlossen oder der radioaktive 
Stoff in die Abschirmung eingefahren werden kann. 5Es muss eine geeignete Ausstattung zur Überwachung 
des Patienten im Bestrahlungsraum vorhanden sein. 

§ 85 Aufzeichnungspflichten 

(1) 1Es ist dafür zu sorgen, dass über die Befragung nach § 80 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1, die 
Untersuchung und die Behandlung von Patienten Aufzeichnungen nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 
angefertigt werden. 2Die Aufzeichnungen müssen enthalten:  

1. das Ergebnis der Befragung, 

2. den Zeitpunkt, die Art und den Zweck der Untersuchung oder Behandlung, die dem Patienten 
verabreichten radioaktiven Stoffe nach Art, chemischer Zusammensetzung, Applikationsform, Aktivität, 

3. Angaben zur rechtfertigenden Indikation nach § 80 Abs. 1 Satz 1, 

4. die Begründung nach § 81 Abs. 2 Satz 2, 

4a. bei einer Untersuchung zusätzlich den erhobenen Befund, 

5. bei der Behandlung zusätzlich die Körperdosis und den Bestrahlungsplan nach § 81 Abs. 3 Satz 1, 

6. bei der Behandlung mit Bestrahlungsvorrichtungen oder Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen zusätzlich das Bestrahlungsprotokoll. 

3Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugten Zugriff und unbefugte Änderungen zu sichern. 4Aufzeichnungen, 
die unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen angefertigt werden, müssen innerhalb der 
Aufbewahrungsfrist nach Absatz 3 in angemessener Zeit lesbar gemacht werden können. 

(2) Der untersuchten oder behandelten Person ist auf ihr Verlangen eine Abschrift der Aufzeichnung nach 
Absatz 1 Satz 1 auszuhändigen. 

(3) 1Die Aufzeichnungen über die Untersuchung sind zehn Jahre lang, über die Behandlung 30 Jahre lang 
nach der letzten Untersuchung oder Behandlung aufzubewahren. 2Die zuständige Behörde kann verlangen, 
dass im Falle der Praxisaufgabe oder sonstiger Einstellung der Tätigkeit die Aufzeichnungen bei einer von ihr 
bestimmten Stelle zu hinterlegen sind; dabei ist die ärztliche Schweigepflicht zu wahren. 

(4) 1Wer eine Person mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung untersucht oder behandelt hat, hat 
demjenigen, der später eine solche Untersuchung oder Behandlung vornimmt, auf dessen Verlangen Auskunft 
über die Aufzeichnungen nach Absatz 1 zu erteilen und die sich hierauf beziehenden Unterlagen 
vorübergehend zu überlassen. 2Werden die Unterlagen von einer anderen Person aufbewahrt, so hat diese dem 
Auskunftsberechtigten die Unterlagen vorübergehend zu überlassen. 

(5) Das Bundesamt für Strahlenschutz ermittelt regelmäßig die medizinische Strahlenexposition der 
Bevölkerung und ausgewählter Bevölkerungsgruppen. 

(6) 1Es ist ein aktuelles Verzeichnis der Bestrahlungsvorrichtungen, der Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen oder der sonstigen Geräte oder Ausrüstungen zu führen. 2Das Bestandsverzeichnis nach § 8 der 
Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten kann hierfür herangezogen 
werden. 3Das Bestandsverzeichnis ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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§ 86 Anwendungen am Menschen außerhalb der Heilkunde oder Zahnheilkunde 

Für Anwendungen radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen, die durch andere 
gesetzliche Regelungen vorgesehen oder zugelassen sind, gelten die §§ 80 bis 85 entsprechend. 

Abschnitt 2  
Medizinische Forschung 

§ 87 Besondere Schutz- und Aufklärungspflichten 

(1) 1Die Anwendung von radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung am Menschen in der 
medizinischen Forschung ist nur mit dessen persönlicher Einwilligung zulässig. 2Der Inhaber der 
Genehmigung nach § 23 hat eine schriftliche Erklärung des Probanden darüber einzuholen, dass der Proband 
mit  

1. der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung an seiner Person und 

2. den Untersuchungen, die vor, während und nach der Anwendung zur Kontrolle und zur Erhaltung 
seiner Gesundheit erforderlich sind, 

einverstanden ist. 3Die Erklärung ist nur wirksam, wenn der Proband geschäftsfähig und in der Lage ist, das 
Risiko der Anwendung der radioaktiven Stoffe oder ionisierenden Strahlung für sich einzusehen und seinen 
Willen hiernach zu bestimmen. 4Diese Erklärung und alle im Zusammenhang mit der Anwendung stehenden 
Einwilligungen können jederzeit vom Probanden formlos widerrufen werden. 

(2) Die Anwendung ist ferner nur zulässig, wenn der Proband zuvor eine weitere schriftliche Erklärung 
darüber abgegeben hat, dass er mit  

1. der Mitteilung seiner Teilnahme an dem Forschungsvorhaben und 

2. der unwiderruflichen Mitteilung der durch die Anwendung erhaltenen Strahlenexpositionen an die 
zuständige Behörde 

einverstanden ist. 

(3) 1Vor Abgabe der Einwilligungen ist der Proband durch den das Forschungsvorhaben leitenden oder einen 
von diesem beauftragten Arzt über Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der Anwendung der radioaktiven 
Stoffe oder ionisierenden Strahlung und über die Möglichkeit des Widerrufs aufzuklären. 2Der Proband ist zu 
befragen, ob an ihm bereits radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung zum Zweck der Untersuchung, 
Behandlung oder außerhalb der Heilkunde oder Zahnheilkunde angewandt worden sind. 3Über die Aufklärung 
und die Befragung des Probanden sind Aufzeichnungen anzufertigen. 

(4) 1Der Proband ist vor Beginn der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung ärztlich zu 
untersuchen. 2Die Aktivität der radioaktiven Stoffe ist vor deren Anwendung zu bestimmen. 3Die Körperdosis 
ist durch geeignete Verfahren zu überwachen. 4Der Zeitpunkt der Anwendung, die Ergebnisse der 
Überwachungsmaßnahmen und die Befunde sind aufzuzeichnen. 

(5) 1Die Erklärungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 und die Aufzeichnungen nach Absatz 3 Satz 3 und 
Absatz 4 Satz 4 sind 30 Jahre lang nach deren Abgabe oder dem Zeitpunkt der Anwendung aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 2Für die Aufzeichnungen gilt § 85 Abs. 1 Satz 2 bis 
4, Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 entsprechend. 

(6) Die Anwendung von radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung am Menschen in der medizinischen 
Forschung darf nur von einer Person nach § 82 Abs. 1 vorgenommen werden. 

(7) § 81 Absatz 5 und 6 sowie die §§ 83, 84 und 85 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend. 

§ 88 Anwendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen für einzelne Personengruppen 

(1) 1An schwangeren Frauen dürfen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung in der medizinischen 
Forschung nicht angewendet werden. 2An stillenden Frauen dürfen radioaktive Stoffe in der medizinischen 
Forschung nicht angewendet werden. 3An Personen, die auf gerichtliche oder behördliche Anordnung 
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verwahrt werden, dürfen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung in der medizinischen Forschung nicht 
angewendet werden. 

(2) 1Von der Anwendung ausgeschlossen sind gesunde Probanden, bei denen in den vergangenen zehn Jahren 
radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung zu Forschungs- oder Behandlungszwecken angewendet worden 
sind, wenn durch die erneute Anwendung in der medizinischen Forschung eine effektive Dosis von mehr als 
10 Millisievert zu erwarten ist. 2§ 24 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(3) Die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung an gesunden Probanden, die das 50. 
Lebensjahr nicht vollendet haben, ist nur zulässig, wenn dies ärztlich gerechtfertigt und zur Erreichung des 
Forschungszieles besonders notwendig ist. 

(4) 1An geschäftsunfähigen und beschränkt geschäftsfähigen Probanden ist die Anwendung radioaktiver 
Stoffe oder ionisierender Strahlung nur zulässig, wenn  

1. das Forschungsziel anders nicht erreicht werden kann, 

2. die Anwendung an Probanden erfolgt, bei denen in Bezug auf das genehmigungsbedürftige 
Forschungsvorhaben eine Krankheit oder ein entsprechender Krankheitsverdacht vorliegt, und die 
Anwendung geeignet ist, diese Krankheit zu erkennen, das Leben der betroffenen Person zu retten, ihre 
Gesundheit wiederherzustellen oder ihr Leiden zu lindern, und 

3. der gesetzliche Vertreter oder der Betreuer seine Einwilligung abgegeben hat, nachdem er von dem das 
Forschungsvorhaben leitenden Arzt über Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risiken aufgeklärt worden ist. 
2Ist der geschäftsunfähige oder beschränkt geschäftsfähige Proband in der Lage, Wesen, Bedeutung und 
Tragweite der Anwendung einzusehen und seinen Willen hiernach zu bestimmen, ist zusätzlich dessen 
persönliche Einwilligung erforderlich. 

2Für die Erklärungen nach Satz 1 Nr. 3 gilt § 87 Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

§ 89 Mit teilungs- und Berichtspflichten 

(1) Der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Genehmigungsbehörde sind unverzüglich mitzuteilen:  

1. jede Überschreitung der Dosisgrenzwerte nach § 24 Absatz 3 und § 88 Absatz 2 Satz 1 unter Angabe 
der näheren Umstände und 

2. die Beendigung der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung für die Durchführung 
des Forschungsvorhabens. 

(2) Der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Genehmigungsbehörde ist nach Beendigung der Anwendung je 
ein Abschlussbericht vorzulegen, aus dem die im Einzelfall ermittelte Körperdosis oder die zur Berechnung 
der Körperdosis relevanten Daten hervorgehen. 

§ 90 Schutzanordnung 

Ist zu besorgen, dass ein Proband aufgrund einer Überschreitung der genehmigten Dosiswerte für die 
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in der medizinischen Forschung an der 
Gesundheit geschädigt wird, so ordnet die zuständige Behörde an, dass er durch einen Arzt nach § 64 Abs. 1 
Satz 1 untersucht wird. 

§ 91 Deckungsvorsorge im Falle klinischer Prüfungen 

1Die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen ist für einen Zeitraum von zehn 
Jahren nach Beendigung des Forschungsvorhabens zu treffen. 2Die Regelungen des § 24 Absatz 1 Nummer 10 
dieser Verordnung gelten nicht, soweit die Vorgaben der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung 
durch die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach den entsprechenden 
Vorschriften des Arzneimittelgesetzes oder des Medizinproduktegesetzes dem Grund und der Höhe nach 
erfüllt sind. 3Im Fall einer Genehmigung nach § 24 Absatz 2 bedarf es keiner Deckungsvorsorge, die über die 
Probandenversicherung nach dem Arzneimittelgesetz oder nach dem Medizinproduktegesetz hinausgeht. 
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§ 92 Ethikkommission 

1Eine im Geltungsbereich dieser Verordnung tätige Ethikkommission muss unabhängig, interdisziplinär 
besetzt und bei der zuständigen Bundesoberbehörde registriert sein. 2Ihre Aufgabe ist es, das beantragte 
Forschungsvorhaben nach ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten mit mindestens fünf Mitgliedern 
mündlich zu beraten und innerhalb von längstens 60 Tagen nach Eingang der erforderlichen Unterlagen eine 
schriftliche Stellungnahme abzugeben, insbesondere dazu, ob für das beantragte Vorhaben ein zwingendes 
Bedürfnis im Sinne des § 24 Absatz 1 Nummer 1 besteht. 3Bei multizentrischen Studien genügt die 
Stellungnahme einer Ethikkommission. 4Eine Registrierung erfolgt nur, wenn in einer veröffentlichten 
Verfahrensordnung die Mitglieder, die aus medizinischen Sachverständigen und nichtmedizinischen 
Mitgliedern bestehen und die erforderliche Fachkompetenz aufweisen, das Verfahren und die Anschrift der 
Ethikkommission aufgeführt sind. 5Veränderungen der Zusammensetzung der Kommission, des Verfahrens 
oder der übrigen Festlegungen der Verfahrensordnung sind der für die Registrierung zuständigen Behörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

Kapitel 5  
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in der Tierheilkunde 

§ 92a Beschränkung der Strahlenexposition bei Tierbegleitpersonen 

1Tierbegleitpersonen sind vor dem Betreten des Kontrollbereichs über die möglichen Gefahren der 
Strahlenexposition zu unterrichten. 2Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Strahlenexposition zu 
beschränken. 3Die Vorschriften über Dosisgrenzwerte und über die physikalische Strahlenschutzkontrolle 
nach den §§ 40 bis 44, mit Ausnahme von § 40 Absatz 1 Satz 1 und § 42 Absatz 1 Satz 1, gelten nicht für 
Tierbegleitpersonen. 

§ 92b Berechtigte Personen in der Tierheilkunde 

(1) Radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung dürfen in der Tierheilkunde nur angewendet werden von  

1. Personen, die zur Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigt sind 
und die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

2. Personen, die zur Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigt sind 
und die nicht die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, wenn sie auf ihrem speziellen 
Arbeitsgebiet über die für die Anwendung erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen und unter 
ständiger Aufsicht und Verantwortung einer der unter Nummer 1 genannten Personen tätig sind. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten Personen dürfen ausschließlich die folgenden Personen bei der 
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in der Tierheilkunde technisch mitwirken:  

1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 
(BGBl. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) 
geändert worden ist, 

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Mitwirkung Gegenstand ihrer Ausbildung und Prüfung war 
und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, 

3. Personen, die über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen, wenn sie unter ständiger 
Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nummer 1 tätig sind, 

4. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach 
Absatz 1 Nummer 1 tätig sind. 

(3) Bei der Anwendung von radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung am Tier bleiben 
tierschutzrechtliche Vorschriften unberührt. 
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Teil 3  
Schutz von Mensch und Umwelt vor natürlichen Strahlungsquellen bei Arbeiten 

Kapitel 1  
Grundpflichten 

§ 93 Dosisbegrenzung 

Wer in eigener Verantwortung eine Arbeit der in Kapitel 2 oder Kapitel 4 genannten Art ausübt oder ausüben 
lässt, hat dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte in den Kapiteln 2 und 4 nicht überschritten werden. 

§ 94 Dosisreduzierung 

Wer in eigener Verantwortung eine Arbeit der in den Kapiteln 2 bis 4 genannten Art plant, ausübt oder 
ausüben lässt, hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls die Strahlenexposition so gering wie möglich zu halten. 

Kapitel 2  
Anforderungen bei terrestrischer Strahlung an Arbeitsplätzen 

§ 95 Natürlich vorkommende radioaktive Stoffe an Arbeitsplätzen 

(1) 1Wer in seiner Betriebsstätte eine Arbeit ausübt oder ausüben lässt, die einem der in Anlage XI genannten 
Arbeitsfelder zuzuordnen ist, hat je nach Zugehörigkeit des Arbeitsfeldes zu Teil A oder B der Anlage XI 
innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Arbeiten eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der 
Radon-222-Exposition, der potenziellen Alphaenergie-Exposition oder der Körperdosis durchzuführen. 2Die 
Abschätzung ist unverzüglich zu wiederholen, wenn der Arbeitsplatz so verändert wird, dass eine höhere 
Strahlenexposition auftreten kann. 3Satz 1 gilt auch für denjenigen, der in einer fremden Betriebsstätte in 
eigener Verantwortung Arbeiten nach Satz 1 ausübt oder unter seiner Aufsicht stehende Personen Arbeiten 
ausüben lässt. 4In diesem Fall hat der nach Satz 1 Verpflichtete ihm vorliegende Abschätzungen für den 
Arbeitsplatz bereitzustellen. 

(2) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten nach 
Durchführung der Abschätzung nach Absatz 1 Anzeige gemäß Satz 2 zu erstatten, wenn die Abschätzung 
nach Absatz 1 ergibt, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann. 2Aus der 
Anzeige müssen die konkrete Art der Arbeit, das betreffende Arbeitsfeld oder die betreffenden Arbeitsfelder, 
die Anzahl der betroffenen Personen, die eine effektive Dosis von mehr als 6 Millisievert im Kalenderjahr 
erhalten können, die nach Absatz 10 Satz 1 vorgesehene Ermittlung und die nach § 94 vorgesehenen 
Maßnahmen hervorgehen. 3Bei Radonexpositionen ist Absatz 13 zu beachten. 

(3) Der nach Absatz 1 Satz 3 Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass er selbst und die unter seiner Aufsicht 
stehenden Personen in fremden Betriebsstätten anzeigebedürftige Arbeiten nur ausüben, wenn jede Person im 
Besitz eines vollständig geführten, bei der zuständigen Behörde registrierten Strahlenpasses ist. 

(4) 1Für Personen, die anzeigebedürftige Arbeiten ausüben, beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis 20 
Millisievert im Kalenderjahr. 2Der Grenzwert der Organdosis beträgt für die Augenlinse 150 Millisievert, für 
die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 500 Millisievert. 

(5) 1Der Grenzwert für die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen beruflich 
strahlenexponierter Personen beträgt 400 Millisievert. 2Die zuständige Behörde kann im Benehmen mit einem 
Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 eine weitere berufliche Strahlenexposition zulassen, wenn diese nicht mehr als 
10 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr beträgt und die beruflich strahlenexponierte Person einwilligt. 
3Die Einwilligung ist schriftlich zu erteilen. 

(6) 1Wurde unter Verstoß gegen Absatz 4 Satz 1 oder 2 ein Grenzwert im Kalenderjahr überschritten, so ist 
eine Weiterbeschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person nur zulässig, wenn die Expositionen in den 
folgenden vier Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten Grenzwertüberschreitung so begrenzt 
werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des jeweiligen Grenzwertes nicht überschreitet. 2Ist die 
Überschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei Anwendung von Satz 1 die bisherige Beschäftigung nicht 
fortgesetzt werden kann, kann die Behörde im Benehmen mit einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Ausnahmen 
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von Satz 1 zulassen. 

(7) 1Für Personen unter 18 Jahren beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr. 
2Der Grenzwert der Organdosis beträgt für die Augenlinse 50 Millisievert, für die Haut, die Hände, die 
Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils 150 Millisievert im Kalenderjahr. 

(8) Für ein ungeborenes Kind, das aufgrund der Beschäftigung seiner Mutter einer Strahlenexposition 
ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert für die Summe der Dosis aus äußerer und innerer Strahlenexposition vom 
Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende 1 Millisievert. 

(9) Sobald eine Frau, die eine anzeigebedürftige Arbeit nach Anlage XI Teil B ausübt, den nach Absatz 1 
Verpflichteten darüber informiert hat, dass sie schwanger ist oder stillt, hat er ihre Arbeitsbedingungen so zu 
gestalten, dass eine innere berufliche Strahlenexposition ausgeschlossen ist. 

(10) 1Für Personen, die anzeigebedürftige Arbeiten ausüben, hat der nach Absatz 1 Verpflichtete die Radon-
222-Exposition oder potenzielle Alphaenergie-Exposition und die Körperdosis auf geeignete Weise durch 
Messung der Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, der Konzentration radioaktiver Stoffe oder Gase in der Luft, der 
Kontamination des Arbeitsplatzes, der Personendosis, der Körperaktivität oder der Aktivität der Ausscheidung 
nach Maßgabe des Satzes 3 zu ermitteln. 2Die Radon-222-Exposition und die potenzielle Alphaenergie-
Exposition können auch durch direkte Messung ermittelt werden. 3Die Ermittlungsergebnisse müssen 
spätestens neun Monate nach erfolgter Strahlenexposition der die anzeigebedürftige Arbeit ausführenden 
Person vorliegen. 4Für die Messungen kann die zuständige Behörde die anzuwendenden Messmethoden und 
Messverfahren festlegen und für Messungen Messstellen bestimmen. 5§ 41 Abs. 8 gilt entsprechend. 6Die 
zuständige Behörde kann bei unterbliebener oder fehlerhafter Ermittlung eine Ersatzdosis festlegen. 

(11) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete darf Personen, die anzeigebedürftige Arbeiten ausüben, eine 
Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung nur erlauben, wenn sie innerhalb des jeweiligen Kalenderjahrs von 
einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 untersucht worden sind und dem nach Absatz 1 Verpflichteten eine von 
diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach der der Beschäftigung keine gesundheitlichen 
Bedenken entgegenstehen. 2Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die in eigener Verantwortung in eigener 
oder in einer anderen Betriebsstätte Arbeiten ausüben. 3§ 60 Abs. 3 und die §§ 61 und 62 gelten entsprechend. 
4Die in entsprechender Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 angeforderten Unterlagen sind dem Arzt nach § 64 
Abs. 1 Satz 1 unverzüglich zu übergeben. 5Der Arzt hat die ärztliche Bescheinigung dem Verpflichteten nach 
Absatz 1 Satz 1, der beruflich strahlenexponierten Person und, soweit gesundheitliche Bedenken bestehen, 
auch der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden. 

(12) 1Bei einer Arbeit nach Absatz 1, die zu einer effektiven Dosis von weniger als 6 Millisievert im 
Kalenderjahr führt, kann die Pflicht nach § 94 auch dadurch erfüllt werden, dass Strahlenschutzmaßnahmen 
auf der Grundlage von Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzes Anwendung finden. 2Die zuständige 
Behörde kann entsprechende Nachweise verlangen. 

(13) 1Für die Umrechnung der Radon-222-Exposition in die effektive Dosis kann davon ausgegangen werden, 
dass eine Radon-222-Exposition von 0,32 Megabecquerel je Kubikmeter mal Stunde einer effektiven Dosis 
von 1 Millisievert entspricht. 2Bei deutlichen Abweichungen des Gleichgewichtsfaktors zwischen Radon-222 
und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten vom zugrunde gelegten Wert von 0,4 kann die zuständige Behörde 
abweichende Umrechnungsfaktoren festlegen. 3Für die Umrechnung der potenziellen Alphaenergie-
Exposition in die effektive Dosis gilt, dass eine potenzielle Alphaenergie-Exposition von 0,71 Millijoule je 
Kubikmeter mal Stunde einer effektiven Dosis von 1 Millisievert entspricht. 

§ 96 Dokumentation und weitere Schutzmaßnahmen 

(1) 1Wer in eigener Verantwortung eine anzeigebedürftige Arbeit nach § 95 Abs. 2 ausübt oder ausüben lässt, 
hat die Ergebnisse der Ermittlungen nach § 95 Absatz 10 Satz 1 oder die Ersatzdosis nach § 95 Absatz 10 Satz 
6 unverzüglich aufzuzeichnen. 2Die Radon-222-Exposition und die potenzielle Alphaenergie-Exposition sind 
gemäß den Vorgaben des § 95 Absatz 13 in einen Wert der effektiven Dosis umzurechnen. 

(2) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat  

1. die Aufzeichnungen nach Absatz 1 

a) so lange aufzubewahren, bis die überwachte Person das 75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet 
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hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der jeweiligen Beschäftigung, 

b) spätestens 100 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person zu löschen, 

c) auf Verlangen der überwachten Person oder der zuständigen Behörde vorzulegen oder bei einer von 
dieser Behörde zu bestimmenden Stelle zu hinterlegen, 

d) bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses dem neuen Arbeitgeber auf Verlangen 
mitzuteilen, falls weiterhin eine Beschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person ausgeübt wird, 

2. Überschreitungen der Grenzwerte der Körperdosis nach § 95 Abs. 4 Satz 1 oder 2, Abs. 5 Satz 1, Abs. 
7 und 8 der zuständigen Behörde unter Angabe der Gründe, der betroffenen Personen und der ermittelten 
Körperdosen unverzüglich mitzuteilen, 

3. den betroffenen Personen im Fall der Nummer 2 die Körperdosis unverzüglich mitzuteilen. 

(3) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat die nach Absatz 1 Satz 2 umgerechnete oder nach § 95 Abs. 10 Satz 
1 ermittelte Körperdosis und die in § 112 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Angaben der zuständigen Behörde 
oder einer von ihr bestimmten Stelle zur Weiterleitung an das Strahlenschutzregister binnen Monatsfrist nach 
der Aufzeichnung zu übermitteln. 2Das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt das Format und das Verfahren 
der Übermittlung. 3Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister werden dem nach Absatz 1 Verpflichteten 
erteilt, soweit es für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich ist. 4§ 112 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 und 
Satz 2 findet Anwendung. 

(4) 1Soweit die Expositionsbedingungen es erfordern, ordnet die zuständige Behörde bei anzeigebedürftigen 
Arbeiten geeignete Maßnahmen entsprechend den §§ 30, 34 bis 39, 43 bis 45, 47 Abs. 3 Satz 1, § 48 Abs. 2, § 
67 sowie § 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 an. 2Sie kann auch anordnen, auf welche Weise die bei 
anzeigebedürftigen Arbeiten anfallenden Materialien zu entsorgen sind. 

(5) Treten in anderen als den in Anlage XI Teil B genannten Arbeitsfeldern Expositionen auf, die denen der in 
Anlage XI Teil B genannten Arbeitsfeldern entsprechen, kann die zuständige Behörde in entsprechender 
Anwendung der Absätze 1 bis 4 und des § 95 die erforderlichen Anordnungen treffen. 

Kapitel 3  
Schutz der Bevölkerung bei natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen 

§ 97 Überwachungsbedürftige Rückstände; unzulässige Verbringung 

(1) 1Wer in eigener Verantwortung Arbeiten ausübt oder ausüben lässt, bei denen überwachungsbedürftige 
Rückstände anfallen, durch deren Verwertung oder Beseitigung für Einzelpersonen der Bevölkerung der 
Richtwert der effektiven Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschritten werden kann, hat 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. 2Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der 
überwachungsbedürftige Rückstände, die im Ausland angefallen und ins Inland verbracht worden sind, 
verwertet oder zur Verwertung annimmt. 

(2) 1Überwachungsbedürftig sind die Rückstände gemäß Anlage XII Teil A, es sei denn, es ist sichergestellt, 
dass bei ihrer Beseitigung oder Verwertung die Überwachungsgrenzen in Anlage XII Teil B und die dort 
genannten Beseitigungs- oder Verwertungswege eingehalten werden. 2Anfallende Rückstände dürfen vor der 
beabsichtigten Beseitigung oder Verwertung nicht mit anderen Materialien vermischt oder verdünnt werden, 
um die Überwachungsgrenzen der Anlage XII Teil B einzuhalten. 3Satz 2 gilt auch für im Ausland 
angefallene und zur Verwertung ins Inland verbrachte Rückstände. 

(3) 1Die zuständige Behörde kann verlangen, dass für die in Anlage XII Teil A genannten Rückstände die 
Einhaltung der Überwachungsgrenzen der Anlage XII Teil B nachgewiesen wird. 2Sie kann hierfür technische 
Verfahren, geeignete Messverfahren und sonstige Anforderungen, insbesondere solche zur Ermittlung 
repräsentativer Messwerte der spezifischen Aktivität, festlegen. 

(4) 1Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat Rückstände gemäß Anlage XII Teil A vor ihrer Beseitigung oder 
Verwertung gegen Abhandenkommen und vor dem Zugriff durch Unbefugte zu sichern. 2Sie dürfen an andere 
Personen nur zum Zwecke der Beseitigung oder Verwertung abgegeben werden. 

(5) Die grenzüberschreitende Verbringung von Rückständen ins Inland zur Beseitigung ist verboten. 
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§ 98 Entlassung von Rückständen aus der Überwachung 

(1) 1Die zuständige Behörde entlässt auf Antrag überwachungsbedürftige Rückstände zum Zwecke einer 
bestimmten Verwertung oder Beseitigung durch schriftlichen Bescheid aus der Überwachung, wenn aufgrund 
der Umstände des Einzelfalls und der getroffenen Schutzmaßnahmen der erforderliche Schutz der 
Bevölkerung vor Strahlenexpositionen sichergestellt ist. 2Maßstab hierfür ist, dass als Richtwert hinsichtlich 
der durch die Beseitigung oder Verwertung bedingten Strahlenexposition von Einzelpersonen der 
Bevölkerung eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr auch ohne weitere Maßnahmen nicht 
überschritten wird. 3Eine abfallrechtliche Verwertung oder Beseitigung ohne Entlassung aus der 
Überwachung ist nicht zulässig. 

(1a) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Verbringung von im Ausland angefallenen überwachungsbedürftigen 
Rückständen. 2Wer im Ausland angefallene Rückstände ins Inland verbringt, muss zuvor gegenüber der 
zuständigen Behörde nachweisen, dass die Überwachungsgrenzen der Anlage XII Teil B eingehalten werden 
oder dass die Voraussetzungen der Entlassung aus der Überwachung zum Zwecke einer bestimmten 
Verwertung vorliegen. 

(2) 1Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 und 2 ist unter Anwendung der in Anlage XII Teil D genannten 
Grundsätze zu erbringen. 2Die bei der Beseitigung oder Verwertung tätig werdenden Arbeitnehmer gelten 
dabei als Einzelpersonen der Bevölkerung. 3Sollen die Rückstände gemeinsam mit anderen Rückständen oder 
mit Abfällen deponiert werden, so kann die zuständige Behörde davon ausgehen, dass die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 vorliegen, wenn die in Anlage XII Teil C genannten Anforderungen erfüllt sind. 

(3) 1Eine Entlassung kann nur erfolgen, wenn keine Bedenken gegen die abfallrechtliche Zulässigkeit des 
vorgesehenen Verwertungs- oder Beseitigungsweges und seine Einhaltung bestehen. 2Der zuständigen 
Behörde ist vor Erteilung des Bescheides nach Absatz 1 eine Erklärung des Antragstellers über den Verbleib 
des künftigen Abfalls und eine Annahmeerklärung des Verwerters oder Beseitigers vorzulegen. 3Der 
Antragsteller hat der für die Verwertungs- und Beseitigungsanlage nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
zuständigen Behörde gleichzeitig eine Kopie der Annahmeerklärung zuzuleiten und dies der zuständigen 
Behörde nachzuweisen. 4Diese Behörde kann von der zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von 30 
Kalendertagen nach Zugang der Kopie verlangen, dass Einvernehmen hinsichtlich der Anforderungen an den 
Verwertungs- oder Beseitigungsweg hergestellt wird. 5Die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Bestimmungen zur Führung von Nachweisen über die 
ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen bleiben unberührt. 

§ 99 In der Überwachung verbleibende Rückstände 

1Der nach § 97 Abs. 1 Satz 1 Verpflichtete hat der zuständigen Behörde innerhalb eines Monats Art, Masse 
und spezifische Aktivität der überwachungsbedürftigen Rückstände sowie eine geplante Beseitigung oder 
Verwertung dieser Rückstände oder die Abgabe zu diesem Zweck anzuzeigen, wenn wegen der Art und 
spezifischen Aktivität der Rückstände eine Entlassung aus der Überwachung gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 nicht 
möglich ist. 2Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Schutzmaßnahmen zu treffen sind und auf welche 
Weise die Rückstände zu beseitigen sind. 

§ 100 Mitteilungspflicht, Rückstandskonzept, Rückstandsbilanz 

(1) 1Wer in seiner Betriebsstätte Arbeiten ausübt oder ausüben lässt, bei denen jährlich mehr als insgesamt 
2000 Tonnen an Rückständen im Sinne der Anlage XII Teil A anfallen, verwertet oder beseitigt werden, hat 
dies der zuständigen Behörde und der nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zuständigen Behörde zu Beginn 
jedes Kalenderjahrs mitzuteilen. 2Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der überwachungsbedürftige 
Rückstände, die im Ausland angefallen und ins Inland verbracht worden sind, verwertet oder zur Verwertung 
annimmt. 

(2) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete, hat ein Konzept über die Verwertung und Beseitigung dieser 
Rückstände (Rückstandskonzept) nach Maßgabe von Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 zu erstellen und der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 2Das Rückstandskonzept dient als internes 
Planungsinstrument. 3Es hat zu enthalten:  

1. Angaben über Art, Masse, spezifische Aktivität und Verbleib der Rückstände, einschließlich 
Schätzungen der in den nächsten fünf Jahren anfallenden Rückstände, 
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2. Darstellung der getroffenen und für die nächsten fünf Jahre geplanten Beseitigungs- oder 
Verwertungsmaßnahmen. 

(3) 1Das Rückstandskonzept ist erstmalig bis zum 1. April 2003 für die nächsten fünf Jahre zu erstellen. 2Es ist 
alle fünf Jahre fortzuschreiben. 3Die zuständige Behörde kann die Vorlage zu einem früheren Zeitpunkt 
verlangen. 4Sie kann verlangen, dass Form und Inhalt bestimmten Anforderungen genügen. 

(4) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat jährlich, erstmalig zum 1. April 2004, jeweils für das vorhergehende 
Jahr eine Bilanz über Art, Masse, spezifische Aktivität und Verbleib der verwerteten und beseitigten 
Rückstände (Rückstandsbilanz) zu erstellen und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 2Absatz 
3 Satz 3 gilt entsprechend. 3Entsprechende Nachweise nach § 21 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes können 
ergänzend vorgelegt werden. 

§ 101 Entfernung von radioaktiven Verunreinigungen von Grundstücken 

(1) 1Wer Arbeiten im Sinne des § 97 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 beendet, hat Verunreinigungen durch 
überwachungsbedürftige Rückstände vor Nutzung des Grundstücks durch Dritte, spätestens jedoch fünf Jahre 
nach Beendigung der Nutzung, so zu entfernen, dass die Rückstände keine Einschränkung der Nutzung 
begründen. 2Maßstab für eine Grundstücksnutzung ohne Einschränkungen ist, dass im Hinblick auf die 
Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung durch die nicht entfernten Rückstände als Richtwert 
eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr eingehalten wird. 

(2) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat der zuständigen Behörde den Abschluss der Entfernung der 
Verunreinigungen unter Beifügung geeigneter Nachweise innerhalb von drei Monaten anzuzeigen. 2Der 
Nachweis nach Satz 1 ist unter Anwendung der in Anlage XII Teil D Nr. 4 genannten Grundsätze zu 
erbringen. 3Die Behörde kann verlangen, dass der Verbleib der entfernten Verunreinigungen nachgewiesen 
wird. 

(3) 1Die zuständige Behörde kann im Einzelfall ganz oder teilweise von der Pflicht nach Absatz 1 befreien, 
wenn Umstände vorliegen oder Schutzmaßnahmen getroffen werden, die eine Strahlenexposition von mehr 
als 1 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr für Einzelpersonen der Bevölkerung auch ohne Entfernung 
der Verunreinigungen verhindern. 2Sie kann die Durchführung der Pflicht nach Absatz 1 auch zu einem 
späteren Zeitpunkt gestatten, wenn auf dem Grundstück weiterhin Arbeiten nach § 97 Abs. 1 ausgeübt werden 
sollen. 

§ 102 Überwachung sonstiger Materialien 

1Kann durch Arbeiten mit Materialien, die im Inland oder im Ausland angefallen und die keine Rückstände im 
Sinne der Anlage XII Teil A sind oder durch die Ausübung von Arbeiten, bei denen solche Materialien 
anfallen, die Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung so erheblich erhöht werden, dass 
Strahlenschutzmaßnahmen notwendig sind, trifft die zuständige Behörde die erforderlichen Anordnungen. 
2Sie kann insbesondere anordnen,  

1. dass bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, 

2. dass die Materialien bei einer von ihr zu bestimmenden Stelle aufzubewahren oder zu verwahren sind, 

3. dass und in welcher Weise die Materialien zu beseitigen sind oder 

4. dass derjenige, der Materialien angenommen hat, die im Ausland angefallen und ins Inland verbracht 
worden sind, diese an den ursprünglichen Besitzer im Versandstaat zurückführt. 

Kapitel 4  
Kosmische Strahlung 

§ 103 Schutz des fliegenden Personals vor Expositionen durch kosmische Strahlung 

(1) 1Wer Flugzeuge, die in der deutschen Luftfahrzeugrolle nach § 3 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen sind, 
gewerblich oder im Rahmen eines wirtschaftlichen Unternehmens betreibt, oder wer als Unternehmer mit Sitz 
im Geltungsbereich dieser Verordnung Flugzeuge betreibt, die in einem anderen Land registriert sind und 
Personal, das in einem Beschäftigungsverhältnis gemäß dem deutschen Arbeitsrecht steht, einsetzt, hat die 
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effektive Dosis, die das fliegende Personal durch kosmische Strahlung während des Fluges einschließlich der 
Beförderungszeit nach § 4 Abs. 1 Satz 1 der Zweiten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung für 
Luftfahrtgerät vom 12. November 1974 (BGBl. I S. 3181), die zuletzt durch die Verordnung vom 6. Januar 
1999 (BAnz. S. 497) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erhält, nach Maßgabe des Satzes 2 
zu ermitteln, soweit die effektive Dosis durch kosmische Strahlung 1 Millisievert im Kalenderjahr 
überschreiten kann. 2Die Ermittlungsergebnisse müssen spätestens sechs Monate nach dem Einsatz vorliegen. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Flugzeuge, die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung betrieben werden. 

(2) 1Für das fliegende Personal beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis durch kosmische Strahlung 20 
Millisievert im Kalenderjahr. 2Der Pflicht zur Dosisreduzierung nach § 94 kann insbesondere bei der 
Aufstellung der Arbeitspläne und bei der Festlegung der Flugrouten und -profile Rechnung getragen werden. 

(3) 1Der Grenzwert für die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen beruflich 
strahlenexponierter Personen beträgt 400 Millisievert. 2Die zuständige Behörde kann im Benehmen mit einem 
Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 eine weitere berufliche Strahlenexposition zulassen, wenn diese nicht mehr als 
10 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr beträgt und die beruflich strahlenexponierte Person einwilligt. 
3Die Einwilligung ist schriftlich zu erteilen. 

(4) 1Wurde unter Verstoß gegen Absatz 2 Satz 1 der Grenzwert der effektiven Dosis im Kalenderjahr 
überschritten, so ist eine Weiterbeschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person nur zulässig, wenn die 
Expositionen in den folgenden vier Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten 
Grenzwertüberschreitung so begrenzt werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des Grenzwertes 
nicht überschreitet. 2Ist die Überschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei Anwendung von Satz 1 die 
bisherige Beschäftigung nicht fortgesetzt werden kann, kann die zuständige Behörde im Benehmen mit einem 
Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

(5) Für ein ungeborenes Kind, das aufgrund der Beschäftigung seiner Mutter einer Strahlenexposition 
ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert der Dosis aus äußerer Strahlenexposition vom Zeitpunkt der Mitteilung 
über die Schwangerschaft bis zu deren Ende 1 Millisievert. 

(6) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat das fliegende Personal mindestens einmal im Kalenderjahr über die 
gesundheitlichen Auswirkungen der kosmischen Strahlung und über die zum Zweck der Überwachung von 
Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zu unterrichten; hierbei sind Frauen darüber zu unterrichten, dass eine 
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition für das ungeborene Kind so früh wie 
möglich mitzuteilen ist. 2Die Unterrichtung kann Bestandteil erforderlicher Unterweisungen nach anderen 
Vorschriften sein. 3Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat über den Inhalt und Zeitpunkt der Unterrichtung 
Aufzeichnungen zu führen, die von der unterrichteten Person zu unterzeichnen sind. 4Er hat die 
Aufzeichnungen fünf Jahre lang nach der Unterrichtung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

(7) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat  

1. die Ergebnisse der Dosisermittlung nach Absatz 1 unverzüglich aufzuzeichnen, 

2. die Aufzeichnungen nach Nummer 1 

a) so lange aufzubewahren, bis die überwachte Person das 75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet 
hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der jeweiligen Beschäftigung, 

b) spätestens 95 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person zu löschen, 

c) auf Verlangen der überwachten Person oder der zuständigen Behörde vorzulegen oder bei einer von 
dieser Behörde zu bestimmenden Stelle zu hinterlegen, 

d) bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses dem neuen Arbeitgeber auf Verlangen zur 
Kenntnis zu geben, falls weiterhin eine Beschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person ausgeübt wird, 

3. Überschreitungen des Grenzwertes der effektiven Dosis nach Absatz 2 Satz 1 der zuständigen Behörde 
unter Angabe der Gründe, der betroffenen Personen und der ermittelten Dosen unverzüglich mitzuteilen, 
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4. den betroffenen Personen im Fall der Nummer 3 die effektive Dosis unverzüglich mitzuteilen. 

(8) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat die ermittelte effektive Dosis und die in § 112 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
genannten Angaben dem Luftfahrt-Bundesamt oder einer vom Luftfahrt-Bundesamt bestimmten Stelle zur 
Weiterleitung an das Strahlenschutzregister mindestens halbjährlich zu übermitteln. 2Auskünfte aus dem 
Strahlenschutzregister werden dem nach Absatz 1 Verpflichteten erteilt, soweit es für die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. 3§ 112 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 findet Anwendung. 

(9) 1Der nach Absatz 1 Verpflichtete darf Personen, bei denen die Ermittlung nach Absatz 1 ergeben hat, dass 
eine effektive Dosis von mehr als 6 Millisievert im Kalenderjahr überschritten werden kann, eine 
Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung nur erlauben, wenn sie innerhalb des jeweiligen Kalenderjahrs von 
einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 untersucht worden sind und dem gemäß Absatz 1 Verpflichteten eine von 
diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach der der Beschäftigung keine gesundheitlichen 
Bedenken entgegenstehen. 2Die in entsprechender Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 angeforderten 
Unterlagen sind dem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 unverzüglich zu übergeben. 3Der Arzt hat die ärztliche 
Bescheinigung dem Verpflichteten nach Absatz 1 Satz 1, der beruflich strahlenexponierten Person und, soweit 
gesundheitliche Bedenken bestehen, auch der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden. 4Die 
Untersuchung kann im Rahmen der fliegerärztlichen Untersuchung erfolgen. 

Kapitel 5  
Betriebsorganisation 

§ 104 Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation 

1Besteht bei juristischen Personen das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern oder sind bei 
teilrechtsfähigen Personengesellschaften oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen mehrere 
vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der zuständigen Behörde mitzuteilen, wer von ihnen die 
Verpflichtungen nach diesem Teil der Verordnung wahrnimmt. 2Die Gesamtverantwortung aller 
Organmitglieder oder vertretungsberechtigter Mitglieder der Personenvereinigung bleibt davon unberührt. 

Teil 4 
 Schutz des Verbrauchers beim Zusatz radioaktiver Stoffe zu Produkten 

§ 105 Unzulässiger Zusatz von radioaktiven Stoffen und unzulässige Aktivierung 

1Der Zusatz von radioaktiven Stoffen bei der Herstellung von  

1. Spielwaren, 

2. Schmuck, 

3. Lebensmitteln, einschließlich Trinkwasser und Lebensmittel-Zusatzstoffen, im Sinne des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuches, 

4. Futtermitteln im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, 

5. Tabakerzeugnissen im Sinne des Vorläufigen Tabakgesetzes, 

6. Gasglühstrümpfen, soweit diese nicht zur Beleuchtung öffentlicher Straßen verwendet werden sollen, 

7. Blitzschutzsystemen oder 

8. Glaswaren, soweit ein Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann, 

und die grenzüberschreitende Verbringung derartiger Waren nach § 108 sowie das Inverkehrbringen 
derartiger Waren sind unzulässig. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Aktivierung derartiger Waren, wenn dies 
zu einer spezifischen Aktivität im Produkt von mehr als 500 Mikrobecquerel je Gramm führt oder wenn bei 
Schmuck die Werte nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 überschritten werden. 3Satz 1 gilt nicht für den Zusatz 
von Radionukliden, für die in Anlage III Tabelle 1 keine Freigrenzen festgelegt sind. 4Im Übrigen bleiben die 
Rechtsvorschriften für Lebensmittel, Trinkwasser, kosmetische Mittel, Futtermittel und sonstige 
Bedarfsgegenstände unberührt. 
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§ 106 Genehmigungsbedürftiger Zusatz von radioaktiven Stoffen und 
genehmigungsbedürftige Aktivierung 

(1) 1Wer bei der Herstellung von Konsumgütern, von Arzneimitteln im Sinne des Arzneimittelgesetzes, von 
Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, von Schädlingsbekämpfungsmitteln und von 
Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes, die im Geltungsbereich dieser Verordnung erworben 
oder an andere abgegeben werden sollen, radioaktive Stoffe zusetzt, bedarf der Genehmigung. 2Satz 1 gilt 
entsprechend für die Aktivierung der dort genannten Produkte. 3§ 105 bleibt unberührt. 

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ersetzt keine Genehmigung nach § 7 Abs. 1 oder § 11 Abs. 2. 

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich für den Zusatz von  

1. aus der Luft gewonnenen Edelgasen, wenn das Isotopenverhältnis im Zusatz demjenigen in der Luft 
entspricht, oder 

2. Radionukliden, für die in Anlage III Tabelle 1 keine Freigrenzen festgelegt sind. 

§ 107 Genehmigungsvoraussetzungen für den Zusatz von radioaktiven Stoffen  
und die Aktivierung 

(1) 1Die Genehmigung nach § 106 für den Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung von Konsumgütern 
ist zu erteilen, wenn  

1. die Aktivität der zugesetzten radioaktiven Stoffe nach dem Stand der Technik so gering wie möglich ist 
und 

a) wenn in dem Konsumgut die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschritten wird und, 
falls die spezifische Aktivität der zugesetzten künstlichen radioaktiven Stoffe in dem Konsumgut die Werte 
der Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 oder die spezifische Aktivität der zugesetzten natürlichen radioaktiven 
Stoffe in dem Konsumgut 0,5 Becquerel je Gramm überschreitet, gewährleistet ist, dass in einem 
Rücknahmekonzept dargelegt ist, dass das Konsumgut nach Gebrauch kostenlos dem Antragsteller oder einer 
von ihm benannten Stelle zurückgegeben werden kann oder 

b) nachgewiesen wird, dass für Einzelpersonen der Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich 
von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann, 

2. das Material, das die radioaktiven Stoffe enthält, berührungssicher abgedeckt ist oder der radioaktive 
Stoff fest in das Konsumgut eingebettet ist und die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Metern von der 
berührbaren Oberfläche des Konsumgutes 1 Mikrosievert durch Stunde unter normalen Nutzungsbedingungen 
nicht überschreitet, 

3. gewährleistet ist, dass dem Konsumgut eine Information beigefügt wird, die 

a) den radioaktiven Zusatz erläutert, 

b) den bestimmungsgemäßen Gebrauch beschreibt und 

c) im Fall der Nummer 1 Buchstabe a Halbsatz 2 auf die Rückführungspflicht nach § 110 Satz 2 und 
die zur Rücknahme verpflichtete Stelle hinweist, 

falls die spezifische Aktivität der zugesetzten künstlichen radioaktiven Stoffe in dem Konsumgut die Werte 
der Anlage III Tabelle 1 Spalte 5 oder die spezifische Aktivität der zugesetzten natürlichen radioaktiven 
Stoffe in dem Konsumgut 0,5 Becquerel je Gramm überschreitet, 

4. es sich bei dem Zusatz um sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes handelt, 

5. beim Zusetzen die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 erfüllt sind und 

6. § 4 Abs. 3 dem Zusetzen nicht entgegensteht. 
2Für Genehmigungsverfahren nach Satz 1 gilt für das Radionuklid H-3 abweichend von Anlage III Tabelle 1 
Spalte 5 der Wert der spezifischen Aktivität von 100 Becquerel pro Gramm. 

(2) Die zuständige Behörde kann bei Konsumgütern, die überwiegend im beruflichen, nicht häuslichen 
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Bereich genutzt werden, Abweichungen von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2 gestatten, sofern das 
Zehnfache der Freigrenze in einem einzelnen Konsumgut nicht überschritten wird. 

(3) Die Genehmigung nach § 106 ist bei der Herstellung von Arzneimitteln im Sinne des 
Arzneimittelgesetzes, von Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und von Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes zu erteilen, 
wenn  

1. es sich bei dem Zusatz um sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes handelt, 

2. beim Zusetzen die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 erfüllt sind. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Aktivierung mit der Maßgabe, dass anstelle der 
Genehmigungsvoraussetzungen des § 9 die des § 14 Nr. 1 bis 9 treten. 

(5) Dem Genehmigungsantrag sind die Unterlagen, die Anlage II Teil A entsprechen, beizufügen. 

§ 108 Genehmigungsbedürftige grenzüberschreitende Verbringung von Konsumgütern 

1Wer Konsumgüter, denen radioaktive Stoffe zugesetzt oder die aktiviert worden sind,  

1. in den Geltungsbereich dieser Verordnung oder 

2. aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften ist, 

verbringt, bedarf der Genehmigung. 2Satz 1 gilt nicht für  

1. die Verbringung von Waren im Reiseverkehr, die weder zum Handel noch zur gewerblichen 
Verwendung bestimmt sind, 

2. die zollamtlich überwachte Durchfuhr, 

3. Konsumgüter, deren Herstellung nach § 106 in Verbindung mit § 107 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b 
genehmigt ist, 

4. Produkte, in die Konsumgüter eingebaut sind, deren Herstellung nach § 106 oder deren Verbringung 
nach Satz 1 genehmigt ist. 
3§ 106 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 109 Genehmigungsvoraussetzungen für die grenzüberschreitende  
Verbringung von Konsumgütern 

1Die Genehmigung nach § 108 ist zu erteilen, wenn die Voraussetzung des § 22 Abs. 1 Nr. 1 erfüllt ist. 2Bei 
Verbringung in den Geltungsbereich dieser Verordnung müssen zusätzlich die Voraussetzungen des § 107 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 und Satz 2 erfüllt sein. 3§ 107 Abs. 2 und § 110 Satz 1 gelten 
entsprechend, dabei tritt der Verbringer an die Stelle des Herstellers im Sinne des § 110 Satz 1. 

§ 110 Rückführung von Konsumgütern 

1Wer als Hersteller eines Konsumgutes einer Genehmigung nach § 106 in Verbindung mit § 107 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a Halbsatz 2 bedarf, hat sicherzustellen, dass das Konsumgut kostenlos zurückgenommen werden 
kann. 2Der Letztverbraucher hat nach Beendigung des Gebrauchs das Konsumgut unverzüglich an die, in der 
Information nach § 107 Abs. 1 Nr. 3 angegebene Stelle zurückzugeben. 
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Teil 5  
Gemeinsame Vorschriften 

Kapitel 1 
Berücksichtigung von Strahlenexpositionen 

§ 111 Festlegungen zur Ermittlung der Strahlenexposition; Duldungspflicht 

(1) 1Bei der Ermittlung der Körperdosis durch Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind die medizinische 
Strahlenexposition, die Strahlenexposition als helfende Person oder Tierbegleitperson, die natürliche 
Strahlenexposition und die Strahlenexposition nach § 86 nicht zu berücksichtigen. 2Berufliche 
Strahlenexpositionen aus dem Anwendungsbereich der Röntgenverordnung sowie berufliche 
Strahlenexpositionen, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Verordnung erfolgen, sind zu 
berücksichtigen. 

(2) 1Bei der Ermittlung der Körperdosis durch Arbeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind die medizinische 
Strahlenexposition, die Strahlenexposition als helfende Person oder Tierbegleitperson und die 
Strahlenexposition nach § 86 nicht zu berücksichtigen. 2Die natürliche Strahlenexposition ist zu 
berücksichtigen, soweit sie nach § 95 Abs. 10 und § 103 Abs. 1 zu ermitteln ist. 3Berufliche 
Strahlenexpositionen, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Verordnung erfolgen, sind 
ebenfalls zu berücksichtigen. 

(3) 1Sind für eine Person sowohl die Körperdosis durch Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 als auch die 
Körperdosis durch Arbeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 zu ermitteln, so sind die effektiven Dosen und die 
jeweiligen Organdosen zu addieren. 2Für den Nachweis, dass die für die Tätigkeit oder für die Arbeit jeweils 
geltenden Grenzwerte nicht überschritten wurden, ist der addierte Wert entscheidend. 

(4) 1Personen,  

1. an denen nach § 40 Abs. 1 Satz 1, § 41 Abs. 1 Satz 1 oder 2, Abs. 2, 3 Satz 1, Abs. 6 Satz 1, § 58 Abs. 
4 Satz 1 oder § 59 Abs. 3 Satz 1 die Körperdosis oder nach § 95 Abs. 10 Satz 1 oder § 103 Abs. 1 die Dosis zu 
ermitteln ist oder 

2. an denen nach § 44 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Kontaminationen festzustellen sind oder 

3. die nach § 60 Abs. 1 oder 2, § 95 Abs. 11 oder § 103 Abs. 9 der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
unterliegen oder 

4. die nach § 63 Abs. 1 der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegen, 

haben die erforderlichen Messungen, Feststellungen und ärztlichen Untersuchungen zu dulden. 2Satz 1 gilt 
auch für Personen, für die die zuständige Behörde nach § 60 Abs. 4, § 96 Abs. 4 und 5 oder § 113 Abs. 4 
Messungen oder ärztliche Untersuchungen angeordnet hat. 3Bei einer Überschreitung von Grenzwerten oder 
auf Verlangen ist diesen Personen Auskunft über das Ergebnis der Ermittlungen oder Feststellungen zu geben. 

§ 112 Strahlenschutzregister 

(1) In das Strahlenschutzregister nach § 12c des Atomgesetzes werden eingetragen:  

1. die im Rahmen der beruflichen Strahlenexposition nach § 41 Abs. 7 Satz 1 oder 2, § 58 Abs. 4, § 59 
Abs. 3, § 95 Abs. 10 und § 103 Abs. 1 ermittelten Dosiswerte sowie dazugehörige Feststellungen der 
zuständigen Behörde, 

2. Angaben über registrierte Strahlenpässe nach § 40 Abs. 2 Satz 1 oder § 95 Abs. 3 und 

3. die jeweiligen Personendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht), 
Beschäftigungsmerkmale und Expositionsverhältnisse sowie die Anschrift des Strahlenschutzverantwortlichen 
nach § 31 Abs. 1 oder des Verpflichteten nach § 95 Abs. 1 oder § 103 Abs. 1. 

(2) 1Dem Strahlenschutzregister übermitteln jeweils die Daten nach Absatz 1  

1. die Messstellen nach § 41 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 binnen Monatsfrist, 
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2. die zuständige Behörde oder die von ihr bestimmte Stelle nach § 96 Abs. 3 Satz 1 binnen Monatsfrist, 

3. das Luftfahrt-Bundesamt oder die von ihm bestimmte Stelle nach § 103 Abs. 8 Satz 1 mindestens 
halbjährlich und 

4. die zuständige Behörde hinsichtlich ihrer Feststellungen sowie der Angaben über registrierte 
Strahlenpässe unverzüglich, 

soweit neue oder geänderte Daten vorliegen. 2Die zuständige Behörde kann anordnen, dass eine Messstelle bei 
ihr aufgezeichnete Ergebnisse zu einer früher erhaltenen Körperdosis an das Strahlenschutzregister 
übermittelt; sie kann von ihr angeforderte Aufzeichnungen des Strahlenschutzverantwortlichen oder des 
Strahlenschutzbeauftragten oder des nach § 95 Abs. 1 oder § 103 Abs. 1 Verpflichteten über Ergebnisse von 
Messungen und Ermittlungen zur Körperdosis an das Strahlenschutzregister weiterleiten. 

(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz fasst die übermittelten Daten im Strahlenschutzregister 
personenbezogen zusammen, wertet sie aus und unterrichtet die zuständige Behörde, wenn es dies im 
Hinblick auf die Ergebnisse der Auswertung für erforderlich hält. 

(4) 1Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister werden erteilt, soweit dies für die Wahrnehmung der Aufgaben 
des Empfängers erforderlich ist:  

1. einem Strahlenschutzverantwortlichen über bei ihm tätige Personen betreffende Daten auf Antrag, 

2. einem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung über bei ihm versicherte Personen betreffende Daten 
auf Antrag, 

3. einer zuständigen Behörde, einer Messstelle oder einer von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle 
auf Anfrage; die zuständige Behörde kann Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister an den 
Strahlenschutzverantwortlichen über bei ihm tätige Personen betreffende Daten, an dessen 
Strahlenschutzbeauftragten sowie an den zuständigen Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 weitergeben, soweit dies 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

2Dem Betroffenen werden Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten auf Antrag erteilt. 

(5) 1Hochschulen, anderen Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und öffentlichen Stellen 
dürfen auf Antrag Auskünfte erteilt werden, soweit dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher 
Forschungsarbeiten im Bereich des Strahlenschutzes erforderlich ist und § 12c Abs. 3 des Atomgesetzes nicht 
entgegensteht. 2Wird eine Auskunft über personenbezogene Daten beantragt, so ist eine schriftliche 
Einwilligung des Betroffenen beizufügen. 3Soll die Auskunft ohne Einwilligung des Betroffenen erfolgen, 
sind die für die Prüfung der Voraussetzungen nach § 12c Abs. 3 Satz 2 des Atomgesetzes erforderlichen 
Angaben zu machen; zu § 12c Abs. 3 Satz 3 des Atomgesetzes ist glaubhaft zu machen, dass der Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung bei Verwendung anonymisierter Daten nicht mit vertretbarem Aufwand erreicht 
werden kann. 4Personenbezogene Daten dürfen nur für die Forschungsarbeit verwendet werden, für die sie 
übermittelt worden sind; die Verwendung für andere Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich 
nach den Sätzen 2 und 3 und bedarf der Zustimmung des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

(6) Die im Strahlenschutzregister gespeicherten personenbezogenen Daten sind 100 Jahre nach der Geburt der 
betroffenen Person zu löschen. 

(7) 1Die Messstellen, die zuständigen Behörden oder die von ihnen bestimmten Stellen beginnen mit der 
Übermittlung zu dem Zeitpunkt, den das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt. 2Das Bundesamt für 
Strahlenschutz bestimmt das Datenformat und das Verfahren der Übermittlung. 

Kapitel 2  
Befugnisse der Behörde 

§ 113 Anordnung von Maßnahmen 

(1) 1Die zuständige Behörde kann diejenigen Maßnahmen anordnen, die zur Durchführung der §§ 4, 5, 6, 30 
bis 88 erforderlich sind. 2Sie kann auch erforderliche Maßnahmen zur Durchführung der §§ 93 bis 104 
anordnen. 3Soweit die Maßnahmen nicht die Beseitigung einer Gefahr für Leben, Gesundheit oder bedeutende 
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Umweltgüter bezwecken, ist für die Ausführung eine Frist zu setzen. 

(2) 1Die Anordnung ist bei Maßnahmen zur Durchführung von Vorschriften des Teils 2 an den 
Strahlenschutzverantwortlichen nach § 31 zu richten. 2Sie kann in dringenden Fällen auch an den 
Strahlenschutzbeauftragten gerichtet werden. 3Dieser hat den Strahlenschutzverantwortlichen unverzüglich zu 
unterrichten. 4Bei Maßnahmen zur Durchführung von Vorschriften des Teils 3 ist die Anordnung an den 
Verpflichteten nach § 95 Abs. 1, § 97 Abs. 1, § 100 Abs. 1 oder § 103 Abs. 1 zu richten. 

(3) 1Beim ortsveränderlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen oder beim Betrieb von ortsveränderlichen 
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen kann die Anordnung auch an denjenigen gerichtet werden, in 
dessen Verfügungsbereich der Umgang oder Betrieb stattfindet. 2Dieser hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen und den von ihm für Tätigkeiten nach Satz 1 beauftragten Strahlenschutzverantwortlichen auf die 
Einhaltung der Maßnahmen hinzuweisen. 

(4) Ist zu besorgen, dass bei Personen, die sich in Bereichen aufhalten oder aufgehalten haben, in denen 
Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Arbeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 95 Abs. 2 ausgeübt 
werden, die Grenzwerte des § 55 Abs. 1 bis 4 oder des § 95 Abs. 4, 7 oder 8 überschritten sind, kann die 
zuständige Behörde anordnen, dass sich diese Personen von einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 untersuchen 
lassen. 

§ 114 Behördliche Ausnahmen von Strahlenschutzvorschriften 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall gestatten, dass von den Vorschriften der §§ 34 bis 92, 95 bis 104 
mit Ausnahme der Dosisgrenzwerteregelungen abgewichen wird, wenn  

1. ein Gerät, eine Anlage, eine sonstige Vorrichtung, eine Tätigkeit oder eine Arbeit erprobt werden soll 
oder die Einhaltung der Anforderungen einen unverhältnismäßig großen Aufwand erfordern würde, sofern in 
beiden Fällen die Sicherheit des Gerätes, der Anlage, der sonstigen Vorrichtung oder der Tätigkeit oder der 
Arbeit sowie der Strahlenschutz auf andere Weise gewährleistet sind oder 

2. die Sicherheit des Gerätes, der Anlage, der sonstigen Vorrichtung, einer Tätigkeit oder einer Arbeit 
durch die Abweichung nicht beeinträchtigt werden und der Strahlenschutz gewährleistet ist. 

Kapitel 3  
Formvorschriften 

§ 115 Elektronische Kommunikation 

(1) 1Aufzeichnungs-, Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten nach dieser Verordnung können 
elektronisch erfüllt werden. 2Im Rahmen einer Genehmigung nach den §§ 3, 4, 6, 7 oder § 9 des Atomgesetzes 
oder eines Planfeststellungsbeschlusses nach § 9b des Atomgesetzes gilt dies nur, wenn die zuständige 
Behörde der elektronischen Aufzeichnung, Buchführung oder Aufbewahrung schriftlich oder in elektronischer 
Form zugestimmt hat. 

(2) 1Mitteilungs-, Melde- oder Anzeigepflichten können in elektronischer Form erfüllt werden, wenn der 
Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet und das Verfahren und die für die Datenübertragung notwendigen 
Anforderungen bestimmt. 2Dabei müssen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur 
Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit 
und Unversehrtheit der Daten gewährleisten; bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind 
Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. 3Ist ein übermitteltes elektronisches Dokument für den Empfänger 
nicht zur Bearbeitung geeignet, teilt er dies dem Absender unter Angabe der für den Empfang geltenden 
technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. 

(3) 1Abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des Atomgesetzes kann eine Genehmigung oder 
allgemeine Zulassung nach dieser Verordnung auch in elektronischer Form erteilt werden. 2In diesem Fall ist 
das elektronische Dokument mit einer dauerhaft überprüfbaren Signatur nach § 37 Absatz 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes zu versehen. 
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Kapitel 4  
Ordnungswidrigkeiten 

§ 116 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. ohne Genehmigung nach 

a) § 7 Abs. 1 mit sonstigen radioaktiven Stoffen oder mit Kernbrennstoffen umgeht, 

b) § 11 Abs. 1 eine dort bezeichnete Anlage errichtet, 

c) § 11 Abs. 2 eine Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen betreibt oder die Anlage oder 
ihren Betrieb verändert, 

d) § 15 Abs. 1 in einer fremden Anlage oder Einrichtung eine unter seiner Aufsicht stehende 
Person beschäftigt oder eine Aufgabe selbst wahrnimmt, 

e) § 16 Abs. 1 sonstige radioaktive Stoffe oder Kernbrennstoffe befördert, 

f) § 19 Absatz 1 oder Absatz 2 sonstige radioaktive Stoffe oder Kernbrennstoffe verbringt, 

g) § 23 Abs. 1 radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung zum Zwecke der medizinischen 
Forschung am Menschen anwendet, 

h) § 106 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, radioaktive Stoffe zusetzt oder dort 
genannte Produkte aktiviert oder 

i) § 108 Satz 1 dort genannte Konsumgüter in den Geltungsbereich dieser Verordnung oder aus 
dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften ist, verbringt, 

1a. entgegen § 12 Absatz 1 oder § 20 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 

1b. entgegen § 12 Absatz 2 einen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig führt, 

1c. entgegen § 20 Absatz 2 die Vorsorge nicht oder nicht ausreichend trifft, 

2. entgegen § 17 Abs. 3 Kernmaterialien übernimmt, 

3. einer vollziehbaren Auflage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 eine Qualitätskontrolle nicht oder nicht rechtzeitig durchführt 
oder nicht überwachen lässt, 

5. entgegen § 27 Abs. 1 Nr. 3 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, einen Abdruck 
des Zulassungsscheines oder eine Betriebsanleitung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

6. entgegen § 27 Abs. 2 Satz 1 einen Abdruck des Zulassungsscheins oder einen Prüfbefund nicht 
bereithält, 

7. entgegen § 27 Abs. 3 eine Änderung vornimmt, 

8. entgegen § 27 Abs. 4 eine Vorrichtung verwendet oder eine Schutzmaßnahme nicht oder nicht 
rechtzeitig trifft, 

9. entgegen § 27 Abs. 5 eine Vorrichtung nicht oder nicht rechtzeitig stilllegt oder eine 
Schutzmaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig trifft, 

10. entgegen § 27 Abs. 6 Satz 1 eine Vorrichtung nicht oder nicht rechtzeitig prüfen lässt, 

11. entgegen § 27 Abs. 7 eine Vorrichtung nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig abgibt, 

12. einer vollziehbaren Anordnung nach § 40 Abs. 5 oder § 113 Abs. 4 zuwiderhandelt, 
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12a. entgegen § 51 Absatz 1 Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

12b. entgegen § 59 Absatz 3 Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

13. entgegen § 69 Abs. 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass radioaktive Stoffe durch dort genannte Personen 
befördert werden, 

14. entgegen § 69 Abs. 4 nicht dafür sorgt, dass radioaktive Stoffe an den Empfänger oder eine 
berechtigte Person übergeben werden, 

15. entgegen § 93 nicht dafür sorgt, dass ein in § 95 Abs. 4 Satz 1 oder 2, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 oder 8 
genannter Dosisgrenzwert nicht überschritten wird, 

16. entgegen § 93 nicht dafür sorgt, dass ein in § 103 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 5 
genannter Dosisgrenzwert nicht überschritten wird, 

17. entgegen § 95 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, § 95 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 10 Satz 1 
eine Abschätzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführt oder nicht oder nicht rechtzeitig 
wiederholt oder die Radon-222-Exposition, die potenzielle Alphaenergie-Exposition oder die Körperdosis 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ermittelt, 

18. entgegen § 95 Abs. 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

19. entgegen § 95 Abs. 3 nicht dafür sorgt, dass eine Person eine Arbeit nur ausübt, wenn sie im Besitz 
eines dort genannten Strahlenpasses ist, 

20. entgegen § 95 Abs. 9 die Arbeitsbedingungen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gestaltet, 

21. entgegen § 95 Abs. 11 Satz 1 eine Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung erlaubt, 

22. entgegen § 95 Abs. 11 Satz 4 eine ärztliche Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig übergibt, 

23. entgegen § 96 Abs. 1 Satz 1 ein Ergebnis der Ermittlungen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
aufzeichnet, 

24. entgegen § 96 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a eine Aufzeichnung nicht, nicht vollständig oder nicht für 
die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt, 

25. entgegen § 96 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig löscht, 

26. entgegen § 96 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 
nicht oder nicht rechtzeitig hinterlegt, 

27. entgegen § 96 Abs. 2 Nr. 2 oder § 100 Abs. 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, 

28. entgegen § 96 Abs. 3 Satz 1 eine ermittelte Dosis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 

29. einer vollziehbaren Anordnung nach § 96 Abs. 4 oder 5, § 97 Abs. 3 Satz 1, § 99 Satz 2, § 101 Abs. 
2 Satz 3 oder § 102 zuwiderhandelt, 

30. entgegen § 97 Abs. 2 Satz 2 Materialien vermischt oder verdünnt, 

31. entgegen § 97 Abs. 4 Satz 1 oder 2 Rückstände nicht sichert oder abgibt, 

31a. entgegen § 97 Absatz 5 Rückstände ins Inland verbringt, 

32. entgegen § 98 Abs. 1 Satz 3 überwachungsbedürftige Rückstände verwertet oder beseitigt, 

33. entgegen § 99 Satz 1 oder § 101 Abs. 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet, 

34. entgegen § 100 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 1 ein Rückstandskonzept oder eine 
Rückstandsbilanz nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt, nicht oder nicht 
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rechtzeitig fortschreibt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

35. entgegen § 101 Abs. 1 Satz 1 eine Verunreinigung nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig entfernt, 

36. entgegen § 103 Abs. 1 Satz 1 die dort genannte effektive Dosis nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ermittelt, 

37. entgegen § 103 Abs. 6 Satz 1 das fliegende Personal nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
unterrichtet, 

38. entgegen § 103 Abs. 6 Satz 3 oder 4 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
führt, nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

39. entgegen § 103 Abs. 7 Nr. 1 die Ergebnisse der Dosisermittlung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig aufzeichnet, 

40. entgegen § 103 Abs. 7 Nr. 2 Buchstabe a eine Aufzeichnung nicht, nicht vollständig oder nicht für 
die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt, 

41. entgegen § 103 Abs. 7 Nr. 2 Buchstabe b eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig löscht, 

42. entgegen § 103 Abs. 7 Nr. 2 Buchstabe c eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt 
oder nicht oder nicht rechtzeitig hinterlegt, 

43. entgegen § 103 Abs. 7 Nr. 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

44. entgegen § 103 Abs. 8 Satz 1 die ermittelte Dosis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 

45. entgegen § 103 Abs. 9 Satz 1 eine Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung erlaubt, 

46. entgegen § 103 Abs. 9 Satz 3 eine ärztliche Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig übersendet, 

47. entgegen § 105 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, radioaktive Stoffe zusetzt oder eine Ware 
verbringt, in den Verkehr bringt oder aktiviert oder 

48. entgegen § 111 Abs. 4 Satz 1 eine Messung, eine Feststellung oder eine ärztliche Untersuchung 
nicht duldet. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer als 
Strahlenschutzverantwortlicher vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Absatz 3 oder § 74 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt, 

1a. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 1 die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten nicht oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise bestellt, 

2. entgegen § 31 Abs. 4 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

3. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b Doppelbuchstabe aa, dd, ff oder gg oder Buchstabe c nicht 
dafür sorgt, dass eine Vorschrift des § 29 Abs. 1 Satz 1, § 31 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3, § 32 Abs. 3, § 34 Satz 
1, § 49 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, § 50 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3, des § 61 Abs. 3 Satz 2, § 69a oder des § 
83 Abs. 4 Satz 1 eingehalten wird oder 

4. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc in Verbindung mit § 5 Satz 1 nicht dafür 
sorgt, dass ein in § 47 Abs. 1 Satz 1 genannter Dosisgrenzwert für die Planung oder die Errichtung einer 
Anlage oder Einrichtung nicht überschritten wird, 

5. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 3 nicht dafür sorgt, dass die erforderlichen Maßnahmen gegen ein 
unbeabsichtigtes Kritischwerden von Kernbrennstoff getroffen werden. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer als 
Strahlenschutzverantwortlicher oder Strahlenschutzbeauftragter vorsätzlich oder fahrlässig  
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1. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a, b Doppelbuchstabe aa, bb Dreifachbuchstabe aaa, 
Doppelbuchstabe cc Dreifachbuchstabe bbb, Doppelbuchstabe ee Dreifachbuchstabe bbb, Doppelbuchstabe ff, 
gg Dreifachbuchstabe aaa, Doppelbuchstabe hh, Buchstabe c oder d oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a nicht dafür 
sorgt, dass eine Vorschrift des § 29 Abs. 2 Satz 4, § 35, § 36 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder Abs. 4 
Satz 1, § 37 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, § 38 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 2 bis 4, § 39, § 40 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 oder 4, § 41 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2, Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 bis 4, Absatz 4 Satz 1, 
Absatz 5, 6 oder Absatz 9 Satz 1 oder Satz 2, § 42 Abs. 1 Satz 1 bis 6, § 43, § 44 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 
2 Satz 1, Absatz 3 Satz 3, Abs. 4 oder 5, § 45 Abs. 1 oder 3, § 48 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 57 Satz 1, § 58 Abs. 4, 
§ 59 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3, § 60 Abs. 1 oder 2, § 65, § 66 Abs. 2 Satz 1, Abs. 5 
oder Abs. 6 Satz 1 oder 2, § 67, § 68 Absatz 1, 1a Satz 1 oder Satz 2 oder Abs. 3 bis 6, § 69 Abs. 1, 2 Satz 1 
oder 4 oder Abs. 5, § 70 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 4, Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2, Absatz 3, 4 oder 
Absatz 6, § 72 Satz 1 oder 3, § 73 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4, § 74 Abs. 2 oder 3, § 75 Abs. 1 bis 3, § 79 
Satz 1, § 80 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 1, § 81 Abs. 1 Satz 1 oder 2, Abs. 2 Satz 1 oder 2, 
Abs. 3, Abs. 5 Satz 1 oder 2 oder Abs. 6 Satz 1, § 82 Absatz 1, 2 oder Absatz 3, § 83 Absatz 4 Satz 2 bis 4, 
Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 oder Absatz 7 Satz 1 bis 4, § 84, § 85 Abs. 1, 2 oder 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 oder 
Abs. 6 Satz 1 oder 3, § 87 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 bis 7, § 88 Absatz 1, 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder Absatz 
4, § 89 Absatz 2, § 92a Satz 2 oder § 92b Absatz 1 oder Absatz 2 eingehalten wird, 

2. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb, Doppelbuchstabe 
cc Dreifachbuchstabe ccc, Doppelbuchstabe gg Dreifachbuchstabe bbb, Buchstabe c Doppelbuchstabe bb oder 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a nicht dafür sorgt, dass eine Mitteilung nach § 42 Abs. 2 Satz 1, § 48 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2, § 66 Abs. 6 Satz 3, § 70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3 oder Satz 3 oder § 89 Absatz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2 gemacht wird oder 

3. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc Dreifachbuchstabe aaa, Doppelbuchstabe 
ee Dreifachbuchstabe aaa oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, jeweils in Verbindung mit § 5 Satz 1, nicht dafür 
sorgt, dass ein in § 46 Abs. 1 oder 2, § 55 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder 4, § 56 Satz 1 oder § 58 Abs. 1 Satz 2 
genannter Dosisgrenzwert oder ein in § 47 Abs. 1 Satz 1 genannter Dosisgrenzwert für den Betrieb einer 
Anlage oder Einrichtung nicht überschritten wird. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer als 
Strahlenschutzbeauftragter vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 113 Abs. 2 Satz 3 den 
Strahlenschutzverantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer als Arzt nach § 64 Abs. 1 
Satz 1 vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 61 Abs. 1 Satz 2 eine angeforderte Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig übergibt, 

2. entgegen § 61 Abs. 3 Satz 1 eine ärztliche Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig übersendet, 

3. entgegen § 64 Abs. 3 Satz 1, 3 oder 4 eine Gesundheitsakte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
führt, nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vernichtet, 

4. entgegen § 64 Abs. 4 Satz 1 eine Gesundheitsakte nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder 
nicht rechtzeitig übergibt oder 

5. entgegen § 64 Abs. 5 Einsicht in die Gesundheitsakte nicht oder nicht rechtzeitig gewährt. 

(6) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 16 und 
Nr. 36 bis 46 wird auf das Luftfahrt-Bundesamt übertragen. 

Kapitel 5  
Schlussvorschriften 

§ 117 Übergangsvorschriften 

(1) 1Eine vor dem 1. August 2001 für die Beförderung oder die grenzüberschreitende Verbringung sonstiger 
radioaktiver Stoffe erteilte Genehmigung gilt als Genehmigung nach § 16 oder § 19 mit allen 
Nebenbestimmungen fort. 2Eine vor dem 1. August 2001 für den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen, 
für die Errichtung oder den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen erteilte Genehmigung 
gilt als Genehmigung nach § 7, § 11 Abs. 1 oder Abs. 2 mit allen Nebenbestimmungen mit der Maßgabe fort, 
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dass die Grenzwerte der §§ 46 und 55 nicht überschritten werden. 3Sind bei diesen Genehmigungen zur 
Begrenzung von Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser aus Strahlenschutzbereichen die 
Aktivitätskonzentrationen nach § 46 Abs. 3 oder 4 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 
maßgebend, treten bis zum 1. August 2003 an deren Stelle die Werte der Anlage VII Teil D. 4Hat die 
zuständige Behörde nach § 46 Abs. 5 der Strahlenschutzverordnung in der Fassung vom 30. Juni 1989 höhere 
Aktivitätskonzentrationen oder -abgaben zugelassen und wurde innerhalb von drei Monaten ab dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung ein Antrag auf Neufestsetzung der Werte gestellt, so gelten diese 
Aktivitätskonzentrationen oder -abgaben bis zur Bestandskraft der Entscheidung weiter. 5Wird kein Antrag 
nach Satz 4 gestellt, gelten nach Ablauf von drei Monaten ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung statt der 
zugelassenen höheren Werte die Werte der Anlage VII Teil D. 6Hat die zuständige Behörde nach § 46 Abs. 5 
der Strahlenschutzverordnung in der Fassung vom 30. Juni 1989 niedrigere Aktivitätskonzentrationen oder -
abgaben vorgeschrieben, gelten diese niedrigeren Festsetzungen fort. 

(2) Tätigkeiten, die nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage II Nr. 1 oder § 17 Abs. 1 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 angezeigt wurden und nach dem 1. August 2001 einer 
Genehmigung nach § 7 Abs. 1 oder § 11 Abs. 2 bedürfen, dürfen fortgesetzt werden, wenn der Antrag auf 
Genehmigung bis zum 1. August 2003 gestellt wurde. 

(3) 1Genehmigungen nach § 3 oder § 5 der Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 für Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen, die nach dem 1. August 2001 in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, gelten als Genehmigungen nach § 11 Abs. 2 fort. 2Tätigkeiten, die nach § 4 Abs. 1 der 
Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 angezeigt wurden und die nach dem 1. August 2001 in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, dürfen fortgesetzt werden, wenn der Antrag auf Genehmigung 
bis zum 1. August 2003 gestellt wurde. 3Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3a) (weggefallen) 

(3b) (weggefallen) 

(3c) (weggefallen) 

(4) 1Eine Freigabe nach § 29, bei der die bis einschließlich 31. Oktober 2011 geltenden Werte der Anlage III 
Tabelle 1 Spalten 5, 6 oder Spalte 9 zugrunde gelegt wurden, gilt mit der Maßgabe fort, dass ab dem 1. 
Dezember 2013 die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalten 5, 6, 9a, 9b, 9c oder Spalte 9d eingehalten werden 
müssen. 2Satz 1 gilt auch für Freigaben, die nach § 117 Absatz 10 seit dem 1. August 2001 fortgelten. 

(5) Ergebnisse nach § 41 Absatz 7 Satz 2, die vor dem 1. November 2011 aufgezeichnet worden sind, sind 
nach der jeweiligen Feststellung 30 Jahre lang aufzubewahren. 

(6) 1Die Herstellung von Konsumgütern, die nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe b, c, d der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 genehmigungsfrei war und die einer Genehmigung nach § 106 
bedarf, darf bis zur Entscheidung über den Antrag vorläufig fortgesetzt werden, wenn der Antrag auf 
Genehmigung bis zum 1. November 2001 gestellt wurde. 2Die Verwendung, Lagerung und Beseitigung von 
Konsumgütern im Sinne des Satzes 1 und von Konsumgütern, die vor dem 1. August 2001 genehmigungsfrei 
hergestellt wurden, bedarf weiterhin keiner Genehmigung. 3Genehmigungen nach § 3 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 zur Herstellung von Konsumgütern gelten vorläufig fort. 4Eine 
solche Genehmigung erlischt am 1. November 2001, es sei denn,  

1. vor diesem Zeitpunkt wird eine Genehmigung nach § 106 beantragt; die vorläufig fortgeltende 
Genehmigung gilt dann auch nach diesem Zeitpunkt fort und erlischt, wenn über den Antrag entschieden 
worden ist, oder 

2. die vorläufig fortgeltende Genehmigung ist befristet; die Genehmigung erlischt dann zu dem 
festgelegten früheren Zeitpunkt. 
5Genehmigungen nach § 3 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 für den Zusatz von radioaktiven 
Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln im Sinne des Arzneimittelgesetzes gelten mit allen 
Nebenbestimmungen fort. 6Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend im Fall der Aktivierung. 7Sonstige Produkte, 
die den Anforderungen der Anlage III Teil A Nr. 5, 6 oder 7 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 
entsprechen und vor dem 1. August 2001 erworben worden sind, können weiter genehmigungs- und 
anzeigefrei verwendet, gelagert oder beseitigt werden. 
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(7) 1Eine vor dem 1. August 2001 erteilte Zulassung der Bauart von Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe 
enthalten, gilt bis zum Ablauf der im Zulassungsschein genannten Frist fort. 2Für die Verwendung und 
Lagerung von Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten und für die vor dem 1. August 2001 eine 
Bauartzulassung erteilt worden ist, gelten die Regelungen des § 4 Abs. 1, 2 Satz 2 und 5 in Verbindung mit 
Anlage II Nr. 2 oder 3 und Anlage III Teil B Nr. 4, § 29 Abs. 1 Satz 1, §§ 34 und 78 Abs. 1 Nr. 1 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 und nach dem Auslaufen dieser Bauartzulassung auch § 23 Abs. 
2 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 fort; § 31 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2 bis 5, §§ 32, 
33 und 35 dieser Verordnung gelten entsprechend. 3Vorrichtungen, deren Bauartzulassung vor dem 1. August 
2001 ausgelaufen war und die nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 4 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 weiterbetrieben wurden, dürfen weiter genehmigungsfrei 
betrieben werden. 4Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend auch für Ionisationsrauchmelder, für die nach 
Anlage III Teil B Nr. 4 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 die Anzeige durch den Hersteller 
oder die Vertriebsfirma erfolgte. 

(8) Eine vor dem 19. August 2005 erteilte Zulassung der Bauart nach § 25 Abs. 1 von Geräten und anderen 
Vorrichtungen, die hochradioaktive Strahlenquellen enthalten, gilt bis zum Ablauf der im Zulassungsschein 
genannten Frist fort. 

(9) § 27 Abs. 6 gilt nicht für Vorrichtungen, deren Bauart nach § 22 in Verbindung mit Anlage VI Nr. 6 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 zugelassen ist, und nicht für Vorrichtungen, deren Bauart nach § 
22 in Verbindung mit Anlage VI Nr. 1 bis 5 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 zugelassen ist, 
wenn die eingefügte Aktivität das Zehnfache der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht 
überschreitet. 

(10) 1Regelungen für die Entlassung radioaktiver Stoffe sowie von beweglichen Gegenständen, Gebäuden, 
Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteilen, die aktiviert oder mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind und 
aus Tätigkeiten nach § 2 Nr. 1 Buchstabe a, c und d stammen, die in vor dem 1. August 2001 erteilten 
Genehmigungen oder anderen verwaltungsbehördlichen Entscheidungen enthalten sind, gelten als Freigaben 
vorläufig fort. 2Eine solche Freigabe erlischt am 1. August 2004, es sei denn  

1. vor diesem Zeitpunkt wird eine Freigabe im Sinne des § 29 beantragt; die vorläufig fortgeltende 
Freigabe gilt dann auch nach diesem Zeitpunkt fort und erlischt, wenn die Entscheidung über den Antrag 
unanfechtbar geworden ist, oder 

2. die der vorläufig fortgeltenden Freigabe zugrunde liegende Genehmigung oder verwaltungsbehördliche 
Entscheidung ist befristet; die Freigabe erlischt dann zu dem in der Genehmigung oder 
verwaltungsbehördlichen Entscheidung festgelegten früheren Zeitpunkt. 
3Freigaberegelungen in Genehmigungen nach den §§ 6, 7 Abs. 3 oder § 9 des Atomgesetzes sowie nach § 3 
der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989, die die Stilllegung von Anlagen und Einrichtungen zum 
Gegenstand haben, gelten unbegrenzt fort. 

(11) 1Bei vor dem 1. August 2001 bestellten Strahlenschutzbeauftragten gilt die erforderliche Fachkunde im 
Strahlenschutz im Sinne des § 30 Abs. 1 als erworben und bescheinigt. 2Eine vor dem 1. August 2001 erfolgte 
Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten gilt fort, sofern die Aktualisierung der Fachkunde entsprechend § 
30 Abs. 2 bei Bestellung vor 1976 bis zum 1. August 2003, bei Bestellung zwischen 1976 bis 1989 bis zum 1. 
August 2004, bei Bestellung nach 1989 bis zum 1. August 2006 nachgewiesen wird. 3Eine vor dem 1. August 
2001 erteilte Fachkundebescheinigung gilt fort, sofern die Aktualisierung der Fachkunde bei Erwerb der 
Fachkunde vor 1976 bis zum 1. August 2003, bei Erwerb zwischen 1976 bis 1989 bis zum 1. August 2004, 
bei Erwerb nach 1989 bis zum 1. August 2006 nachgewiesen wird. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
die Ärzte nach § 64 Abs. 1 Satz 1, für Strahlenschutzverantwortliche, die die erforderliche Fachkunde im 
Strahlenschutz besitzen und die keine Strahlenschutzbeauftragten bestellt haben, und für Personen, die die 
Fachkunde vor dem 1. August 2001 erworben haben, aber nicht als Strahlenschutzbeauftragte bestellt sind. 

(12) Bei vor dem 1. Juli 2002 tätigen Personen im Sinne des § 82 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 4 gelten die 
Kenntnisse als nach § 30 Abs. 4 Satz 2 erworben fort, nach dem 1. Juli 2004 jedoch nur, wenn die nach § 30 
Abs. 1 zuständige Stelle ihnen den Besitz der erforderlichen Kenntnisse bescheinigt hat. 

(13) 1Die Zuständigkeit nach Landesrecht für Messstellen nach § 63 Abs. 3 Satz 1 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 gilt als Bestimmung im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 4 fort. 2Die 
Bestimmung von Messstellen nach § 63 Abs. 6 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 gilt 
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als Bestimmung im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 4 fort. 

(14) 1In vor dem 1. August 2001 begonnenen Genehmigungsverfahren für die Aufbewahrung bestrahlter 
Kernbrennstoffe nach § 6 des Atomgesetzes an den jeweiligen Standorten der nach § 7 des Atomgesetzes 
genehmigten Kernkraftwerken oder vor dem 1. August 2001 begonnenen Planfeststellungsverfahren für die 
Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle, bei 
denen ein Erörterungstermin stattgefunden hat, kann der Antragsteller den Nachweis der Einhaltung der 
Grenzwerte des § 47 Abs. 1 dadurch erbringen, dass er unter Zugrundelegung der allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zu § 45 Strahlenschutzverordnung: "Ermittlung der Strahlenexposition durch die 
Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen vom 21. Februar 1990" 
(BAnz. Nr. 64a vom 31. März 1990) die Einhaltung des Dosisgrenzwertes des § 47 Abs. 1 Nr. 1 dieser 
Verordnung und der Teilkörperdosisgrenzwerte des § 45 Abs. 1 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 
1989 mit den Organen der Anlage X Tabelle X2 unter Beachtung der Anlage X Tabelle X1 Fußnote 1 und der 
Anlage X Tabelle X2 und mit den Annahmen zur Ermittlung der Strahlenexposition aus Anlage XI der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 und den Dosisfaktoren aus der im Bundesanzeiger Nr. 185a 
vom 30. September 1989 bekannt gegebenen Zusammenstellung nachweist. 2Für die Berechnung von 
Dosiswerten aus äußerer Strahlenexposition sind die Werte und Beziehungen in Anhang II der Richtlinie 
96/29/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den 
Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende 
Strahlung (ABl. EG Nr. L 159 S. 1) maßgebend. 3Für andere als in Satz 1 genannte Verfahren sind für die 
Ermittlung der Strahlenexposition aus Ableitungen bis zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten der 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 47 Abs. 2 Satz 2 die in den Sätzen 1 und 2 genannten 
Dosisgrenzwerte und Berechnungsverfahren maßgebend. 

(15) 1In vor dem 1. August 2001 begonnenen Genehmigungsverfahren für die Aufbewahrung bestrahlter 
Kernbrennstoffe nach § 6 des Atomgesetzes an den jeweiligen Standorten der nach § 7 des Atomgesetzes 
genehmigten Kernkraftwerken oder vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnenen 
Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Sicherstellung und zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle, bei denen ein Erörterungstermin stattgefunden hat, kann der Antragsteller 
den Nachweis einer ausreichenden Vorsorge gegen Störfälle nach § 49 Abs. 2 dadurch erbringen, dass er die 
Einhaltung des Dosiswertes des § 49 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung und der Teilkörperdosiswerte des § 28 
Abs. 3 mit den Organen der Anlage X Tabelle X2 unter Beachtung der Anlage X Tabelle X1 Fußnote 1 und 
der Anlage X Tabelle X2 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 und den Dosisfaktoren aus der im 
Bundesanzeiger Nr. 185a vom 30. September 1989 bekannt gegebenen Zusammenstellung nachweist. 2Für die 
Berechnung von Dosiswerten aus äußerer Strahlenexposition sind die Werte und Beziehungen in Anhang II 
der Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden 
Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren 
durch ionisierende Strahlung (ABl. EG Nr. L 159 S. 1) maßgebend. 3Den vorstehend genannten Nachweisen 
können für Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle die Berechnungsgrundlagen 
der Neufassung des Kapitels 4 "Berechnung der Strahlenexposition" der Störfallberechnungsgrundlagen für 
die Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit DWR gemäß § 28 Abs. 3 der 
Strahlenschutzverordnung in der Fassung der Bekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 222a vom 26. 
November 1994 zugrunde gelegt werden. 4Für die Aufbewahrung bestrahlter Kernbrennstoffe nach § 6 des 
Atomgesetzes an den jeweiligen Standorten der nach § 7 des Atomgesetzes genehmigten Kernkraftwerken 
können den Nachweisen bis zur Veröffentlichung gesonderter Anforderungen für diese Tätigkeiten durch das 
für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige Bundesministerium im Bundesanzeiger 
die in Satz 3 genannten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt werden. 

(16) Bis zum Inkrafttreten allgemeiner Verwaltungsvorschriften zur Störfallvorsorge nach § 50 Abs. 4 ist bei 
der Planung der in § 50 Abs. 1 bis 3 genannten Anlagen und Einrichtungen die Störfallexposition so zu 
begrenzen, dass die durch Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung verursachte effektive Dosis von 
50 Millisievert nicht überschritten wird. 

(17) 1Hochradioaktive Strahlenquellen, die vor dem 31. Dezember 2005 in Verkehr gebracht wurden, 
bedürfen keiner Kennzeichnung nach § 68 Abs. 1a Satz 1. 2Sie dürfen bis zum 30. Dezember 2007 ohne die in 
§ 69 Abs. 2 Satz 4 vorgesehene Dokumentation des Herstellers abgegeben werden. 3Ab dem 31. Dezember 
2007 dürfen sie abweichend von § 69 Abs. 2 Satz 4 nur abgegeben werden, wenn ihnen geeignete schriftliche 
Unterlagen zur Identifizierung der Strahlenquelle und ihrer Art beigefügt sind. 

(18) Ermächtigungen von Ärzten im Sinne des § 71 Abs. 1 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 
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1989 gelten als Ermächtigungen nach § 64 Abs. 1 Satz 1 fort. 

(19) Bestimmungen von Sachverständigen nach § 76 Abs. 1 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung vom 30. 
Juni 1989 und Bestimmungen von Sachverständigen nach § 18 der Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 
für Röntgeneinrichtungen und Störstrahler im Energiebereich größer ein Megaelektronvolt gelten als 
Bestimmungen nach § 66 Abs. 1 Satz 1 fort. 

(20) 1Die Fortsetzung von Arbeiten nach § 95 Abs. 2, die vor dem 1. August 2001 begonnen wurden, ist bis 
zum 1. August 2003 der zuständigen Behörde anzuzeigen. 2Genehmigungen nach § 3 der 
Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 zum Umgang mit radioaktiven Stoffen, der nach § 95 Abs. 2 
Satz 1 eine anzeigebedürftige Arbeit ist, gelten als Anzeige nach § 95 Abs. 2 fort, sofern nicht eine 
Genehmigung nach § 106 erforderlich ist. 3Im Rahmen solcher Genehmigungen erteilte Nebenbestimmungen 
gelten als Anordnungen nach § 96 Abs. 4 fort. 

(21) 1Die in Anlage VI Teil A Nr. 1 und 2 aufgeführten Messgrößen sind spätestens bis zum 1. August 2011 
bei Messungen der Personendosis, Ortsdosis und Ortsdosisleistung nach § 67 zu verwenden. 2Unberührt 
hiervon ist bei Messungen der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung unter Verwendung anderer als der in Anlage 
VI Teil A Nr. 2 genannten Messgrößen eine Umrechnung auf die Messgrößen nach Anlage VI Teil A Nr. 2 
durchzuführen, wenn diese Messungen dem Nachweis dienen, dass die Grenzwerte der Körperdosis nach den 
§§ 46, 47, 55 und 58 nicht überschritten werden. 

(22) Bis zum 1. August 2001 ermittelte Werte der Körperdosis oder der Personendosis gelten als Werte der 
Körperdosis nach Anlage VI Teil B oder der Personendosis nach Anlage VI Teil A Nr. 1 fort. 

(23) Vor dem 1. April 1977 beschaffte Geräte, keramische Gegenstände, Porzellanwaren, Glaswaren oder 
elektronische Bauteile, mit denen nach § 11 der Ersten Strahlenschutzverordnung vom 15. Oktober 1965 ohne 
Genehmigung umgegangen werden durfte, dürfen weiter genehmigungsfrei verwendet und beseitigt werden, 
wenn diese Gegenstände im Zeitpunkt der Beschaffung den Vorschriften des § 11 der Ersten 
Strahlenschutzverordnung vom 15. Oktober 1965 entsprochen haben. 

(24) Keramische Gegenstände oder Porzellanwaren, die vor dem 1. Juni 1981 verwendet wurden und deren 
uranhaltige Glasur der Anlage III Teil A Nr. 6 der Strahlenschutzverordnung vom 30. Juni 1989 entspricht, 
können weiter genehmigungsfrei verwendet und beseitigt werden. 

§ 118 Abgrenzung zu anderen Vorschriften, Sanierung von Hinterlassenschaften 

(1) 1Auf dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 6. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 8851) genannten 
Gebiet gelten für die Sanierung von Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten sowie die 
Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus nach Artikel 9 Abs. 2 
in Verbindung mit Anlage II Kapitel XII Abschnitt III Nr. 2 und 3 des Einigungsvertrages die folgenden 
Regelungen fort:  

1. Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984 
(GBl. I Nr. 30 S. 341) nebst Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Gewährleistung von 
Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984 (GBl. I Nr. 30 S. 348; Ber. GBl. I 1987 Nr. 18 S. 
196) und 

2. Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Halden und industriellen Absetzanlagen und 
bei der Verwendung darin abgelagerter Materialien vom 17. November 1980 (GBl. I Nr. 34 S. 347). 
2Im Übrigen treten an die Stelle der in den Nummern 1 und 2 genannten Regelungen die Bestimmungen 
dieser Verordnung. 3Erlaubnisse, die auf Grund der in den Nummern 1 und 2 genannten Regelungen nach 
Inkrafttreten des Einigungsvertrages erteilt wurden bzw. vor diesem Zeitpunkt erteilt wurden, aber noch 
fortgelten, und die sich auf eines der in Anlage XI dieser Verordnung genannten Arbeitsfelder beziehen, 
gelten als Anzeige nach § 95 Abs. 2 Satz 1. 

(2) 1Für den beruflichen Strahlenschutz der Beschäftigten bei der Stilllegung und Sanierung der 
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus finden die Regelungen der §§ 5, 6, 15, 30, 34 bis 
45, 54 bis 64, 67 und 68, der §§ 111 bis 115 sowie die darauf bezogenen Regelungen des § 116 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe d, Nr. 12 und 44, Abs. 2 Nr. 4 und 5 und Abs. 3 bis 5 Anwendung; sofern die Beschäftigten nicht 
nur einer äußeren Strahlenexposition ausgesetzt sind, darf die Beschäftigung im Kontrollbereich im Sinne von 
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§ 40 Abs. 3 nur erlaubt werden, wenn auch die innere Exposition ermittelt wird. 2Bei Anwendung der in Satz 
1 genannten Regelungen steht der Betriebsleiter nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Gewährleistung von 
Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984 dem Strahlenschutzverantwortlichen nach den §§ 
31 bis 33 gleich. 3Der verantwortliche Mitarbeiter nach § 3 Abs. 3 der Verordnung über die Gewährleistung 
von Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984 und der Kontrollbeauftragte nach § 7 Abs. 2 
der Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984 
stehen dem Strahlenschutzbeauftragten nach den §§ 31 bis 33 gleich. 4Die Betriebsanlagen und Betriebsstätten 
des Uranerzbergbaus stehen Anlagen und Einrichtungen nach § 15 dieser Verordnung gleich. 5Die 
entsprechenden Bestimmungen der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Regelungen des beruflichen 
Strahlenschutzes treten außer Kraft. 

(3) Für die Emissions- und Immissionsüberwachung bei der Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen 
und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus findet § 48 Abs. 1, 2 und 4 entsprechende Anwendung. 

(4) 1Für den beruflichen Strahlenschutz der Beschäftigten finden bei der Sanierung von Hinterlassenschaften 
früherer Tätigkeiten und Arbeiten auf dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet die 
Regelungen des Teils 3 Kapitel 1 und 2 mit Ausnahme des § 95 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 4 Satz 3 und 4, § 96 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 erste Alternative entsprechende Anwendung. 2Die Radon-222-Exposition ist in 
einen Wert der effektiven Dosis umzurechnen. 3Einer Anzeige nach § 95 Abs. 2 Satz 1 bedarf es nicht, wenn 
die Sanierung aufgrund einer Erlaubnis nach den in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Regelungen erfolgt. 4Satz 
1 gilt auch für die Sanierung von Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten im sonstigen 
Geltungsbereich dieser Verordnung. 

(5) 1Abweichend von Absatz 1 finden die Vorschriften des Teils 3 Kapitel 3 entsprechende Anwendung, wenn 
Rückstände im Sinne der Anlage XII Teil A oder sonstige Materialien im Sinne des § 102 aus 
Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten oder aus der Stilllegung und Sanierung der 
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus vom verunreinigten Grundstück, auch zum Zweck 
der Sanierung des Grundstücks, entfernt werden, es sei denn, die Rückstände oder Materialien werden bei der 
Sanierung anderer Hinterlassenschaften verwendet. 2Dies gilt auch für Rückstände aus der Sanierung früherer 
Tätigkeiten und Arbeiten, die im sonstigen Anwendungsbereich dieser Verordnung anfallen. 

(6) (weggefallen) 

Anlage I (zu §§ 8, 12, 17, 21) 
Genehmigungsfreie Tätigkeiten 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1766; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

Teil A: 
Genehmigungsfrei nach § 8 Abs. 1 ist die Anwendung von Stoffen am Menschen, wenn die spezifische 
Aktivität der Stoffe 500 Mikrobecquerel je Gramm nicht überschreitet. 

Teil B: 

Genehmigungsfrei nach § 8 Abs. 1, § 17 Abs. 1 oder § 21 ist  

1. der Umgang mit Stoffen, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht 
überschreitet, 

2. der Umgang mit Stoffen, deren spezifische Aktivität die Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3 
nicht überschreitet, 

3. die Verwendung, Lagerung und Beseitigung von Arzneimitteln, die nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung über radioaktive Arzneimittel oder mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel 
(AMRadV) in Verkehr gebracht worden sind, 

4. die Verwendung von Vorrichtungen, deren Bauart nach § 25 in Verbindung mit Anlage V Teil A 
zugelassen ist, ausgenommen Ein-, Ausbau oder Wartung dieser Vorrichtungen, 

5. die Lagerung von Vorrichtungen, deren Bauart nach § 25 in Verbindung mit Anlage V Teil A 
zugelassen ist, sofern die Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe das Tausendfache der Freigrenzen der 
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Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreitet, 

6. die Gewinnung, Verwendung und Lagerung von aus der Luft gewonnenen Edelgasen, wenn das 
Isotopenverhältnis im Gas demjenigen in der Luft entspricht oder 

7. die Verwendung und Lagerung von Konsumgütern, von Arzneimitteln im Sinne des 
Arzneimittelgesetzes, von Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und von Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes, deren 
Herstellung nach § 106 oder deren Verbringung nach § 108 genehmigt ist oder deren Herstellung keiner 
Genehmigung nach § 106 Abs. 3 oder deren Verbringung keiner Genehmigung nach § 108 Satz 2 oder 3 
bedarf; § 95 in Verbindung mit Anlage XI Teil B bleibt unberührt. 

Teil C: 
Genehmigungs- und anzeigefrei nach § 12a ist der Betrieb von Anlagen, deren  

1. Bauart nach § 25 in Verbindung mit Anlage V Teil B zugelassen ist oder 

2. Potenzialdifferenz nicht mehr als 30 Kilovolt beträgt und bei denen unter normalen 
Betriebsbedingungen die Ortsdosisleistung in 0,1 Meter Abstand von der berührbaren Oberfläche 1 
Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet. 

Anlage II (zu §§ 9, 14, 107)  
Erforderliche Unterlagen zur Prüfung von Genehmigungsanträgen 

 Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 1767  

Teil A:  Antragsunterlagen zu Genehmigungen nach §§ 7 und 106  

1. Zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erforderliche Pläne, Zeichnungen und 
Beschreibungen, 

2. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3, 5, 8 und 9 erfüllt 
sind, 

3. Angaben, die es ermöglichen, die Zuverlässigkeit und die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz 
der Strahlenschutzverantwortlichen und der Strahlenschutzbeauftragten zu prüfen, 

4. Nachweis über die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen, 

5. im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 3 erfüllt sind, 

6. im Zusammenhang mit der Anwendung am Tier Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 4 erfüllt sind und 

7. im Zusammenhang mit der Verwendung von radioaktiven Stoffen in Bestrahlungsvorrichtungen in der 
Medizin im Sinne des Medizinproduktegesetzes Angaben zur Zweckbestimmung der 
Bestrahlungsvorrichtung, die es ermöglichen zu prüfen, ob das Medizinprodukt für die vorgesehene 
Anwendung geeignet ist. 

Teil B:  Antragsunterlagen zu Genehmigungen nach § 11 Abs. 2  

1. Ein Sicherheitsbericht, der die Anlage und ihren Betrieb beschreibt und mit Hilfe von Lageplänen und 
Übersichtszeichnungen darstellt, sowie die mit der Anlage und dem Betrieb verbundenen Auswirkungen und 
Gefahren beschreibt und die nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 vorzusehenden Ausrüstungen und Maßnahmen darlegt, 

2. ergänzende Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen der Anlage und ihrer Teile, 

3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Nr. 3, 8 und 9 erfüllt 
sind, 

4. Angaben, die es ermöglichen, die Zuverlässigkeit und die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz 
der Strahlenschutzverantwortlichen und der Strahlenschutzbeauftragten zu prüfen, 

5. Nachweis über die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen, 
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6. im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen Angaben, die die Prüfung ermöglichen, ob die 
Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erfüllt sind, 

7. im Zusammenhang mit der Anwendung am Tier in der Tierheilkunde Angaben, die die Prüfung 
ermöglichen, ob die Voraussetzungen des § 14 Abs. 3 erfüllt sind und 

8. im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen in der Medizin 
im Sinne des Medizinproduktegesetzes Angaben zur Zweckbestimmung der Anlage, die es ermöglichen zu 
prüfen, ob das Medizinprodukt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. 

 Anlage III (zu §§ 3, 8, 10, 18, 20, 29, 43, 44, 45, 50, 53, 65, 66, 68, 70, 71, 105, 106, 107, 117)  
Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte der 

Oberflächenkontamination, Liste der Radionuklide im radioaktiven Gleichgewicht 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1768 - 1801; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 
  
  

Tabelle 1:  
  

Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabeverfahren, Werte der 
Oberflächenkontamination  

  

Erläuterung zur 
Spalte 1: 

Radionuklide mit der Kennzeichnung: 
  

a) "+", "++" oder "sec" sind Mutternuklide im Gleichgewicht mit den in Tabelle 
2 angegebenen Tochternukliden; die Strahlenexpositionen durch diese Tochternu-
klide sind bei den Freigrenzen, Freigabewerten oder Werten der Oberflächenkon-
tamination bereits berücksichtigt, 

b) "*)" sind als natürlich vorkommende Radionuklide nicht beschränkt, 

c) "**)" 

  Uran in der chemischen Form UO3, UF4, UCI4und sechswertige Uranver-
bindungen, 

d) "*** )" 

  Uran in allen nicht unter **) genannten Verbindungen. 

Erläuterung zu Spalte 
2 und 3: 

Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhan-
denen Aktivität (Ai) oder spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen 
Freigrenzen FGi der einzelnen Radionuklide gemäß Spalte 2 oder 3 zu berechnen 
(Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den 
Wert 1 nicht überschreiten: 

 

  
Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, 
wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Gesamtsumme der 
zugeordneten Verhältniszahlen Ai/FGi oder Ci/FGi den relativen Fehler der 
Gesamtsumme von 10% nicht überschreitet. 
  
Soweit in den Spalten 2 oder 3 für Radionuklide keine Freigrenzen angegeben 
sind, sind diese im Einzelfall zu berechnen. Anderenfalls können folgende Werte 
der Freigrenzen zugrunde gelegt werden: 
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a) für Alphastrahler oder Radionuklide, die durch Spontanspaltung zerfallen: 103 
Bq und 1 Bq/g, 

b) für Beta- und Gammastrahler, soweit sie nicht unter Buchstabe c genannt: 105 
Bq und 102 Bq/g, 

c) für Elektroneneinfangstrahler und Betastrahler mit einer maximalen Betagren-
zenergie von 0,2 Megaelektronvolt: 108Bq und 105 Bq/g. 

Erläuterung zur 
Spalte 3a: 

Die Werte der Spalte 3a sind diejenigen Aktivitätswerte, bei deren Einhaltung 
oder Überschreitung ein umschlossener radioaktiver Stoff eine hochradioaktive 
Strahlenquelle (HRQ) im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 29 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb ist. Der HRQ-Wert ist 1/100 des A1-Wertes des Abschnitts 
2.2.7.2.2.1 der Anlage zur Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B 
zu dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 25. November 2010 (BGBl. II S. 
1412 – Anlageband). Soweit in Spalte 3a für ein Radionuklid kein Wert 
angegeben ist, ist ein Hundertstel des A1-Wertes zugrunde zu legen. 

Erläuterung zur 
Spalte 4: 

Bei Messungen nach § 44 darf die Mittelungsfläche bis zu 300 cm2 betragen. 
  
Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhan-
denen Aktivität je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen Werten der Oberflä-
chenkontamination (Oi) der einzelnen Radionuklide gemäß Tabelle 1 Spalte 4 zu 
berechnen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe 
darf den Wert 1 nicht überschreiten: 

 

  
Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, 
wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Gesamtsumme der 
zugeordneten Verhältniszahlen As,i/Oi den relativen Fehler der Gesamtsumme von 
10% nicht überschreitet. 
  
Bei der Bestimmung der Oberflächenkontamination für Verkehrsflächen oder 
Arbeitsplätze nach § 44 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ist die festhaftende Oberflächenakti-
vität und die über die Oberfläche eingedrungene Aktivität nicht einzubeziehen, 
sofern sichergestellt ist, dass durch diesen Aktivitätsanteil keine Gefährdung 
durch Weiterverbreitung oder Inkorporation möglich ist. 
  
Soweit für Radionuklide keine maximal zulässigen Oberflächenkontaminations-
werte angegeben sind, sind diese im Einzelfall zu berechnen. Anderenfalls können 
folgende Werte der Oberflächenkontamination zugrunde gelegt werden: 

a) für Alphastrahler oder Radionuklide, die durch Spontanspaltung zerfallen: 0,1 
Bq/cm2, 

b) für Beta- und Gammastrahler, soweit sie nicht unter Buchstabe c genannt: 1 
Bq/cm2, 

c) für Elektroneneinfangstrahler und Betastrahler mit einer maximalen Betagren-
zenergie von 0,2 Megaelektronvolt: 100 Bg/cm2. 

Erläuterung zur 
Spalte 5: 

Bei Messungen nach § 44 gilt für die zugrunde zu legende Mittelungsmasse M: 3 
kg ≤ M ≤ 300 kg. Bei einer Masse < 3 kg ist bei Messungen nach § 44 die spezi-
fische Aktivität nicht gesondert zu bestimmen. Beträgt die im Kalenderjahr zu 
erwartende Masse weniger als 100 Tonnen, können bei denjenigen Radionukliden, 
bei denen die Freigabewerte der Spalte 5 mit einer hochgestellten Eins gekenn-
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zeichnet sind, die Freigabewerte der Tabelle 3 anstatt der Freigabewerte der 
Tabelle 1 Spalte 5 einer Freigabe zugrunde gelegt werden. 

Erläuterung zu den 
Spalten 6 und 9a bis 
9d: 

Die Angabe „t/a” wird als Abkürzung für „Tonnen im Kalenderjahr” verwendet. 

Erläuterung zu Spalte 
8 und 10: 

Die Werte der Oberflächenkontamination berücksichtigen die in die oberste 
Schicht des Bodens oder des Gebäudes eingedrungene Aktivität; es handelt sich 
um auf die Oberfläche projizierte Aktivitätswerte. 

  
Erläuterungen zu den Spalten 5 bis 10a finden sich in § 29 und Anlage IV. 
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Tabelle 2  
  

Liste der Radionuklide der Tabelle 1 im radioaktiven  
Gleichgewicht mit den angegebenen Tochternukliden  

  

Mutternuklid Tochternuklid 

Mg-28+ Al-28 

Ca-47+ Sc-47 

Ti-44+ Sc-44 

Fe-60+ Co-60m 

Zn-69m+ Zn-69 

Ge-68+ Ga-68 

Rb-83+ Kr-83m 

Sr-82+ Rb-82 

Sr-90+ Y-90 

Y-87+ Sr-87m 

Zr-93+ Nb-93m 

Zr-97+ Nb-97, Nb-97m 

Mo-101+ Tc-100 

Tc-95m+ Tc-95 

Ru-103+ Rh-102m 

Ru-106+ Rh-106 

Pd-103+ Rh-106 

Ag-108m+ Ag-108 

Ag-110m+ Ag-110 

Cd-109+ Ag-109m 

Cd-115m+ In-115m 

In-114m+ In-114 

Sn-113+ In-113m 

Sn-121m+ Sn-121 

Sn-126+ Sb-126m 

Sb-125+ Te-125m 

Te-127m+ Te-127 

Te-129m+ Te-129 

Te-131m+ Te-131 

Te-133m+ Te-133 

I-133+ Xe-133, Xe-133m 

I-135+ Xe-135, Xe-135m 

Xe-122+ I-122 
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Cs-137+ Ba-137m 

Ba-131+ Cs-131 

Ba-140+ La-140 

Ce-144+ Pr-144, Pr-144m 

Pm-148m+ Pm-148 

Gd-146+ Eu-146 

Dy-166+ Ho-166 

Hf-172+ Lu-172 

W-178+ Ta-178 

W-188+ Re-188 

Re-189+ Os-189m 

Os-194+ Ir-194 

Ir-189 Os-189m 

Ir-190+ Os-190m 

Pt-188+ Ir-188 

Hg-194+ Au-194 

Hg-195m+ Hg-195 

Pb-210+ Bi-210 

Pb-210++ Bi-210, Po-210 

Pb-212+ Bi-212, Tl-208, Po-212 

Bi-212+ Tl-208, Po-212 

Rn-220+ Po-216 

Rn-222+ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 

Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 

Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 

Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 

Ra-226++ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, 
Po-214 

Ra-228+ Ac-228 

Ac-225+ Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Tl-209, Pb-209 

Ac-227+ Fr-223 

Ac-227++ Fr-223, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, 
Tl-207, Po-211 

Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214 

Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 

Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, 
Pb-209 

Th-232sec Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, 
Bi-212, Tl-208, Po-212 

Th-234+ Pa-234m, Pa-234 
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U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 

U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, 
Po-212 

U-235+ Th-231 

U-238+ Th-234, Pa-234m, Pa-234 

U-238sec Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, 
Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 

U-240+ Np-240, Np-240m 

Np-237+ Pa-233 

Pu-244+ U-240, Np-240m, Np-240 

Am-242m+ Np-238, Am-242 

Am-243+ Np-239 

Cm-247+ Pu-243 

Cf-253+ Cm-249 

Es-254+ Bk-250 

Es-254m+ Bk-250, Fm-254 

 
  
  

Tabelle 3  
  

Freigabe ausgewählter Radionuklide  
 für freizugebende Massen bis zu 100 Tonnen im Kalenderjahr  

  
  

Beträgt die im Kalenderjahr zu erwartende Masse bis zu 100 Tonnen, können bei den Radionukliden 
der Spalte 1 der nachfolgenden Tabelle anstatt der Freigabewerte der Tabelle 1 Spalte 5 dieser 
Verordnung die Freigabewerte der Spalte 2 dieser Tabelle für die uneingeschränkte Freigabe zugrunde 
gelegt werden: 
  
  

Radionuklid 

Uneingeschränkte Freigabe von  
festen und flüssigen Stoffen mit einer zu erwartenden freizuge-

benden Masse im Kalenderjahr von 
bis zu 100 t/a 

in Bq/g 

1 2 

Cl-36 3 

Mn-53 6 E+2 

Ni-59 3 E+3 

As-74 1 E+1 

Sr-90+ 6 

Mo-93 4 E+1 

Tc-97 6 E+1 
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Radionuklid 

Uneingeschränkte Freigabe von  
festen und flüssigen Stoffen mit einer zu erwartenden freizuge-

benden Masse im Kalenderjahr von 
bis zu 100 t/a 

in Bq/g 

1 2 

Tc-99 6 

Sn-125 6 E+1 

I-129 6 E-1 

Cs-136 9 

Ba-131+ 4 E+1 

Ir-194 6 

Hg-203 7 E+1 

Tl-202 4 E+1 

U-235+ 3 

Pu-237 5 E+2 

 

Anlage IV (zu § 29) 
Festlegungen zur Freigabe 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1802 - 1803; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

Teil A:  Allgemeines  

1. Soweit in den folgenden Teilen B bis G nichts anderes bestimmt ist, gilt Folgendes: 

a) Das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung der Freigabewerte richtet sich nach der Art 
und Beschaffenheit der Stoffe. 

b) Der Nachweis der Einhaltung der jeweiligen Freigabewerte und, sofern eine feste 
Oberfläche vorhanden ist, an der eine Kontaminationsmessung möglich ist, die Einhaltung der 
Oberflächenkontaminationswerte, sind anhand von Messungen zu erbringen; im Einzelfall können von 
der zuständigen Behörde auch andere Nachweisverfahren zugelassen werden. 

c) Die zugrunde zu legende Mittelungsmasse für die Ermittlung der spezifischen Aktivität darf 
300 kg nicht wesentlich überschreiten. 

d) Die Mittelungsfläche für die Oberflächenkontamination darf bis zu 1 000 qcm betragen. 

e) Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen Ci /Ri aus der 
freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der einzelnen 
Radionuklide gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 5, 6, 7, 9a, 9b, 9c, 9d oder Spalte 10a zu berechnen 
(Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht 
überschreiten: 
Abbildung oder Text nicht darstellbar. Bitte nutzen Sie die weiteren Speicher- oder Druckfunktionen 
in der Standardansicht Ihres Browsers. 
Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen As,i /Oi aus der vorhandenen 
Aktivit ät je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen Werten der Oberflächenkontamination (Oi) der 
einzelnen Radionuklide gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 4, 8 oder Spalte 10 zu berechnen 
(Summenformel): 
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Abbildung oder Text nicht darstellbar. Bitte nutzen Sie die weiteren Speicher- oder Druckfunktionen 
in der Standardansicht Ihres Browsers. 
Nuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, wenn der Anteil der 
unberücksichtigten Nuklide an der Gesamtsumme der zugeordneten Verhältniszahlen Ci /Ri oder 
As,i /Oi den relativen Fehler der Gesamtsumme von 10 Prozent nicht überschreitet. 

f) Sind in den Stoffen Radionuklide im radioaktiven Gleichgewicht vorhanden, bleiben die in 
der Anlage III Tabelle 2 aufgeführten Tochternuklide in den Summenformeln nach Buchstabe e 
unberücksichtigt. 

g) Soweit in Anlage III Tabelle 1 Spalte 5, 6, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 10 oder Spalte 10a für 
Radionuklide keine Freigabewerte angegeben sind, sind diese im Einzelfall zu berechnen. Bei 
Radionukliden, deren Halbwertszeit kleiner als 7 Tage ist, oder bei kleinen Massen können die 
entsprechenden Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3 als Freigabewerte der Spalten 5, 9a oder 
Spalte 9b zugrunde gelegt werden. 

2. Soweit der Nachweis, dass für Einzelpersonen der Bevölkerung nur eine effektive Dosis im 
Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann, im Einzelfall geführt wird, sind die 
Annahmen der Anlage VII Teil B und C, insbesondere die Festlegungen der Anlage VII Teil B 
Tabelle 1 Spalte 1 bis 7, zugrunde zu legen, sofern die Expositionspfade nach Anlage VII Teil A für 
den Einzelfall nach § 29 Abs. 2 Satz 3 von Bedeutung sind. Der Freigabe flüssiger Stoffe im Einzelfall 
gemäß § 29 Absatz 2 Satz 3 sind, soweit sie abgeleitet werden könnten, höchstens die Werte der 
Anlage VII Teil D Tabelle 4 Spalte 3 zugrunde zu legen. Bei einer Freigabe von Bodenflächen dürfen 
nur solche Expositionspfade unberücksichtigt bleiben, die auf Grund der vorhandenen 
Standorteigenschaften, insbesondere der geografischen Lage und der geogenen Verhältnisse, 
ausgeschlossen sind. 

Teil B:  Uneingeschränkte Freigabe  
Eine uneingeschränkte Freigabe bedarf keiner Festlegungen hinsichtlich der künftigen Nutzung, 
Verwendung, Verwertung, Wiederverwertung, Beseitigung oder dem endgültigen Verbleib der Stoffe, 
für die eine wirksame Feststellung nach § 29 Abs. 3 getroffen wurde. Die Werte der Anlage III Tabelle 
1 Spalte 5 gelten für  

1. feste Stoffe, 

2. Bauschutt und Bodenaushub, wenn die freizugebende Masse nicht mehr als 1 000 Tonnen im 
Kalenderjahr beträgt, und 

3. Öle und ölhaltige Flüssigkeiten, organische Lösungs- und Kühlmittel. 

Teil C:  Freigabe zur Beseitigung  

1. Eine Freigabe zur Beseitigung setzt voraus, dass die Stoffe, für die eine wirksame Feststellung 
nach § 29 Abs. 3 getroffen wurde, auf einer Deponie abgelagert oder eingebaut oder in einer 
Verbrennungsanlage beseitigt werden. Eine Verwertung oder Wiederverwendung außerhalb einer 
Deponie oder Verbrennungsanlage sowie der Wiedereintritt der Stoffe in den Wirtschaftskreislauf 
muss ausgeschlossen sein. 

2. Die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 9a bis 9d gelten nicht für Bauschutt und 
Bodenaushub, wenn die freizugebende Masse mehr als 1 000 Tonnen im Kalenderjahr betragen kann. 

3. Als Deponien für die Beseitigung freigegebener Stoffe sind nur solche Entsorgungsanlagen 
geeignet, die mindestens den Anforderungen der Deponieklassen nach § 2 Nummer 7 bis 10 der 
Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 11 der 
Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geändert worden ist, entsprechen und eine 
Jahreskapazität von mindestens 10 000 Tonnen im Kalenderjahr (Mg/a) oder 7 600 Kubikmeter im 
Kalenderjahr (m³/a) für die eingelagerte Menge von Abfällen, gemittelt über die letzten drei Jahre, 
aufweisen. 

4. Sollen in einem Kalenderjahr mehr als 1 000 Tonnen freigegeben und über eine 
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Entsorgungsanlage beseitigt werden, ist abweichend von Nummer 2 und Teil A Nummer 1 Buchstabe 
e Satz 1 bei mehreren Radionukliden die Summe der Verhältniszahlen Ci /Ri aus der freizugebenden 
spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der einzelnen Radionuklide i 
gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 9c oder Spalte 9d, multipliziert mit einem Tausendstel der 
freizugebenden Masse, zu berechnen. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten: 
Abbildung oder Text nicht darstellbar. Bitte nutzen Sie die weiteren Speicher- oder Druckfunktionen 
in der Standardansicht Ihres Browsers. 
Sollen in einem Kalenderjahr sowohl Massen mit Radionukliden unter der Maßgabe der Spalte 9a als 
auch der Spalte 9c zur Beseitigung auf einer Deponie freigegeben werden, ist abweichend von Teil A 
Nummer 1 Buchstabe e Satz 1 bei mehreren Radionukliden die Summe der Produkte der 
Verhältniszahlen Ci /Ri aus der freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen 
Freigabewerten (Ri) der einzelnen Radionuklide i nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 9a, multipliziert 
mit einem Hundertstel der freizugebenden Masse und dem Produkt der Verhältniszahlen Ci /Ri aus der 
freizugebenden spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigabewerten (Ri) der einzelnen 
Radionuklide nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 9c, multipliziert mit einem Tausendstel der 
freizugebenden Masse, zu berechnen. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten: 
Abbildung oder Text nicht darstellbar. Bitte nutzen Sie die weiteren Speicher- oder Druckfunktionen 
in der Standardansicht Ihres Browsers. 
Für eine Freigabe zur Beseitigung in einer Verbrennungsanlage nach der Maßgabe der Spalte 9b oder 
Spalte 9d gelten die Sätze 3 und 4 entsprechend, d. h. für die Summe gilt: 
Abbildung oder Text nicht darstellbar. Bitte nutzen Sie die weiteren Speicher- oder Druckfunktionen 
in der Standardansicht Ihres Browsers. 
Dabei ist  

Ci mittlere spezifische Aktivität des im laufenden Kalenderjahr freigegebenen und 
freizugebenden Radionuklids i in Bq/g und Ci < Ri 

m Masse der im laufenden Kalenderjahr freigegebenen und freizugebenden Stoffe in Tonnen 

Ri Freigabewert nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 9a, 9b, 9c oder Spalte 9d für das jeweilige 
Radionuklid i in Bq/g. 

Teil D:  Freigabe von Gebäuden  

1. Der Begriff Gebäude umfasst einzelne Gebäude, Räume, Raumteile sowie Bauteile. 

2. Die Freimessung eines Gebäudes soll grundsätzlich an der stehenden Struktur erfolgen. Die 
Messungen können anhand eines geeigneten Stichprobenverfahrens durchgeführt werden. 

3. Die zugrunde zu legende Mittelungsfläche darf bis zu 1 qm betragen. 

4. Ist eine spätere Wieder- oder Weiterverwendung des Gebäudes nicht auszuschließen, dürfen die 
Oberflächenkontaminationswerte die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 8 nicht überschreiten. 

5. Soll das Gebäude nach der Freimessung abgerissen werden, dürfen die 
Oberflächenkontaminationswerte die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 10 nicht überschreiten. In 
begründeten Fällen kann die zuständige Behörde größere Mittelungsflächen als 1 qm zulassen. 

6. Nach der Freigabe eines Gebäudes insbesondere durch Abriss anfallender Bauschutt bedarf 
keiner gesonderten Freigabe. 

7. Bei volumengetragener Aktivität durch Aktivierung finden die Teile B, C oder F Anwendung. 

Teil E:  Freigabe von Bodenflächen  

1. Bei Anwendung flächenbezogener Freigabewerte darf die Mittelungsfläche für die 
Oberflächenkontamination bis zu 100 Quadratmeter betragen. Alternativ darf bei Anwendung 
massenbezogener Freigabewerte die zugrunde zu legende Mittelungsmasse für die Ermittlung der 
spezifischen Aktivität bis zu einer Tonne betragen. 
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2. Es sind nur die Kontaminationen zu berücksichtigen, die durch die Anlagen oder Einrichtungen 
auf dem Betriebsgelände verursacht worden sind. 

3. Soweit in Anlage III Tabelle 1 Spalte 7 keine Freigabewerte angegeben sind, ist der Nachweis, 
dass für Einzelpersonen der Bevölkerung eine nur geringfügige Dosis zu erwarten ist, im Einzelfall zu 
führen. Dabei sind die Nutzungen der freizugebenden Bodenflächen nach den jeweiligen 
Standortgegebenheiten und die dabei relevanten Expositionspfade zu berücksichtigen. 

4. Der Nachweis nach Nummer 3 ist auf der Grundlage von Messungen durch Dosisberechnungen 
zu erbringen. 

5. Die Freigabewerte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 7 können in flächenbezogene Freigabewerte 
gemäß folgender Beziehung umgerechnet werden: 
O(tief)i = R(tief)i x p x d. 
Dabei ist: 

  O(tief)i der Freigabewert für Bodenflächen für das jeweilige Radionuklid i in Bq/qcm, 

R(tief)i der Freigabewert für Bodenflächen für das jeweilige Radionuklid i in Bq/g gemäß 
Anlage III Tabelle 1 Spalte 7, 

p die mittlere Bodendichte in g/cm3 in der Tiefe d und 

d die mittlere Eindringtiefe in cm. 

Teil F:  Freigabe von Bauschutt und Bodenaushub  

1. Die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 6 gelten für Bauschutt und Bodenaushub, der bei 
laufenden Betriebsarbeiten anfällt oder nach Abriss von Gebäuden oder Anlagenteilen, sofern die 
Voraussetzungen einer Freimessung an der stehenden Struktur nach Teil D nicht erfüllt sind. 

2. Bei einer Freimessung von Bauschutt und Bodenaushub darf die Mittelungsmasse bis zu 1 
Tonne betragen. In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde höhere Mittelungsmassen 
zulassen. 

Teil G: Freigabe von Metallschrott zur Rezyklierung  

1. Eine Freigabe von Metallschrott zur Rezyklierung setzt voraus, dass der Metallschrott, für den 
eine wirksame Feststellung nach § 29 Absatz 3 getroffen wurde, eingeschmolzen wird. 

2. Die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 10a gelten nicht für Verbundstoffe aus metallischen 
und nichtmetallischen Komponenten. 

3. Es sind nur solche Schmelzbetriebe geeignet, bei denen ein Mischungsverhältnis von 1:10 von 
freigegebenem Metallschrott zu anderen Metallen gewährleistet werden kann oder die einen Durchsatz 
von mindestens 40 000 Tonnen im Kalenderjahr aufweisen. 

 

 

 

Anlage V (zu § 25) 
Voraussetzungen für die Bauartzulassung von Vorrichtungen 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1804; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

 Teil A:  Geräte und andere Vorrichtungen, in die radioaktive Stoffe eingefügt sind 

1. Es dürfen nur sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes eingefügt werden, 
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die 

a) umschlossen und 

b) berührungssicher abgedeckt 

sind. 

2. Die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche der 
Vorrichtung darf 1 Mikrosievert durch Stunde bei normalen Betriebsbedingungen nicht überschreiten. 

3. Die Vorrichtung ist so auszulegen, dass ein sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe bei 
bestimmungsgemäßem Betrieb innerhalb der beabsichtigten Nutzungsdauer gewährleistet ist und 
außer der Abnahmeprüfung durch den Hersteller und einer gegebenenfalls durchzuführenden 
Dichtheitsprüfung nach § 27 Abs. 6 keine weiteren Dichtheitsprüfungen an den in die Vorrichtung 
eingefügten radioaktiven Stoffen erforderlich sind. 

4. Die Aktivität der in die Vorrichtung eingefügten radioaktiven Stoffe darf das Zehnfache der 
Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 nicht überschreiten. 

5. Es muss ein angemessenes Qualitätssicherungsprogramm vorhanden sein, das auf 
internationalen oder nationalen Normen basiert. 

 Teil B: Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen 

Die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche der Vorrichtung darf 
1 Mikrosievert durch Stunde bei normalen Betriebsbedingungen nicht überschreiten. 

 Teil C: Antragsunterlagen für die Bauartzulassung nach § 25 

1. Für die Bauartprüfung erforderliche Zeichnungen, 

2. Beschreibungen der Bauart, der Betriebsweise und des Verwendungszwecks und 
erforderlichenfalls Hinweise zur Art der wiederkehrenden Dichtheitsprüfung nach § 27 Abs. 6, 

3. Angaben zur Qualitätssicherung und 

4. Angaben zur Rückführung der Vorrichtung, die radioaktive Stoffe enthält, an den 
Zulassungsinhaber oder zur Entsorgung solcher Vorrichtung. 

Anlage VI (zu §§ 3, 47, 49, 55, 95, 117) 
Dosimetrische Größen, Gewebe- und Strahlungs-Wichtungsfaktoren 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 1805 - 1807 

 Teil A:  Messgrößen für äußere Strahlung 

Messgrößen für äußere Strahlung sind  

1. für die Personendosimetrie die Tiefen-Personendosis H(tief)p(10) und die Oberflächen-
Personendosis H(tief)p(0,07). 
Die Tiefen-Personendosis H(tief)p(10) ist die Äquivalentdosis in 10 Millimeter Tiefe im Körper an der 
Tragestelle des Personendosimeters. Die Oberflächen-Personendosis H(tief)p(0,07) ist die 
Äquivalentdosis in 0,07 Millimeter Tiefe im Körper an der Tragestelle des Personendosimeters; 

2. für die Ortsdosimetrie die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) und die Richtungs-
Äquivalentdosis H'(0,07, Omega). 
Die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) am interessierenden Punkt im tatsächlichen Strahlungsfeld 
ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen ausgerichteten und aufgeweiteten Strahlungsfeld in 10 
Millimeter Tiefe auf dem der Einfallsrichtung der Strahlung entgegengesetzt orientierten Radius der 
ICRU-Kugel erzeugt würde. Die Richtungs-Äquivalentdosis H'(0,07, Omega) am interessierenden 
Punkt im tatsächlichen Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen aufgeweiteten 
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Strahlungsfeld in 0,07 Millimeter Tiefe auf einem in festgelegter Richtung Omega orientierten Radius 
der ICRU-Kugel erzeugt würde. 

Dabei ist  

- ein aufgeweitetes Strahlungsfeld ein idealisiertes Strahlungsfeld, in dem die Teilchenflussdichte 
und die Energie- und Richtungsverteilung der Strahlung an allen Punkten eines ausreichend großen 
Volumens die gleichen Werte aufweisen wie das tatsächliche Strahlungsfeld am interessierenden 
Punkt, 

- ein aufgeweitetes und ausgerichtetes Feld ein idealisiertes Strahlungsfeld, das aufgeweitet und in 
dem die Strahlung zusätzlich in eine Richtung ausgerichtet ist, 

- die ICRU-Kugel ein kugelförmiges Phantom von 30 Zentimeter Durchmesser aus ICRU-
Weichteilgewebe (gewebeäquivalentes Material der Dichte 1 g/cm3, Zusammensetzung: 76,2% 
Sauerstoff, 11,1% Kohlenstoff, 10,1% Wasserstoff, 2,6% Stickstoff). 

Die Einheit der Äquivalentdosis ist das Sievert (Einheitenzeichen Sv). 

 Teil B: Berechnung der Körperdosis 

1. Berechnung der Organdosis H(tief)T 
Die Organdosis H(tief)T,R ist das Produkt aus der über das Gewebe oder Organ T gemittelten 
Energiedosis, der Organ-Energiedosis D(tief)T,R, die durch die Strahlung R erzeugt wird, und dem 
Strahlungs-Wichtungsfaktor W(tief)R nach Teil C Nummer 1: 

               H(tief)T,R = W(tief)R x D(tief)T,R.  

 Besteht die Strahlung aus Arten und Energien mit unterschiedlichen Werten von W(tief)R, so 
werden die einzelnen Beiträge addiert. Für die gesamte Organdosis H(tief)T gilt dann: 

 H(tief)T = Summe W(tief)R D(tief)T,R. 
                              R  

 Die Einheit der Organdosis ist das Sievert (Einheitenzeichen Sv). 
Soweit in den §§ 36, 46, 47, 49, 54, 55 und 58 Werte oder Grenzwerte für die Organdosis der Haut 
festgelegt sind, beziehen sie sich auf die lokale Hautdosis. Die lokale Hautdosis ist das Produkt der 
gemittelten Energiedosis der Haut in 0,07 mm Gewebetiefe mit dem Strahlungs-Wichtungsfaktor nach 
Teil C. Die Mittelungsfläche beträgt 1 qcm, unabhängig von der exponierten Hautfläche. 

2. Berechnung der effektiven Dosis E 
Die effektive Dosis E ist die Summe der Organdosen H(tief)T, jeweils multipliziert mit dem 
zugehörigen Gewebe-Wichtungsfaktor W(tief)T nach Teil C Nummer 2. Dabei ist über alle in Teil C 
Nummer 2 aufgeführten Organe und Gewebe zu summieren. 

 E = Summe W(tief)T H(tief)T = Summe W(tief)T Summe W(tief)R D(tief)T,R. 
              T                         T              R  

 Die Einheit der effektiven Dosis ist das Sievert (Einheitenzeichen Sv). 
Bei der Ermittlung der effektiven Dosis ist die Energiedosis der Haut in 0,07 Millimeter Gewebetiefe 
über die ganze Haut zu mitteln. 

3. Berechnung der Strahlenexposition durch Inkorporation oder Submersion 
Bei der Berechnung der Strahlenexposition durch Inkorporation oder Submersion sind die 
Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung im Bundesanzeiger Nr. 160a und b vom 28. August 
2001 Teil II oder III heranzuziehen, soweit die zuständige Behörde nichts anderes festlegt. 

4. Berechnung der äußeren Strahlenexposition des ungeborenen Kindes 
Bei äußerer Strahlenexposition gilt die Organdosis der Gebärmutter der Mutter als Äquivalentdosis 
des ungeborenen Kindes. 

5. Berechnung der inneren Strahlenexposition des ungeborenen Kindes 
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Bei innerer Strahlenexposition gilt die effektive Folgedosis der schwangeren Frau, die durch die 
Aktivitätszufuhr bedingt ist, als Dosis des ungeborenen Kindes, soweit die zuständige Behörde nichts 
anderes festlegt. 

 Teil C: Werte des Strahlungs-Wichtungsfaktors und des Gewebe-Wichtungsfaktors 

1. Strahlungs-Wichtungsfaktor W(tief)R 
Die Werte des Strahlungs-Wichtungsfaktor W(tief)R richten sich nach Art und Qualität des äußeren 
Strahlungsfeldes oder nach Art und Qualität der von einem inkorporierten Radionuklid emittierten 
Strahlung. 

Art und Energiebereich Strahlungs-Wichtungsfaktor 
W(tief)R 

Photonen, alle Energien 1 

Elektronen und Myonen, alle Energien 1 

Neutronen, Energie < 10 keV 5 

  10 keV bis 100 keV 10 

  > 100 keV bis 2 MeV 20 

  > 2 MeV bis 20 MeV 10 

  > 20 MeV 5 

Protonen, außer Rückstoßprotonen, Energie > 2 MeV 5 

Alphateilchen, Spaltfragmente, schwere Kerne 20 

 Für die Berechnung von Organdosen und der effektiven Dosis für Neutronenstrahlung wird die 
stetige Funktion 

  W(tief)R = 5 + 17e(hoch)-(In(2E(tief)n))(hoch)2/6 

benutzt, wobei E(tief)n der Zahlenwert der Neutronenenergie in MeV ist. 
Für die nicht in der Tabelle enthaltenen Strahlungsarten und Energien kann W(tief)R dem mittleren 
Qualitätsfaktor Q- in einer Tiefe von 10 mm in einer ICRU-Kugel gleichgesetzt werden. 

2. Gewebe-Wichtungsfaktor W(tief)T 

Gewebe oder Organe Gewebe-Gewichtungsfaktoren 
W(tief)T 

Keimdrüsen 0,20 

Knochenmark (rot) 0,12 

Dickdarm 0,12 

Lunge 0,12 

Magen 0,12 

Blase 0,05 

Brust 0,05 

Leber 0,05 

Speiseröhre 0,05 

Schilddrüse 0,05 

Haut 0,01 

Knochenoberfläche 0,01 
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Gewebe oder Organe Gewebe-Gewichtungsfaktoren 
W(tief)T 

Andere Organe oder Gewebe 11) ,22) 0,05 

22)  In den außergewöhnlichen Fällen, in denen ein einziges der anderen Organe oder Gewebe 
eine Äquivalentdosis erhält, die über der höchsten Dosis in einem der 12 Organe oder Gewebe liegt, 
für die ein Wichtungsfaktor angegeben ist, sollte ein Wichtungsfaktor von 0,025 für dieses Organ oder 
Gewebe und ein Wichtungsfaktor von 0,025 für die mittlere Organdosis der restlichen Organe oder 
Gewebe gesetzt werden. 
11)  Für Berechnungszwecke setzen sich andere Organe oder Gewebe wie folgt zusammen: 
Nebennieren, Gehirn, Dünndarm, Niere, Muskel, Bauchspeicheldrüse, Milz, Thymusdrüse und 
Gebärmutter. 

 Teil D: Berechnung der Organ-Folgedosis und der effektiven Folgedosis 

1. Berechnung der Organ-Folgedosis H(tief)T(Tau) 
Die Organ-Folgedosis H(tief)T(Tau) ist das Zeitintegral der Organ-Dosisleistung im Gewebe oder 
Organ T, die eine Person infolge einer Inkorporation radioaktiver Stoffe erhält: 

 t(tief)O+Tau 
 H(tief)T(Tau) = ... H(tief)T(t)dt 
                               t(tief)O  

 für eine Inkorporation zum Zeitpunkt t(tief)O mit 

   H(tief)T(t) mittlere Organ-Dosisleistung im Gewebe oder Organ T zum Zeitpunkt 
t 

Tau Zeitraum, angegeben in Jahren, über den die Integration erfolgt. 
Wird kein Wert für Tau angegeben, ist für Erwachsene ein Zeitraum von 50 Jahren und für Kinder der 
Zeitraum vom jeweiligen Alter bis zum Alter von 70 Jahren zu Grunde zu legen. 
Die Einheit der Organ-Folgedosis ist das Sievert (Einheitenzeichen Sv). 

2. Berechnung der effektiven Folgedosis E(tief)(Tau) 
Die effektive Folgedosis E(tief)(Tau) ist die Summe der Organ-Folgedosen H(tief)T(Tau), jeweils 
multipliziert mit dem zugehörigen Gewebe-Wichtungsfaktor W(tief)T nach Teil C Nummer 2. Dabei 
ist über alle in Teil C Nummer 2 aufgeführten Organe und Gewebe zu summieren. 

 E(Tau) = Summe W(tief)T H(tief)T(Tau) 
                             T  

 Die Einheit der effektiven Folgedosis ist das Sievert (Einheitenzeichen Sv). 
H(tief)T(Tau) und Tau siehe Nummer 1. 

 Anlage VII (zu §§ 29 und 47) 
Annahmen bei der Ermittlung der Strahlenexposition 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1808 - 1825; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

 Teil A:  Expositionspfade 

1. Bei Ableitung mit Luft: 

1.1 Exposition durch Betastrahlung innerhalb der Abluftfahne 

1.2 Exposition durch Gammastrahlung aus der Abluftfahne 

1.3 Exposition durch Gammastrahlung der am Boden abgelagerten radioaktiven Stoffe 
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1.4 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit der Nahrung (Ingestion) auf dem Weg 

 1.4.1 Luft - Pflanze 

1.4.2 Luft - Futterpflanze - Kuh - Milch 

1.4.3 Luft - Futterpflanze - Tier - Fleisch 

1.4.4 Luft - Muttermilch 

1.4.5 Luft - Nahrung - Muttermilch 

1.5 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit der Atemluft (Inhalation). 

2. Bei Ableitung mit Wasser: 

2.1 Exposition durch Aufenthalt auf Sediment 

2.2 Exposition durch Aufnahme radioaktiver Stoffe mit der Nahrung (Ingestion) auf dem Weg 

 2.2.1 Trinkwasser 

2.2.2 Wasser - Fisch 

2.2.3 Viehtränke - Kuh - Milch 

2.2.4 Viehtränke - Tier - Fleisch 

2.2.5 Beregnung - Futterpflanze - Kuh - Milch 

2.2.6 Beregnung - Futterpflanze - Tier - Fleisch 

2.2.7 Beregnung - Pflanze 

2.2.8 Muttermilch infolge der Aufnahme radioaktiver Stoffe durch die Mutter über die 
oben genannten Ingestionspfade. 

Expositionspfade bleiben unberücksichtigt oder zusätzliche Expositionspfade sind zu berücksichtigen, 
wenn dies aufgrund der örtlichen Besonderheiten des Standortes oder aufgrund der Art der Anlage 
oder Einrichtung begründet ist. 

 Teil B: Lebensgewohnheiten 

Tabelle 1 

mittlere Verzehrsraten der Referenzperson in kg/a   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Altersgruppe <= 1 
Jahr 

> 1 - 
<= 2 
Jahre 

> 2 - 
<= 7 
Jahre 

> 7 - 
<= 12 
Jahre 

> 12 - 
<= 17 
Jahre 

> 17 
Jahre 

  

Lebensmittel               

Trinkwasser 55 3) 100 100 150 200 350 2 

Muttermilch, 
Milchfertigpro-
dukte mit 
Trinkwasser 

200 3, 
4) - - - - - 1,6 

Milch, Milch-
produkte 45 160 160 170 170 130 3 

Fisch 5) 0,5 3 3 4,5 5 7,5 5 
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Fleisch, Wurst, 
Eier 5 13 50 65 80 90 2 

3) Mengenangabe in (l/a) 
Zur jährlichen Trinkwassermenge des Säuglings von 55 l/a kommen, 160 
l/a, wenn angenommen wird, dass der Säugling nicht gestillt wird, sondern 
nur Milchfertigprodukte erhält, die überregional erzeugt werden und als 
nicht kontaminiert anzusetzen sind. Dabei wird angenommen, dass 0,2 kg 
Konzentrat (entspricht 1 l Milch) in 0,8 l Wasser aufgelöst werden. 

4) Je nach Nuklidzusammensetzung ist die ungünstigste Ernährungsva-
riante zugrunde zu legen. 

5) Der Anteil von Süßwasserfisch am Gesamtfischverzehr beträgt im 
Mittel ca. 17% und ist den regionalen Besonderheiten anzupassen. 

mittlere Verzehrsraten der Referenzperson in kg/a   

Getreide, 
Getreidepro-
dukte 12 30 80 95 110 110 2 

einheimisches 
Frischobst, 
Obstprodukte, 
Säfte 25 45 65 65 60 35 3 

Kartoffeln, 
Wurzelgemüse, 
Säfte 30 40 45 55 55 55 3 

Blattgemüse 3 6 7 9 11 13 3 

Gemüse, 
Gemüsepro-
dukte, Säfte 5 17 30 35 35 40 3 

  

Tabelle 2 

  

Altersgruppe <= 1 
Jahr 

> 1 - 
<= 2 
Jahre 

> 2 - 
<= 7 
Jahre 

> 7 - 
<= 12 
Jahre 

> 12 - 
<= 17 
Jahre 

> 17 
Jahre 

Atemrate in 
cbm/Jahr 1 100 1 900 3 200 5 640 7 300 8 100 

  

Tabelle 3 

Aufenthaltszeiten Dauer 

Expositionspfade 

a) Betastrahlung innerhalb der Abluftfahne 
1 Jahr 

b) Gammastrahlung aus der Abluftfahne 
1 Jahr 

c) Gammastrahlung der am Boden abgelagerten radioak-
tiven Stoffe 

1 Jahr 
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d) Inhalation radioaktiver Stoffe 
1 Jahr 

e) Aufenthalt auf Sediment 
1 000 Stunden 

 Teil C: Übrige Annahmen 

1. Zur Ermittlung der Strahlenexposition sind die Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung 
im Bundesanzeiger Nr. 160a und b vom 28. August 2001 Teil I, II, IV und V zu verwenden. 

2. Zur Ermittlung der Strahlenexposition ist von Modellen auszugehen, die einen 
Gleichgewichtszustand beschreiben. Die erwarteten Schwankungen radioaktiver Ableitungen sind 
dabei durch geeignete Wahl der Berechnungsparameter zu berücksichtigen. 

3. Bei Ableitungen mit Luft sind der Ausbreitungsrechnung das Gauß-Modell und eine 
langjährige Wetterstatistik zugrunde zu legen. Im Einzelfall kann die zuständige Behörde zur 
Berücksichtigung von Besonderheiten des Standorts oder der Anlage oder Einrichtung die Anwendung 
anderer Verfahren anordnen oder zulassen. Bei Ableitungen mit Wasser sind der Berechnung 
langjährige Mittelwerte der Wasserführung des Vorfluters zugrunde zu legen. 

4. Die Festlegung von Parameterwerten ist in Verbindung mit den Berechnungsmodellen so zu 
treffen, dass bei dem Gesamtergebnis eine Unterschätzung der Strahlenexposition nicht zu erwarten 
ist. Sind zur Ermittlung der Strahlenexposition Parameter zu berücksichtigen, deren Zahlenwerte einer 
Schwankungsbreite unterliegen, dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen Extremwerte der 
Einzelparameter gewählt werden. 

 Teil D: Maximal zulässige Aktivitätskonzentration aus Strahlenschutzbereichen 

Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der mittleren, jährlichen 
Konzentration der Radionuklide in Luft bzw. in Wasser in Bq/cbm (C-(tief)i,a) und dem jeweiligen 
berechneten, mittleren, jährlichen Konzentrationswert des jeweiligen Radionuklids (C(tief)i) der 
Tabelle 4 oder 5 zu bestimmen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe 
darf den Wert 1 nicht überschreiten:  
 - 
 C(tief)i,a 
 Summe ----------- <= 1. 
                         i        C(tief)i  
Tochternuklide sind zu berücksichtigen. 

1. Maximal zulässige Aktivitätskonzentration in der Luft aus Strahlenschutzbereichen 

1.1 Inhalation 
Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Luft darf 

 1.1.1 für Fortluftströme Q <= 10(hoch)4 cbm h(hoch)-1 nicht höher sein als das Zehnfache der 
jeweiligen Werte der Tabelle 4 Spalte 2 oder Tabelle 6 Spalte 2 oder 

1.1.2 für Fortluftströme 10(hoch)4 cbm h(hoch)-1 < Q <= 10(hoch)5 cbm h(hoch)-1 
nicht höher sein als die jeweiligen Werte der Spalte 2 der Tabellen 4 oder 6; 

1.2 Submersion 
Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Luft darf 

 1.2.1 für Fortluftströme Q <= 10(hoch)4 cbm h(hoch)-1 nicht höher sein als das Zehnfache der 
Werte der Tabelle 5 Spalte 2 oder 

1.2.2 für Fortluftströme 10(hoch)4 cbm h(hoch)-1 < Q <= 10(hoch)5 cbm h(hoch)-1 
nicht höher sein als die Werte der Tabelle 5 Spalte 2. 
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2. Maximal zulässige Aktivitätskonzentration im Wasser, das aus Strahlenschutzbereichen in 
Abwasserkanäle eingeleitet wird 

2.1 Ingestion 
Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Wasser darf 

 2.1.1 für Abwassermengen <= 10(hoch)5 cbm a(hoch)-1 nicht höher sein als das Zehnfache der 
jeweiligen Werte der Tabelle 4 Spalte 3 oder Tabelle 6 Spalte 4 oder 

2.1.2 für Abwassermengen > 10(hoch)5 cbm a(hoch)-1 nicht höher sein als die 
jeweiligen Werte der Tabelle 4 Spalte 3 oder Tabelle 6 Spalte 4. 

Tabelle 4 
Aktivitätskonzentration C(tief)i aus Strahlenschutzbereichen 

(zu Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2) 

Radionuklid C(tief)i 

A = Aerosol (Luft) 
E = elementar (Luft) 
O = organisch 

in der Luft 
in Bq/cbm 

im Wasser 
in Bq/cbm 

  

1 2 3 

H-3 A 1 E+2 1 E+7 

H-3 O   7 E+6 

Be-7 A 6 E+2 5 E+6 

Be-10 A 1 6 E+4 

C-11 A 6 E+2 3 E+6 

C-14 A 6 6 E+5 

F-18 A 5 E+2 2 E+6 

Na-22 A 1 4 E+4 

Na-24 A 9 E+1 3 E+5 

Mg-28 A 2 E+1 7 E+4 

Al-26 A 5 E-1 1 E+4 

Si-31 A 3 E+2 5 E+5 

Si-32 A 3 E-1 1 E+5 

P-32 A 1 3 E+4 

P-33 A 2 E+1 3 E+5 

S-35 A 2 E+1 7 E+5 

S-35 O   1 E+5 

Cl-36 A 1 E-1 1 E+4 

Cl-38 A 5 E+2 6 E+5 

Cl-39 A 6 E+2 9 E+5 

K-42 A 2 E+2 2 E+5 

K-43 A 2 E+2 4 E+5 

K-44 A 1 E+3 9 E+5 
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K-45 A 2 E+3 1 E+6 

Ca-41 A 3 3 E+5 

Ca-45 A 2 8 E+4 

Ca-47 A 2 E+1 7 E+4 

Sc-43 A 2 E+2 5 E+5 

Sc-44 A 1 E+2 3 E+5 

Sc-44m A 2 E+1 4 E+4 

Sc-46 A 5 8 E+4 

Sc-47 A 4 E+1 1 E+5 

Sc-48 A 3 E+1 7 E+4 

Sc-49 A 7 E+2 9 E+5 

Ti-44 A 3 E-1 2 E+4 

Ti-45 A 3 E+2 6 E+5 

V-47 A 8 E+2 1 E+6 

V-48 A 1 E+1 6 E+4 

V-49 A 8 E+2 2 E+6 

Cr-48 A 1 E+2 6 E+5 

Cr-49 A 8 E+2 1 E+6 

Cr-51 A 8 E+2 3 E+6 

Mn-51 A 6 E+2 8 E+5 

Mn-52 A 2 E+1 7 E+4 

Mn-52m A 8 E+2 1 E+6 

Mn-53 A 2 E+2 2 E+6 

Mn-54 A 2 E+1 2 E+5 

Mn-56 A 2 E+2 3 E+5 

Fe-52 A 4 E+1 7 E+4 

Fe-55 A 2 E+1 1 E+5 

Fe-59 A 8 2 E+4 

Fe-60 A 1 E-1 1 E+3 

Co-55 A 5 E+1 2 E+5 

Co-56 A 5 4 E+4 

Co-57 A 3 E+1 3 E+5 

Co-58 A 2 E+1 1 E+5 

Co-58m A 2 E+3 4 E+6 

Co-60 A 1 2 E+4 

Co-60m A 2 E+4 4 E+7 

Co-61 A 6 E+2 1 E+6 

Co-62m A 1 E+3 1 E+6 
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Ni-56 A 3 E+1 2 E+5 

Ni-57 A 5 E+1 1 E+5 

Ni-59 A 8 E+1 1 E+6 

Ni-63 A 3 E+1 6 E+5 

Ni-65 A 3 E+2 4 E+5 

Ni-66 A 2 E+1 3 E+4 

Cu-60 A 7 E+2 1 E+6 

Cu-61 A 4 E+2 1 E+6 

Cu-64 A 3 E+2 2 E+6 

Cu-67 A 5 E+1 4 E+5 

Zn-62 A 5 E+1 2 E+5 

Zn-63 A 7 E+2 1 E+6 

Zn-65 A 3 3 E+4 

Zn-69 A 1 E+3 3 E+6 

Zn-69m A 9 E+1 7 E+5 

Zn-71m A 2 E+2 6 E+5 

Zn-72 A 2 E+1 1 E+5 

Ga-65 A 1 E+3 2 E+6 

Ga-66 A 5 E+1 7 E+4 

Ga-67 A 1 E+2 5 E+5 

Ga-68 A 5 E+2 7 E+5 

Ga-70 A 2 E+3 2 E+6 

Ga-72 A 5 E+1 9 E+4 

Ga-73 A 2 E+2 3 E+5 

Ge-66 A 3 E+2 1 E+6 

Ge-67 A 1 E+3 1 E+6 

Ge-68 A 3 7 E+4 

Ge-69 A 1 E+2 4 E+5 

Ge-71 A 2 E+3 7 E+6 

Ge-75 A 8 E+2 2 E+6 

Ge-77 A 9 E+1 3 E+5 

Ge-78 A 3 E+2 7 E+5 

As-69 A 1 E+3 1 E+6 

As-70 A 4 E+2 7 E+5 

As-71 A 8 E+1 3 E+5 

As-72 A 3 E+1 8 E+4 

As-73 A 3 E+1 3 E+5 

As-74 A 2 E+1 9 E+4 
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As-76 A 3 E+1 9 E+4 

As-77 A 8 E+1 3 E+5 

As-78 A 3 E+2 4 E+5 

Se-70 A 3 E+2 9 E+5 

Se-73 A 1 E+2 6 E+5 

Se-73m A 1 E+3 3 E+6 

Se-75 A 2 4 E+4 

Se-79 A 4 E-2 5 E+3 

Se-81 A 2 E+3 3 E+6 

Se-81m A 6 E+2 2 E+6 

Se-83 A 8 E+2 2 E+6 

Br-74 A 6 E+2 1 E+6 

Br-74m A 4 E+2 6 E+5 

Br-75 A 5 E+2 1 E+6 

Br-76 A 7 E+1 2 E+5 

Br-77 A 3 E+2 1 E+6 

Br-80 A 2 E+3 2 E+6 

Br-80m A 4 E+2 6 E+5 

Br-82 A 5 E+1 1 E+5 

Br-83 A 7 E+2 2 E+6 

Br-84 A 7 E+2 9 E+5 

Rb-79 A 1 E+3 2 E+6 

Rb-81 A 6 E+2 2 E+6 

Rb-81m A 3 E+3 8 E+6 

Rb-82m A 2 E+2 1 E+6 

Rb-83 A 2 E+1 8 E+4 

Rb-84 A 2 E+1 4 E+4 

Rb-86 A 1 E+1 3 E+4 

Rb-87 A 8 E-1 6 E+4 

Rb-88 A 1 E+3 8 E+5 

Rb-89 A 2 E+3 2 E+6 

Sr-80 A 2 E+2 2 E+5 

Sr-81 A 7 E+2 1 E+6 

Sr-82 A 3 1 E+4 

Sr-83 A 8 E+1 3 E+5 

Sr-85 A 4 E+1 1 E+5 

Sr-85m A 6 E+3 2 E+7 

Sr-87m A 1 E+3 4 E+6 
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Sr-89 A 4 3 E+4 

Sr-90 A 1 E-1 4 E+3 

Sr-91 A 6 E+1 2 E+5 

Sr-92 A 1 E+2 3 E+5 

Y-86 A 5 E+1 1 E+5 

Y-86m A 9 E+2 2 E+6 

Y-87 A 7 E+1 2 E+5 

Y-88 A 8 1 E+5 

Y-90 A 2 E+1 3 E+4 

Y-90m A 3 E+2 5 E+5 

Y-91 A 4 3 E+4 

Y-91m A 3 E+3 1 E+7 

Y-92 A 1 E+2 2 E+5 

Y-93 A 5 E+1 6 E+4 

Y-94 A 8 E+2 9 E+5 

Y-95 A 2 E+3 2 E+6 

Zr-86 A 6 E+1 1 E+5 

Zr-88 A 1 E+1 3 E+5 

Zr-89 A 5 E+1 1 E+5 

Zr-93 A 1 4 E+5 

Zr-95 A 6 1 E+5 

Zr-97 A 3 E+1 4 E+4 

Nb-88 A 9 E+2 1 E+6 

Nb-89 A 2 E+2 3 E+5 

Nb-90 A 4 E+1 8 E+4 

Nb-93m A 2 E+1 6 E+5 

Nb-94 A 8 E-1 6 E+4 

Nb-95 A 2 E+1 2 E+5 

Nb-95m A 4 E+1 1 E+5 

Nb-96 A 4 E+1 1 E+5 

Nb-97 A 6 E+2 1 E+6 

Nb-98m A 4 E+2 7 E+5 

Mo-90 A 8 E+1 5 E+5 

Mo-93 A 2 E+1 1 E+5 

Mo-93m A 2 E+2 1 E+6 

Mo-99 A 3 E+1 2 E+5 

Mo-101 A 1 E+3 2 E+6 

Tc-93 A 7 E+2 3 E+6 
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Tc-93m A 1 E+3 4 E+6 

Tc-94 A 2 E+2 7 E+5 

Tc-94m A 5 E+2 7 E+5 

Tc-95 A 2 E+2 9 E+5 

Tc-95m A 3 E+1 2 E+5 

Tc-96 A 4 E+1 1 E+5 

Tc-96m A 4 E+3 9 E+6 

Tc-97m A 8 1 E+5 

Tc-97 A 2 E+1 9 E+5 

Tc-98 A 8 E-1 4 E+4 

Tc-99 A 3 9 E+4 

Tc-99m A 2 E+3 4 E+6 

Tc-101 A 2 E+3 4 E+6 

Tc-104 A 8 E+2 9 E+5 

Ru-94 A 5 E+2 1 E+6 

Ru-97 A 3 E+2 7 E+5 

Ru-103 A 1 E+1 1 E+5 

Ru-105 A 2 E+2 3 E+5 

Ru-106 A 6 E-1 1 E+4 

Rh-99 A 4 E+1 2 E+5 

Rh-99m A 6 E+2 2 E+6 

Rh-100 A 7 E+1 2 E+5 

Rh-101 A 7 2 E+5 

Rh-101m A 1 E+2 5 E+5 

Rh-102 A 2 5 E+4 

Rh-102m A 5 7 E+4 

Rh-103m A 1 E+4 2 E+7 

Rh-105 A 9 E+1 2 E+5 

Rh-106m A 2 E+2 6 E+5 

Rh-107 A 2 E+3 3 E+6 

Pd-100 A 4 E+1 1 E+5 

Pd-101 A 4 E+2 1 E+6 

Pd-103 A 8 E+1 4 E+5 

Pd-107 A 6 E+1 2 E+6 

Pd-109 A 8 E+1 1 E+5 

Ag-102 A 1 E+3 2 E+6 

Ag-103 A 1 E+3 2 E+6 

Ag-104 A 7 E+2 2 E+6 
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Ag-104m A 9 E+2 2 E+6 

Ag-105 A 1 E+1 2 E+5 

Ag-106 A 2 E+3 2 E+6 

Ag-106m A 9 9 E+4 

Ag-108m A 4 E-1 4 E+4 

Ag-110m A 1 4 E+4 

Ag-111 A 3 6 E+4 

Ag-112 A 1 E+2 2 E+5 

Ag-115 A 9 E+2 1 E+6 

Cd-104 A 7 E+2 2 E+6 

Cd-107 A 4 E+2 1 E+6 

Cd-109 A 4 4 E+4 

Cd-113 A 1 E-1 9 E+3 

Cd-113m A 2 E-1 7 E+3 

Cd-115 A 3 E+1 6 E+4 

Cd-115m A 5 2 E+4 

Cd-117 A 2 E+2 3 E+5 

Cd-117m A 1 E+2 3 E+5 

In-109 A 6 E+2 2 E+6 

In-110 A 2 E+2 6 E+5 

In-111 A 1 E+2 4 E+5 

In-112 A 4 E+3 7 E+6 

In-113m A 1 E+3 3 E+6 

In-114m A 2 2 E+4 

In-115m A 5 E+2 9 E+5 

In-116m A 6 E+2 2 E+6 

In-117 A 1 E+3 3 E+6 

In-117m A 4 E+2 6 E+5 

In-119m A 1 E+3 2 E+6 

Sn-110 A 1 E+2 3 E+5 

Sn-111 A 2 E+3 4 E+6 

Sn-113 A 1 E+1 1 E+5 

Sn-117m A 1 E+1 1 E+5 

Sn-119m A 2 E+1 2 E+5 

Sn-121 A 1 E+2 3 E+5 

Sn-121m A 4 2 E+5 

Sn-123 A 3 4 E+4 

Sn-123m A 1 E+3 2 E+6 
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Sn-125 A 1 E+1 3 E+4 

Sn-126 A 1 2 E+4 

Sn-127 A 2 E+2 4 E+5 

Sn-128 A 3 E+2 6 E+5 

Sb-115 A 2 E+3 4 E+6 

Sb-116 A 2 E+3 3 E+6 

Sb-116m A 5 E+2 2 E+6 

Sb-117 A 2 E+3 6 E+6 

Sb-118m A 2 E+2 7 E+5 

Sb-119 A 5 E+2 1 E+6 

Sb-120 A 3 E+1 1 E+5 

Sb-122 A 3 E+1 5 E+4 

Sb-124 A 4 4 E+4 

Sb-124m A 5 E+3 1 E+7 

Sb-125 A 3 8 E+4 

Sb-126 A 4 E-1 4 E+4 

Sb-126m A 1 E+3 2 E+6 

Sb-127 A 2 E+1 5 E+4 

Sb-128 A 6 E+1 1 E+5 

Sb-129 A 1 E+2 2 E+5 

Sb-130 A 5 E+2 1 E+6 

Sb-131 A 6 E+2 8 E+5 

Te-116 A 2 E+2 6 E+5 

Te-121 A 7 E+1 3 E+5 

Te-121m A 4 3 E+4 

Te-123 A 7 E-2 3 E+4 

Te-123m A 6 5 E+4 

Te-125m A 8 7 E+4 

Te-127 A 2 E+2 6 E+5 

Te-127m A 2 2 E+4 

Te-129 A 7 E+2 1 E+6 

Te-129m A 4 2 E+4 

Te-131 A 8 E+2 1 E+6 

Te-131m A 2 E+1 4 E+4 

Te-132 A 9 2 E+4 

Te-133 A 8 E+2 1 E+6 

Te-133m A 2 E+2 3 E+5 

Te-134 A 4 E+2 8 E+5 
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I-120 E 5 E+1 2 E+5 

I-120m E 1 E+2 4 E+5 

I-121 E 2 E+2 1 E+6 

I-123 E 7 E+1 4 E+5 

I-124 E 1 7 E+3 

I-125 E 5 E-1 2 E+4 

I-126 E 3 E-1 4 E+3 

I-128 E 4 E+2 2 E+6 

I-129 E 3 E-2 4 E+3 

I-130 E 8 4 E+4 

I-131 E 5 E-1 5 E+3 

I-132 E 5 E+1 3 E+5 

I-132m E 5 E+1 4 E+5 

I-133 E 3 2 E+4 

I-134 E 2 E+2 8 E+5 

I-135 E 1 E+1 9 E+4 

Cs-125 A 1 E+3 2 E+6 

Cs-127 A 7 E+2 5 E+6 

Cs-129 A 3 E+2 2 E+6 

Cs-130 A 2 E+3 3 E+6 

Cs-131 A 6 E+2 2 E+6 

Cs-132 A 1 E+2 3 E+5 

Cs-134 A 2 2 E+4 

Cs-134m A 6 E+2 4 E+6 

Cs-135 A 4 2 E+5 

Cs-135m A 2 E+3 7 E+6 

Cs-136 A 1 E+1 6 E+4 

Cs-137 A 9 E-1 3 E+4 

Cs-138 A 6 E+2 8 E+5 

Ba-126 A 2 E+2 3 E+5 

Ba-128 A 2 E+1 4 E+4 

Ba-131 A 4 E+1 2 E+5 

Ba-131m A 4 E+3 2 E+7 

Ba-133 A 4 4 E+4 

Ba-133m A 7 E+1 2 E+5 

Ba-135m A 8 E+1 3 E+5 

Ba-139 A 4 E+2 6 E+5 

Ba-140 A 6 3 E+4 
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Ba-141 A 8 E+2 1 E+6 

Ba-142 A 1 E+3 3 E+6 

La-131 A 1 E+3 3 E+6 

La-132 A 1 E+2 2 E+5 

La-135 A 2 E+3 3 E+6 

La-137 A 4 8 E+5 

La-138 A 2 E-1 1 E+4 

La-140 A 3 E+1 4 E+4 

La-141 A 2 E+2 2 E+5 

La-142 A 3 E+2 5 E+5 

La-143 A 1 E+3 1 E+6 

Ce-134 A 2 E+1 3 E+4 

Ce-135 A 6 E+1 1 E+5 

Ce-137 A 2 E+3 3 E+6 

Ce-137m A 7 E+1 1 E+5 

Ce-139 A 2 E+1 3 E+5 

Ce-141 A 9 1 E+5 

Ce-143 A 4 E+1 7 E+4 

Ce-144 A 6 E-1 1 E+4 

Pr-136 A 2 E+3 2 E+6 

Pr-137 A 1 E+3 2 E+6 

Pr-138m A 3 E+2 9 E+5 

Pr-139 A 1 E+3 3 E+6 

Pr-142 A 4 E+1 6 E+4 

Pr-142m A 3 E+3 4 E+6 

Pr-143 A 1 E+1 6 E+4 

Pr-144 A 1 E+3 1 E+6 

Pr-145 A 1 E+2 2 E+5 

Pr-147 A 1 E+3 2 E+6 

Nd-136 A 5 E+2 9 E+5 

Nd-138 A 9 E+1 1 E+5 

Nd-139 A 2 E+3 4 E+6 

Nd-139m A 2 E+2 4 E+5 

Nd-141 A 5 E+3 1 E+7 

Nd-147 A 1 E+1 7 E+4 

Nd-149 A 3 E+2 6 E+5 

Nd-151 A 2 E+3 3 E+6 

Pm-141 A 2 E+3 2 E+6 
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Pm-143 A 2 E+1 5 E+5 

Pm-144 A 4 1 E+5 

Pm-145 A 1 E+1 6 E+5 

Pm-146 A 2 9 E+4 

Pm-147 A 7 3 E+5 

Pm-148 A 1 E+1 3 E+4 

Pm-148m A 6 6 E+4 

Pm-149 A 4 E+1 7 E+4 

Pm-150 A 2 E+2 3 E+5 

Pm-151 A 6 E+1 1 E+5 

Sm-141 A 2 E+3 2 E+6 

Sm-141m A 8 E+2 1 E+6 

Sm-142 A 3 E+2 4 E+5 

Sm-145 A 2 E+1 4 E+5 

Sm-146 A 3 E-3 6 E+2 

Sm-151 A 9 6 E+5 

Sm-153 A 5 E+1 1 E+5 

Sm-155 A 2 E+3 3 E+6 

Sm-156 A 1 E+2 3 E+5 

Eu-145 A 5 E+1 2 E+5 

Eu-146 A 4 E+1 1 E+5 

Eu-147 A 3 E+1 2 E+5 

Eu-148 A 1 E+1 1 E+5 

Eu-149 A 1 E+2 9 E+5 

Eu-150 A 7 E-1 3 E+4 

Eu-152 A 9 E-1 5 E+4 

Eu-152m A 1 E+2 2 E+5 

Eu-154 A 7 E-1 4 E+4 

Eu-155 A 5 2 E+5 

Eu-156 A 1 E+1 4 E+4 

Eu-157 A 8 E+1 1 E+5 

Eu-158 A 5 E+2 8 E+5 

Gd-145 A 1 E+3 2 E+6 

Gd-146 A 5 9 E+4 

Gd-147 A 7 E+1 2 E+5 

Gd-148 A 1 E-3 5 E+2 

Gd-149 A 4 E+1 2 E+5 

Gd-151 A 3 E+1 4 E+5 
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Gd-153 A 1 E+1 3 E+5 

Gd-159 A 1 E+2 2 E+5 

Tb-147 A 3 E+2 6 E+5 

Tb-149 A 7 4 E+5 

Tb-150 A 2 E+2 4 E+5 

Tb-151 A 1 E+2 3 E+5 

Tb-153 A 1 E+2 4 E+5 

Tb-154 A 8 E+1 2 E+5 

Tb-155 A 2 E+2 5 E+5 

Tb-156 A 3 E+1 1 E+5 

Tb-156m A 2 E+2 6 E+5 

Tb-157 A 3 E+1 2 E+6 

Tb-158 A 8 E-1 4 E+4 

Tb-160 A 5 6 E+4 

Tb-161 A 3 E+1 1 E+5 

Dy-155 A 4 E+2 9 E+5 

Dy-157 A 8 E+2 2 E+6 

Dy-159 A 9 E+1 9 E+5 

Dy-165 A 5 E+2 7 E+5 

Dy-166 A 2 E+1 5 E+4 

Ho-155 A 1 E+3 2 E+6 

Ho-157 A 6 E+3 2 E+7 

Ho-159 A 5 E+3 1 E+7 

Ho-161 A 4 E+3 6 E+6 

Ho-162 A 1 E+4 3 E+7 

Ho-162m A 1 E+3 4 E+6 

Ho-164 A 4 E+3 7 E+6 

Ho-164m A 3 E+3 4 E+6 

Ho-166 A 4 E+1 6 E+4 

Ho-166m A 3 E-1 2 E+4 

Ho-167 A 4 E+2 1 E+6 

Er-161 A 5 E+2 1 E+6 

Er-165 A 3 E+3 5 E+6 

Er-169 A 3 E+1 2 E+5 

Er-171 A 1 E+2 2 E+5 

Er-172 A 3 E+1 9 E+4 

Tm-162 A 2 E+3 3 E+6 

Tm-166 A 2 E+2 4 E+5 
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Tm-167 A 3 E+1 2 E+5 

Tm-170 A 5 6 E+4 

Tm-171 A 3 E+1 6 E+5 

Tm-172 A 3 E+1 5 E+4 

Tm-173 A 2 E+2 3 E+5 

Tm-175 A 1 E+3 3 E+6 

Yb-162 A 2 E+3 4 E+6 

Yb-166 A 4 E+1 1 E+5 

Yb-167 A 5 E+3 1 E+7 

Yb-169 A 1 E+1 1 E+5 

Yb-175 A 4 E+1 2 E+5 

Yb-177 A 4 E+2 9 E+5 

Yb-178 A 4 E+2 6 E+5 

Lu-169 A 8 E+1 3 E+5 

Lu-170 A 4 E+1 1 E+5 

Lu-171 A 4 E+1 2 E+5 

Lu-172 A 2 E+1 9 E+4 

Lu-173 A 1 E+1 3 E+5 

Lu-174 A 8 3 E+5 

Lu-174m A 8 1 E+5 

Lu-176m A 3 E+2 4 E+5 

Lu-177 A 3 E+1 1 E+5 

Lu-177m A 2 5 E+4 

Lu-178 A 1 E+3 2 E+6 

Lu-178m A 8 E+2 2 E+6 

Lu-179 A 2 E+2 4 E+5 

Hf-170 A 9 E+1 2 E+5 

Hf-172 A 1 5 E+4 

Hf-173 A 2 E+2 5 E+5 

Hf-175 A 3 E+1 2 E+5 

Hf-177m A 3 E+2 1 E+6 

Hf-178m A 1 E-1 1 E+4 

Hf-179m A 9 7 E+4 

Hf-180m A 2 E+2 6 E+5 

Hf-181 A 7 7 E+4 

Hf-182 A 1 E-1 2 E+4 

Hf-182m A 7 E+2 2 E+6 

Hf-183 A 5 E+2 1 E+6 
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Hf-184 A 9 E+1 2 E+5 

Ta-172 A 8 E+2 2 E+6 

Ta-173 A 2 E+2 4 E+5 

Ta-174 A 7 E+2 1 E+6 

Ta-175 A 2 E+2 6 E+5 

Ta-176 A 1 E+2 4 E+5 

Ta-177 A 3 E+2 9 E+5 

Ta-178 A 4 E+2 1 E+6 

Ta-179 A 6 E+1 1 E+6 

Ta-180m A 7 E+2 2 E+6 

Ta-182 A 3 6 E+4 

Ta-182m A 1 E+3 6 E+6 

Ta-183 A 2 E+1 6 E+4 

Ta-184 A 7 E+1 2 E+6 

Ta-185 A 6 E+2 1 E+6 

Ta-186 A 1 E+3 2 E+6 

W-176 A 6 E+2 1 E+6 

W-177 A 1 E+3 2 E+6 

W-178 A 3 E+2 5 E+5 

W-179 A 2 E+4 3 E+7 

W-181 A 4 E+2 1 E+6 

W-185 A 6 E+1 2 E+5 

W-187 A 1 E+2 2 E+5 

W-188 A 3 E+1 4 E+4 

Re-177 A 2 E+3 4 E+6 

Re-178 A 2 E+3 3 E+6 

Re-181 A 1 E+2 2 E+5 

Re-182 A 2 E+1 6 E+4 

Re-184 A 2 E+1 1 E+5 

Re-184m A 5 5 E+4 

Re-186 A 3 E+1 5 E+4 

Re-186m A 1 3 E+4 

Re-187 A 7 E+2 1 E+7 

Re-188 A 4 E+1 5 E+4 

Re-188m A 2 E+3 2 E+6 

Re-189 A 6 E+1 9 E+4 

Os-180 A 2 E+3 6 E+6 

Os-181 A 4 E+2 1 E+6 
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Os-182 A 8 E+1 2 E+5 

Os-185 A 2 E+1 2 E+5 

Os-189m A 4 E+3 4 E+6 

Os-191 A 2 E+1 1 E+5 

Os-191m A 2 E+2 8 E+5 

Os-193 A 6 E+1 1 E+5 

Os-194 A 4 E-1 3 E+4 

Ir-182 A 1 E+3 2 E+6 

Ir-184 A 2 E+2 6 E+5 

Ir-185 A 2 E+2 4 E+5 

Ir-186 A 9 E+1 2 E+5 

Ir-187 A 4 E+2 8 E+5 

Ir-188 A 7 E+1 2 E+5 

Ir-189 A 6 E+1 4 E+5 

Ir-190 A 1 E+1 9 E+4 

Ir-190m A 3 E+2 9 E+5 

Ir-192 A 5 7 E+4 

Ir-192m A 9 E-1 7 E+4 

Ir-193m A 3 E+1 3 E+5 

Ir-194 A 4 E+1 6 E+4 

Ir-194m A 3 5 E+4 

Ir-195 A 4 E+2 7 E+5 

Ir-195m A 2 E+2 4 E+5 

Pt-186 A 7 E+2 1 E+6 

Pt-188 A 6 E+1 1 E+5 

Pt-189 A 5 E+2 8 E+5 

Pt-191 A 2 E+2 3 E+5 

Pt-193 A 2 E+1 2 E+6 

Pt-193m A 1 E+2 2 E+5 

Pt-195m A 9 E+1 1 E+5 

Pt-197 A 2 E+2 2 E+5 

Pt-197m A 9 E+2 9 E+5 

Pt-199 A 2 E+3 2 E+6 

Pt-200 A 9 E+1 6 E+4 

Au-193 A 3 E+2 7 E+5 

Au-194 A 1 E+2 3 E+5 

Au-195 A 2 E+1 4 E+5 

Au-198 A 4 E+1 9 E+4 
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Au-198m A 2 E+1 7 E+4 

Au-199 A 4 E+1 2 E+5 

Au-200 A 8 E+2 1 E+6 

Au-200m A 4 E+1 1 E+5 

Au-201 A 2 E+3 3 E+6 

Hg-193 A 4 E+2 3 E+6 

Hg-193 O 9 E+2 1 E+6 

Hg-193m A 1 E+2 3 E+5 

Hg-193m O 2 E+2 8 E+5 

Hg-194 A 1 1 E+5 

Hg-194 O 4 E-1 7 E+3 

Hg-195 A 4 E+2 9 E+5 

Hg-195 O 9 E+2 3 E+6 

Hg-195m A 6 E+1 2 E+5 

Hg-195m O 2 E+2 4 E+5 

Hg-197 A 1 E+2 4 E+5 

Hg-197 O 4 E+2 9 E+5 

Hg-197m A 6 E+1 2 E+5 

Hg-197m O 2 E+2 6 E+5 

Hg-199m A 9 E+2 2 E+6 

Hg-199m O 2 E+3 3 E+6 

Hg-203 A 1 E+1 2 E+5 

Hg-203 O 1 E+1 6 E+4 

Tl-194 A 5 E+3 1 E+7 

Tl-194m A 1 E+3 2 E+6 

Tl-195 A 2 E+3 4 E+6 

Tl-197 A 2 E+3 4 E+6 

Tl-198 A 4 E+2 2 E+6 

Tl-198m A 6 E+2 2 E+6 

Tl-199 A 1 E+3 4 E+6 

Tl-200 A 2 E+2 7 E+5 

Tl-201 A 5 E+2 1 E+6 

Tl-202 A 1 E+2 3 E+5 

Tl-204 A 1 E+1 7 E+4 

Pb-195m A 1 E+3 3 E+6 

Pb-198 A 4 E+2 2 E+6 

Pb-199 A 7 E+2 3 E+6 

Pb-200 A 9 E+1 4 E+5 
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Pb-201 A 2 E+2 9 E+5 

Pb-202 A 2 3 E+4 

Pb-202m A 3 E+2 1 E+6 

Pb-203 A 1 E+2 6 E+5 

Pb-205 A 4 E+1 4 E+5 

Pb-209 A 5 E+2 2 E+6 

Pb-210 A 7 E-3 1 E+2 

Pb-211 A 3 3 E+5 

Pb-212 A 2 E-1 6 E+3 

Pb-214 A 2 3 E+5 

Bi-200 A 8 E+2 2 E+6 

Bi-201 A 4 E+2 9 E+5 

Bi-202 A 5 E+2 1 E+6 

Bi-203 A 1 E+2 3 E+5 

Bi-205 A 3 E+1 1 E+5 

Bi-206 A 2 E+1 6 E+4 

Bi-207 A 1 9 E+4 

Bi-210 A 4 E-1 6 E+4 

Bi-210m A 1 E-2 4 E+3 

Bi-212 A 1 3 E+5 

Bi-213 A 1 4 E+5 

Bi-214 A 2 6 E+5 

Po-203 A 7 E+2 3 E+6 

Po-205 A 4 E+2 3 E+6 

Po-207 A 3 E+2 2 E+6 

Po-210 A 8 E-3 3 E+1 

At-207 A 1 E+1 4 E+5 

At-211 A 3 E-1 7 E+3 

Fr-222 A 3 1 E+5 

Fr-223 A 2 E+1 3 E+4 

Ra-223 A 4 E-3 2 E+2 

Ra-224 A 1 E-2 3 E+2 

Ra-225 A 4 E-3 1 E+2 

Ra-226 A 4 E-3 2 E+2 

Ra-227 A 8 E+1 8 E+5 

Ra-228 A 2 E-3 3 E+1 

Ac-224 A 3 E-1 9 E+4 

Ac-225 A 4 E-3 2 E+3 
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Ac-226 A 3 E-2 6 E+3 

Ac-227 A 7 E-5 3 E+1 

Ac-228 A 9 E-1 1 E+5 

Th-226 A 5 E-1 2 E+5 

Th-227 A 3 E-3 3 E+1 

Th-228 A 9 E-4 2 E+2 

Th-229 A 2 E-4 8 E+1 

Th-230 A 4 E-4 2 E+2 

Th-231 A 9 E+1 2 E+5 

Th-232 A 3 E-4 2 E+2 

Th-234 A 5 2 E+4 

Pa-227 A 5 E-1 2 E+5 

Pa-228 A 5 E-1 7 E+4 

Pa-230 A 4 E-2 3 E+4 

Pa-231 A 3 E-4 7 E+1 

Pa-232 A 4 1 E+5 

Pa-233 A 8 9 E+4 

Pa-234 A 8 E+1 2 E+5 

U-230 A 2 E-3 1 E+3 

U-231 A 8 E+1 3 E+5 

U-232 A 1 E-3 4 E+2 

U-233 A 4 E-3 2 E+3 

U-234 A 4 E-3 2 E+3 

U-235 A 4 E-3 3 E+3 

U-236 A 4 E-3 3 E+3 

U-237 A 2 E+1 1 E+5 

U-238 A 5 E-3 3 E+3 

U-239 A 1 E+3 3 E+6 

U-240 A 5 E+1 7 E+4 

Np-232 A 3 E+2 1 E+7 

Np-233 A 1 E+4 4 E+7 

Np-234 A 5 E+1 1 E+5 

Np-235 A 5 E+1 1 E+6 

Np-236 A 5 E-3 5 E+3 

Np-237 A 7 E-4 4 E+2 

Np-238 A 1 E+1 9 E+4 

Np-239 A 3 E+1 1 E+5 

Np-240 A 3 E+2 1 E+6 
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Pu-234 A 1 4 E+5 

Pu-235 A 2 E+4 4 E+7 

Pu-236 A 9 E-4 4 E+2 

Pu-237 A 9 E+1 8 E+5 

Pu-238 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-239 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-240 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-241 A 2 E-2 2 E+4 

Pu-242 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-243 A 4 E+2 9 E+5 

Pu-244 A 3 E-4 2 E+2 

Pu-245 A 6 E+1 1 E+5 

Pu-246 A 4 3 E+4 

Am-237 A 1 E+3 5 E+6 

Am-238 A 2 E+2 4 E+6 

Am-239 A 1 E+2 3 E+5 

Am-240 A 7 E+1 2 E+5 

Am-241 A 4 E-4 2 E+2 

Am-242 A 2 2 E+5 

Am-242m A 4 E-4 3 E+2 

Am-243 A 4 E-4 3 E+2 

Am-244 A 1 E+1 2 E+5 

Am-244m A 2 E+2 2 E+6 

Am-245 A 6 E+2 1 E+6 

Am-246 A 4 E+2 1 E+6 

Am-246m A 1 E+3 2 E+6 

Cm-238 A 7 1 E+6 

Cm-240 A 1 E-2 4 E+3 

Cm-241 A 9 E-1 8 E+4 

Cm-242 A 6 E-3 2 E+3 

Cm-243 A 5 E-4 3 E+2 

Cm-244 A 6 E-4 3 E+2 

Cm-245 A 4 E-4 2 E+2 

Cm-246 A 4 E-4 2 E+2 

Cm-247 A 4 E-4 3 E+2 

Cm-248 A 1 E-4 6 E+1 

Cm-249 A 9 E+2 2 E+6 

Cm-250 A 2 E-5 1 E+1 
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Bk-245 A 2 E+1 1 E+5 

Bk-246 A 9 E+1 2 E+5 

Bk-247 A 5 E-4 1 E+2 

Bk-249 A 2 E-1 4 E+4 

Bk-250 A 4 E+1 6 E+5 

Cf-244 A 3 9 E+5 

Cf-246 A 7 E-2 2 E+4 

Cf-248 A 4 E-3 6 E+2 

Cf-249 A 5 E-4 1 E+2 

Cf-250 A 1 E-3 2 E+2 

Cf-251 A 5 E-4 1 E+2 

Cf-252 A 2 E-3 2 E+2 

Cf-253 A 2 E-2 9 E+3 

Cf-254 A 8 E-4 8 E+1 

Es-250 A 6 E+1 4 E+6 

Es-251 A 2 E+1 5 E+5 

Es-253 A 1 E-2 5 E+3 

Es-254 A 4 E-3 6 E+2 

Es-254m A 7 E-2 2 E+4 

Fm-252 A 1 E-1 2 E+4 

Fm-253 A 8 E-2 4 E+4 

Fm-254 A 5 E-1 2 E+5 

Fm-255 A 1 E-1 3 E+4 

Fm-257 A 5 E-3 9 E+2 

Md-257 A 1 3 E+5 

Md-258 A 6 E-3 1 E+3 

  

Tabelle 5 
Aktivitätskonzentration C(tief)i aus Strahlenschutzbereichen (zu Anlage VII Teil D Nr. 1.2) 

Radionuklid C(tief)i in der Luft in Bq/cbm 

1 2 

C-11 3 E+3 

N-13 2 E+3 

O-15 1 E+3 

Ar-37 2 E+8 

Ar-39 6 E+3 

Ar-41 2 E+2 

Kr-74 2 E+2 

Kr-76 5 E+2 
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Radionuklid C(tief)i in der Luft in Bq/cbm 

1 2 

Kr-77 2 E+2 

Kr-79 9 E+2 

Kr-81m 5 E+6 

Kr-81 4 E+4 

Kr-83m 4 E+6 

Kr-85 4 E+3 

Kr-85m 1 E+3 

Kr-87 2 E+2 

Kr-88 1 E+2 

Xe-120 6 E+2 

Xe-121 1 E+2 

Xe-122 3 E+3 

Xe-123 3 E+2 

Xe-125 9 E+2 

Xe-127 9 E+2 

Xe-129m 1 E+4 

Xe-131m 2 E+4 

Xe-133 7 E+3 

Xe-133m 7 E+3 

Xe-135m 5 E+2 

Xe-135 9 E+2 

Xe-138 2 E+2 

Tabelle 6 
Aktivitätskonzentration C(tief)i aus Strahlenschutzbereichen (zu Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2) 

Radionuklidgemisch 
C(tief)i in der Luft in 

Bq/cbm 
  

Radionuklidgemisch 
C(tief)i im Wasser in 

Bq/cbm 

1 2 3 4 

Beliebiges Gemisch 1 E-5   Beliebiges Gemisch 1 E+1 

Beliebiges Gemisch, 
wenn Ac-227 und 
Cm-250 unberück-
sichtigt bleiben 
können 

1 E-4 Beliebiges Gemisch, 
wenn Po-210, Ra-
228, Ac-227, Cm-
250 unberücksichtigt 
bleiben können 

5 E+l 

Beliebiges Gemisch, 
wenn Ac-227, Th-
229, Th-230, Th-232, 
Pa-231, Pu-238, Pu-
239, Pu-240, Pu-242, 
Pu-244, Am-241, 
Am-242m, Am-243, 
Cm-245, Cm-246, 

5 E-4 Beliebiges Gemisch, 
wenn Po-210, Ra-
228, Ac-227, Th-
229, Pa-231, Cm-
248, Cm-250, Bk-
247, Cf-249, Cf-251, 
Cf-254 unberück-
sichtigt bleiben 

1 E+2 
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Radionuklidgemisch 
C(tief)i in der Luft in 

Bq/cbm 
  

Radionuklidgemisch 
C(tief)i im Wasser in 

Bq/cbm 

1 2 3 4 

Cm-247, Cm-248, 
Cm-250 unberück-
sichtigt bleiben 
können 

können 

Beliebiges Gemisch, 
wenn Ac-227, Th-
228, Th-229, Th-230, 
Th-232, Pa-231, U-
232, Np-237, Pu-
236, Pu-238, Pu-239, 
Pu-240, Pu-242, Pu-
244, Am-241, Am-
242m, Am-243, Cm-
243, Cm-244, Cm-
245, Cm-246, Cm-
247, Cm-248, Cm-
250, Bk-247, Cf-249, 
Cf-251, Cf-254 
unberücksichtigt 
bleiben können 

1 E-3 Beliebiges Gemisch, 
wenn Sm-146, Gd-
148, Pb-210, Po-210, 
Ra-223, Ra-224, Ra-
225, Ra-226, Ra-228, 
Ac-227, Th-228, Th-
229, Th-230, Th-232, 
Pa-231, U-232, Np-
237, Pu-236, Pu-238, 
Pu-239, Pu-240, Pu-
242, Pu-244, Am-
241, Am-242m, Am-
243, Cm-243, Cm-
244, Cm-245, Cm-
246, Cm-247, Cm-
248, Cm-250, Bk-
247, Cf-248, Cf-249, 
Cf-250, Cf-251, Cf-
252, Cf-254, Es-254, 
Fm-257 unberück-
sichtigt bleiben 
können 

1 E+3 

 

Anlage VIII (zu §§ 61, 62, 63) 
Ärztliche Bescheinigung nach §§ 60, 61 StrlSchV 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1826; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 
  
  
 --------------------------------- 
Strahlenschutzverantwortlicher I Personalnummer I 
(Unternehmen, Dienststelle usw.) I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 I-------------------------------I 
 I gegebenenfalls Registrier-Nr. I 
 I des Strahlenpasses I 
 I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 --------------------------------- 
 Name ....................... 
 Vorname ....................... 
 geb. am ....................... 
 Straße ....................... 
 Wohnort ....................... 
 ( ) männlich ( ) weiblich 
 wurde von mir 
 am ................ untersucht. 
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Beurteilung  
------------------------------------------------------------------------ 
Es bestehen derzeit gegen eine Beschäftigung im Bereich ionisierender 
Strahlung 
I keine gesundheitlichen Bedenken ( ) 
II gesundheitliche Bedenken gegen 
 Tätigkeit, bei der die Gefahr der Inkorporation 
 oder Kontamination besteht ( ) 
 (z.B. Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen) 
 Tätigkeit im Kontrollbereich, bei der die Gefahr 
 der Bestrahlung von außen besteht ( ) 
 (z.B. Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, 
 Photonenstrahlung, Neutronenstrahlung, Elektronenstrahlung) 
Hinweis: Die Beurteilung umfasst nicht sonstige arbeitsmedizinische 
 Vorsorgeuntersuchungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
  
 Hält der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich 
 strahlenexponierte Person die vom Arzt nach § 64 Abs. 1 
 Satz 1 in der Bescheinigung nach § 61 getroffene Beurteilung 
 für unzutreffend, so kann die Entscheidung der zuständigen 
 Behörde beantragt werden. (§ 62 Abs. 1) 
------------------------------------------------------------------------ 
Bemerkungen: 
  
  
  
Nächste Beurteilung oder Untersuchung: 
  
------------------------------------------------------------------------ 
Ort, Datum Unterschrift Stempel mit Anschrift des 
                                          Arztes nach § 64 Abs. 1 Satz 1  

Fußnoten 

Anlage VIII: IdF d. Art. 1 Nr. 61 V v. 4.10.2011 I 2000 mWv 1.11.2011 

 Anlage IX (zu § 68)  
Strahlenzeichen 

 Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 1827  

... (Strahlenzeichen nicht darstellbar)  
Kennzeichen: schwarz  
Untergrund: gelb 

 Anlage X (zu §§ 72 bis 79)  
Radioaktive Abfälle: Benennung, Buchführung, Transportmeldung 

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 1828 - 1831; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 
  

Teil A:  Benennung radioaktiver Abfälle 

Die Benennung radioaktiver Abfälle erfolgt gemäß den folgenden codierten Angaben zu Verarbei-
tungszustand, Bezeichnung und Behandlung 

Verarbeitungszustand Bezeichnung Behandlung 
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Code Code Code 

1. Verarbeitungszustand 

Code Verarbeitungszustand 

R Rohabfall 

Z Zwischenprodukt 

K Konditionierter Abfall (Abfallgebinde) 

2. Bezeichnung des Abfalls 

Code Bezeichnung Code Bezeichnung Code Bezeichnung 

A Feste Abfälle 
anorganisch 

B Feste Abfälle 
organisch 

C Flüssige Abfälle anorga-
nisch 

AA Metalle BA Leicht brennbare 
Stoffe 

CA Chemieabwässer 

AAA Ferritische Metalle BAA Papier CAA Betriebsabwässer 

AAB Austenitische 
Metalle 

BAB Textilien CAB Prozessabwässer 

AAC Buntmetalle BAC Holz CAC Dekontaminationsabwässer 

AAD Schwermetalle BAD Putzwolle CAD Laborabwässer 

AAE Leichtmetalle BAE Zellstoff CAE Verdampferkonzentrat 

AAF Stahl verzinkt BAF Folie CAF Schweres Wasser 
(D(tief)2O) 

AAG kontaminierte 
Anlagenteile 

BAG Polyethylen CAG Säure 

AAH Hülsen und Strukt-
urteile 

    CAH Lauge 

    BB Schwer brennbare 
Stoffe 

    

AB Nichtmetalle BBA Kunststoffe (ohne 
PVC) 

CB Schlämme/Suspensionen 

ABA Bauschutt BBB PVC CBA Abschlämmungen 

ABB Kies, Sand BBC Gummi CBB Ionenaustauscher-/-harz-
Suspension 

ABC Erdreich BBD Aktivkohle CBC Fällschlämme 

ABD Glas BBE Ionenaustauscher-
harze 

CBD Sumpfschlämme 

ABE Keramik BBF Lacke, Farben CBE Dekanterrückstand 

ABF Isolationsmaterial BBG Chemikalien CBF Feedklärschlämme 

ABG Kabel BBH Kehricht     

ABH Glaswolle     CC Biologische Abwässer 

ABI Graphit BC Filter CCA Medizinische Abwässer 

ABJ Asbest, Asbest-
zement 

BCA Laborfilter CCB Pharma-Abwässer 

ABK Chemikalien BCB Luftfilterelemente CCC Fäkal-Abwässer 
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    BCC Boxenfilter     

AC Filter     CD Spaltproduktkonzentrate 

ACA Laborfilter BD Biologische Abfälle     

ACB Luftfilterelemente BDA Kadaver     

ACC Boxenfilter BDB Medizinische 
Abfälle 

    

ACD Filterkerzen           

    BZ Unsortierter Abfall     

AD Filterhilfsmittel           

ADA Ionenaustauscher           

ADB Kieselgur           

ADC Silikagel           

ADD Molekularsieb           

Code Bezeichnung Code Bezeichnung     

AE Sonstige D Flüssige Abfälle 
organisch 

    

AEA Asche DA Öle     

AEB Schlacke DAA Schmieröle     

AEC Filterstaub, 
Flugasche 

DAB Hydrauliköle     

AED Salze DAC Transformatoröle     

AF Kernbrennstoffe           

AFA Kernbrennstoffe 
unbestrahlt 

DB Lösungsmittel     

AFB Kernbrennstoffe 
bestrahlt 

DBA Alkane     

AFC Wiederaufgearbei-
tetes Uran 

DBB TBP     

AFD Wiederaufgearbei-
tetes Plutonium 

DBC Szintillationslösung     

AZ Unsortierter Abfall DBD Markierte Flüssig-
keiten 

    

    DBE Kerosin     

    DBF Alkohole     

    DBG Aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

    

    DBH Halogenierte 
Kohlenwasserstoffe 

    

              

    DC Emulsionen     

              

    E Gasförmige Abfälle     
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    F Mischabfälle (A-D)     

    FA Ionenaustau-
scher/Filterhilfs-
mittel, Salze 

    

    FB Ionenaustauscher/ 
Filterhilfsmittel, 
Salze, feste Abfälle 

    

              

    G Strahlungsquellen     

    GA Neutronenquellen     

    GB Gammaquellen     

    GC Prüfstrahler     

    GD Diverse Quellen     

3. Behandlung des Abfalls 

Ein Abfall liegt entweder als unbehandelter Abfall (Rohabfall) vor oder als Zwischen- oder 
Endprodukt einer vorausgegangenen verfahrenstechnischen Behandlung. 

Code Behandlung 

000 unbehandelt 

001 Sortieren 

002 Dekontaminieren 

003 Zerkleinern 

004 Vorpressen 

005 Verbrennen 

006 Pyrolysieren 

007 Verdampfen/Destillieren/Rektifizieren 

008 Dekantieren 

009 Filtrieren 

010 Schmelzen 

011 formstabil Kompaktieren 

012 Zementieren 

013 Bituminieren 

014 Verglasen 

015 Trocknen 

016 Kompaktieren und Zementieren 

017 Kompaktieren und Trocknen 

018 Verbrennen und Kompaktieren 

019 Verbrennen und Kompaktieren und Zementieren 

020 Entwässern 

021 Verfahren ohne physikalische oder chemische Veränderung 
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022 Sonstiges 

  
Anzugeben ist das für den physikalisch/chemischen Zustand des zu benennenden Abfalls relevante 
Verfahren bzw. die Kombination von Verfahren, soweit nicht schon bei dem bereits erfassten 
Vorgänger angegeben. 

Teil B:  Buchführung über radioaktive Abfälle  

1. Kennung 
Jeder angefallene radioaktive Abfall, der als deklarierbare Einheit gekennzeichnet werden kann und 
keiner betrieblichen Änderung mehr unterworfen wird, ist zu erfassen und in der Dokumentation mit 
einer eindeutigen Kennung je Behälter oder Einheit zu versehen. Die Kennung hat durch folgende 
Buchstaben- und Zahlenkombination zu erfolgen: 

    AA/BBB/CCCC/D/EEEFFF 

Die beiden ersten Stellen (AA) sind Buchstaben und bezeichnen in codierter Form den Erfasser der 
Daten, die Stellen drei bis fünf (BBB) sind ebenfalls Buchstaben und stehen für die 
Kennbuchstabenkombination des Ablieferungspflichtigen/Abführungspflichtigen (nachfolgend kurz 
als Verursacher bezeichnet) des Abfalls, die Stellen sechs bis neun sind Ziffern (CCCC) und 
bezeichnen das Jahr, in dem der Abfall erfasst ist, die zehnte Stelle (D) bezeichnet den 
Verarbeitungszustand (siehe Teil A Nr. 1), die Stellen elf bis dreizehn (EEE) können für 
verursacherinterne Codierungen verwendet werden und die Stellen vierzehn bis sechzehn (FFF) stehen 
für eine laufende Nummer (bei Bedarf können EEEFFF zu einer laufenden Nummer 
zusammengezogen werden). 
Für die Erfassung durch den Verursacher ist der Buchstabe E zu verwenden. Buchstaben für andere 
Erfasser werden auf Anfrage vom Bundesamt für Strahlenschutz festgelegt. Vom Bundesamt für 
Strahlenschutz wird auch die Kennbuchstabenkombination BBB festgelegt. 

   Beispiel 1: E 1)/KKW 2)/1993 3)/R 4)/000001 5) 

1) E Steht für die Erfassung durch den Verursacher. 

2) KKW steht für das Kernkraftwerk als Verursacher (alternativ XXX für die 
Kennbuchstabenkombination eines anderen Verursachers). 

3) 1993 steht für das Jahr der Erfassung. 

4) R steht für den Verarbeitungszustand (siehe Teil A Nr. 1). 

5) 000001 steht für die laufende Nummer innerhalb des Jahres. 

2. Kennzeichnung von Abfallgebinden 
Die Kennung einer Einheit in der Dokumentation ist in der Regel mit der Kennzeichnung des 
Abfallgebindes nicht identisch. Die Kennzeichnung der Abfallgebinde, die an eine Anlage des Bundes 
zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle abzuliefern sind, erfolgt nach folgendem 
einheitlichen System 6): 
die Kennbuchstabenkombination des Verursachers gemäß Festlegung durch das Bundesamt für 
Strahlenschutz, 
laufende Nummer (siebenstellig). 

   Beispiel 2: KKW 1)/0000001 2) 

1) KKW steht für das Kernkraftwerk als Verursacher (alternativ XXX für die 
Kennbuchstabenkombination eines anderen Verursachers). 

2) 0000001 steht für die laufende Nummer. 

3. Kennzeichnung von Behältern 
Behälter, die zur Sammlung oder zum Transport von radioaktiven Abfällen vorgesehen sind, müssen 
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mit einer unverwechselbaren und dauerhaften Identnummer versehen sein. 

4. Angaben 
Ist in der nachfolgenden Tabelle ein Kreuz eingetragen, so ist die Angabe für die jeweils vorliegende 
Abfallart, soweit zutreffend, zu erfassen. Für bestrahlte Kernbrennstoffe entsprechend Ziffer 1 treffen 
nur die Angaben von Nummer 2 bis Nummer 18 zu. 

Nummer Angabe je Behälter oder Einheit Verarbeitungszustand 
des Abfalls nach 
Anlage X Teil A 

    R Z K 

1 Kennung x x x 

2 Herkunft 
(Anlage/Betriebsteil/System/Sonstiges) 

x     

3 Benennung nach Anlage X Teil A x x x 

4 Datum des Anfalls x x x 

5 Abfallmasse in kg x x x 

6 Gebindemasse in kg   x x 

7 Gebindevolumen in cbm   x x 

8 Behältertyp x x x 

9 Behälterkennzeichnung x x x 

10 Ortsdosisleistung 
in 
mSv/h 

Oberfläche x x x 

11 1 m Abstand x x x 

12 Datum der Messung der Ortsdosis-
leistung 

x x x 

13 Gesamtaktivität Beta/Gamma- 
Strahler in Bq 

x x x 

14 Alpha- 
Strahler in Bq 

x x x 

15 Kernbrennstoff in g x x x 

16.1 Aktivität zu 
berücksichti-
gender Radionu-
klide in Bq 7) 

Nr. 1 x x x 

16.2 Nr. 2 x x x 

16.n Nr. n x x x 

17 Bezugsdatum der Aktivitätsangabe x x x 

18 Art der Aktivitätsbestimmung 8) x x x 

19 Rückstellprobe Nr. x x x 

20 Datum der Ausbuchung x x x 

21 Referenz der Ausbuchung x x x 

22 Abfallprodukt 9)     x 

23.1 Stoffliche Zusam-
mensetzung 10) 
in kg 

Nr. 1     x 

23.2 Nr. 2     x 

23.n Nr. n     x 
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24.1 Kennung des 
verarbeiteten 
Rohabfalls oder 
Zwischenprodukts 
9, 11) 

Nr. 1   x x 

24.2 Nr. 2   x x 

24.n Nr. n   x x 

25 Klassifizierung des Behälters 9)     x 

26 Dichtheit der Verpackung 9)     x 

27 Ausgeführtes Behandlungsverfahren   x x 

28 Datum der Ausführung   x x 

29 Ort der Ausführung   x x 

30 Ausführender   x x 

31 Produktkontrolle 
für die 
Endlagerung 

Datum der 
Kontrolle 

    (x) 

32 Referenz     (x) 

33 Zwischenlagerort   x x x 

34 Datum der Einla-
gerung 

  x x x 

(x) Im Falle der Zwischenlagerung nur dann, wenn durch die Zwischenla-
gergenehmigung gefordert. 

---------- 

6) Abfallgebinde, die aus der Wiederaufarbeitung von ausgedienten 
Brennelementen aus Kernkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland in 
Anlagen des Auslandes stammen, können von dieser Kennzeichnung 
abweichen. 

7) Spezifikation der jeweils annehmenden Anlage (Konditionierungs-
stätte, Zwischenlager, Landessammelstelle, Endlager). 

8) Sofern die Art der Aktivitätsbestimmung nicht unter Nr. 16.1 - 16.n 
nuklidbezogen angegeben: M = Messung, B = Berechnung, A = 
Abschätzung. 

9) Endlagergerechte Bezeichnung oder Klassifizierung gemäß 
Festlegung durch das Bundesamt für Strahlenschutz. 

10) Vorbehaltlich der Festlegungen und Randbedingungen des Planfest-
stellungsbeschlusses für das vorgesehene Bundesendlager. 

11) Anzugeben sind die Kennungen der zum Zwischenprodukt verarbei-
teten Rohabfälle bzw. die Kennungen der zum Abfallprodukt verarbeiteten 
Zwischenprodukte. 

 Teil C: Transportmeldung an die atomrechtliche Aufsichtsbehörde vor der Beförderung 
radioaktiver Abfälle 

Die Transportmeldung an die atomrechtliche Aufsichtsbehörde vor der Beförderung radioaktiver 
Abfälle zu § 75 Abs. 2 hat folgende Angaben zu enthalten:  

1. Datum, Ausgangsort und Zielort des Transportes, 

2. Eigentümer der zu transportierenden Abfälle, 
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3. Abgeber der zu transportierenden Abfälle gemäß § 69 Abs. 3, 

4. Absender der zu transportierenden Abfälle nach den Vorschriften für die Beförderung 
gefährlicher Güter, 

5. Beförderer/Frachtführer sowie Nummer und Ausstellungsdatum der 
Beförderungsgenehmigung, 

6. Empfänger sowie Nummer und Ausstellungsdatum der Genehmigungen nach §§ 6, 7 oder 9 des 
Atomgesetzes oder §§ 7 oder 11 Abs. 2 dieser Verordnung, 

7. Annahmezusage des Empfängers, 

8. Art und Anzahl der zu transportierenden Behälter/Verpackungen, 

9. Art, Masse oder Volumen und Gesamtaktivität der sonstigen radioaktiven Stoffe sowie 
Gesamtmasse der Kernbrennstoffe nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Atomgesetzes. 

Anlage XI (zu §§ 93, 95, 96) 
Arbeitsfelder, bei denen erheblich erhöhte Expositionen durch natürliche terrestrische 

Strahlungsquellen auftreten können 

 Teil A:  Arbeitsfelder mit erhöhten Radon-222-Expositionen 

Arbeiten in  

1. untertägigen Bergwerken, Schächten und Höhlen, einschließlich Besucherbergwerken, 

2. Radon-Heilbäder und -Heilstollen, 

3. Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung. 

 Teil B: Arbeitsfelder mit erhöhten Expositionen durch Uran und Thorium und deren 
Zerfallsprodukte 

1. Schleifen von und Wechselstromschweißen mit thorierten Schweißelektroden, 

2. Handhabung und Lagerung thorierter Gasglühstrümpfe, 

3. Verwendung von Thorium oder Uran in der natürlichen Isotopenzusammensetzung 
einschließlich der daraus jeweils hervorgehenden Tochternuklide, sofern vorhanden, zu chemisch-
analytischen oder chemisch-präparativen Zwecken. 

4. Handhabung, insbesondere Montage, Demontage, Bearbeiten und Untersuchen von Produkten 
aus thorierten Legierungen, 

5. Gewinnung, Verwendung und Verarbeitung von Pyrochlorerzen, 

6. Verwendung und Verarbeitung von Schlacke aus der Verhüttung von Kupferschiefererzen. 

Anlage XII (zu §§ 97 bis 102) 
Verwertung und Beseitigung überwachungsbedürftiger Rückstände 

(Fundstelle: BGBl. I 2001, 1833 - 1834; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

 Teil A:  Liste der zu berücksichtigenden Rückstände 

1. Schlämme und Ablagerungen aus der Gewinnung, Verarbeitung und Aufbereitung von Erdöl 
und Erdgas; 

2. Nicht aufbereitete Phosphogipse, Schlämme aus deren Aufbereitung sowie Stäube und 
Schlacken aus der Verarbeitung von Rohphosphat (Phosphorit); 
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3. a) Nebengestein, Schlämme, Sande, Schlacken und Stäube 

- aus der Gewinnung und Aufbereitung von Bauxit, Columbit, Pyrochlor, Mikrolyth, 
Euxenit, Kupferschiefer-, Zinn-, Seltene-Erden- und Uranerzen 

- aus der Weiterverarbeitung von Konzentraten und Rückständen, die bei der Gewinnung 
und Aufbereitung dieser Erze und Mineralien anfallen, sowie 

b) den o.g. Erzen entsprechende Mineralien, die bei der Gewinnung und Aufbereitung anderer 
Rohstoffe anfallen; 

4. Stäube und Schlämme aus der Rauchgasreinigung bei der Primärverhüttung in der Roheisen- 
und Nichteisenmetallurgie. 

Rückstände im Sinne des § 97 sind auch  

a) Materialien nach den Nummern 1ff., wenn das Anfallen dieser Materialien zweckgerichtet 
herbeigeführt wird, 

b) Formstücke aus den in Nummern 1ff. genannten Materialien sowie 

c) ausgehobener oder abgetragener Boden und Bauschutt aus dem Abbruch von Gebäuden oder 
sonstigen baulichen Anlagen, wenn diese Rückstände nach den Nummern 1ff. enthalten und gemäß § 
101 nach der Beendigung von Arbeiten oder gemäß § 118 Abs. 5 von Grundstücken entfernt werden. 

Keine Rückstände im Sinne des § 97 sind Materialien nach den Nummern 1 bis 4,  

a) deren spezifische Aktivität für jedes Radionuklid der Nuklidketten U-238sec und Th-232sec 
unter 0,2 Becquerel durch Gramm (Bq/g) liegt, oder 

b) die in dort genannte technologische Prozesse als Rohstoffe eingebracht werden. 

Die bei den Nuklidketten U-238sec 12) und Th-232sec sowie beim Pb-210++ zu betrachtenden 
Tochternuklide sind in Anlage III Tabelle 2 aufgelistet. 

 Teil B: Überwachungsgrenzen für Rückstände nach Teil A 

1. Bei der Verwertung oder Beseitigung von Rückständen gilt für repräsentativ ermittelte Werte 
C(tief)U238max und C(tief)Th232max der größten spezifischen Aktivitäten der Radionuklide der 
Nuklidketten U-238sec und Th-232sec in Becquerel durch Gramm (Bq/g) die nachfolgende 
Summenformel: 
C(tief)U238max + C(tief)Th232max <= C 
mit der Überwachungsgrenze C = 1 Bq/g. 

2. Abweichend von Nummer 1 gilt C = 0,5 Bq/g, wenn  

a) im Einzugsbereich eines nutzbaren Grundwasserleiters im Kalenderjahr mehr als 5 000 
Tonnen Rückstände deponiert werden oder 

b) Baustoffen  

aa) bei der Verwertung im Hausbau mehr als 20 Prozent Rückstände oder 

bb) bei der Verwertung im Straßen-, Wege-, Landschafts- oder Wasserbau im Bereich von 
Sport- und Spielplätzen oder in sonstigen Bereichen mehr als 50 Prozent Rückstände 

zugesetzt werden. 

Satz 1 gilt nicht für die Verwertung von Schlacken im Straßen-, Wege-, Landschafts- oder Wasserbau 
in sonstigen Bereichen. 

3. Abweichend von Nummer 1 gilt C = 5 Bq/g bei der untertägigen Verwertung oder Deponierung 
von Rückständen. 
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4. Ist die größte spezifische Aktivität der Radionuklide des Pb-210++ gegenüber der größten 
spezifischen Aktivität der übrigen Radionuklide der U-238sec-Nuklidkette um einen Faktor A größer 
5 erhöht, gilt abweichend von Nummer 1 bis 3 die nachfolgende Summenformel: 
R x C(tief)U238max + C(tief)Th232max <= C. 
Der Faktor R nimmt bei der übertägigen Verwertung oder Beseitigung den Wert 0,5 an. Für die 
untertägige Verwertung oder Beseitigung ist der Faktor R aus der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Faktor A Faktor R 

5 < A <= 10 0,3 

10 < A <= 20 0,2 

20 < A 0,1 

12) Expositionen durch Radionuklide der U-235-Zerfallsreihe sind dabei berücksichtigt und 
müssen nicht gesondert betrachtet werden. 

5. Abweichend von Nummer 1 und 2 gelten die Bedingungen 
C(tief)U238max <= 0,2 Bq/g und C(tief)Th232max <= 0,2 Bq/g, 
wenn bei der Deponierung oder Verwertung im Straßen-, Wege- oder Landschaftsbau, auch im 
Bereich von Sport- und Spielplätzen, im Einzugsbereich eines nutzbaren Grundwasserleiters eine 
Fläche von mehr als 1 Hektar mit Nebengestein belegt wird. 
Liegt die spezifische Aktivität für jedes Radionuklid einer der Nuklidketten U-238sec oder Th-232sec 
unter 0,2 Becquerel durch Gramm (Bq/g), bleibt die jeweilige Nuklidkette unberücksichtigt. 

 Teil C: Voraussetzungen für die Entlassung aus der Überwachung bei gemeinsamer 
Deponierung von überwachungsbedürftigen Rückständen mit anderen Rückständen und Abfällen (§ 
98 Abs. 2) 

Bei Entscheidungen nach § 98 Abs. 2 über die Entlassung von Rückständen aus der Überwachung 
zum Zwecke einer gemeinsamen Deponierung mit anderen Rückständen und Abfällen kann die 
zuständige Behörde unter den folgenden Voraussetzungen davon ausgehen, dass Strahlenexpositionen, 
die infolge dieser gemeinsamen Deponierung auftreten können, auch ohne weitere Maßnahmen für 
Einzelpersonen der Bevölkerung eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr nicht 
überschreiten werden:  

1. Für die Mittelwerte C(hoch)M(tief)U238max und C(hoch)M(tief)Th232max der spezifischen 
Aktivitäten der Radionuklide der Nuklidketten U-238sec und Th-232sec in Becquerel durch Gramm 
(Bq/g) gilt nachfolgende Summenformel: 
C(hoch)M(tief)U238max + C(hoch)M(tief)Th232max <= C(hoch)M. 
Die Mittelwerte C(hoch)M(tief)U238max und C(hoch)M(tief)Th232max der spezifischen Aktivitäten 
dürfen als Gesamtaktivität der innerhalb von 12 Monaten auf der Deponie beseitigten 
überwachungsbedürftigen Rückstände nach Teil A und B dieser Anlage geteilt durch die Gesamtmasse 
aller innerhalb dieses Zeitraums auf der Deponie beseitigten Rückstände und Abfälle bestimmt 
werden. Bei der Ermittlung der Gesamtaktivität ist jeweils die größte Aktivität der Radionuklide der 
Nuklidketten U-238sec und Th-232sec zugrunde zu legen.C(hoch)M nimmt folgende Werte an: 

C(hoch)M = 0,05 Bq/g für Deponien mit einer Fläche von mehr 
als 15 Hektar, 

C(hoch)M = 0,1 Bq/g für Deponien mit einer Fläche bis zu 15 
Hektar, 

C(hoch)M = 1 Bq/g unabhängig von der Deponiefläche für 
Deponien, bei denen auf Grund der 
spezifischen Standortbedingungen 
Grundwasserbelastungen ausgeschlossen 
werden können, und 

C(hoch)M = 5 Bq/g bei der untertägigen Beseitigung. 
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 Dabei darf die spezifische Aktivität keines Radionuklids der Nuklidketten U-238sec und Th-
232sec 10 Becquerel durch Gramm (Bq/g) bzw. bei der Deponierung auf Deponien für besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle 50 Becquerel durch Gramm (Bq/g) überschreiten. 

2. Ist in einer Rückstandscharge die größte spezifische Aktivität der Radionuklide des Pb-210++ 
gegenüber der spezifischen Aktivität der übrigen Radionuklide der U-238sec-Nuklidkette um einen 
Faktor A größer 5 erhöht, darf bei der Ermittlung der Gesamtaktivität entsprechend Nummer 1 die 
Aktivität der Radionuklide der Nuklidkette U-238sec für diese Charge mit einem Faktor R 
multipliziert werden. Bei der Beseitigung auf Deponien nimmt der Faktor R den Wert 0,3 an. Bei der 
untertägigen Beseitigung ist der Faktor R aus der Tabelle im Teil B Nummer 4 dieser Anlage zu 
entnehmen. 
Liegt die spezifische Aktivität für jedes Radionuklid einer der Nuklidketten U-238sec oder T-232sec 
in einzelnen Rückstandschargen unter 0,2 Becquerel durch Gramm (Bq/g), bleibt die jeweilige 
Nuklidkette für diese Charge bei der Berechnung der Gesamtaktivität gemäß Nummer 1 
unberücksichtigt. 

 Teil D: Grundsätze für die Ermittlung von Strahlenexpositionen bei Rückständen nach Teil A 

1. Bei der Ermittlung der Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung sind 
realistische Expositionspfade und Expositionsannahmen zu verwenden. Soweit dabei die 
Expositionspfade nach Anlage VII Teil A Berücksichtigung finden, sind die Annahmen der Anlage 
VII Teil B Tabelle 1 Spalte 1 bis 7 und Tabelle 2 zugrunde zu legen. 

2. Im Falle der Verwertung von Rückständen sind bei der Ermittlung der Strahlenexposition von 
Einzelpersonen der Bevölkerung alle Expositionen einzubeziehen, die auf dem vorgesehenen 
Verwertungsweg, insbesondere durch das Herstellen und Inverkehrbringen von Erzeugnissen und 
durch die Beseitigung dabei anfallender weiterer Rückstände, auftreten können. 

3. Im Falle der Beseitigung von Rückständen sind bei der Ermittlung der Strahlenexposition von 
Einzelpersonen der Bevölkerung alle Expositionen einzubeziehen, die auf dem vorgesehenen 
Beseitigungsweg durch eine Behandlung, Lagerung und Ablagerung der Rückstände auftreten können. 

4. Bei Grundstücken, die durch Rückstände verunreinigt sind, sind in die Ermittlung der 
Strahlenexposition nach § 101 Abs. 1 Satz 2 alle Expositionen einzubeziehen, die bei realistischen 
Nutzungsannahmen unter Berücksichtigung der natürlichen Standortverhältnisse auftreten können. 

Hierbei sind die Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung im Bundesanzeiger Nr. 160a und b 
vom 28. August 2001 Teil I und II zu verwenden. Im Fall des § 98 Abs. 2 Satz 2 sind die 
Dosiskoeffizienten aus der Zusammenstellung im Bundesanzeiger Nr. 160a und b vom 28. August 
2001 Teil I und III zu verwenden. 

Anlage XIII (zu §§ 51 und 53)  
Information der Bevölkerung 

 Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 1835  

 Teil A:  Information bei einer radiologischen Notstandssituation 

(zu § 51)  

1. Die Information an die Bevölkerung erstreckt sich auf die folgenden Angaben, soweit diese im 
konkreten Ereignisfall relevant sind: 

a) Informationen über die eingetretene Notstandssituation und nach Möglichkeit über deren 
Merkmale (wie Ursprung, Ausbreitung, voraussichtliche Entwicklung); 

b) Schutzanweisungen, die je nach Fall insbesondere die Beschränkung des Verzehrs 
bestimmter, möglicherweise kontaminierter Nahrungsmittel, einfache Hygiene- und 
Dekontaminationsregeln, das Verbleiben im Haus, die Verteilung und Verwendung von 
Schutzwirkstoffen sowie Vorkehrungen für den Fall der Evakuierung zum Inhalt haben und 
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gegebenenfalls mit Sonderanweisungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen verbunden werden; 

c) Empfehlungen zur Zusammenarbeit im Rahmen der Anweisungen und Aufrufe der 
zuständigen Behörden; 

d) Benennung der für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie für den 
Katastrophenschutz zuständigen Behörden. 

2. Geht der Notstandssituation eine Vorwarnstufe voraus, so erhält die Bevölkerung, die im Falle 
einer radiologischen Notstandssituation möglicherweise betroffen sein wird, bereits auf dieser Stufe 
Informationen und Anweisungen wie z.B.: 

- die Aufforderung, Rundfunk- oder Fernsehgeräte einzuschalten; 

- vorbereitende Anweisungen für Institutionen, die besondere Gemeinschaftsaufgaben zu 
erfüllen haben; 

- Empfehlungen für besonders betroffene Berufszweige. 

3. Ergänzend zu diesen Informationen und Anweisungen werden je nach verfügbarer Zeit die 
Grundbegriffe der Radioaktivität und ihre Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt in 
Erinnerung gerufen. 

 Teil B: Information in Vorbereitung auf eine radiologische Notstandssituation 

(zu § 53)  
Die Information muss sich erstrecken auf:  

1. Name des Genehmigungsinhabers und Angabe des Standortes, 

2. Benennung der Stelle, die die Informationen gibt, 

3. allgemeinverständliche Kurzbeschreibung über Art und Zweck der Anlage und Tätigkeit, 

4. Grundbegriffe der Radioaktivität und Auswirkungen der Radioaktivität auf Mensch und 
Umwelt, 

5. radiologische Notstandssituationen und ihre Folgen für Bevölkerung und Umwelt, 
einschließlich geplanter Rettungs- und Schutzmaßnahmen, 

6. hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffenen Personen gewarnt und über den Verlauf 
einer radiologischen Notstandssituation fortlaufend unterrichtet werden sollen, 

7. hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffenen Personen bei einer radiologischen 
Notstandssituation handeln und sich verhalten sollen, 

8. Bestätigung, dass der Genehmigungsinhaber geeignete Maßnahmen am Standort, 
einschließlich der Verbindung zu den für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und den 
Katastrophenschutz zuständigen Behörden, getroffen hat, um bei Eintritt einer radiologischen 
Notstandssituation gerüstet zu sein und deren Wirkungen so gering wie möglich zu halten, 

9. Hinweis auf außerbetriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne, die für Auswirkungen 
außerhalb des Standortes aufgestellt wurden, 

10. Benennung der für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie für den Katastrophenschutz 
zuständigen Behörden. 

 Anlage XIV (zu § 48 Abs. 4))  
Leitstellen des Bundes für die Emissions- und Immissionsüberwachung 

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 1836; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 
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Leitstelle Umweltbereich 

Deutscher Wetterdienst Luft, Niederschlag 

Bundesanstalt für Gewässerkunde Binnengewässer: Oberflächenwasser, Sediment 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Küstengewässer: Oberflächenwasser, Sediment 

Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut 
für Ernährung und Lebensmittel, 

Boden Pflanzen, Bewuchs, Futtermittel 
Nahrungsmittel pflanzlicher und tierischer 
Herkunft 

Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundes-
forschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald 
und Fischerei, 

Fisch und Fischereierzeugnisse 

Bundesamt für Strahlenschutz Ortsdosis, Ortsdosisleistung Bodenoberfläche, 
Grundwasser, Trinkwasser, Abwasser, 
Klärschlamm, Fortluft 

Anlage XV (zu §§ 70, 70a und 71) 
Standarderfassungsblatt für hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ) 

(... nicht darstellbares Standarderfassungsblatt;  
Fundstelle: BGBl. I 2005, 2404; 
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

Anlage XVI (zu § 4 Absatz 3) 

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2047) 
  

Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten 
  
  

Teil A:  Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung zur Untersuchung oder 
Behandlung von Menschen (Medizin) 

1. Verwendung von  

a) Iod-131 in der Form von I-131-Orthoiodhippursäure (IOH) und 

b) Iod-125 in der Form von I-125-Iothalamat (IOT), I-125-Orthoiodhippursäure und I-125-
Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA) 

zur Untersuchung der Nieren, 

2. Verwendung von Iod-125 in der Form von I-125-Fibrinogen zur Untersuchung der tiefen 
Venenthrombose, 

3. Anwendung von Radium-226 in umschlossener Form zur Behandlung von Menschen. 

Teil B: Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung außerhalb der Medizin 

1. Verwendung von Überspannungsableitern mit radioaktiven Stoffen auf Hochspannungsmasten, 

2. Verwendung von offenen radioaktiven Stoffen zur Leckagesuche (Wasser, Heizung, Lüftung) 
oder Verweilzeitspektroskopie, soweit diese Stoffe anschließend nicht wieder gesammelt werden, 

3. Verwendung von uranhaltigen oder thoriumhaltigen Stoffen bei der Herstellung von Farben für 
Glasuren, soweit ein Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann, 

4. Verwendung von Tritium-Gaslichtquellen zur Restlichtverstärkung, soweit nicht unter 
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Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig, 

5. Verwendung von Vorrichtungen mit fest haftenden radioaktiven Leuchtfarben, ausgenommen  

a) Plaketten mit tritiumhaltigen Leuchtfarben im beruflichen, der Öffentlichkeit nicht 
zugänglichen Bereich und 

b) Notausganghinweise in Fluggeräten mit einer luftfahrtrechtlichen Baumusterzulassung, 

6. Verwendung von hochradioaktiven Strahlenquellen bei der Untersuchung von Containern und 
Fahrzeugen außerhalb der Materialprüfung, 

7. Verwendung von Ionisationsrauchmeldern mit einer Bauartzulassung nach Anlage VI Nummer 
1 der Strahlenschutzverordnung in der bis zum 30. Juli 2001 geltenden Fassung, 

8. Anwendung von umschlossenen radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung am 
Menschen zur Zutrittskontrolle oder Suche von Gegenständen, die eine Person an oder in ihrem 
Körper verbirgt, soweit die Anwendung nicht  

a) auf Grund eines Gesetzes erfolgt und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist oder 

b) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zum Zweck der 
Verteidigung oder der Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen zwingend erforderlich ist. 
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Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes 
 (Wahlordnung - WO)  

Vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3493) – zuletzt geändert druch Artikel 2 der Verordnung vom zum 
Zweiten Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat vom 23. 
Juni 2004 (BGBl. I S. 1393) 
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Erster Teil  
Wahl des Betriebsrats (§ 14 des Gesetzes) 

Erster Abschnitt  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Wahlvorstand 

(1) Die Leitung der Wahl obliegt dem Wahlvorstand. 

(2) 1Der Wahlvorstand kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben. 2Er kann 
Wahlberechtigte als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bei der 
Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung heranziehen. 

(3) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit seiner 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstands ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift ist 
von der oder dem Vorsitzenden und einem weiteren stimmberechtigten Mitglied des 
Wahlvorstands zu unterzeichnen. 

§ 2 Wählerliste 

(1) 1Der Wahlvorstand hat für jede Betriebsratswahl eine Liste der Wahlberechtigten (Wählerliste), 
getrennt nach den Geschlechtern, aufzustellen. 2Die Wahlberechtigten sollen mit Familienname, 
Vorname und Geburtsdatum in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden. 3Die nach § 14 Abs. 
2 Satz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes nicht passiv Wahlberechtigten sind in der 
Wählerliste auszuweisen. 

(2) 1Der Arbeitgeber hat dem Wahlvorstand alle für die Anfertigung der Wählerliste erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 2Er hat den 
Wahlvorstand insbesondere bei Feststellung der in § 5 Abs. 3 des Gesetzes genannten Personen zu 
unterstützen. 

(3) 1Das aktive und passive Wahlrecht steht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu, die in 
die Wählerliste eingetragen sind. 2Wahlberechtigten Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes steht nur das aktive Wahlrecht 
zu (§ 14 Abs. 2 Satz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes). 

(4) 1Ein Abdruck der Wählerliste und ein Abdruck dieser Verordnung sind vom Tage der 
Einleitung der Wahl (§ 3 Abs. 1) bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneter Stelle im 
Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen. 2Der Abdruck der Wählerliste soll die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten nicht enthalten. 3Ergänzend können der Abdruck der Wählerliste und die 
Verordnung mittels der im Betrieb vorhandenen Informations- und Kommunikationstechnik 
bekannt gemacht werden. 4Die Bekanntmachung ausschließlich in elektronischer Form ist nur 
zulässig, wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Bekanntmachung Kenntnis 
erlangen können und Vorkehrungen getroffen werden, dass Änderungen der Bekanntmachung nur 
vom Wahlvorstand vorgenommen werden können. 

(5) Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, dass ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, vor Einleitung der Betriebsratswahl über 
Wahlverfahren, Aufstellung der Wähler- und Vorschlagslisten, Wahlvorgang und Stimmabgabe in 
geeigneter Weise unterrichtet werden. 

§ 3 Wahlausschreiben 

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem ersten Tag der Stimmabgabe erlässt der Wahlvorstand ein 
Wahlausschreiben, das von der oder dem Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren 
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stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben ist. 2Mit Erlass des 
Wahlausschreibens ist die Betriebsratswahl eingeleitet. 3Der erste Tag der Stimmabgabe soll 
spätestens eine Woche vor dem Tag liegen, an dem die Amtszeit des Betriebsrats abläuft. 

(2) Das Wahlausschreiben muss folgende Angaben enthalten:  

1. das Datum seines Erlasses; 

2. die Bestimmung des Orts, an dem die Wählerliste und diese Verordnung ausliegen, sowie im 
Fall der Bekanntmachung in elektronischer Form (§ 2 Abs. 4 Satz 3 und 4) wo und wie von 
der Wählerliste und der Verordnung Kenntnis genommen werden kann; 

3. dass nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen oder gewählt werden können, die in 
die Wählerliste eingetragen sind, und dass Einsprüche gegen die Wählerliste (§ 4) nur vor 
Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlass des Wahlausschreibens schriftlich beim 
Wahlvorstand eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

4. den Anteil der Geschlechter und den Hinweis, dass das Geschlecht in der Minderheit im 
Betriebsrat mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein muss, 
wenn der Betriebsrat aus mindestens drei Mitgliedern besteht (§ 15 Abs. 2 des Gesetzes); 

5. die Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder (§ 9 des Gesetzes) sowie die auf das 
Geschlecht in der Minderheit entfallenden Mindestsitze im Betriebsrat (§ 15 Abs. 2 des 
Gesetzes); 

6. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss 
(§ 14 Abs. 4 des Gesetzes); 

7. dass der Wahlvorschlag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft von zwei Beauftragten 
unterzeichnet sein muss (§ 14 Abs. 5 des Gesetzes); 

8. dass Wahlvorschläge vor Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlass des Wahlausschreibens 
beim Wahlvorstand in Form von Vorschlagslisten einzureichen sind, wenn mehr als drei 
Betriebsratsmitglieder zu wählen sind; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

9. dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und dass nur solche 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nr. 8) eingereicht sind; 

10. die Bestimmung des Orts, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
aushängen; 

11. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und Kleinstbetriebe, für die 
schriftliche Stimmabgabe (§ 24 Abs. 3) beschlossen ist; 

12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem 
Wahlvorstand abzugeben sind (Betriebsadresse des Wahlvorstands); 

13. Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszählung. 

(3) Sofern es nach Größe, Eigenart oder Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft des Betriebs 
zweckmäßig ist, soll der Wahlvorstand im Wahlausschreiben darauf hinweisen, dass bei der 
Aufstellung von Wahlvorschlägen die einzelnen Organisationsbereiche und die verschiedenen 
Beschäftigungsarten berücksichtigt werden sollen. 

(4) 1Ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage seines Erlasses bis zum letzten Tage der 
Stimmabgabe an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom 
Wahlvorstand auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. 2Ergänzend kann das 
Wahlausschreiben mittels der im Betrieb vorhandenen Informations- und Kommunikationstechnik 
bekannt gemacht werden. 3§ 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
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§ 4 Einspruch gegen die Wählerliste 

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können mit Wirksamkeit für die 
Betriebsratswahl nur vor Ablauf von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens beim 
Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden. 

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 hat der Wahlvorstand unverzüglich zu entscheiden. 2Der 
Einspruch ist ausgeschlossen, soweit er darauf gestützt wird, dass die Zuordnung nach § 18a des 
Gesetzes fehlerhaft erfolgt sei. 3Satz 2 gilt nicht, soweit die nach § 18a Abs. 1 oder 4 Satz 1 und 2 
des Gesetzes am Zuordnungsverfahren Beteiligten die Zuordnung übereinstimmend für 
offensichtlich fehlerhaft halten. 4Wird der Einspruch für begründet erachtet, so ist die Wählerliste 
zu berichtigen. 5Die Entscheidung des Wahlvorstands ist der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer, die oder der den Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich mitzuteilen; die 
Entscheidung muss der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Stimmabgabe zugehen. 

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Wählerliste nochmals auf ihre 
Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Wählerliste 
nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingelegter 
Einsprüche oder bei Eintritt von Wahlberechtigten in den Betrieb oder bei Ausscheiden aus dem 
Betrieb bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden. 

§ 5 Bestimmung der Mindestsitze für das Geschlecht in der Minderheit 

(1) 1Der Wahlvorstand stellt fest, welches Geschlecht von seinem zahlenmäßigen Verhältnis im 
Betrieb in der Minderheit ist. 2Sodann errechnet der Wahlvorstand den Mindestanteil der 
Betriebsratssitze für das Geschlecht in der Minderheit (§ 15 Abs. 2 des Gesetzes) nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. 3Zu diesem Zweck werden die Zahlen der am Tage des Erlasses 
des Wahlausschreibens im Betrieb beschäftigten Frauen und Männer in einer Reihe nebeneinander 
gestellt und beide durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. 4Die ermittelten Teilzahlen sind nacheinander 
reihenweise unter den Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzahlen für die 
Zuweisung der zu verteilenden Sitze nicht mehr in Betracht kommen. 

(2) 1Unter den so gefundenen Teilzahlen werden so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 2Das Geschlecht in der 
Minderheit erhält so viele Mitgliedersitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf es entfallen. 3Wenn die 
niedrigste in Betracht kommende Höchstzahl auf beide Geschlechter zugleich entfällt, so 
entscheidet das Los darüber, welchem Geschlecht dieser Sitz zufällt. 

Zweiter Abschnitt  
Wahl von mehr als drei Betriebsratsmitgliedern (aufgrund von Vorschlagslisten) 

Erster Unterabschnitt  
Einreichung und Bekanntmachung von Vorschlagslisten 

§ 6 Vorschlagslisten 

(1) 1Sind mehr als drei Betriebsratsmitglieder zu wählen, so erfolgt die Wahl aufgrund von 
Vorschlagslisten. 2Die Vorschlagslisten sind von den Wahlberechtigten vor Ablauf von zwei 
Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen. 

(2) Jede Vorschlagsliste soll mindestens doppelt so viele Bewerberinnen oder Bewerber aufweisen, 
wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 

(3) 1In jeder Vorschlagsliste sind die einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber in erkennbarer 
Reihenfolge unter fortlaufender Nummer und unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Art der Beschäftigung im Betrieb aufzuführen. 2Die schriftliche Zustimmung 
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der Bewerberinnen oder der Bewerber zur Aufnahme in die Liste ist beizufügen. 

(4) 1Wenn kein anderer Unterzeichner der Vorschlagsliste ausdrücklich als Listenvertreter 
bezeichnet ist, wird die oder der an erster Stelle Unterzeichnete als Listenvertreterin oder 
Listenvertreter angesehen. 2Diese Person ist berechtigt und verpflichtet, dem Wahlvorstand die zur 
Beseitigung von Beanstandungen erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie Erklärungen und 
Entscheidungen des Wahlvorstands entgegenzunehmen. 

(5) 1Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt nur auf einer Vorschlagsliste. 2Hat ein 
Wahlberechtigter mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet, so hat er auf Aufforderung des 
Wahlvorstands binnen einer ihm gesetzten angemessenen Frist, spätestens jedoch vor Ablauf von 
drei Arbeitstagen, zu erklären, welche Unterschrift er aufrechterhält. 3Unterbleibt die fristgerechte 
Erklärung, so wird sein Name auf der zuerst eingereichten Vorschlagsliste gezählt und auf den 
übrigen Listen gestrichen; sind mehrere Vorschlagslisten, die von demselben Wahlberechtigten 
unterschrieben sind, gleichzeitig eingereicht worden, so entscheidet das Los darüber, auf welcher 
Vorschlagsliste die Unterschrift gilt. 

(6) Eine Verbindung von Vorschlagslisten ist unzulässig. 

(7) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber kann nur auf einer Vorschlagsliste vorgeschlagen werden. 
2Ist der Name dieser Person mit ihrer schriftlichen Zustimmung auf mehreren Vorschlagslisten 
aufgeführt, so hat sie auf Aufforderung des Wahlvorstands vor Ablauf von drei Arbeitstagen zu 
erklären, welche Bewerbung sie aufrechterhält. 3Unterbleibt die fristgerechte Erklärung, so ist die 
Bewerberin oder der Bewerber auf sämtlichen Listen zu streichen. 

§ 7 Prüfung der Vorschlagslisten 

(1) Der Wahlvorstand hat bei Überbringen der Vorschlagsliste oder, falls die Vorschlagsliste auf 
eine andere Weise eingereicht wird, der Listenvertreterin oder dem Listenvertreter den Zeitpunkt 
der Einreichung schriftlich zu bestätigen. 

(2) 1Der Wahlvorstand hat die eingereichten Vorschlagslisten, wenn die Liste nicht mit einem 
Kennwort versehen ist, mit Familienname und Vorname der beiden in der Liste an erster Stelle 
Benannten zu bezeichnen. 2Er hat die Vorschlagsliste unverzüglich, möglichst binnen einer Frist 
von zwei Arbeitstagen nach ihrem Eingang, zu prüfen und bei Ungültigkeit oder Beanstandung 
einer Liste die Listenvertreterin oder den Listenvertreter unverzüglich schriftlich unter Angabe der 
Gründe zu unterrichten. 

§ 8 Ungültige Vorschlagslisten 

(1) Ungültig sind Vorschlagslisten,  

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerberinnen oder Bewerber nicht in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sind, 

3. die bei der Einreichung nicht die erforderliche Zahl von Unterschriften (§ 14 Abs. 4 des 
Gesetzes) aufweisen. 2Die Rücknahme von Unterschriften auf einer eingereichten 
Vorschlagsliste beeinträchtigt deren Gültigkeit nicht; § 6 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(2) Ungültig sind auch Vorschlagslisten,  

1. auf denen die Bewerberinnen oder Bewerber nicht in der in § 6 Abs. 3 bestimmten Weise 
bezeichnet sind, 

2. wenn die schriftliche Zustimmung der Bewerberinnen oder der Bewerber zur Aufnahme in die 
Vorschlagsliste nicht vorliegt, 

3. wenn die Vorschlagsliste infolge von Streichung gemäß § 6 Abs. 5 nicht mehr die erforderliche 
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Zahl von Unterschriften aufweist, 

falls diese Mängel trotz Beanstandung nicht binnen einer Frist von drei Arbeitstagen beseitigt 
werden. 

§ 9 Nachfrist für Vorschlagslisten 

(1) 1Ist nach Ablauf der in § 6 Abs. 1 genannten Frist keine gültige Vorschlagsliste eingereicht, so 
hat dies der Wahlvorstand sofort in der gleichen Weise bekannt zu machen wie das 
Wahlausschreiben und eine Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von Vorschlagslisten 
zu setzen. 2In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl nur stattfinden kann, 
wenn innerhalb der Nachfrist mindestens eine gültige Vorschlagsliste eingereicht wird. 

(2) Wird trotz Bekanntmachung nach Absatz 1 eine gültige Vorschlagsliste nicht eingereicht, so 
hat der Wahlvorstand sofort bekannt zu machen, dass die Wahl nicht stattfindet. 

§ 10 Bekanntmachung der Vorschlagslisten 

(1) 1Nach Ablauf der in § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 genannten Fristen ermittelt der 
Wahlvorstand durch das Los die Reihenfolge der Ordnungsnummern, die den eingereichten 
Vorschlagslisten zugeteilt werden (Liste 1 usw.). 2Die Listenvertreterin oder der Listenvertreter 
sind zu der Losentscheidung rechtzeitig einzuladen. 

(2) Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand die als gültig 
anerkannten Vorschlagslisten bis zum Abschluss der Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt zu 
machen wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4). 

Zweiter Unterabschnitt  
Wahlverfahren bei mehreren Vorschlagslisten (§ 14 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) 

§ 11 Stimmabgabe 

(1) 1Die Wählerin oder der Wähler kann ihre oder seine Stimme nur für eine der als gültig 
anerkannten Vorschlagslisten abgeben. 2Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln 
in den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahlumschlägen). 

(2) 1Auf den Stimmzetteln sind die Vorschlagslisten nach der Reihenfolge der Ordnungsnummern 
sowie unter Angabe der beiden an erster Stelle benannten Bewerberinnen oder Bewerber mit 
Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung im Betrieb untereinander aufzuführen; bei 
Listen, die mit Kennworten versehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. 2Die Stimmzettel für 
die Betriebsratswahl müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung 
haben. 3Das Gleiche gilt für die Wahlumschläge. 

(3) Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet die von ihr oder ihm gewählte Vorschlagsliste 
durch Ankreuzen an der im Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. 

(4) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
der Wählerin oder des Wählers nicht unzweifelhaft ergibt oder die andere Angaben als die in 
Absatz 1 genannten Vorschlagslisten, einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, sind 
ungültig. 

§ 12 Wahlvorgang 

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Bezeichnung der 
Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer 
Wahlurnen zu sorgen. 2Die Wahlurne muss vom Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet 
sein, dass die eingeworfenen Wahlumschläge nicht herausgenommen werden können, ohne dass 
die Urne geöffnet wird. 
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(2) Während der Wahl müssen immer mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder des 
Wahlvorstands im Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer bestellt (§ 1 
Abs. 2), so genügt die Anwesenheit eines stimmberechtigten Mitglieds des Wahlvorstands und 
einer Wahlhelferin oder eines Wahlhelfers. 

(3) Die Wählerin oder der Wähler gibt ihren oder seinen Namen an und wirft den Wahlumschlag, 
in den der Stimmzettel eingelegt ist, in die Wahlurne ein, nachdem die Stimmabgabe in der 
Wählerliste vermerkt worden ist. 

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, kann eine Person 
seines Vertrauens bestimmen, die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein soll, und teilt dies dem 
Wahlvorstand mit. 2Wahlbewerberinnen oder Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvorstands sowie 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. 3Die 
Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder des Wählers zur 
Stimmabgabe; die Person des Vertrauens darf gemeinsam mit der Wählerin oder dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen. 4Sie ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung zur Stimmabgabe erlangt hat. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für des Lesens 
unkundige Wählerinnen und Wähler. 

(5) 1Nach Abschluss der Stimmabgabe ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die Stimmenzählung 
nicht unmittelbar nach Beendigung der Wahl durchgeführt wird. 2Gleiches gilt, wenn die 
Stimmabgabe unterbrochen wird, insbesondere wenn sie an mehreren Tagen erfolgt. 

§ 13 Öffentliche Stimmauszählung 

Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der 
Stimmen vor und gibt das aufgrund der Auszählung sich ergebende Wahlergebnis bekannt. 

§ 14 Verfahren bei der Stimmauszählung 

(1) 1Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Wahlvorstand die Stimmzettel den 
Wahlumschlägen und zählt die auf jede Vorschlagsliste entfallenden Stimmen zusammen. 2Dabei 
ist die Gültigkeit der Stimmzettel zu prüfen. 

(2) Befinden sich in einem Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel (§ 11 Abs. 3), so 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, nur einfach gezählt, andernfalls als ungültig 
angesehen. 

§ 15 Verteilung der Betriebsratssitze auf die Vorschlagslisten 

(1) 1Die Betriebsratssitze werden auf die Vorschlagslisten verteilt. 2Dazu werden die den einzelnen 
Vorschlagslisten zugefallenen Stimmenzahlen in einer Reihe nebeneinander gestellt und sämtlich 
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. 3Die ermittelten Teilzahlen sind nacheinander reihenweise unter den 
Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzahlen für die Zuweisung der zu verteilenden 
Sitze nicht mehr in Betracht kommen. 

(2) 1Unter den so gefundenen Teilzahlen werden so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 2Jede Vorschlagsliste erhält so 
viele Mitgliedersitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf sie entfallen. 3Entfällt die niedrigste in 
Betracht kommende Höchstzahl auf mehrere Vorschlagslisten zugleich, so entscheidet das Los 
darüber, welcher Vorschlagsliste dieser Sitz zufällt. 

(3) Wenn eine Vorschlagsliste weniger Bewerberinnen oder Bewerber enthält, als Höchstzahlen 
auf sie entfallen, so gehen die überschüssigen Mitgliedersitze auf die folgenden Höchstzahlen der 
anderen Vorschlagslisten über. 

(4) Die Reihenfolge der Bewerberinnen oder Bewerber innerhalb der einzelnen Vorschlagslisten 
bestimmt sich nach der Reihenfolge ihrer Benennung. 
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(5) Befindet sich unter den auf die Vorschlagslisten entfallenden Höchstzahlen nicht die 
erforderliche Mindestzahl von Angehörigen des Geschlechts in der Minderheit nach § 15 Abs. 2 
des Gesetzes, so gilt Folgendes:  

1. An die Stelle der auf der Vorschlagsliste mit der niedrigsten Höchstzahl benannten Person, die 
nicht dem Geschlecht in der Minderheit angehört, tritt die in derselben Vorschlagsliste in der 
Reihenfolge nach ihr benannte, nicht berücksichtigte Person des Geschlechts in der Minderheit. 

2. Enthält diese Vorschlagsliste keine Person des Geschlechts in der Minderheit, so geht dieser 
Sitz auf die Vorschlagsliste mit der folgenden, noch nicht berücksichtigten Höchstzahl und mit 
Angehörigen des Geschlechts in der Minderheit über. 2Entfällt die folgende Höchstzahl auf 
mehrere Vorschlagslisten zugleich, so entscheidet das Los darüber, welcher Vorschlagsliste 
dieser Sitz zufällt. 

3. Das Verfahren nach den Nummern 1 und 2 ist so lange fortzusetzen, bis der Mindestanteil der 
Sitze des Geschlechts in der Minderheit nach § 15 Abs. 2 des Gesetzes erreicht ist. 

4. Bei der Verteilung der Sitze des Geschlechts in der Minderheit sind auf den einzelnen 
Vorschlagslisten nur die Angehörigen dieses Geschlechts in der Reihenfolge ihrer Benennung 
zu berücksichtigen. 

5. Verfügt keine andere Vorschlagsliste über Angehörige des Geschlechts in der Minderheit, 
verbleibt der Sitz bei der Vorschlagsliste, die zuletzt ihren Sitz zu Gunsten des Geschlechts in 
der Minderheit nach Nummer 1 hätte abgeben müssen. 

§ 16 Wahlniederschrift 

(1) Nachdem ermittelt ist, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Betriebsratsmitglieder 
gewählt sind, hat der Wahlvorstand in einer Niederschrift festzustellen:  

1. die Gesamtzahl der abgegebenen Wahlumschläge und die Zahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen; 

2. die jeder Liste zugefallenen Stimmenzahlen; 

3. die berechneten Höchstzahlen; 

4. die Verteilung der berechneten Höchstzahlen auf die Listen; 

5. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

6. die Namen der in den Betriebsrat gewählten Bewerberinnen und Bewerber; 

7. gegebenenfalls besondere während der Betriebsratswahl eingetretene Zwischenfälle oder 
sonstige Ereignisse. 

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren 
stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben. 

§ 17 Benachrichtigung der Gewählten 

(1) 1Der Wahlvorstand hat die als Betriebsratsmitglieder gewählten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich von ihrer Wahl zu benachrichtigen. 2Erklärt die gewählte 
Person nicht binnen drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand, dass 
sie die Wahl ablehne, so gilt die Wahl als angenommen. 

(2) 1Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, so tritt an ihre Stelle die in derselben Vorschlagsliste 
in der Reihenfolge nach ihr benannte, nicht gewählte Person. 2Gehört die gewählte Person dem 
Geschlecht in der Minderheit an, so tritt an ihre Stelle die in derselben Vorschlagsliste in der 
Reihenfolge nach ihr benannte, nicht gewählte Person desselben Geschlechts, wenn ansonsten das 
Geschlecht in der Minderheit nicht die ihm nach § 15 Abs. 2 des Gesetzes zustehenden 
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Mindestsitze erhält. 3§ 15 Abs. 5 Nr. 2 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 18 Bekanntmachung der Gewählten 

1Sobald die Namen der Betriebsratsmitglieder endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch 
zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 
4). 2Je eine Abschrift der Wahlniederschrift (§ 16) ist dem Arbeitgeber und den im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften unverzüglich zu übersenden. 

§ 19 Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Betriebsrat hat die Wahlakten mindestens bis zur Beendigung seiner Amtszeit aufzubewahren. 

Dritter Unterabschnitt  
Wahlverfahren bei nur einer Vorschlagsliste  

(§ 14 Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz des Gesetzes) 

§ 20 Stimmabgabe 

(1) Ist nur eine gültige Vorschlagsliste eingereicht, so kann die Wählerin oder der Wähler ihre oder 
seine Stimme nur für solche Bewerberinnen oder Bewerber abgeben, die in der Vorschlagsliste 
aufgeführt sind. 

(2) Auf den Stimmzetteln sind die Bewerberinnen oder Bewerber unter Angabe von Familienname, 
Vorname und Art der Beschäftigung im Betrieb in der Reihenfolge aufzuführen, in der sie auf der 
Vorschlagsliste benannt sind. 

(3) 1Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet die von ihr oder ihm gewählten Bewerberinnen 
oder Bewerber durch Ankreuzen an der hierfür im Stimmzettel vorgesehenen Stelle; es dürfen 
nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber angekreuzt werden, als Betriebsratsmitglieder zu wählen 
sind. 2§ 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 4, §§ 12 und 13 gelten entsprechend. 

§ 21 Stimmauszählung 

Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Wahlvorstand die Stimmzettel den Wahlumschlägen 
und zählt die auf jede Bewerberin und jeden Bewerber entfallenden Stimmen zusammen; § 14 Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 22 Ermittlung der Gewählten 

(1) 1Zunächst werden die dem Geschlecht in der Minderheit zustehenden Mindestsitze (§ 15 Abs. 2 
des Gesetzes) verteilt. 2Dazu werden die dem Geschlecht in der Minderheit zustehenden 
Mindestsitze mit Angehörigen dieses Geschlechts in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie 
entfallenden Stimmenzahlen besetzt. 

(2) 1Nach der Verteilung der Mindestsitze des Geschlechts in der Minderheit nach Absatz 1 erfolgt 
die Verteilung der weiteren Sitze. 2Die weiteren Sitze werden mit Bewerberinnen und Bewerbern, 
unabhängig von ihrem Geschlecht, in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen besetzt. 

(3) Haben in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 für den zuletzt zu vergebenden Betriebsratssitz 
mehrere Bewerberinnen oder Bewerber die gleiche Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los 
darüber, wer gewählt ist. 

(4) Haben sich weniger Angehörige des Geschlechts in der Minderheit zur Wahl gestellt oder sind 
weniger Angehörige dieses Geschlechts gewählt worden als ihm nach § 15 Abs. 2 des Gesetzes 
Mindestsitze zustehen, so sind die insoweit überschüssigen Mitgliedersitze des Geschlechts in der 
Minderheit bei der Sitzverteilung nach Absatz 2 Satz 2 zu berücksichtigen. 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

§ 23 Wahlniederschrift, Bekanntmachung 

(1) 1Nachdem ermittelt ist, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Betriebsratsmitglieder 
gewählt sind, hat der Wahlvorstand eine Niederschrift anzufertigen, in der außer den Angaben nach 
§ 16 Abs. 1 Nr. 1, 5 bis 7 die jeder Bewerberin und jedem Bewerber zugefallenen Stimmenzahlen 
festzustellen sind. 2§ 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1, §§ 18 und 19 gelten entsprechend. 

(2) 1Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, so tritt an ihre Stelle die nicht gewählte Person mit 
der nächsthöchsten Stimmenzahl. 2Gehört die gewählte Person dem Geschlecht in der Minderheit 
an, so tritt an ihre Stelle die nicht gewählte Person dieses Geschlechts mit der nächsthöchsten 
Stimmenzahl, wenn ansonsten das Geschlecht in der Minderheit nicht die ihm nach § 15 Abs. 2 des 
Gesetzes zustehenden Mindestsitze erhalten würde. 3Gibt es keine weiteren Angehörigen dieses 
Geschlechts, auf die Stimmen entfallen sind, geht dieser Sitz auf die nicht gewählte Person des 
anderen Geschlechts mit der nächsthöchsten Stimmenzahl über. 

Dritter Abschnitt  
Schriftliche Stimmabgabe 

§ 24 Voraussetzungen 

(1) 1Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb verhindert 
sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf ihr Verlangen  

1. das Wahlausschreiben, 

2. die Vorschlagslisten, 

3. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

4. eine vorgedruckte von der Wählerin oder dem Wähler abzugebende Erklärung, in der 
gegenüber dem Wahlvorstand zu versichern ist, dass der Stimmzettel persönlich 
gekennzeichnet worden ist, sowie 

5. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift der oder des Wahlberechtigten sowie den Vermerk "Schriftliche 
Stimmabgabe" trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. 2Der Wahlvorstand soll der Wählerin oder dem Wähler ferner 
ein Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen Stimmabgabe (§ 25) aushändigen oder 
übersenden. 3Der Wahlvorstand hat die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen in der 
Wählerliste zu vermerken. 

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Wahlvorstand bekannt ist, dass sie im Zeitpunkt der Wahl 
nach der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend 
sein werden (insbesondere im Außendienst oder mit Telearbeit Beschäftigte und in Heimarbeit 
Beschäftigte), erhalten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne dass es eines Verlangens der 
Wahlberechtigten bedarf. 

(3) 1Für Betriebsteile und Kleinstbetriebe, die räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann 
der Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe beschließen. 2Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 25 Stimmabgabe 

1Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die Wählerin oder der Wähler  

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in dem Wahlumschlag verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Orts und des Datums unterschreibt und 

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in dem Freiumschlag 
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verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, dass er vor 
Abschluss der Stimmabgabe vorliegt. 

2Die Wählerin oder der Wähler kann unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 4 die in den 
Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten durch eine Person des Vertrauens verrichten lassen. 

§ 26 Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) 1Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung 
die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die 
Wahlumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimmabgabe 
ordnungsgemäß erfolgt (§ 25), so legt der Wahlvorstand den Wahlumschlag nach Vermerk der 
Stimmabgabe in der Wählerliste ungeöffnet in die Wahlurne. 

(2) 1Verspätet eingehende Briefumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Die Briefumschläge sind 
einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl 
nicht angefochten worden ist. 

Vierter Abschnitt  
Wahlvorschläge der Gewerkschaften 

§ 27 Voraussetzungen, Verfahren 

(1) Für den Wahlvorschlag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft (§ 14 Abs. 3 des Gesetzes) 
gelten die §§ 6 bis 26 entsprechend. 

(2) Der Wahlvorschlag einer Gewerkschaft ist ungültig, wenn er nicht von zwei Beauftragten der 
Gewerkschaft unterzeichnet ist (§ 14 Abs. 5 des Gesetzes). 

(3) 1Die oder der an erster Stelle unterzeichnete Beauftragte gilt als Listenvertreterin oder 
Listenvertreter. 2Die Gewerkschaft kann hierfür eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer des 
Betriebs, die oder der Mitglied der Gewerkschaft ist, benennen. 

Zweiter Teil  
Wahl des Betriebsrats im vereinfachten Wahlverfahren (§ 14a des Gesetzes) 

Erster Abschnitt  
Wahl des Betriebsrats im zweistufigen Verfahren (§ 14a Abs. 1 des Gesetzes) 

Erster Unterabschnitt  
Wahl des Wahlvorstands 

§ 28 Einladung zur Wahlversammlung 

(1) 1Zu der Wahlversammlung, in der der Wahlvorstand nach § 17a Nr. 3 des Gesetzes (§ 14a Abs. 
1 des Gesetzes) gewählt wird, können drei Wahlberechtigte des Betriebs oder eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft einladen (einladende Stelle) und Vorschläge für die Zusammensetzung 
des Wahlvorstands machen. 2Die Einladung muss mindestens sieben Tage vor dem Tag der 
Wahlversammlung erfolgen. 3Sie ist durch Aushang an geeigneten Stellen im Betrieb bekannt zu 
machen. 4Ergänzend kann die Einladung mittels der im Betrieb vorhandenen Informations- und 
Kommunikationstechnik bekannt gemacht werden; § 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. 5Die 
Einladung muss folgende Hinweise enthalten:  

a) Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands; 

b) dass Wahlvorschläge zur Wahl des Betriebsrats bis zum Ende der Wahlversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstands gemacht werden können (§ 14a Abs. 2 des Gesetzes); 
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c) dass Wahlvorschläge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Wahl des Betriebsrats 
mindestens von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch von drei 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein müssen; in Betrieben mit in der Regel bis zu zwanzig 
Wahlberechtigten reicht die Unterzeichnung durch zwei Wahlberechtigte; 

d) dass Wahlvorschläge zur Wahl des Betriebsrats, die erst in der Wahlversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstands gemacht werden, nicht der Schriftform bedürfen. 

(2) Der Arbeitgeber hat unverzüglich nach Aushang der Einladung zur Wahlversammlung nach 
Absatz 1 der einladenden Stelle alle für die Anfertigung der Wählerliste erforderlichen Unterlagen 
(§ 2) in einem versiegelten Umschlag auszuhändigen. 

§ 29 Wahl des Wahlvorstands 

1Der Wahlvorstand wird in der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands von der Mehrheit 
der anwesenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewählt (§ 17a Nr. 3 Satz 1 des Gesetzes). 
2Er besteht aus drei Mitgliedern (§ 17a Nr. 2 des Gesetzes). 3Für die Wahl der oder des 
Vorsitzenden des Wahlvorstands gilt Satz 1 entsprechend. 

Zweiter Unterabschnitt  
Wahl des Betriebsrats 

§ 30 Wahlvorstand, Wählerliste 

(1) 1Unmittelbar nach seiner Wahl hat der Wahlvorstand in der Wahlversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstands die Wahl des Betriebsrats einzuleiten. 2§ 1 gilt entsprechend. 3Er hat unverzüglich 
in der Wahlversammlung eine Liste der Wahlberechtigten (Wählerliste), getrennt nach den 
Geschlechtern, aufzustellen. 4Die einladende Stelle hat dem Wahlvorstand den ihr nach § 28 Abs. 2 
ausgehändigten versiegelten Umschlag zu übergeben. 5Die Wahlberechtigten sollen in der 
Wählerliste mit Familienname, Vorname und Geburtsdatum in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeführt werden. 6§ 2 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) 1Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können mit Wirksamkeit für die 
Betriebsratswahl nur vor Ablauf von drei Tagen seit Erlass des Wahlausschreibens beim 
Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden. 2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 31 Wahlausschreiben 

(1) 1Im Anschluss an die Aufstellung der Wählerliste erlässt der Wahlvorstand in der 
Wahlversammlung das Wahlausschreiben, das von der oder dem Vorsitzenden und von mindestens 
einem weiteren stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben ist. 2Mit Erlass 
des Wahlausschreibens ist die Betriebsratswahl eingeleitet. 3Das Wahlausschreiben muss folgende 
Angaben enthalten:  

1. das Datum seines Erlasses; 

2. die Bestimmung des Orts, an dem die Wählerliste und diese Verordnung ausliegen sowie im 
Fall der Bekanntmachung in elektronischer Form (§ 2 Abs. 4 Satz 3 und 4) wo und wie von 
der Wählerliste und der Verordnung Kenntnis genommen werden kann; 

3. dass nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen oder gewählt werden können, die in 
die Wählerliste eingetragen sind, und dass Einsprüche gegen die Wählerliste (§ 4) nur vor 
Ablauf von drei Tagen seit dem Erlass des Wahlausschreibens schriftlich beim Wahlvorstand 
eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

4. den Anteil der Geschlechter und den Hinweis, dass das Geschlecht in der Minderheit im 
Betriebsrat mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein muss, 
wenn der Betriebsrat aus mindestens drei Mitgliedern besteht (§ 15 Abs. 2 des Gesetzes); 
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5. die Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder (§ 9 des Gesetzes) sowie die auf das 
Geschlecht in der Minderheit entfallenden Mindestsitze im Betriebsrat (§ 15 Abs. 2 des 
Gesetzes); 

6. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss 
(§ 14 Abs. 4 des Gesetzes) und den Hinweis, dass Wahlvorschläge, die erst in der 
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands gemacht werden, nicht der Schriftform 
bedürfen (§ 14a Abs. 2 zweiter Halbsatz des Gesetzes); 

7. dass der Wahlvorschlag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft von zwei Beauftragten 
unterzeichnet sein muss (§ 14 Abs. 5 des Gesetzes); 

8. dass Wahlvorschläge bis zum Abschluss der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands 
bei diesem einzureichen sind (§ 14a Abs. 2 erster Halbsatz des Gesetzes); 

9. dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und dass nur solche 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nr. 8) eingereicht sind; 

10. die Bestimmung des Orts, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
aushängen; 

11. Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats (Tag der Stimmabgabe - § 
14a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Gesetzes); 

12. dass Wahlberechtigten, die an der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats nicht 
teilnehmen können, Gelegenheit zur nachträglichen schriftlichen Stimmabgabe gegeben wird 
(§ 14a Abs. 4 des Gesetzes); das Verlangen auf nachträgliche schriftliche Stimmabgabe muss 
spätestens drei Tage vor dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats dem 
Wahlvorstand mitgeteilt werden; 

13. Ort, Tag und Zeit der nachträglichen schriftlichen Stimmabgabe (§ 14a Abs. 4 des Gesetzes) 
sowie die Betriebsteile und Kleinstbetriebe, für die nachträgliche schriftliche Stimmabgabe 
entsprechend § 24 Abs. 3 beschlossen ist; 

14. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem 
Wahlvorstand abzugeben sind (Betriebsadresse des Wahlvorstands); 

15. Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszählung. 

(2) 1Ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage seines Erlasses bis zum letzten Tage der 
Stimmabgabe an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom 
Wahlvorstand auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. 2Ergänzend kann das 
Wahlausschreiben mittels der im Betrieb vorhandenen Informations- und Kommunikationstechnik 
bekannt gemacht werden. 3§ 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. 

§ 32 Bestimmung der Mindestsitze für das Geschlecht in der Minderheit 

Besteht der zu wählende Betriebsrat aus mindestens drei Mitgliedern, so hat der Wahlvorstand den 
Mindestanteil der Betriebsratssitze für das Geschlecht in der Minderheit (§ 15 Abs. 2 des Gesetzes) 
gemäß § 5 zu errechnen. 

§ 33 Wahlvorschläge 

(1) 1Die Wahl des Betriebsrats erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen. 2Die Wahlvorschläge sind 
von den Wahlberechtigten und den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften bis zum Ende der 
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem einzureichen. 3Wahlvorschläge, die 
erst in dieser Wahlversammlung gemacht werden, bedürfen nicht der Schriftform (§ 14a Abs. 2 des 
Gesetzes). 

(2) 1Für Wahlvorschläge gilt § 6 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 2§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend mit der 
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Maßgabe, dass ein Wahlberechtigter, der mehrere Wahlvorschläge unterstützt, auf Aufforderung 
des Wahlvorstands in der Wahlversammlung erklären muss, welche Unterstützung er 
aufrechterhält. 3Für den Wahlvorschlag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft gilt § 27 
entsprechend. 

(3) 1§ 7 gilt entsprechend. 2§ 8 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass Mängel der 
Wahlvorschläge nach § 8 Abs. 2 nur in der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands 
beseitigt werden können. 

(4) Unmittelbar nach Abschluss der Wahlversammlung hat der Wahlvorstand die als gültig 
anerkannten Wahlvorschläge bis zum Abschluss der Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt zu 
machen, wie das Wahlausschreiben (§ 31 Abs. 2). 

(5) 1Ist in der Wahlversammlung kein Wahlvorschlag zur Wahl des Betriebsrats gemacht worden, 
hat der Wahlvorstand bekannt zu machen, dass die Wahl nicht stattfindet. 2Die Bekanntmachung 
hat in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben (§ 31 Abs. 2) zu erfolgen. 

§ 34 Wahlverfahren 

(1) 1Die Wählerin oder der Wähler kann ihre oder seine Stimme nur für solche Bewerberinnen oder 
Bewerber abgeben, die in einem Wahlvorschlag benannt sind. 2Auf den Stimmzetteln sind die 
Bewerberinnen oder Bewerber in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname, 
Vorname und Art der Beschäftigung im Betrieb aufzuführen. 3Die Wählerin oder der Wähler 
kennzeichnet die von ihm Gewählten durch Ankreuzen an der hierfür im Stimmzettel 
vorgesehenen Stelle; es dürfen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber angekreuzt werden, als 
Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 4§ 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 4 und § 12 
gelten entsprechend. 

(2) Im Fall der nachträglichen schriftlichen Stimmabgabe (§ 35) hat der Wahlvorstand am Ende der 
Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats die Wahlurne zu versiegeln und aufzubewahren. 

(3) 1Erfolgt keine nachträgliche schriftliche Stimmabgabe, hat der Wahlvorstand unverzüglich nach 
Abschluss der Wahl die öffentliche Auszählung der Stimmen vorzunehmen und das sich daraus 
ergebende Wahlergebnis bekannt zu geben. 2Die §§ 21, 23 Abs. 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Ist nur ein Betriebsratsmitglied zu wählen, so ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 3Lehnt eine gewählte Person die Wahl 
ab, so tritt an ihre Stelle die nicht gewählte Person mit der nächsthöchsten Stimmenzahl. 

(5) Sind mehrere Betriebsratsmitglieder zu wählen, gelten für die Ermittlung der Gewählten die §§ 
22 und 23 Abs. 2 entsprechend. 

§ 35 Nachträgliche schriftliche Stimmabgabe 

(1) 1Können Wahlberechtigte an der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats nicht 
teilnehmen, um ihre Stimme persönlich abzugeben, können sie beim Wahlvorstand die 
nachträgliche schriftliche Stimmabgabe beantragen (§ 14a Abs. 4 des Gesetzes). 2Das Verlangen 
auf nachträgliche schriftliche Stimmabgabe muss die oder der Wahlberechtigte dem Wahlvorstand 
spätestens drei Tage vor dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats mitgeteilt 
haben. 3Die §§ 24, 25 gelten entsprechend. 

(2) Wird die nachträgliche schriftliche Stimmabgabe aufgrund eines Antrags nach Absatz 1 Satz 1 
erforderlich, hat dies der Wahlvorstand unter Angabe des Orts, des Tags und der Zeit der 
öffentlichen Stimmauszählung in gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahlausschreiben (§ 
31 Abs. 2). 

(3) 1Unmittelbar nach Ablauf der Frist für die nachträgliche schriftliche Stimmabgabe öffnet der 
Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge 
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und entnimmt ihnen die Wahlumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die 
nachträgliche schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt (§ 25), so legt der Wahlvorstand 
den Wahlumschlag nach Vermerk der Stimmabgabe in der Wählerliste in die bis dahin versiegelte 
Wahlurne. 

(4) 1Nachdem alle ordnungsgemäß nachträglich abgegebenen Wahlumschläge in die Wahlurne 
gelegt worden sind, nimmt der Wahlvorstand die Auszählung der Stimmen vor. 2§ 34 Abs. 3 bis 5 
gilt entsprechend. 

Zweiter Abschnitt  
Wahl des Betriebsrats im einstufigen Verfahren (§ 14a Abs. 3 des Gesetzes) 

§ 36 Wahlvorstand, Wahlverfahren 

(1) 1Nach der Bestellung des Wahlvorstands durch den Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, 
Konzernbetriebsrat oder das Arbeitsgericht (§ 14a Abs. 3, § 17a des Gesetzes) hat der 
Wahlvorstand die Wahl des Betriebsrats unverzüglich einzuleiten. 2Die Wahl des Betriebsrats 
findet auf einer Wahlversammlung statt (§ 14a Abs. 3 des Gesetzes). 3Die §§ 1, 2 und 30 Abs. 2 
gelten entsprechend. 

(2) 1Im Anschluss an die Aufstellung der Wählerliste erlässt der Wahlvorstand das 
Wahlausschreiben, das von der oder dem Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren 
stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben ist. 2Mit Erlass des 
Wahlausschreibens ist die Betriebsratswahl eingeleitet. 3Besteht im Betrieb ein Betriebsrat, soll der 
letzte Tag der Stimmabgabe (nachträgliche schriftliche Stimmabgabe) eine Woche vor dem Tag 
liegen, an dem die Amtszeit des Betriebsrats abläuft. 

(3) 1Das Wahlausschreiben hat die in § 31 Abs. 1 Satz 3 vorgeschriebenen Angaben zu enthalten, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist:  

1. Abweichend von Nummer 6 ist ausschließlich die Mindestzahl von Wahlberechtigten 
anzugeben, von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss (§ 14 Abs. 4 des Gesetzes). 

2. Abweichend von Nummer 8 hat der Wahlvorstand anzugeben, dass die Wahlvorschläge 
spätestens eine Woche vor dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats beim 
Wahlvorstand einzureichen sind (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes); der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben. 

2Für die Bekanntmachung des Wahlausschreibens gilt § 31 Abs. 2 entsprechend. 

(4) Die Vorschriften über die Bestimmung der Mindestsitze nach § 32, das Wahlverfahren nach § 
34 und die nachträgliche Stimmabgabe nach § 35 gelten entsprechend. 

(5) 1Für Wahlvorschläge gilt § 33 Abs. 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Wahlvorschläge 
von den Wahlberechtigten und den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften spätestens eine Woche 
vor der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats beim Wahlvorstand schriftlich einzureichen 
sind (§ 14a Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz des Gesetzes). 2§ 6 Abs. 2 bis 5 und die §§ 7 und 8 
gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die in § 6 Abs. 5 und § 8 Abs. 2 genannten Fristen 
nicht die gesetzliche Mindestfrist zur Einreichung der Wahlvorschläge nach § 14a Abs. 3 Satz 2 
erster Halbsatz des Gesetzes überschreiten dürfen. 3Nach Ablauf der gesetzlichen Mindestfrist zur 
Einreichung der Wahlvorschläge hat der Wahlvorstand die als gültig anerkannten Wahlvorschläge 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt zu machen wie das 
Wahlausschreiben (Absatz 3). 

(6) 1Ist kein Wahlvorschlag zur Wahl des Betriebsrats gemacht worden, hat der Wahlvorstand 
bekannt zu machen, dass die Wahl nicht stattfindet. 2Die Bekanntmachung hat in gleicher Weise 
wie das Wahlausschreiben (Absatz 3) zu erfolgen. 
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Dritter Abschnitt  
Wahl des Betriebsrats in Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 Wahlberechtigten  

(§ 14a Abs. 5 des Gesetzes) 

§ 37 Wahlverfahren 

Haben Arbeitgeber und Wahlvorstand in einem Betrieb mit in der Regel 51 bis 100 
Wahlberechtigten die Wahl des Betriebsrats im vereinfachten Wahlverfahren vereinbart (§ 14a 
Abs. 5 des Gesetzes), richtet sich das Wahlverfahren nach § 36. 

Dritter Teil  
Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

§ 38 Wahlvorstand, Wahlvorbereitung 

1Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 5 
über den Wahlvorstand, die Wählerliste, das Wahlausschreiben und die Bestimmung der 
Mindestsitze für das Geschlecht in der Minderheit entsprechend. 2Dem Wahlvorstand muss 
mindestens eine nach § 8 des Gesetzes wählbare Person angehören. 

§ 39 Durchführung der Wahl 

(1) 1Sind mehr als drei Mitglieder zur Jugend- und Auszubildendenvertretung zu wählen, so erfolgt 
die Wahl aufgrund von Vorschlagslisten. 2§ 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 4 bis 7, die §§ 7 bis 10 und 
§ 27 gelten entsprechend. 3§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass in jeder 
Vorschlagsliste auch der Ausbildungsberuf der einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber 
aufzuführen ist. 

(2) 1Sind mehrere gültige Vorschlagslisten eingereicht, so kann die Stimme nur für eine 
Vorschlagsliste abgegeben werden. 2§ 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und 4, die §§ 12 bis 19 gelten 
entsprechend. 3§ 11 Abs. 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auf den Stimmzetteln auch der 
Ausbildungsberuf der einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber aufzuführen ist. 

(3) 1Ist nur eine gültige Vorschlagsliste eingereicht, so kann die Stimme nur für solche 
Bewerberinnen oder Bewerber abgegeben werden, die in der Vorschlagsliste aufgeführt sind. 2§ 20 
Abs. 3, die §§ 21 bis 23 gelten entsprechend. 3§ 20 Abs. 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass 
auf den Stimmzetteln auch der Ausbildungsberuf der einzelnen Bewerber aufzuführen ist. 

(4) Für die schriftliche Stimmabgabe gelten die §§ 24 bis 26 entsprechend. 

§ 40 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung im vereinfachten 
Wahlverfahren 

(1) 1In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig der in § 60 Abs. 1 des Gesetzes genannten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird die Jugend- und Auszubildendenvertretung im 
vereinfachten Wahlverfahren gewählt (§ 63 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes). 2Für das Wahlverfahren 
gilt § 36 entsprechend mit der Maßgabe, dass in den Wahlvorschlägen und auf den Stimmzetteln 
auch der Ausbildungsberuf der einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber aufzuführen ist. 3§ 38 Satz 
2 gilt entsprechend. 

(2) Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend, wenn in einem Betrieb mit in der Regel 51 bis 100 der 
in § 60 Abs. 1 des Gesetzes genannten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Arbeitgeber und 
Wahlvorstand die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbart haben (§ 63 Abs. 5 des 
Gesetzes). 
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Vierter Teil  
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 41 Berechnung der Fristen 

Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgelegten Fristen finden die §§ 186 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

§ 42 Bereich der Seeschifffahrt 

Die Regelung der Wahlen für die Bordvertretung und den Seebetriebsrat (§§ 115 und 116 des 
Gesetzes) bleibt einer besonderen Rechtsverordnung vorbehalten. 

§ 43 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) (weggefallen) 

Schlussformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen 
(SchwbVWO) 

Vom 23. April 1990 (BGBl. I S. 811) – zuletzt geändert durch Artikel 54 des Gesetzes Sozialgesetzbuch 
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Erster Teil  
Wahl der Schwerbehindertenvertretung in Betrieben und Dienststellen 

Erster Abschnitt Vorbereitung der Wahl 

§ 1 Bestellung des Wahlvorstandes 

(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit bestellt die Schwerbehindertenvertretung 
einen Wahlvorstand aus drei volljährigen in dem Betrieb oder der Dienststelle Beschäftigten und 
einen oder eine von ihnen als Vorsitzenden oder Vorsitzende. 

(2) 1Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, 
werden der Wahlvorstand und dessen Vorsitzender oder Vorsitzende in einer Versammlung der 
schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen (Wahlberechtigte) gewählt. 
2Zu dieser Versammlung können drei Wahlberechtigte oder der Betriebs- oder Personalrat 
einladen. 3Das Recht des Integrationsamtes, zu einer solchen Versammlung einzuladen (§ 94 Abs. 
6 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleibt unberührt. 

§ 2 Aufgaben des Wahlvorstandes 

(1) 1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. 2Er kann volljährige in dem 
Betrieb oder der Dienststelle Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu seiner 
Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung bestellen. 

(2) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit seiner Mitglieder 
gefaßt. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens 
den Wortlaut der gefaßten Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden oder 
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der Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterzeichnen. 

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll innerhalb von sechs Wochen, 
spätestens jedoch eine Woche vor dem Tage stattfinden, an dem die Amtszeit der 
Schwerbehindertenvertretung abläuft. 

(4) Der Wahlvorstand beschließt nach Erörterung mit der Schwerbehindertenvertretung, dem 
Betriebs- oder Personalrat und dem Arbeitgeber, wie viele stellvertretende Mitglieder der 
Schwerbehindertenvertretung in dem Betrieb oder der Dienststelle zu wählen sind. 

(5) Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, daß ausländische Wahlberechtigte rechtzeitig über das 
Wahlverfahren, die Aufstellung der Liste der Wahlberechtigten, die Wahlvorschläge, den 
Wahlvorgang und die Stimmabgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden. 

(6) 1Der Arbeitgeber unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 2Er gibt ihm 
insbesondere alle für die Anfertigung der Liste der Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte und 
stellt die notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 

§ 3 Liste der Wahlberechtigten 

(1) 1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf. 2Die Wahlberechtigten sollen mit 
Familienname, Vorname, erforderlichenfalls Geburtsdatum sowie Betrieb oder Dienststelle in 
alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden. 

(2) Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung der Wahl 
bis zum Abschluß der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen. 

§ 4 Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten 

(1) Wer wahlberechtigt oder in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigt ist und ein 
berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft macht, kann innerhalb von zwei 
Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich Einspruch gegen die 
Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten einlegen. 

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. 2Hält er den 
Einspruch für begründet, berichtigt er die Liste der Wahlberechtigten. 3Der Person, die den 
Einspruch eingelegt hat, wird die Entscheidung des Wahlvorstandes unverzüglich mitgeteilt; die 
Entscheidung muss ihr spätestens am Tag vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen. 

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der Wahlberechtigten 
nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im übrigen kann nach Ablauf der 
Einspruchsfrist die Liste der Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, 
in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Eintritt oder Ausscheiden eines 
Wahlberechtigten bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden. 

§ 5 Wahlausschreiben 

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltage erläßt der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben, 
das von dem oder der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes 
zu unterschreiben ist. 2Es muß enthalten:  

1. das Datum seines Erlasses, 

2. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes, 

3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehindertenvertretung 

4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verordnung zur Einsicht 
ausliegen, 
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5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist und 
dass Einsprüche gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten nur vor Ablauf von 
zwei Wochen seit dem Erlaß des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich eingelegt 
werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben, 

6. die Zahl der zu wählenden stellvertretenden Mitglieder, 

7. den Hinweis, daß Schwerbehindertenvertretung und stellvertretende Mitglieder in zwei 
getrennten Wahlgängen gewählt werden und daß sich aus den Wahlvorschlägen ergeben muß, 
wer als Schwerbehindertenvertretung und wer als stellvertretende Mitglieder vorgeschlagen 
wird, 

8. den Hinweis, daß Wahlberechtigte sowohl einen Wahlvorschlag für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung als auch für die Wahl des stellvertretenden Mitglieds 
unterzeichnen können und daß ein Bewerber oder eine Bewerberin sowohl als 
Schwerbehindertenvertretung als auch als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden 
kann, 

9. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen nach Erlaß des 
Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben, 

10. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muß 
(§ 6 Abs. 2 Satz 1), 

11. den Hinweis, daß die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und daß nur solche 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nummer 9) eingereicht sind, 

12. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluß der Stimmabgabe 
durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise bekanntgegeben werden, 

13. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe, 

14. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe (§ 11 Abs. 1), falls der 
Wahlvorstand nicht die schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat (§ 11 Abs. 2), 

15. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des Wahlvorstandes, in der das 
Wahlergebnis abschließend festgestellt wird, 

16. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem 
Wahlvorstand abzugeben sind (Anschrift des Wahlvorstandes). 

(2) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage seines Erlasses bis zum 
Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom 
Wahlvorstand auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. 

§ 6 Wahlvorschläge 

(1) 1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß des Wahlausschreibens 
schriftliche Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen. 2Es können ein Bewerber oder eine 
Bewerberin als Schwerbehindertenvertretung und ein Bewerber oder eine Bewerberin als 
stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. 3Hat der Wahlvorstand die Wahl mehrerer 
stellvertretender Mitglieder beschlossen, können entsprechend viele Bewerber oder Bewerberinnen 
dafür benannt werden. 4Ein Bewerber oder Bewerberin kann sowohl als 
Schwerbehindertenvertretung als auch als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. 

(2) 1Jeder Wahlvorschlag muß von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 
von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 2Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Art der 
Beschäftigung sowie erforderlichenfalls Betrieb oder Dienststelle der Bewerber oder 
Bewerberinnen sind anzugeben. 3Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der 
Bewerber oder Bewerberinnen beizufügen. 
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(3) 1Eine Person, die sich bewirbt, kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden, es sei denn, 
sie ist in einem Wahlvorschlag als Schwerbehindertenvertretung und in einem anderen 
Wahlvorschlag als stellvertretendes Mitglied benannt. 2Der Wahlvorstand fordert eine Person, die 
mit ihrer schriftlichen Zustimmung auf mehreren Wahlvorschlägen für dasselbe Amt benannt ist, 
auf, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, auf welchem der Wahlvorschläge sie benannt 
bleiben will. 3Wird diese Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, wird der Bewerber oder die 
Bewerberin von sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen. 

(4) 1Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt nur auf einem Wahlvorschlag. 2Der 
Wahlvorstand hat einen Wahlberechtigten, der mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, 
schriftlich gegen Empfangsbestätigung aufzufordern, binnen drei Arbeitstagen seit dem Zugang der 
Aufforderung zu erklären, welche Unterschrift er aufrechterhält. 3Gibt der Wahlberechtigte diese 
Erklärung nicht fristgerecht ab, zählt seine Unterschrift auf keinem Wahlvorschlag. 

§ 7 Nachfrist für Wahlvorschläge 

(1) 1Ist nach Ablauf der in § 6 Abs. 1 genannten Frist kein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung eingegangen, hat dies der Wahlvorstand sofort in der gleichen Weise 
bekanntzumachen wie das Wahlausschreiben und eine Nachfrist von einer Woche für die 
Einreichung von Wahlvorschlägen zu setzen. 2In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, daß 
die Wahl nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist mindestens ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht wird. 

(2) Gehen innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung nicht ein, hat der Wahlvorstand sofort bekanntzumachen, daß die 
Wahl nicht stattfindet. 

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn für die Wahl der stellvertretenden Mitglieder kein 
gültiger Wahlvorschlag eingeht oder wenn die Zahl der für dieses Amt gültig vorgeschlagenen 
Bewerber oder Bewerberinnen nicht der vom Wahlvorstand beschlossenen Zahl der 
stellvertretenden Mitglieder entspricht. 

§ 8 Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen 

Der Wahlvorstand macht spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe die Namen der 
Bewerber und Bewerberinnen aus gültigen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge, 
getrennt nach Bewerbungen für die Schwerbehindertenvertretung und als stellvertretendes 
Mitglied, bis zum Abschluss der Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt wie das 
Wahlausschreiben. 

Zweiter Abschnitt  
Durchführung der Wahl 

§ 9 Stimmabgabe 

(1) Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für eine Person abgeben, die rechtswirksam als 
Bewerber oder Bewerberin vorgeschlagen ist. 

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf 
dem Stimmzettel sind die Personen, die sich für das Amt der Schwerbehindertenvertretung und als 
stellvertretendes Mitglied bewerben, getrennt in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung aufgeführt. 3Die Stimmzettel 
müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 4Das gleiche 
gilt für die Wahlumschläge. 

(3) Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, soll der Stimmzettel einen Hinweis darauf 
enthalten, wie viele Bewerber oder Bewerberinnen im Höchstfall angekreuzt werden dürfen. 
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(4) 1Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel jeweils vorgesehenen 
Stelle die von dem Wählenden gewählte Person für das Amt der Schwerbehindertenvertretung und 
der Stellvertretung gekennzeichnet. 2Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, können 
Bewerber oder Bewerberinnen in entsprechender Anzahl angekreuzt werden. 

(5) Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der Bewerber und Bewerberinnen 
angekreuzt oder die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Wählers oder der Wählerin nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig. 

§ 10 Wahlvorgang 

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung der 
Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer 
Wahlurnen zu sorgen. 2Die Wahlurne muß vom Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet 
sein, daß die eingeworfenen Wahlumschläge nicht herausgenommen werden können, ohne daß die 
Urne geöffnet wird. 

(2) Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im 
Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bestellt (§ 2 Abs. 1 Satz 2), 
genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers oder einer 
Wahlhelferin. 

(3) 1Der Wähler oder die Wählerin händigt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel eingelegt 
ist, dem mit der Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mitglied des Wahlvorstandes aus, 
wobei der Name des Wählers oder der Wählerin angegeben wird. 2Der Wahlumschlag ist in 
Gegenwart des Wählers oder der Wählerin in die Wahlurne einzuwerfen, nachdem die 
Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten vermerkt worden ist. 

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, bestimmt eine Person, 
die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 2Personen, 
die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlhelfer und 
Wahlhelferinnen dürfen nicht als Person nach Satz 1 bestimmt werden. 3Die Hilfeleistung 
beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur Stimmabgabe; 
die nach Satz 1 bestimmte Person darf gemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin die 
Wahlzelle aufsuchen. 4Die nach Satz 1 bestimmte Person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 5Die Sätze 
1 bis 4 gelten entsprechend für des Lesens unkundige Wähler und Wählerinnen. 

(5) Nach Abschluß der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die Stimmenzählung nicht 
unmittelbar nach Beendigung der Wahl durchgeführt wird. 

§ 11 Schriftliche Stimmabgabe 

(1) 1Der Wahlvorstand übergibt oder übersendet den Wahlberechtigten, die an der persönlichen 
Stimmabgabe verhindert sind, auf deren Verlangen  

1. das Wahlausschreiben, 

2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

3. eine vorgedruckte Erklärung, die der Wähler oder die Wählerin abgibt, 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender Namen 
und Anschrift der wahlberechtigten Person sowie den Vermerk "Schriftliche Stimmabgabe" 
trägt. 

2In der Erklärung nach Nummer 3 versichert der Wähler oder die Wählerin gegenüber dem 
Wahlvorstand, dass er oder sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder unter den 
Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 durch eine andere Person hat kennzeichnen lassen. 3Der 
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Wahlvorstand soll zusätzlich zu den Unterlagen nach den Nummern 1 bis 4 ein Merkblatt über die 
schriftliche Stimmabgabe übersenden oder übergeben. 4Er vermerkt die Übergabe oder 
Übersendung der Unterlagen in der Liste der Wahlberechtigten. 

(2) 1Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe beschließen. 2Für diesen Fall sind die in 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen den Wahlberechtigten unaufgefordert zu übersenden. 

(3) 1Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass der Wähler oder die Wählerin  

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in den Wahlumschlag einlegt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unterschreibt und 

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene, vorgedruckte Erklärung in dem Freiumschlag 
verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, daß er vor 
Abschluß der Wahl vorliegt. 

2Der Wähler oder die Wählerin kann unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 die in den 
Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten durch eine andere Person verrichten lassen. 

§ 12 Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen 

(1) 1Unmittelbar vor Abschluß der Wahl öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung die bis zu 
diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge sowie 
die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt (§ 11), 
legt der Wahlvorstand die Wahlumschläge nach Vermerk der Stimmabgabe in der Liste der 
Wahlberechtigten ungeöffnet in die Wahlurne. 

(2) 1Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Sie sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten ist. 

§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der 
Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest. 

(2) 1Gewählt für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mitglied ist 
der Bewerber oder die Bewerberin, der oder die jeweils die meisten Stimmen erhalten hat. 2Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(3) 1Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist als zweites stellvertretendes Mitglied 
der Bewerber oder die Bewerberin mit der zweithöchsten Stimmenzahl gewählt. 2Entsprechendes 
gilt für die Wahl weiterer stellvertretender Mitglieder. 3Für die Wahl und die Reihenfolge 
stellvertretender Mitglieder gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 

(4) 1Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahlergebnisses, die von dem oder der 
Vorsitzenden sowie mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes unterschrieben wird. 
2Die Niederschrift muß die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf 
jeden Bewerber und jede Bewerberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Namen der gewählten 
Bewerber und Bewerberinnen enthalten. 

§ 14 Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl 

(1) 1Der Wahlvorstand benachrichtigt die für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als 
stellvertretendes Mitglied Gewählten unverzüglich schriftlich gegen Empfangsbestätigung von 
ihrer Wahl. 2Erklärt eine gewählte Person nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der 
Benachrichtigung dem Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, ist diese angenommen. 
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(2) 1Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person, die abgelehnt hat, der Bewerber oder 
die Bewerberin für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mitglied 
mit der nächsthöheren Stimmenzahl. 2Satz 1 gilt für die Wahl mehrerer stellvertretender Mitglieder 
mit der Maßgabe, dass jeweils der Bewerber oder die Bewerberin mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl nachrückt. 

§ 15 Bekanntmachung der Gewählten 

Sobald die Namen der Personen, die das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder des 
stellvertretenden Mitglieds innehaben, endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch 
zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekanntzumachen (§ 5 Abs. 
2) sowie unverzüglich dem Arbeitgeber und dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen. 

§ 16 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachungen und Stimmzettel, 
werden von der Schwerbehindertenvertretung mindestens bis zur Beendigung der Wahlperiode 
aufbewahrt. 

§ 17 Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds 

1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch nicht 
gewählt, bestellt die Schwerbehindertenvertretung unverzüglich einen Wahlvorstand. 2Der 
Wahlvorstand hat die Wahl eines oder mehrerer Stellvertreter für den Rest der Amtszeit der 
Schwerbehindertenvertretung unverzüglich einzuleiten. 3Im übrigen gelten die §§ 1 bis 16 
entsprechend. 

Dritter Abschnitt  
Vereinfachtes Wahlverfahren 

§ 18 Voraussetzungen 

Besteht der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weiter auseinanderliegenden Teilen 
und sind dort weniger als fünzig Wahlberechtigte beschäftigt, ist die Schwerbehindertenvertretung 
in einem vereinfachten Wahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu wählen. 

§ 19 Vorbereitung der Wahl 

(1) Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Schwerbehindertenvertretung die 
Wahlberechtigten durch Aushang oder sonst in geeigneter Weise zur Wahlversammlung ein. 

(2) Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, 
können drei Wahlberechtigte, der Betriebs- oder Personalrat oder das Integrationsamt zur 
Wahlversammlung einladen. 

§ 20 Durchführung der Wahl 

(1) 1Die Wahlversammlung wird von einer Person geleitet, die mit einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt wird (Wahlleitung). 2Die Wahlversammlung kann zur Unterstützung der Wahlleitung 
Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bestimmen. 

(2) 1Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, wie viele stellvertretende 
Mitglieder zu wählen sind. 2Die Schwerbehindertenvertretung und ein oder mehrere 
stellvertretende Mitglieder werden in getrennten Wahlgängen gewählt; mehrere stellvertretende 
Mitglieder werden in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt. 3Jeder Person, die wahlberechtigt 
ist, kann Personen zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung und ihrer stellvertretenden 
Mitglieder vorschlagen. 
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(3) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf 
dem Stimmzettel sind von der Wahlleitung die vorgeschlagenen Personen in alphabetischer 
Reihenfolge unter Angabe von Familienname und Vorname aufzuführen; die Stimmzettel und 
Wahlumschläge müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung 
haben. 3Die Wahlleitung verteilt die Stimmzettel und trifft Vorkehrungen, daß die Wähler und 
Wählerinnen ihre Stimme unbeobachtet abgeben können; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 4Der 
Wähler oder die Wählerin übergibt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel eingelegt ist, der 
Wahlleitung. 5Diese legt den Wahlumschlag in Gegenwart des Wählers oder der Wählerin 
ungeöffnet in einen dafür bestimmten Behälter und hält den Namen des Wählers oder der Wählerin 
in einer Liste fest. 6Unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung zählt er öffentlich die 
Stimmen aus und stellt das Ergebnis fest. 

(4) § 13 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 14 bis 16 gelten entsprechend. 

§ 21 Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds 

1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch nicht 
gewählt, lädt die Schwerbehindertenvertretung die Wahlberechtigten unverzüglich zur 
Wahlversammlung zur Wahl eines oder mehrerer stellvertretender Mitglieder ein. 2Im übrigen 
gelten die §§ 18 bis 20 entsprechend. 

Zweiter Teil  
Wahl der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung 

 in Betrieben und Dienststellen 

§ 22 Wahlverfahren 

(1) 1Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung werden durch schriftliche 
Stimmabgabe gewählt (§§ 11, 12). 2Im übrigen sind § 1 Abs. 1, §§ 2 bis 5, 7 bis 10 und 13 bis 17 
sinngemäß anzuwenden. 3§ 1 Abs. 2 findet sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß sich die 
Wahlberechtigten auch in sonst geeigneter Weise über die Bestellung eines Wahlvorstandes 
einigen können. 4§ 6 findet sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß bei weniger als fünf 
Wahlberechtigten die Unterzeichnung eines Wahlvorschlages durch einen Wahlberechtigten 
ausreicht. 

(2) 1Bei nur zwei Wahlberechtigten bestimmen diese im beiderseitigen Einvernehmen abweichend 
von Absatz 1 die Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung. 2Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet das Los. 

(3) 1Sofern rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder 
Hauptschwerbehindertenvertretung eine Versammlung nach § 97 Abs. 8 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch stattfindet, kann die Wahl abweichend von Absatz 1 im Rahmen dieser 
Versammlung durchgeführt werden. 2§ 20 findet entsprechende Anwendung. 

Dritter Teil  
Wahl der Schwerbehindertenvertretung, Bezirks- und 

Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen 

§ 23 Wahlverfahren 

Für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung, der Bezirks- und 
Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in 
den Fällen des § 94 Abs. 1 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch gelten die Vorschriften 
des Ersten und Zweiten Teils entsprechend. 
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Vierter Teil  
Wahl der Schwerbehindertenvertretung, Bezirks- und 

Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter und 
Richterinnen 

§ 24 Vorbereitung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung der  
Richter und Richterinnen 

(1) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Schwerbehindertenvertretung der 
schwerbehinderten Richter und Richterinnen die Wahlberechtigten schriftlich oder durch Aushang 
zu einer Wahlversammlung ein. 2Die Einladung muß folgende Angaben enthalten:  

1. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehindertenvertretung 

2. den Hinweis über eine für Zwecke der Wahl erfolgte Zusammenfassung von Gerichten, 

3. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verordnung zur Einsicht 
ausliegen, 

4. Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung. 

(2) 1Ist in dem Gericht eine Schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter und 
Richterinnen nicht vorhanden, laden drei wahlberechtigte Richter und Richterinnen, der Richterrat 
oder der Präsidialrat zu der Wahlversammlung ein. 2Das Recht des Integrationsamtes, zu einer 
solchen Versammlung einzuladen (§ 94 Abs. 6 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), 
bleibt unberührt. 

§ 25 Durchführung der Wahl 

(1) Die Wahlversammlung beschließt unter dem Vorsitz des oder der lebensältesten 
Wahlberechtigten das Wahlverfahren und die Anzahl der stellvertretenden Mitglieder der 
Schwerbehindertenvertretung. 

(2) 1Die Leitung der Wahlversammlung hat die Gewählten unverzüglich von ihrer Wahl zu 
benachrichtigen. 2§ 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie die §§ 15 und 16 gelten entsprechend. 

§ 26 Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds 

1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied vorzeitig aus dem Amt aus oder ist ein 
stellvertretendes Mitglied noch nicht gewählt, lädt die Schwerbehindertenvertretung der 
schwerbehinderten Richter und Richterinnen unverzüglich zur Wahlversammlung zur Wahl eines 
oder mehrerer stellvertretender Mitglieder für den Rest ihrer Amtszeit ein. 2Im übrigen gelten die 
§§ 24 und 25 entsprechend. 

§ 27 Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung der 
schwerbehinderten Richter und Richterinnen 

Für die Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter 
und Richterinnen gelten die §§ 24 bis 26 entsprechend. 

Fünfter Teil  
Schlußvorschriften 

§ 28 Berlin-Klausel 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 72 des 
Schwerbehindertengesetzes auch im Land Berlin. 

§ 29 (Inkrafttreten) 
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Erste Verordnung zur Durchführung des Sprecherausschußgesetzes 
Wahlordnung zum Sprecherausschußgesetz 

(WOSprAuG) 
Vom 28. September 1989 (BGBl. 1989 S. 1798) 
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Erster Teil  
Wahl des Sprecherausschusses 

Erster Abschnitt  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Wahlvorstand 

(1) Die Leitung der Wahl obliegt dem Wahlvorstand. 

(2) 1Der Wahlvorstand kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben. 2Er kann leitende 
Angestellte als Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei 
der Stimmenzählung, in Betriebsteilen und Betrieben im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes auch 
bei der Bekanntmachung von Mitteilungen heranziehen. 

(3) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit seiner Mitglieder 
gefaßt. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstands ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens 
den Wortlaut der gefaßten Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied des Wahlvorstands zu unterzeichnen. 

§ 2 Wählerliste 

(1) 1Der Wahlvorstand hat für jede Wahl des Sprecherausschusses eine Liste der leitenden 
Angestellten (Wählerliste) aufzustellen. 2Die leitenden Angestellten sollen mit Familienname, 
Vorname und Geburtsdatum in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden. 

(2) 1Der Arbeitgeber hat dem Wahlvorstand alle für die Anfertigung der Wählerliste erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 2Er hat den 
Wahlvorstand insbesondere bei Feststellung der in § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes 
genannten Personen zu unterstützen. 

(3) Wahlberechtigt und wählbar sind nur leitende Angestellte, die in die Wählerliste eingetragen 
sind. 

(4) 1Ein Abdruck der Wählerliste und ein Abdruck dieser Verordnung sind vom Tage der 
Einleitung der Wahl (§ 3 Abs. 1) bis zum Abschluß der Stimmabgabe an einer oder mehreren 
geeigneten Stellen zur Einsichtnahme auszulegen. 2Der Abdruck der Wählerliste soll die 
Geburtsdaten der leitenden Angestellten nicht enthalten. 

§ 3 Wahlausschreiben 

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem ersten Tag der Stimmabgabe erläßt der Wahlvorstand ein 
Wahlausschreiben, das vom Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren Mitglied des 
Wahlvorstands zu unterschreiben ist. 2Mit Erlaß des Wahlausschreibens ist die Wahl des 
Sprecherausschusses eingeleitet. 3Der erste Tag der Stimmabgabe soll spätestens eine Woche vor 
dem Tag liegen, an dem die Amtszeit des Sprecherausschusses abläuft. 

(2) Das Wahlausschreiben muß folgende Angaben enthalten:  

1. das Datum seines Erlasses; 

2. die Bestimmung des Orts, an dem die Wählerliste und diese Verordnung ausliegen; 

3. daß nur leitende Angestellte wählen oder gewählt werden können, die in die Wählerliste 
eingetragen sind und daß Einsprüche gegen die Wählerliste (§ 4 Abs. 1) nur vor Ablauf von 
zwei Wochen seit dem Erlaß des Wahlausschreibens schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt 
werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

4. die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Sprecherausschusses (§ 4 Abs. 1 des Gesetzes); 
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5. die Mindestzahl von leitenden Angestellten, von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein 
muß (§ 6 Abs. 4 des Gesetzes); 

6. daß Wahlvorschläge vor Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlaß des Wahlausschreibens (§ 5 
Abs. 1) beim Wahlvorstand, wenn mehrere Mitglieder des Sprecherausschusses zu wählen 
sind, in Form von Vorschlagslisten einzureichen sind; der letzte Tag der Frist ist anzugeben; 

7. daß die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und daß nur solche 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nr. 6) eingereicht sind; 

8. die Bestimmung des Orts, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluß der Stimmabgabe 
aushängen; 

9. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe; 

10. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe sowie die Betriebsteile und 
Betriebe im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes, für die schriftliche Stimmabgabe (§ 23 Abs. 2) 
beschlossen ist; 

11. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem 
Wahlvorstand abzugeben sind (Betriebsadresse des Wahlvorstands). 

(3) Der Wahlvorstand soll im Wahlausschreiben darauf hinweisen, daß bei der Aufstellung von 
Wahlvorschlägen die Geschlechter nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 des Gesetzes berücksichtigt 
werden sollen. 

(4) Ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage seines Erlasses bis zum letzten Tag der 
Stimmabgabe an einer oder mehreren geeigneten, den leitenden Angestellten zugänglichen Stellen 
vom Wahlvorstand auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. 

§ 4 Einspruch gegen die Wählerliste 

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können mit Wirksamkeit für die Wahl des 
Sprecherausschusses nur vor Ablauf von zwei Wochen seit Erlaß des Wahlausschreibens beim 
Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden. 

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 hat der Wahlvorstand unverzüglich zu entscheiden. 2Der 
Einspruch ist ausgeschlossen, soweit er darauf gestützt wird, daß die Zuordnung nach § 18a des 
Betriebsverfassungsgesetzes fehlerhaft erfolgt sei. 3Satz 2 gilt nicht, soweit die nach § 18a Abs. 1 
oder 4 Satz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes am Zuordnungsverfahren Beteiligten die Zuordnung 
übereinstimmend für offensichtlich fehlerhaft halten. 4Wird der Einspruch für begründet erachtet, 
ist die Wählerliste zu berichtigen. 5Die Entscheidung des Wahlvorstands ist dem Angestellten, der 
den Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich mitzuteilen; die Entscheidung muß dem 
Angestellten spätestens am Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen. 

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Wählerliste nochmals auf ihre 
Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Wählerliste 
nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingelegter 
Einsprüche oder bei Eintritt eines leitenden Angestellten in den Betrieb bis zum Tage vor dem 
Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden. 
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Zweiter Abschnitt  
Wahl mehrerer Mitglieder des Sprecherausschusses 

Erster Unterabschnitt 
 Einreichung und Bekanntmachung von Vorschlagslisten 

§ 5 Vorschlagslisten 

(1) 1Sind mehrere Mitglieder des Sprecherausschusses zu wählen, erfolgt die Wahl auf Grund von 
Vorschlagslisten. 2Die Vorschlagslisten sind von den leitenden Angestellten vor Ablauf von zwei 
Wochen seit Erlaß des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen. 

(2) Jede Vorschlagsliste soll mindestens doppelt so viele Bewerber aufweisen, wie Mitglieder des 
Sprecherausschusses zu wählen sind. 

(3) 1In jeder Vorschlagsliste sind die einzelnen Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter 
fortlaufender Nummer und unter Angabe von Familienname, Vorname und Geburtsdatum 
aufzuführen. 2Die schriftliche Zustimmung der Bewerber zur Aufnahme in die Liste ist beizufügen. 

(4) 1Wenn kein anderer Unterzeichner der Vorschlagsliste ausdrücklich als Listenvertreter 
bezeichnet ist, wird der an erster Stelle benannte Unterzeichner als Listenvertreter angesehen. 2Der 
Listenvertreter ist berechtigt und verpflichtet, dem Wahlvorstand die zur Beseitigung von 
Beanstandungen erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie Erklärungen und Entscheidungen 
des Wahlvorstands entgegenzunehmen. 

(5) 1Die Unterschrift eines leitenden Angestellten zählt nur auf einer Vorschlagsliste. 2Hat ein 
leitender Angestellter mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet, hat er auf Aufforderung des 
Wahlvorstands binnen einer ihm gesetzten angemessenen Frist, spätestens jedoch vor Ablauf von 
drei Arbeitstagen, zu erklären, welche Unterschrift er aufrechterhält. 3Unterbleibt die fristgerechte 
Erklärung, wird sein Name auf der zuerst eingereichten Vorschlagsliste gezählt und auf den 
übrigen Listen gestrichen; sind mehrere Vorschlagslisten, die von demselben leitenden 
Angestellten unterschrieben sind, gleichzeitig eingereicht worden, entscheidet das Los darüber, auf 
welcher Vorschlagsliste die Unterschrift gilt. 

(6) Eine Verbindung von Vorschlagslisten ist unzulässig. 

(7) 1Ein Bewerber kann nur auf einer Vorschlagsliste vorgeschlagen werden. 2Ist sein Name mit 
seiner schriftlichen Zustimmung auf mehreren Vorschlagslisten aufgeführt, hat er auf 
Aufforderung des Wahlvorstands vor Ablauf von drei Arbeitstagen zu erklären, welche Bewerbung 
er aufrechterhält. 3Unterbleibt die fristgerechte Erklärung, ist der Bewerber auf sämtlichen Listen 
zu streichen. 

§ 6 Prüfung der Vorschlagslisten 

(1) Der Wahlvorstand hat dem Überbringer der Vorschlagsliste oder, falls die Vorschlagsliste auf 
eine andere Weise eingereicht wird, dem Listenvertreter den Zeitpunkt der Einreichung schriftlich 
zu bestätigen. 

(2) 1Der Wahlvorstand hat die eingereichten Vorschlagslisten, wenn die Liste nicht mit einem 
Kennwort versehen ist, mit Familienname und Vorname der beiden in der Liste an erster und 
zweiter Stelle benannten Bewerber zu bezeichnen. 2Er hat die Vorschlagsliste unverzüglich, 
möglichst binnen einer Frist von zwei Arbeitstagen nach ihrem Eingang, zu prüfen und bei 
Ungültigkeit oder Beanstandung einer Liste den Listenvertreter unverzüglich schriftlich unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. 
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§ 7 Ungültige Vorschlagslisten 

(1) Ungültig sind Vorschlagslisten,  

1. die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, 

2. auf denen die Bewerber nicht in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sind, 

3. die bei der Einreichung nicht die erforderliche Zahl von Unterschriften (§ 6 Abs. 4 des 
Gesetzes) aufweisen. 2Die Rücknahme von Unterschriften auf einer eingereichten 
Vorschlagsliste beeinträchtigt deren Gültigkeit nicht; § 5 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(2) Ungültig sind auch Vorschlagslisten,  

1. auf denen die Bewerber nicht in der in § 5 Abs. 3 bestimmten Weise bezeichnet sind, 

2. wenn die schriftliche Zustimmung der Bewerber zur Aufnahme in die Vorschlagsliste nicht 
vorliegt, 

3. wenn die Vorschlagsliste infolge von Streichung gemäß § 5 Abs. 5 nicht mehr die erforderliche 
Zahl von Unterschriften aufweist, 

falls diese Mängel trotz Beanstandung nicht binnen einer Frist von drei Arbeitstagen beseitigt 
werden. 

§ 8 Nachfrist für Vorschlagslisten 

(1) 1Ist nach Ablauf der in § 5 Abs. 1 genannten Frist für die Wahl keine gültige Vorschlagsliste 
eingereicht, hat dies der Wahlvorstand sofort in gleicher Weise bekanntzumachen wie das 
Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) und eine Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von 
Vorschlagslisten zu setzen. 2In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, daß die Wahl nur 
stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist mindestens eine gültige Vorschlagsliste eingereicht 
wird. 

(2) Wird trotz Bekanntmachung nach Absatz 1 eine gültige Vorschlagsliste nicht eingereicht, hat 
der Wahlvorstand sofort bekanntzumachen, daß die Wahl nicht stattfindet. 

§ 9 Bekanntmachung der Vorschlagslisten 

(1) 1Nach Ablauf der in § 5 Abs. 1 sowie der in den §§ 7 und 8 genannten Fristen ermittelt der 
Wahlvorstand durch das Los die Reihenfolge der Ordnungsnummern, die den eingereichten 
Vorschlagslisten zugeteilt werden (Liste 1 usw.). 2Die Listenvertreter sind zu der Losentscheidung 
rechtzeitig einzuladen. 

(2) Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand die als gültig 
anerkannten Vorschlagslisten bis zum Abschluß der Stimmabgabe in gleicher Weise 
bekanntzumachen wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4). 

Zweiter Unterabschnitt 
 Wahlverfahren bei mehreren Vorschlagslisten 

§ 10 Stimmabgabe 

(1) 1Der Wähler kann seine Stimme nur für eine der als gültig anerkannten Vorschlagslisten 
abgeben. 2Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln in den hierfür bestimmten 
Umschlägen (Wahlumschlägen). 

(2) 1Auf den Stimmzetteln sind die Vorschlagslisten nach der Reihenfolge der Ordnungsnummern 
sowie unter Angabe der beiden an erster und zweiter Stelle benannten Bewerber mit Familienname 
und Vorname untereinander aufzuführen; bei Listen, die mit Kennworten versehen sind, ist auch 
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das Kennwort anzugeben. 2Die Stimmzettel müssen dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben. 3Dasselbe gilt für die Wahlumschläge. 

(3) Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewählte Vorschlagsliste durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. 

(4) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der Wille 
des Wählers nicht unzweifelhaft ergibt oder die andere Angaben als die in Absatz 1 genannten 
Vorschlagslisten, einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, sind ungültig. 

§ 11 Wahlvorgang 

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, daß der Wähler den Stimmzettel im 
Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen und in den Wahlumschlag legen kann. 2Für die Aufnahme 
der Wahlumschläge sind eine oder mehrere Wahlurnen zu verwenden. 3Vor Beginn der 
Stimmabgabe sind die Wahlurnen vom Wahlvorstand zu verschließen. 4Sie müssen so eingerichtet 
sein, daß die eingeworfenen Wahlumschläge nicht herausgenommen werden können, ohne daß die 
Wahlurnen geöffnet werden. 

(2) Während des Zeitraums der Stimmabgabe müssen immer mindestens zwei Mitglieder des 
Wahlvorstands im Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer bestellt (§ 1 Abs. 2 Satz 2), genügt 
die Anwesenheit eines Mitglieds des Wahlvorstands und eines Wahlhelfers. 

(3) 1Der Wähler händigt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel eingelegt ist, dem mit der 
Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mitglied des Wahlvorstands aus, wobei er seinen 
Namen angibt. 2Der Wahlumschlag ist in Gegenwart des Wählers in die Wahlurne einzuwerfen, 
nachdem die Stimmabgabe in der Wählerliste vermerkt worden ist. 

(4) Nach Abschluß der Stimmabgabe sind die Wahlurnen zu versiegeln, wenn die 
Stimmauszählung nicht unmittelbar nach Beendigung der Wahl durchgeführt wird. 

§ 12 Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Stimmabgabe nimmt der Wahlvorstand öffentlich die 
Auszählung der Stimmen vor. 

(2) 1Nach Öffnung der Wahlurnen entnimmt der Wahlvorstand die Stimmzettel den 
Wahlumschlägen und zählt die auf jede Vorschlagsliste entfallenden Stimmen zusammen. 2Dabei 
ist die Gültigkeit der Stimmzettel zu prüfen. 

(3) Befinden sich in einem Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel (§ 10 Abs. 3), 
werden sie, wenn sie vollständig übereinstimmen, nur einfach gezählt, andernfalls als ungültig 
angesehen. 

§ 13 Verteilung der Sitze 

(1) 1Die auf die einzelnen Vorschlagslisten entfallenen Stimmenzahlen werden in einer Reihe 
nebeneinander gestellt und sämtlich durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. 2Die ermittelten Teilzahlen sind 
nacheinander reihenweise unter den Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzahlen, 
als aus früheren Reihen für die Zuweisung von Sitzen in Betracht kommen, nicht mehr entstehen. 

(2) 1Unter den so gefundenen Teilzahlen werden so viele Höchstzahlen ausgesondert und der 
Größe nach geordnet, wie Mitglieder des Sprecherausschusses zu wählen sind. 2Jede 
Vorschlagsliste erhält so viele Sitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf sie entfallen. 3Wenn die 
niedrigste in Betracht kommende Höchstzahl auf mehrere Vorschlagslisten zugleich entfällt, 
entscheidet das Los darüber, welcher Vorschlagsliste dieser Sitz zufällt. 

(3) Wenn eine Vorschlagsliste weniger Bewerber enthält, als Höchstzahlen auf sie entfallen, gehen 

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze – Anhang Seeleute



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

die überschüssigen Sitze auf die folgenden Höchstzahlen der anderen Vorschlagslisten über. 

(4) Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der einzelnen Vorschlagslisten bestimmt sich nach der 
Reihenfolge ihrer Benennung. 

§ 14 Wahlniederschrift 

(1) Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, hat der Wahlvorstand in einer Niederschrift 
festzustellen:  

1. die Gesamtzahl der abgegebenen Wahlumschläge und die Zahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen; 

2. die auf jede Liste entfallenen Stimmenzahlen; 

3. die berechneten Höchstzahlen; 

4. die Verteilung der berechneten Höchstzahlen auf die Listen; 

5. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

6. die Namen der in den Sprecherausschuß gewählten Bewerber; 

7. gegebenenfalls besondere während der Wahl des Sprecherausschusses eingetretene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse. 

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren Mitglied des 
Wahlvorstands zu unterschreiben. 

§ 15 Benachrichtigung der Gewählten 

(1) 1Der Wahlvorstand hat die als Mitglieder des Sprecherausschusses gewählten leitenden 
Angestellten unverzüglich schriftlich von ihrer Wahl zu benachrichtigen. 2Erklärt der Gewählte 
nicht binnen drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand, daß er die 
Wahl ablehne, gilt die Wahl als angenommen. 

(2) Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, tritt an seine Stelle der in derselben Vorschlagsliste in der 
Reihenfolge nach ihm benannte, nicht gewählte Bewerber. 

§ 16 Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Gewählten 

1Sobald die Mitglieder des Sprecherausschusses endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand das 
Wahlergebnis und die Namen der Gewählten durch zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise 
bekanntzumachen wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4). 2Ein Abdruck der Wahlniederschrift (§ 
14) ist dem Arbeitgeber unverzüglich zu übersenden. 

§ 17 Aufbewahrung der Wahlakten 

Der Sprecherausschuß hat die Wahlakten mindestens bis zur Beendigung seiner Amtszeit 
aufzubewahren. 

Dritter Unterabschnitt  
Wahlverfahren bei nur einer Vorschlagsliste 

§ 18 Stimmabgabe 

(1) Ist für die Wahl nur eine gültige Vorschlagsliste eingereicht, kann der Wähler seine Stimme nur 
für solche Bewerber abgeben, die in der Vorschlagsliste aufgeführt sind. 

(2) Auf den Stimmzetteln sind die Bewerber unter Angabe von Familienname und Vorname in der 
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Reihenfolge aufzuführen, in der sie auf der Vorschlagsliste benannt sind. 

(3) 1Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewählten Bewerber durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle; er darf nicht mehr Bewerber ankreuzen, als Mitglieder 
des Sprecherausschusses zu wählen sind. 2§ 10 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 4 sowie 
die §§ 11 und 12 Abs. 1 gelten entsprechend. 

§ 19 Stimmauszählung 

Nach Öffnung der Wahlurnen entnimmt der Wahlvorstand die Stimmzettel den Wahlumschlägen 
und zählt die auf jeden Bewerber entfallenden Stimmen zusammen; § 12 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 
gilt entsprechend. 

§ 20 Ermittlung der Gewählten 

1Gewählt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten haben. 2Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

§ 21 Wahlniederschrift, Bekanntmachung 

(1) 1Nachdem ermittelt ist, wer gewählt ist, hat der Wahlvorstand in einer Niederschrift außer den 
Angaben nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 5 bis 7 die auf jeden Bewerber entfallenen Stimmenzahlen 
festzustellen. 2§ 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1 sowie die §§ 16 und 17 gelten entsprechend. 

(2) Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, tritt an seine Stelle der nicht gewählte Bewerber mit der 
nächsthöchsten Stimmenzahl. 

Dritter Abschnitt  
Wahl nur eines Mitglieds des Sprecherausschusses 

§ 22 Verfahren 

(1) Ist nur ein Mitglied des Sprecherausschusses zu wählen, erfolgt die Wahl auf Grund von 
Wahlvorschlägen; § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 5, die §§ 6 bis 8 sowie § 9 Abs. 2 gelten für die 
Wahlvorschläge entsprechend. 

(2) Der Wähler kann seine Stimme nur für solche Bewerber abgeben, die in einem Wahlvorschlag 
nach Absatz 1 benannt sind. 

(3) 1Auf den Stimmzetteln sind die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname und Vorname aufzuführen. 2Der Wähler kennzeichnet den von ihm gewählten 
Bewerber durch Ankreuzen an der im Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle. 3§ 18 Abs. 3 und § 
19 gelten entsprechend. 

(4) 1Gewählt ist der Bewerber, der die meisten Stimmen erhalten hat. 2Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 3§ 21 gilt entsprechend. 

(5) 1Das Ersatzmitglied ist in einem getrennten Wahlgang zu wählen (§ 6 Abs. 3 Satz 2 des 
Gesetzes). 2Auf die Wahl finden die Absätze 1 bis 4 Anwendung. 

(6) 1Wahlvorschläge müssen bei ihrer Einreichung für die Wahl nach Absatz 1 oder für die Wahl 
nach Absatz 5 gekennzeichnet sein. 2Leitende Angestellte können sowohl einen Wahlvorschlag 
nach Absatz 1 als auch einen Wahlvorschlag nach Absatz 5 unterzeichnen. 3Ein Bewerber kann 
sowohl für eine Wahl nach Absatz 1 als auch für eine Wahl nach Absatz 5 vorgeschlagen werden. 

(7) 1Die Bewerber für die Wahl nach Absatz 1 sind getrennt von den Bewerbern für die Wahl nach 
Absatz 5 auf demselben Stimmzettel aufzuführen. 2Der Wähler darf bei der Wahl nach Absatz 1 
und Absatz 5 seine Stimme nicht demselben Wahlbewerber geben; hierauf ist auf dem Stimmzettel 
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hinzuweisen. 3Gibt der Wähler bei der Wahl nach Absatz 1 und Absatz 5 seine Stimme demselben 
Bewerber, ist nur die für die Wahl nach Absatz 1 abgegebene Stimme gültig. 

(8) Das Wahlausschreiben muß unbeschadet der Vorschrift des § 3 auch die Angabe enthalten, daß  

1. das Ersatzmitglied in einem getrennten Wahlgang gewählt wird, 

2. Wahlvorschläge bei ihrer Einreichung für die Wahl nach Absatz 1 oder für die Wahl nach 
Absatz 5 zu kennzeichnen sind, 

3. Wahlberechtigte sowohl einen Wahlvorschlag nach Absatz 1 als auch einen Wahlvorschlag 
nach Absatz 5 unterzeichnen können, 

4. ein Bewerber sowohl für die Wahl nach Absatz 1 als auch für die Wahl nach Absatz 5 
vorgeschlagen werden kann, 

5. der Wähler bei der Wahl nach Absatz 1 und Absatz 5 seine Stimme nicht demselben 
Wahlbewerber geben darf. 

Vierter Abschnitt  
Schriftliche Stimmabgabe 

§ 23 Voraussetzungen 

(1) 1Einem leitenden Angestellten, der im Zeitpunkt der Stimmabgabe verhindert ist, seine Stimme 
persönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf sein Verlangen  

1. das Wahlausschreiben, 

2. die Vorschlagslisten, 

3. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

4. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Erklärung, in der dieser gegenüber dem 
Wahlvorstand versichert, daß er den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

5. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des leitenden Angestellten sowie den Vermerk "Schriftliche 
Stimmabgabe" trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. 2Der Wahlvorstand soll dem Wähler ferner ein Merkblatt über 
die Art und Weise der schriftlichen Stimmabgabe (§ 24) aushändigen oder übersenden. 3Der 
Wahlvorstand hat die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen in der Wählerliste zu 
vermerken. 

(2) 1Für Betriebsteile und Betriebe im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes kann der Wahlvorstand 
die schriftliche Stimmabgabe beschließen. 2Der Wahlvorstand hat den leitenden Angestellten die in 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen auszuhändigen oder zu übersenden. 

§ 24 Stimmabgabe 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, daß er  

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in dem Wahlumschlag verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Orts und des Datums unterschreibt und 

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in dem Freiumschlag 
verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, daß er vor 
Abschluß der Stimmabgabe vorliegt. 
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§ 25 Verfahren bei der Stimmabgabe 

(1) 1Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung 
die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die 
Wahlumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimmabgabe 
ordnungsgemäß erfolgt (§ 24), legt der Wahlvorstand den Wahlumschlag nach Vermerk der 
Stimmabgabe in der Wählerliste ungeöffnet in die Wahlurne. 

(2) 1Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Die Freiumschläge sind 
einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl 
nicht angefochten worden ist. 

Fünfter Abschnitt  
Abstimmung über die Wahl eines Sprecherausschusses 

Erster Unterabschnitt  
Vorbereitung der Abstimmung 

§ 26 Art der Abstimmung 

(1) 1Ist der Wahlvorstand nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes gewählt, hat er unverzüglich eine geheime 
Abstimmung darüber herbeizuführen, ob ein Sprecherausschuß gewählt werden soll. 2Der 
Wahlvorstand beschließt, ob die Abstimmung in einer Versammlung oder durch schriftliche 
Stimmabgabe erfolgt. 3Die Abstimmung muß spätestens drei Wochen vor dem Tag liegen, an dem 
die Wahl des Sprecherausschusses eingeleitet wird (§ 3 Abs. 1). 

(2) 1Der Wahlvorstand hat eine Liste der nach § 7 Abs. 3 des Gesetzes Abstimmungsberechtigten 
(Abstimmungsliste) aufzustellen. 2§ 2 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. 
3Abstimmungsberechtigt sind nur leitende Angestellte, die in die Abstimmungsliste eingetragen 
sind. 4Die Abstimmungsliste kann bei Schreibfehlern oder offenbaren Unrichtigkeiten bis zum 
Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden. 

Zweiter Unterabschnitt  
Abstimmung in einer Versammlung 

§ 27 Einladung und Abstimmungsausschreiben 

(1) 1Hat der Wahlvorstand beschlossen, daß die Abstimmung in einer Versammlung erfolgen soll, 
hat er unverzüglich den Zeitpunkt für die Versammlung festzusetzen. 2Spätestens vier Wochen vor 
dem Tag der Versammlung hat er hierzu einzuladen und ein Abstimmungsausschreiben zu 
erlassen. 3Das Abstimmungsausschreiben ist vom Vorsitzenden und von mindestens einem 
weiteren Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben. 

(2) Das Abstimmungsausschreiben muß folgende Angaben enthalten:  

1. das Datum seines Erlasses; 

2. die Bestimmung des Orts, an dem die Abstimmungsliste und diese Verordnung ausliegen; 

3. daß durch die Abstimmung geklärt wird, ob ein Sprecherausschuß gewählt werden soll; 

4. das an der Abstimmung nur Angestellte teilnehmen können, die in die Abstimmungsliste 
eingetragen sind; 

5. daß ein Sprecherausschuß nur dann gewählt wird, wenn dies die Mehrheit der 
Abstimmungsberechtigten verlangt; 

6. Ort, Tag und Zeit der Versammlung; 
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7. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe. 

(3) Das Abstimmungsausschreiben ist bis zum Tag der Versammlung in gleicher Weise wie das 
Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) bekanntzumachen. 

§ 28 Stimmabgabe 

(1) 1Die Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Abstimmungszetteln in den hierfür bestimmten 
Umschlägen (Abstimmungsumschlägen). 2Die Abstimmungszettel dürfen nur die Frage an den 
Abstimmungsberechtigten enthalten, ob er für oder gegen die Wahl eines Sprecherausschusses 
stimmt. 3Der Abstimmende gibt seine Stimme in der Weise ab, daß er auf dem Abstimmungszettel 
das vorgedruckte "Ja" oder "Nein" ankreuzt. 4Die Abstimmungszettel müssen dieselbe Größe, 
Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 5Dasselbe gilt für die Abstimmungsumschläge. 

(2) Abstimmungszettel, die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der 
Wille des Abstimmenden nicht unzweifelhaft ergibt oder die andere als die in Absatz 1 genannten 
Angaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, sind ungültig. 

§ 29 Abstimmungsvorgang 

1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, daß der Abstimmende den 
Abstimmungszettel im Versammlungsraum unbeobachtet kennzeichnen und in den 
Abstimmungsumschlag legen kann. 2§ 11 Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 30 Schriftliche Stimmabgabe bei Verhinderung 

(1) 1Einem Abstimmungsberechtigten, der im Zeitpunkt der Versammlung verhindert ist, seine 
Stimme persönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf sein Verlangen  

1. das Abstimmungsausschreiben, 

2. den Abstimmungszettel und den Abstimmungsumschlag, 

3. eine vorgedruckte, vom Abstimmenden abzugebende Erklärung, in der dieser gegenüber dem 
Wahlvorstand versichert, daß er den Abstimmungszettel persönlich gekennzeichnet hat, sowie 

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und als Absender den 
Namen und die Anschrift des Abstimmungsberechtigten sowie den Vermerk "Schriftliche 
Stimmabgabe" trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. 2Der Wahlvorstand soll dem Abstimmungsberechtigten ferner 
ein Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen Stimmabgabe (Absatz 2) aushändigen oder 
übersenden. 3Der Wahlvorstand hat die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen in der 
Abstimmungsliste zu vermerken. 

(2) Der Abstimmende gibt seine Stimme in der Weise ab, daß er  

1. den Abstimmungszettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in dem 
Abstimmungsumschlag verschließt, 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Orts und des Datums unterschreibt und 

3. den Abstimmungsumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in dem 
Freiumschlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder 
übergibt, daß er vor Abschluß der Abstimmung vorliegt. 

(3) 1Unmittelbar vor Abschluß der Abstimmung öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung 
die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die 
Abstimmungsumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimmabgabe 
ordnungsgemäß erfolgt (Absatz 2), legt der Wahlvorstand den Abstimmungsumschlag nach 
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Vermerk der Stimmabgabe in der Abstimmungsliste ungeöffnet in die Wahlurne. 

(4) 1Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den 
Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Die Freiumschläge sind 
einen Monat nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl des Sprecherausschusses ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten worden ist. 

§ 31 Öffentliche Stimmauszählung 

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Abstimmung nimmt der Wahlvorstand öffentlich die 
Auszählung der Stimmen vor. 

(2) 1Nach Öffnung der Wahlurnen entnimmt der Wahlvorstand die Abstimmungszettel den 
Abstimmungsumschlägen und stellt fest, wieviele Stimmen für die Wahl eines 
Sprecherausschusses abgegeben worden sind. 2Dabei ist die Gültigkeit der Abstimmungszettel zu 
prüfen; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 32 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Der Wahlvorstand hat die Zahl der Abstimmungsberechtigten und die Zahl der für die Wahl 
eines Sprecherausschusses abgegebenen Stimmen in einer Niederschrift festzuhalten; § 14 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(2) 1Der Wahlvorstand gibt unverzüglich das Abstimmungsergebnis durch zweiwöchigen Aushang 
in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) bekannt. 2Ein Abdruck der 
Abstimmungsniederschrift (Absatz 1) ist dem Arbeitgeber unverzüglich zu übersenden. 

(3) Ist ein Sprecherausschuß nicht zu wählen, endet das Amt des Wahlvorstands mit der 
Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses. 

Dritter Unterabschnitt  
Schriftliche Abstimmung 

§ 33 Verfahren bei schriftlicher Abstimmung 

(1) 1Hat der Wahlvorstand schriftliche Stimmabgabe beschlossen, hat er unverzüglich den 
Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem die Freiumschläge bei ihm eingegangen sein müssen. 
2Spätestens vier Wochen vor diesem Zeitpunkt hat er ein Abstimmungsausschreiben zu erlassen, 
das vom Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstands zu 
unterschreiben ist. 

(2) 1Das Abstimmungsausschreiben muß neben den in § 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 genannten Angaben 
die weitere Angabe enthalten, daß die Abstimmung durch schriftliche Stimmabgabe erfolgt und die 
Freiumschläge bis zu dem vom Wahlvorstand hierfür gesetzten Zeitpunkt bei ihm eingegangen 
sein müssen. 2Das Abstimmungsausschreiben ist bis zu diesem Zeitpunkt in gleicher Weise wie das 
Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) bekanntzumachen. 

(3) 1Der Wahlvorstand hat den Abstimmungsberechtigten die in § 30 Abs. 1 genannten Unterlagen 
auszuhändigen oder zu übersenden. 2Er soll den Abstimmungsberechtigten ferner ein Merkblatt 
über die Art und Weise der schriftlichen Stimmabgabe (Absatz 4 Satz 2) aushändigen oder 
übersenden. 3Er hat die Aushändigung oder Übersendung der Unterlagen in der Abstimmungsliste 
zu vermerken. 

(4) 1Für die schriftliche Stimmabgabe gilt § 28 Abs. 1 Satz 2 bis 5 und Abs. 2 entsprechend. 2§ 30 
Abs. 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß der Freiumschlag vor Ablauf der vom 
Wahlvorstand gesetzten Frist (Absatz 1 Satz 1) vorliegen muß. 

(5) 1Unmittelbar nach Ablauf der Frist (Absatz 1 Satz 1) öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher 
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Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die 
Abstimmungsumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimmabgabe 
ordnungsgemäß erfolgt (Absatz 4 Satz 2), legt der Wahlvorstand den Abstimmungsumschlag nach 
Vermerk der Stimmabgabe in der Abstimmungsliste ungeöffnet in eine oder mehrere Wahlurnen. 
3§ 11 Abs. 1 Satz 3 und 4 sowie Abs. 4, § 30 Abs. 4 sowie die §§ 31 und 32 gelten entsprechend. 

Zweiter Teil  
Besondere Vorschriften für den Unternehmenssprecherausschuß 

§ 34 Wahl des Unternehmenssprecherausschusses 

Für die Wahl des Unternehmenssprecherausschusses sind die §§ 1 bis 25 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß  

1. ein Abdruck der Wählerliste und ein Abdruck dieser Verordnung an geeigneter Stelle in jedem 
Betrieb des Unternehmens zur Einsichtnahme auszulegen ist (§ 2 Abs. 4 Satz 1), 

2. Mitteilungen, die vom Unternehmenswahlvorstand bekanntzumachen sind, in jedem Betrieb 
des Unternehmens auszuhängen sind, 

3. der Unternehmenswahlvorstand leitende Angestellte als Wahlhelfer zu seiner Unterstützung 
auch bei der Bekanntmachung von Mitteilungen in den einzelnen Betrieben des Unternehmens 
heranziehen kann (§ 1 Abs. 2 Satz 2), 

4. die Listenvertreter leitende Angestellte des Betriebs, in dem der Unternehmenswahlvorstand die 
Losentscheidung über die Reihenfolge der Ordnungsnummern der Vorschlagslisten (§ 9 Abs. 1) 
herbeizuführen hat, damit beauftragen können, an ihrer Stelle an der Losentscheidung 
teilzunehmen, 

5. der Unternehmenswahlvorstand auch für einzelne Betriebe des Unternehmens die schriftliche 
Stimmabgabe beschließen kann (§ 23 Abs. 2 Satz 1), 

6. das Wahlausschreiben die Angabe enthalten muß, ob für einzelne Betriebe des Unternehmens 
die schriftliche Stimmabgabe beschlossen ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 10). 

§ 35 Voraussetzungen für die Wahl des Unternehmenswahlvorstands 

(1) 1Die Einladung zu einer Versammlung zur Wahl eines Unternehmenswahlvorstands ist in 
gleicher Weise wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) in jedem Betrieb des Unternehmens 
spätestens vier Wochen vor dem Tag der Versammlung bekanntzumachen. 2Die Einladung muß 
das Datum ihrer Bekanntmachung sowie die Namen der einladenden leitenden Angestellten und 
ihre Anschrift (Betriebsadresse) enthalten. 

(2) 1Ein Unternehmenswahlvorstand kann nicht gewählt werden, wenn in der Mehrzahl der 
Betriebe des Unternehmens jeweils die Mehrheit der leitenden Angestellten für die Wahl von 
Sprecherausschüssen gestimmt hat (§ 7 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes, §§ 26 bis 33) und dies einem 
der leitenden Angestellten, die zur Wahl des Unternehmenswahlvorstands eingeladen haben, 
spätestens eine Woche vor dem Tag der Versammlung von den Betriebswahlvorständen unter 
Beifügung eines Abdrucks der Abstimmungsniederschrift (§ 32 Abs. 1) mitgeteilt wird. 2Sind die 
Mitteilungen nach Satz 1 rechtzeitig erfolgt, haben die einladenden leitenden Angestellten 
unverzüglich in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) in jedem Betrieb des 
Unternehmens bekanntzumachen, daß die Versammlung zur Wahl des 
Unternehmenswahlvorstands nicht stattfindet. 

(3) 1Sind die Mitteilungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht rechtzeitig erfolgt, kann die Wahl von 
Sprecherausschüssen nicht mehr durchgeführt werden. 2Dies haben die leitenden Angestellten, die 
zur Wahl des Unternehmenswahlvorstands eingeladen haben, unverzüglich in gleicher Weise wie 
das Wahlausschreiben (§ 3 Abs. 4) in jedem Betrieb des Unternehmens bekanntzumachen. 3Satz 1 
gilt nicht, wenn kein Unternehmenswahlvorstand gewählt wird oder die Mehrheit der leitenden 
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Angestellten des Unternehmens nicht für die Wahl eines Unternehmenssprecherausschusses stimmt 
(§ 20 Abs. 1 des Gesetzes, § 36); für die Bekanntmachung gilt Satz 2 oder, falls ein 
Unternehmenswahlvorstand gewählt worden ist, § 32 Abs. 2 Satz 1 und § 34 Nr. 2 entsprechend. 

§ 36 Abstimmung über die Wahl eines Unternehmenssprecherausschusses 

1Ist der Wahlvorstand für die Wahl eines Unternehmenssprecherausschusses gewählt (§ 20 Abs. 1 
Satz 2, § 7 Abs. 2 des Gesetzes), hat er unverzüglich eine geheime Abstimmung darüber 
herbeizuführen, ob ein Unternehmenssprecherausschuß gewählt werden soll. 2§ 26 Abs. 1 Satz 2 
und 3 und Abs. 2 sowie die §§ 27 bis 34 Nr. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

§ 37 Wechsel von Sprecherausschüssen zum Unternehmenssprecherausschuß 

1Bestehen in einem Unternehmen Sprecherausschüsse und stellen ein Zwanzigstel der leitenden 
Angestellten, jedoch mindestens drei leitende Angestellte des Unternehmens bei dem 
Sprecherausschuß der Hauptverwaltung oder, sofern ein solcher nicht besteht, bei dem 
Sprecherausschuß des nach der Zahl der leitenden Angestellten größten Betriebs einen Antrag auf 
Wahl eines Unternehmenssprecherausschusses (§ 20 Abs. 2 des Gesetzes), hat der 
Sprecherausschuß unverzüglich eine geheime Abstimmung darüber herbeizuführen, ob ein 
Unternehmenssprecherausschuß gewählt werden soll. 2Der Antrag muß spätestens ein Jahr vor 
Beginn des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums (§ 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes) 
bei dem Sprecherausschuß eingehen. 3§ 26 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, die §§ 27 bis 32 Abs. 1 und 2 
sowie die §§ 33 und 34 Nr. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

§ 38 Wechsel vom Unternehmenssprecherausschuß zu Sprecherausschüssen 

1Besteht ein Unternehmenssprecherausschuß und stellen ein Zwanzigstel der leitenden 
Angestellten, jedoch mindestens drei leitende Angestellte des Unternehmens einen Antrag auf 
Wahl von Sprecherausschüssen (§ 20 Abs. 3 des Gesetzes), hat der 
Unternehmenssprecherausschuß unverzüglich eine geheime Abstimmung darüber herbeizuführen, 
ob Sprecherausschüsse gewählt werden sollen. 2Der Antrag muß spätestens ein Jahr vor Beginn des 
für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums (§ 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes) bei dem 
Unternehmenssprecherausschuß eingehen. 3§ 26 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, die §§ 27 bis 32 Abs. 1 
und 2 sowie die §§ 33 und 34 Nr. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

Dritter Teil  
Besondere Vorschriften für die Seeschiffahrt 

§ 39 Teilnahme der Kapitäne an der Wahl 

Werden in Landbetrieben von Seeschiffahrtsunternehmen Sprecherausschüsse gewählt, finden die 
§§ 1 bis 38 mit folgender Maßgabe Anwendung:  

1. Der Arbeitgeber hat dem Wahlvorstand die Häfen, die die einzelnen zum 
Seeschiffahrtsunternehmen gehörenden Schiffe anlaufen, sowie die voraussichtlichen 
jeweiligen Liegezeiten anzugeben (§ 2 Abs. 2). 

2. Der Wahlvorstand übersendet jedem Kapitän einen Abdruck der Wählerliste und einen 
Abdruck dieser Verordnung (§ 2 Abs. 4). 

3. Mitteilungen, die im Landbetrieb bekanntzumachen sind, übersendet der Wahlvorstand jedem 
Kapitän. 2Die Versendung hat gleichzeitig mit der Bekanntgabe zu erfolgen; mit der 
Versendung beginnen die Fristen zu laufen. 

4. Die in § 3 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist für den Erlaß des Wahlausschreibens wird auf zwölf 
Wochen verlängert. 

5. Das Wahlausschreiben muß die Angabe enthalten, daß 
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a) Einsprüche gegen die Wählerliste nur vor Ablauf von fünf Wochen seit dem Erlaß des 
Wahlausschreibens eingelegt werden können (§ 3 Abs. 2 Nr. 3); 

b) Wahlvorschläge vor Ablauf von fünf Wochen seit dem Erlaß des Wahlausschreibens beim 
Wahlvorstand einzureichen sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 6); 

c) die Kapitäne in Briefwahl abstimmen (§ 3 Abs. 2 Nr. 10). 

6. Die in § 4 Abs. 1 genannte Frist für Einsprüche gegen die Wählerliste wird auf fünf Wochen 
verlängert. 2§ 4 Abs. 2 Satz 5 zweiter Halbsatz findet keine Anwendung. 

7. Die in § 5 Abs. 1 Satz 2 genannte Frist für die Einreichung von Vorschlagslisten wird auf fünf 
Wochen verlängert. 

8. Die in § 9 Abs. 2 genannte Frist für die Bekanntmachung der Vorschlagslisten wird auf fünf 
Wochen verlängert. 

9. Die Kapitäne stimmen in Briefwahl ab. 2§ 23 Abs. 1 sowie die §§ 24 und 25 gelten 
entsprechend. 3Gleichzeitig mit der Versendung der Vorschlagslisten übersendet der 
Wahlvorstand jedem Kapitän die zur schriftlichen Stimmabgabe erforderlichen Unterlagen. 

10. Die Abstimmungen nach den §§ 26, 36, 37 und 38 erfolgen durch schriftliche Stimmabgabe. 
2§ 33 gilt entsprechend. 

Vierter Teil  
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 40 Berechnung der Fristen 

Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgelegten Fristen finden die §§ 186 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

§ 41 Berlin-Klausel 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 39 des 
Sprecherausschußgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 42 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Dieses Gesetz ändert die nachfolgend aufgeführten Normen 

  Vorschrift   Änderung   geänderte Norm   Gültigkeit 

ab bis i.d.F. 
  Inkraftsetzung WOSprAuG 6.10.1989     

Schlußformel 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
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